Sitzungsunterlagen

9. Sitzung des Ausschusses flr
Schule, Jugend und Sport
06.11.2025



Stadt Ratzeburqg

Ratzeburg, 29.10.2025

- Ausschuss fur Schule, Jugend und Sport -

Hiermit werden Sie

zur 9. Sitzung des Ausschusses fiir Schule, Jugend und Sport am Donnerstag,
06.11.2025, 18:30 Uhr,
in den Ratssaal des Rathauses

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zustandigen Vertreter/in, falls Sie
verhindert sind.

Tagesordnung

Offentlicher Teil

Punkt 1 Eroffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und
Feststellung der ordnungsgemafien Einladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit

Punkt 2 Antrage zur Tagesordnung mit Beschlussfassung
Uber die Nichtoffentlichkeit von
Tagesordnungspunkten
Punkt 3 Beschluss Uber Einwendungen zur Niederschrift
vom 25.09.2025
Punkt 4 Bericht tber die Durchfliihrung der Beschlisse vom SR/BerVoSr/741/2025
25.09.2025
Punkt 5 Bericht der Verwaltung SR/BerVoSr/744/2025
Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschlage von
Einwohnerinnen und Einwohnern
Punkt 7 Angelegenheiten der Lauenburgischen SR/BerVoSr/745/2025

Gelehrtenschule
Punkt 8 Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg; hier: 1.  SR/BerVoSr/737/2025

Sachbericht
Punkt 9 Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg SR/BeVoSr/180/2025
Punkt 10 Seniorenbeirat; hier: Nachdruck von Flyern - SR/BeVoSr/197/2025
Seniorenwegweiser Ratzeburg
Punkt 11 Kindertagesstatten; hier: SR/BeVoSr/198/2025

Finanzierungsvereinbarungen

Punkt 12 Gewahrung von Zuschussen fur das Haushaltsjahr  SR/BeVoSr/182/2025
2026 zur Férderung der Wohlfahrtshilfe

Punkt 13 Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg fir das Jahr SR/BeVoSr/184/2025
2026

Punkt 14 Antrage

Punkt 15 Anfragen und Mitteilungen

Punkt 16 SchlieBung der Sitzung durch den Vorsitzenden

Matthias Radeck-Gotz
Vorsitzender
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 29.10.2025
SR/BerVoSr/741/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport

Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Az:

Bericht uber die Durchfuhrung der Beschlisse vom
25.09.2025

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist Gber den Ausfluihrungsstand der Beschlisse der vorherigen Sitzungen zu
berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschlieRend bearbeitet ist, ist der Bericht
kontinuierlich fortzufihren und es sind ggf. Hinderungsgriinde anzugeben.

BlUrgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jirgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Top 7 - 8. Sitzung des Ausschusses fiir Schule, Jugend und Sport v. 25.09.2025
Angelegenheiten der Diakonie; hier: Erweiterung des 6ffentlich-rechtlichen Vertrages
Stadt/Diakonie

Vorlage: SR/BeVoSr/172/2025

Die Stadtvertretung beschloss am 13.10.2025 einstimmig den Anderungsvertrag zum
offentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Diakonie und der Stadt Ratzeburg vorbehaltlich
einer Forderung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg von mindestens 50 %. Die
Zusammenarbeit wurde bereits aufgenommen.

Top 8 - 8. Sitzung des Ausschusses fiir Schule, Jugend und Sport v. 25.09.2025
Ev.-Luth. Kindertagesstitte St.Petri ,,Hand in Hand“ Ratzeburg; hier: Antrag auf
Gruppenanderungen zum Kita-Jahr 2025/2026

Vorlage: SR/BeVoSr/112/2025/1

Der Trager wurde uber den ablehnenden Beschluss informiert. Es wird derzeit versucht, die
noch ausstehenden Platze der Elementargruppen nachzubesetzen.

Fir die Integrationsgruppe fehlt immer noch entsprechendes Fachpersonal einer
Heilerziehungspflegerin bzw. eines Heilerziehungspflegers. Die Kinder werden derzeit in
Einzelintegrationsmafinahmen betreut.

Mitgezeichnet haben:




Seite 2 von 2 zur Vorlage vom
29.10.25
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 29.10.2025
SR/BerVoSr/744/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport

Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Az:

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung:
Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten:

Blrgermeister Verfasser
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jirgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 29.10.2025

Sachverhalt:

1. Kindertagesstatten:

Im Oktober wurden 555 Kinder in den Ratzeburger Kitas betreut. Diese unterteilten sich in
145 U3 und 410 U3 Kinder.

Die Anzahl auswartig betreuter Ratzeburger Kinder betragt 121.

Es wurden im Oktober auRerdem 47 auswartig wohnende Kinder in den Ratzeburger Kitas
betreut.

Weiterhin wurden im Oktober 23 Ratzeburger Kinder von Tagespflegmuttern innerhalb
Ratzeburgs betreut (18 U3 und 5 U3 Kinder).

Auf der Warteliste stehen zum 01.11.2025 17 Kinder ohne Betreuungsplatz. Diese
unterteilen sich in 11 U3 und 6 U3 Kinder. Zusétzlich suchen zum 01.11.2025 17 auswartige
Kinder in Ratzeburg nach einem Betreuungsplatz. Diese unterteilen sich in 9 U3 und 8 U3
Kinder.

Von November bis einschliellich Juli 2026 befinden sich (zum Stand 23. Oktober 2025) 22
Kinder auf der Warteliste Ratzeburgs. Diese unterteilen sich in 14 U3 und 8 U3 Kinder. 4
Kinder davon sind auswartig (2 U3, 2 U3).

2. Die Situation bei den Obdach- und Wohnungslosen stellt sich wie folgt dar:

Untergebrachte Flichtlinge:

Anzahl der gefluchteten Personen: 97
Anzahl der angemieteten

Objekte/Wohnungen: 33
Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 2




Seite 2 von 2 zur Vorlage vom
29.10.25

Anzahl der gefliichteten Personen (Ukraine): |113

Anzahl der angemieteten
Objekte/Wohnungen: 41

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 0

unbesetzten Objekte/WWohnungen:

Am Viehmarkt 4 - Erdgeschoss rechts = maximal 2 Personen (diese
Wohnung ist zum 31.10.2025 gekiindigt)

Bismarckstralle 16 - Dachgeschoss links = 2 Personen (diese Wohnung ist
zum 31.10.2025 gekundigt)

Friedrich-Ebert-Str. 72, 1. OG rechts WE 16 = 3 Personen

Schweriner Str. 4a und 6, Wohnung 9, 1. Obergeschoss = 4-5 Personen
Schweriner Str. 4a und 6, Wohnung 10, 1. Obergeschoss = 4-5 Personen

Schweriner Str. 4a und 6, Wohnung 28, Erdgeschoss = 2-3 Personen
Untergebrachte Obdachlose:

Anzahl der obdachlosen Personen: 11

Anzahl der angemieteten

Objekte/Wohnungen: 2

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 7

unbesetzten Objekte/WWohnungen:

Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 2, Erdgeschoss — fur 2 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 5, Erdgeschoss — fur 2 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 7, Obergeschoss — fir 4-5 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 11, Obergeschoss — fur 2 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 12, Obergeschoss (Polizeiwohnung)  — flir 2 Personen

Mitgezeichnet haben:

C:\Users\Gutzeit\AppData\Local\somacos\0001\00069416.docx
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 29.10.2025
SR/BerVoSr/745/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport

Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Az:

Angelegenheiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule

Zusammenfassung:
Mundlicher Bericht der Schulleitung zu den aktuellen Themen der Lauenburgischen
Gelehrtenschule (LG).

Blrgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jirgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 29.10.2025

Sachverhalt:
Die Schulleitung wird zu den Angelegenheiten der LG berichten und steht fur Fragen zur
Verfugung.

Mitgezeichnet haben:
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 21.10.2025
SR/BerVoSr/737/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport )

Hauptausschuss 24.11.2025 o)

Stadtvertretung 08.12.2025 0

Verfasser/in: Sauer, Mark FB/Az:

Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg; hier: 1.
Sachbericht

Zusammenfassung:

Aktueller Sachstand zur Umsetzung der MaBnahmen im Aktionsplan Inklusion der
Stadt Ratzeburg

Blurgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Graf, Eckhard, Burgermeister am 21.10.2025
Koop, Axel am 21.10.2025

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg hat am 11.11.2023 den Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg flr
die Jahre 2024 — 2028 aufgestellt. Uber die Umsetzung soll jahrlich berichtet werden. Der
nunmehr vorliegende Sachbericht umfasst den Zeitraum von 2024 — 2025 und ist als PDF
der Berichtsvorlage beigeflgt.

Der Bericht ist in einem einfachen Ampelsystem gestaltet. Die im Aktionsplan festgelegten
Mafinahmen werden entsprechend farblich bewertet:

Rot = es gibt zur MaBnahme noch keinen Sachstand
Gelb = die MaBnahme ist in Planung oder Umsetzung
Griin = die MaBnahme wurde umgesetzt

Entsprechend lasst sich schnell erfassen, wie der Umsetzungsstand des Aktionsplans
Inklusion der Stadt Ratzeburg in den verschiedenen Themenbereichen aussieht.

Der Inklusionsbeirat der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen befasst sich
auf seiner Sitzung am 05.11.2025 mit dem dargestellten Sachstand und wird im Ausschuss
dazu mundlich Stellung nehmen.
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Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand

Stadtverwaltung
Zuwegung vor dem Rathaus fiir Rollstiihle und Rollatoren
Zuwegung zum Rathaus verbessern o
optimieren (von der Bushaltestelle, vom Parkplatz) m

. automatische Turoffner installieren
Durchgingigkeit im Rathaus verbessern N . )
(Biirgerbiiro, Tourist-Info, Rathaus-Durchgang)

Planung

Zuwegung zur barrierefreien WC-Anlage erreichbar gestalten im
Erdgeschoss

Planung

Treppenstufen fiir seheingeschrankte Menschen besser
kennzeichnen

einfacher Orientierungsplan mit wiederkehrenden visuellen Hilfen
im Rathaus (etagenweise) anfertigen und im Eingangsbereich

Orientierung im Rathaus verbessern
aushdngen (ggf. als digitales Infosystem im Eingangsbereich)

Informationen liber barrierefreie Angebote im Rathaus

Planun,
veroffentlichen (einfache Sprache) g
o stadtische Webseite barrierefrei gestalten (Barrierefreie-
Kommunikation aus dem Rathaus verbessern . . Planung
Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0)
Informationen zu barrierefreien Angeboten im Rathaus darstellen
Planung

(Webseite/ Tafel oder digitale Infostele)

Hinweise fiir Biirgerinnen und Biirger in einfacher Sprache erstellen
und vorhalten:

- auf der Webseite zur Erlauterung von Verfahren, Zustandigkeiten
und Ansprechpartnern

Planung

- als Beiblatter zur Erlduterung von Antragen und Bescheiden

Inhouse-Seminare zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen

e e G Ba e e ] i i netrichnaime ines Fahrtats (£6 - 2.0

Kl-gestiitzte Ubersetzung von eigenen Berichtstexten in einfache
Sprache auf der stidtischen Webseiten




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

Umsetzungsstand

Tourismus

Entwicklung einer Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg' (digital und
Print) mit Informationen zur Zuginglichkeit, der touristischen
Sehenswiirdigkeiten, der Veranstaltungsorte und der
Gastronomien, zu Behindertenparkpldtzen und zu 6ffentlichen
barrierefreien Toiletten

touristische Webseite barrierefrei gestalten (Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0)

Informationen zur Zuganglichkeit der vermittelten Unterkiinfte
einholen und fiir die Beratung aufarbeiten

Planung

Beschilderung und Informationsangebote am Bahnhof optimieren
(z. B. durch einen zusétzlichen Schaukasten oder eine digitale
Infostele)

Planung

Schaukasten konzeptionell Giberarbeiten (Standorte in allen
Stadtteilen, Inhalte, ggf. Wechsel auf digitale Infostelen)

Planung

Stadtplan fiir barrierefreie Rundginge erarbeiten

Stadtfiihrungen in einfacher Sprache entwickeln

Herstellung von touristischem Infomaterial in besserer Lesbarkeit
(SchriftgroBe/ Kontrast/ Farbgebung)

Planung

Barrierefreie Sanierung des Domnhofes (Wegegestaltung)

in Umsetzung




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

| Umsetzungsstand

Bildungseinrichtungen

Stadtbiicherei

Einrichtung eines Leitsystems von der Bushaltestelle/vom
Parkplatz zur Stadtbiicherei

Einfiihrung von hohenverstellbaren Regalsystemen

MaRBnahme neu bewertet

Prifung ergab: Es gibt keine geigneten Regalsystem. Alternative
Losung: Mitarbeiterinnen der Blicherei ansprechen.

veroffentlichen (einfache Sprache)

Einflihrung eines hohenverstellbaren Selbstverbuchersystem Planung
App-basierte Selbtverbuchung soll angeschaft werden. Alternativ
unterstiitzen die Mitarbeiterinnen.
Erweiterung des Medienangebotes fiir Menschen mit geistigen
. . . w Planung
Behinderungen und kognitiven Einschrankungen
Informationen Uber barrierefreie Angebote in der Stadtbiicherei
Planung

Offene Ganztagsschule/ Standort Vorstadt

automatischen Turoffner installieren

Offene Ganztagsschule/ Standort St. Georgsberg

Orientierung im Gebdude mit wiederkehrend visuellen Hilfen
verbessern (Hinweise zu den Toiletten oder zur Mensa)

Barrierefreie Angebote im Erdgeschoss konzentrieren

Verbesserung der Akustik in den Lehrrdaumen zur Larmreduktion

Barrierefreie Gestaltung des Spielgeldndes im AuBenbereich




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand
Volkhochschule (Ernst-Barlach-Schule)
Grundsitzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Siidlicher Inselrand unter
Beriicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit von der Planung

Zuwegung bis in die Raumlichkeiten (Erreichbarkeit, Orientierung,
barrierefreie WC-Anlage)

Informationen lber barrierefreie Angebote in der Volkshochschule
ver6ffentlichen (einfache Sprache)

Suche nach einer Interimslosung fiir mindestens einen Raum, in
dem Bildungsangebote bei Bedarf auch barrierefrei und inklusiv
(mit Unterstiitzung) durchgefiihrt werden kénnen

Zuwachs an barrierefreien Angeboten

Jugendzentren

Zuwegung zu den Jugendzentren barrierefrei gestalten
(Rampen, Orientierung)

STELLWERK ist barrierefrei zuganglich / GLEIS21 ist nicht barrierfrei
zuganglich

automatische Tiroffner installieren

Verbesserung der Akustik in den Gruppenrdaumen zur
Larmreduktion

barrierefreie WC-Anlage im GLEIS21 einrichten

Anschaffung hohenverstellbarer Spielgerdte

Informationen Uber barrierefreie Angebote in den Jugendzentren
ver6ffentlichen (einfache Sprache)

Zuwachs an barrierefreien Angeboten

=
:




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

Umsetzungsstand

Schulen

Entwicklung und Implementierung von Orientierungskonzepten in
den Schulgebduden, beginnend von den Haltestellen und den
Parkplatzen.

Erfassung von bestehenden Barrieren im Altbestand der
Schulgebiude und Entwicklung von Konzepten zur Beseitigung
dieser Barrieren.

Erarbeitung von neuen Raumkonzepten in Schulen mit
Altbestdnden

Uberpriifung des Lehrer-Behindertenparkplatz am Schulstandort
Vorstadt mit Blick auf die Zuwegung von und zum Parkplatz und
Beseitigung der Barrieren in der Zuwegung

RegelmaRige Kontrolle und Reparatur von Hilfseinrichtungen zur
Barrierefreiheit, wie z.B. Hilfseinrichtungen zur Barrierefreiheit,
wie z.B. automatische Tiir6ffner.

Kitas (Blickpunkt: stadtische Kita am Domhof)

Uberpriifung des Eingangsbereichs mit Blick auf die Moglichkeiten,
hier barrierefreie Zugange zu schaffen.

Uberpriifung der Zuginge zum AuBengeldnde mit Blick auf die
Moglichkeiten, hier barrierefreie Zugéange zu schaffen

Uberpriifung der Gruppenriume mit Blick auf die Moglichkeiten,
hier Verbesserungen fiir inklusive Angebote zu erreichen.

Jahrlicher Austausch mit Kitaleitungen und Verwaltungen zum
Stand der Barrierefreiheit und der Inklusion in Kitas

Planung




Aktionsplan Inkklusion

der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028

Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MaRnahme Umsetzungsstand |

Sportstitten

Sportpldtze

Entwicklung eines inklusives Gesamtkonzept fiir beide stadtischen
Sportpldtze (RiemannstraRe und Fuchswald)

Schaffung barrierefreier Zuwegungen und Verbindungen zu allen
Sportanlagen (Kunstrasen und Rasenplatze) sowie zur
Zuschauertribiine auf dem Riemannsportlatz

Planung

Sanierung der Umkleidekabinen und Sanitaranlagen auf dem
Riemannsportplatz mit Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage
und einer barrierefreien Zuwegung

Planung

Schaffung von Platzen fiir Zuschauer mit Rollstiihlen oder
Rollatoren auf der Sitzstufenanlage am Sportplatz an der
RiemannstraBe

Planung

freie Nutzungen (Offnungszeiten) auf den Sportplatzen fiir alle
Biirgerinnen und Biirger ermoéglichen

Sporthallen

Riemannhalle

Zugange zur Halle und in der Halle tiberarbeiten (automatische
Tiroffner, Verbreiterung des Zugangs zwischen Fahrstuhl und
Sportfeld)

Entwicklung und Prasentation eines vereinfachten
Ubersichtsplanes in der Riemannhalle und Beschilderung der
barrierefreien WC-Anlagen

einen Umkleidebereich behindertengerecht umbauen

Halle Grundschule St. Georgsberg

einen Umkleide- und Sanitdrbereich behindertengerecht umbauen
mit Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage

=




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand |
Freizeiteinrichtungen
Badestellen

MaBnahmen zur inklusiven Gestaltung der Seebadestelle
‘Strandbad SchloBwiese'
Barrierefreie Neugestaltung des Schwimmbades Planung

|

Kurpark

Grundsitzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Siidlicher Inselrand” unter
Beriicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit und der Planung
Moglichkeit, neue Inklusivangebote zu etablieren (z.B.
Inklusionsbdnke)

Spielplatze

Entwicklung von inklusiven Spielangeboten in allen drei
Stadtteilen auf jeweils einen pradestinierten Spielplatzstandort,
der wegetechnisch gut erreichbar, stark frequentiert und von
Kitas mitgenutzt wird (z.B. Vorstadt: Spielplatz R6persberg, Insel:
Spielplatz Weg) unter Einbeziehung bestehender Forder- Kurpark,
St. Georgsberg: Spielplatz am Giesensdorfer Weg) unter
Einbeziehung bestehender Férdermoglichkeiten (z.B. AktivRegion
Herzogtum Lauenburg Nord, REWE-Stiftung oder auch Sponsoren
vor Ort)

Bei der Ersatzbeschaffung von abgangigen Spielgeriten soll

grundsatzlich gepriift werden, ob Spielgerite, die auch eine

inklusive Nutzung ermaéglichen, bevorzugt beschafft werden
kénnen.

Planung

Darstellung aller Spielplitze auf der stadtischen Webseite mit
Angaben zu inklusiven Spielangeboten und zur Erreichbarkeit




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

Umsetzungsstand |

Wege, Uberginge, Bushaltestellen, Parkplitze

Geh- und Spazierwege

Entwicklung eines Wegekatasters mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzbarkeit unter Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen

Entwicklung eines Sanierungskonzeptes zur Herstellung von
barrierefreien Gehwegen im Stadtgebiet unter Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen (Oberflachengestaltung,
Borsteinabsenkungen) / Festlegung eines einheitlichen Konzeptes
fiir den Einbau taktiler Wegweisungen im Stadtgebiet / Festlegung
von vordringlichen Bedarfen (Priorisierung von Gehwegen, die
quartiers-verbindenden Charakter haben (z.B. Ziethener StraRe,
Mecklenburger StraBe, Saarlandstrale, Friedrich-Ebert-Stralle,
Berliner StraRe)

Barrierefreie Ausgestaltung von Gehwegen, die im Rahmen von
laufenden SanierungsmafRnahmen erneuert werden.

Planung

Installation von Banken entlang von Wegen mit
quartiersverbindendem Charakter (nicht nur Spazierwege) unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen

Uberginge

Erfassung aller StraReniibergdange mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzung, zum Gefdhrdungspotential und einer
Einschdtzung, ob die Querungszeiten fiir Menschen mit
Behinderungen ausreichen unter Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen

Barrierefreie Ausgestaltung von StraReniibergange mit
akustischen Hinweisgebern, taktilen Wegfiihrungen und ggf.
verlangerten Querungszeiten unter Einbeziehung von
Férdermoglichkeiten

Bedarfsermittlung fiir Querungshilfen im Stadtgebiet unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen (Prioritat:
Schweriner StraRe in H6he der Discounter).




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand

Bushaltestellen

Erfassung aller Bushaltestellen mit einer Bewertung ihrer

Planun
barrierefreien Nutzung €

Festlegung einer Sanierungsprioritat entsprechend der
Nutzungsfrequenz der Bushaltestellen und der damit verbundenen
Anbindungen an Nahversorgung oder Freizeiteinrichtungen

Entwicklung eines Konzepts fiir die Ausgestaltung von

Planun
barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet g

Entwicklung von alternativen Konzepten fiir Bushaltestellen im
Altbestand, die nicht ohne weiteres barrierefrei saniert werden Planung
konnen (Prioritdt: Schweriner Strale in Hohe der Discounter)

Parkplatze

Wiederkehrende Beschau von Behindertenparkpldtzen zusammen
mit Menschen mit Behinderungen mit Blick auf die Eignung des
Standortes, die Anbindung und die Ausschilderung, aber auch mit
Blick auf das Fehlen von behindertengerechten Parkraum

Erarbeitung einer Ubersicht aller Behindertenparkplatze fiir eine

o . . Planung
Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MaBnahme Umsetzungsstand

Toiletten im 6ffentlichen Raum

die Anbindung und die Ausschilderung, aber auch mit Blick auf das

Wiederkehrende Beschau von barrierefreien Toiletten im
offentlichen Raum zusammen mit Menschen mit Behinderungen
mit Blick auf die problemlose Nutzung, die Eignung des Standortes,

Fehlen von barrierefreien Toiletten

Erarbeitung einer Ubersicht aller 6ffentlichen barrierefreien

. L s - . Planung
Toiletten fiir eine Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg

Eroffnung einer barrierefreien Toilette am Bahnhof

—

| Planung

Eroffnung einer barrierefreien Toilette am Domhof

Sensibilisierung fiir die Belange von Menschen mit Behinderungen

Organisation von wiederkehrenden, 6ffentlichen Veranstaltungen,
die Barrierefreiheit und Inklusion in motivierender Weise
thematisieren und eine 6ffentlichen Diskurs mit Menschen mit
Behinderungen auf Augenhohe erméglichen

Einrichtung einer geeigneten und durchsetzungsfahigen
Interessensvertretung fiir Menschen mit Behinderungen, die
vertrauensvoll und auf Augenhohe mit der Stadtverwaltung und
der Stadtpolitik arbeitet

Erarbeitung eines 'Aktionsplans Inklusion' fiir das Amt Planung
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'Aktionsplan Inklusion’

der Stadt Ratzeburg
2024 - 2028

Inselstadt

Ratzeburg



1. Praambel

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, Menschen mit Behinderungen eine
gleichberechtigte Teilhabe an und in unserer Stadtgesellschaft zu ermaoglichen.
Diese  Verpflichtung ergibt sich  grundsatzlich aus der  UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die seit 2009 in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft ist. Sie wird Uberdies konkret gefasst im Gesetz zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
(Landesbehindertengleichstellungsgesetz —LBGG) vom 23.03.2022. Dort heil3t es
unter § 1 - Ziele des Gesetzes:

(1) Die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderungen ist Aufgabe
des Staates und der Gesellschaft.

(2) In Umsetzung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber die Rechte
von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom 13.
Dezember 2006 und der verfassungsrechtlichen Vorgaben sind Ziele dieses
Gesetzes

1. die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen vollstdndig
abzubauen und zu verhindern,

2. gleichwertige Lebensbedingungen und Chancengleichheit flir Menschen
mit Behinderungen herzustellen,

3. ihre vollstéindige, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft zu gewdhrleisten,

4. ihnen eine selbstbestimmte Lebensfiihrung in Wiirde und die Entfaltung
ihrer Persénlichkeit zu erméglichen,

5. die vollistindige und gleichberechtigte Inanspruchnahme aller Rechte
durch Menschen mit Behinderungen zu férdern und zu schiitzen sowie

6. die Inklusion und die Partizipation zu foérdern.

Dabei wird den unterschiedlichen Formen von Behinderungen und den damit
verbundenen spezifischen Bedlirfnissen der unterschiedlichen Menschen mit
Behinderungen Rechnung getragen. Hierzu zdhlt auch eine angemessene
Ansprache des Personenkreises, welche die Menschen und nicht deren
Behinderungen in den Vordergrund stellt.

Mit ihrem 'Aktionsplan Inklusion’ will die Stadt Ratzeburg dieser Verpflichtung
Rechnung tragen.



2. Ziel des Aktionsplanes

Mit ihrem 'Aktionsplan Inklusion’ will die Stadt Ratzeburg bestehende Barrieren
fir Menschen mit Behinderungen im Sinne einer bewusst gelebten Inklusion
kontinuierlich und ambitioniert abbauen.

Der 'Aktionsplan Inklusion’ konzentriert sich auf MaBnahmen, die in der
Zustandigkeit und der Verantwortung der Stadt Ratzeburg liegen. Stadtische
Liegenschaften und Infrastrukturen, stadtische Dienstleistungen und Angebote
sowie die stadtische Informationspolitik sollen auf das Ziel von Inklusion
ausgerichtet werden.

Menschen mit Behinderungen sollen an der Umsetzung 'Aktionsplan Inklusion’
konkret beteiligt werden.

Die Stadt Ratzeburg hofft dabei, dass der 'Aktionsplan Inklusion' in der
Stadtgesellschaft als ein Vorbild wahrgenommen wird. Er soll o&ffentliche
Institutionen, medizinische Einrichtungen, Wirtschaftstreibende sowie
Blirgerinnen und Biirger sensibilisieren und motivieren, sich gleichermalien fir
den Abbau von Barrieren einzusetzen.

3. Umsetzung des Aktionsplanes

Der vorliegende 'Aktionsplan Inklusion' ist eine fachlich fundierte Empfehlung in
Form eines konkreten Mallnahmenkataloges. Federfihrend wird die Verwaltung
mit der Umsetzung der MaRnahmen betraut.

Alle MaRBnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Sofern hierzu
Beschliisse der Stadtpolitik notwendig sind, werden die zustandigen
Fachausschisse beteiligt und um entsprechende Beschlussfassungen gebeten.
Uber die Umsetzung von organisatorischen MaRnahmen ohne weitergehende
finanzielle Auswirkungen berichtet die Verwaltung den zustandigen
Fachausschissen. Die MaBnahmen sind entsprechend klassifiziert.

Der 'Aktionsplan Inklusion’ wird federfiihrend von der Verwaltung evaluiert und
fortgeschrieben. Dabei werden Menschen mit Behinderungen sowie Fachleute
aktiv und beratend beteiligt.

4, Zeitlicher Rahmen

Der 'Aktionsplan Inklusion’ der Stadt Ratzeburg soll zunachst fir 5 Jahre von der
Stadtvertretung beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Der vorliegende



‘Aktionsplan Inklusion’ soll analog zur Legislaturperiode fur den Zeitraum von
2024 - 2028 gelten. Er wird einmal jahrlich von der Verwaltung evaluiert und in
den stadtischen Gremien beraten.

Die Fortschreibung des 'Aktionsplanes Inklusion” wird einem Jahr vor dessen
Ablauf von der Verwaltung angestoRen und unter Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen und Fachleuten inhaltlich sowie zeitlich ausgestaltet. Das
Ergebnis wird der Stadtpolitik zur Beratung und Beschlussfassung wiederum
vorgelegt.

5. Begriffsdefinitionen
5.1 Begriff der Behinderung

Der allgegenwartig benutze Begriff der ,, Behinderung” ist nicht ganz so einfach
zu definieren, wie es meist getan wird. Zum einen gibt es in Deutschland den
Rechtsbegriff der Behinderung nach § 2 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX),
der bis zum 31.12.2017 wie folgt lautete:

»Menschen sind behindert, wenn ihre kérperliche Funktion, geistige Féhigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit Idinger als sechs
Monate von dem fiir das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher
ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeintréichtigt ist”.

Hiernach wird in Verbindung mit der seit 2009 in Kraft getretenen
yVersorgungsmedizin-Verordnung” einschlieBlich der Anlage 2 ,Versorgungs-
medizinische Grundsatze” Uber die Erteilung eines Schwerbehinderten-
ausweises entschieden. In der Zuordnung eines Grades an Behinderung geht es
allerdings bis heute nach den Defiziten eines Menschen.

Im Artikel 1 der UN-BRK, wird der Begriff der Behinderung so beschrieben:

»Zu den Menschen mit Behinderungen zdhlen Menschen, die langfristige
kérperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintréichtigungen haben, welche
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern kénnen. “

Es gibt Gberdies die Beschreibung der World Health Organisation (WHO) fir die
Einstufung nach der ,Internationalen Klassifikation der Funktionsfahigkeit
Behinderung und Gesundheit (ICF)“. Hierin werden nicht mehr die Defizite einer
Person festgestellt, sondern die fiir sie relevanten Fahigkeiten und die
Teilnahmemaoglichkeiten am sozialen Geschehen eingeordnet.



Wie man sieht, ist der Standpunkt der Betrachtung jeweils ein anderer. Wahrend
die Einschatzungen nach UN-BRK und ICF eher auf die vorhandenen
Moglichkeiten eines Menschen abstellen an der Gesellschaft vollumfanglich
teilzuhaben, wird im deutschen Behindertenrecht bisher noch auf vorhandenen
Leiden oder Krankheiten abgestellt und die damit zusammenhangende
Nichtteilhabe. Im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3, Satz 2 wurde bereits 1994
aufgenommen, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden
darf.

In diesem Zusammenhang ist die Ratifizierung der UN-BRK in Deutschland
bedeutsam. Mit dem  Inkrafttreten der zweiten  Stufe des
Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2018 wurde der Begriff in § 2 Absatz 1 SGB
IX dem Begriff in der UN-BRK angepasst und lautet nun, wie folgt:

»~Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die kérperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeintriichtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit Idinger als sechs
Monate hindern kénnen. Eine Beeintrdchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der
Korper- und Gesundheitszustand von dem fiir das Lebensalter typischen
Zustand abweicht.”

Die UN-BRK und die Bundesrepublik Deutschland wertschatzen damit die
individuelle Besonderheit der Menschen und liberwinden den medizinischen
Defizitansatz. Menschen mit Behinderungen leisten nach der UN-BRK einen
Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt in der Gesellschaft. Damit wird
aus Einschrankung Teilhabe und aus Behinderung Vielfalt.!

In Ratzeburg leben laut Angaben des Landesamtes fir soziale Dienste (Stand:
2021) 2.166 Menschen (15,02% der Bevolkerung) mit einem Grad der
Behinderung von 50% und mehr. In der Gberwiegenden Mehrzahl sind dies
Menschen  mit  Mobilitatseinschrankungen, = Menschen mit  einer
Hilfsbedirftigkeit, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie zu einem
kleinen Anteil auch Blinde und Gehorlose.

1 Zitiert aus dem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der Stadt Salzgitter fir
Menschen mit Behinderungen (S. 13)



5.2 Begriff der Inklusion

Was ist "Inklusion"? Laut dem Grundgesetz Artikel 1 der Bundesrepublik
Deutschland ist die Wirde des Menschen unantastbar. Sie zu achten und zu
schiitzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt
sich darum zu unverletzlichen und unverdullerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt. Inklusion ist nicht nur eine gute ldee, sondern ein
Menschenrecht.

Sie bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand
gedrangt werden darf. Als Menschenrecht ist Inklusion unmittelbar verknipft
mit den Ansprichen auf Freiheit, Gleichheit und Solidaritat. Damit ist Inklusion
sowohl ein eigenstandiges Recht, als auch ein wichtiges Prinzip, ohne dessen
Anwendung die Durchsetzung der Menschenrechte unvollstandig bliebe.

Das heildt, dass der Staat die Menschenrechte durch seine Rechtsordnung
absichert und die tatsachlichen Voraussetzungen dafiir schafft, dass alle ihre
Rechte gleichermalBen wahrnehmen konnen. Dabei gewahrleistet die
Rechtsordnung den Schutz vor jeglicher Form von Diskriminierung. Ganz gleich,
ob es sich hierbei um die Hautfarbe, die Herkunft, die ethnische Zugehorigkeit,
die geschlechtliche Identitat, die sexuelle Orientierung oder eben eine
Behinderung handelt. Unser Grundgesetz sagt dazu in Artikel 3, dass niemand
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden und niemand wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden darf.

Um Inklusion wirkungsvoll umzusetzen, braucht es diesen tief verwurzelten auf
hochster Ebene festgelegten Schutz vor Diskriminierung. Das Ziel muss es daher
sein, alle Barrieren, die diesem (noch) im Wege stehen, zu beseitigen. Das gilt flir
bauliche Barrieren genauso wie fur Barrieren in unseren Kopfen.

Nur wenn alle Menschen mitmachen, kann Inklusion gelingen und eine
Ausgrenzung jeglicher Art verhindert werden. Denn Inklusion bedeutet
miteinander und nicht nebeneinander zu leben.?

2 Zitiert aus dem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der Stadt Salzgitter fiir
Menschen mit Behinderungen (S. 13)



6. Ausgangslage

Der 'Aktionsplan Inklusion’ der Stadt Ratzeburg ist im Zeitraum von 2022/2023
auf Basis einer Beschlusslage des Hauptausschusses vom 28.11.2022 und im
Zuge eines offenen Beratungs- und Begutachtungsprozesses erarbeitet wurden.

Er wurde in Form einer Defizitanalyse entwickelt, unter Beachtung der
stadtischen Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten. Als Leitbild galt dabei:
,Wir missen vor unserer Hausttr kehren!”.

Aus der Defizitanalyse wurden ldeen und Mallnahmen zur Behebung der
vorgefundenen Defizite erortert und beschrieben.

Darin mitgewirkt haben Verantwortliche aus den Fachbereichen der
Stadtverwaltung, aus den Leitungsorganen stadtischer und stadtnaher
Einrichtungen, aus den Schulleitungen, den Kitaleitungen (Stadtischer
Kindergarten/ Kita Wilde 13) und aus der Stadtpolitik.

Einbezogen wurden Beraterinnen und Berater, die sich in Form einer
Interessensvertretung oder als Aktivisten fiir die Rechte von Menschen mit
Behinderungen einsetzen. Sie haben ihre Expertise eingebracht. Namentlich
waren dies Martina Radtke vom Behindertenbeirat der Stadt
Georgsmarienhiutte, Kirsten Vidal, Behindertenbeauftragte des Kreises
Herzogtum Lauenburg, Mario Preusche, Inklusionsbeauftragter des Kreises
Herzogtum Lauenburg sowie Sabine Hiibner, ehemalige Behindertenbeauftragte
der Stadt Ratzeburg.

Die Klasse 9a der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen unter der Leitung
von Frau Telse Frahm beteiligte sich mit einem Aktionstag.

Der ‘Aktionsplan Inklusion’ wurde im Entwurfsstadium im Zuge einer
offentlichen Veranstaltung Menschen mit und ohne Behinderungen prasentiert
und gemeinschaftlich diskutiert. Die Ergebnisse wurden in den Aktionsplan
aufgenommen.

Der gesamte Prozess wurde begleitet und geférdert durch die Partnerschaft fiir
Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen.



7.

MaBnahmen im 'Aktionsplan Inklusion' der Stadt Ratzeburg
fiir die Jahre 2024 - 2026

7.1 Stadtverwaltung

Als maligebliche Defizite wurden die Zuwegung zum Rathaus, die

Durchgangigkeit und die Orientierung im Rathaus sowie die Kommunikation

aus dem Rathaus festgestellt.

a) Zuwegung zum Rathaus verbessern

b)

MalRnahme 1: Zuwegung vor dem Rathaus fur Rollstiihle und
Rollatoren optimieren (von der Bushaltestelle,
vom Parkplatz) (Beratung/ Stadtpolitik)

Durchgangigkeit im Rathaus verbessern

MaBnahme 2: automatische Tir6ffner installieren
(Blrgerbiro, Tourist-Info, Rathaus-Durchgang)
(Organisation/ Verwaltung)

MalRknahme 1: Zuwegung zur barrierefreien WC-Anlage erreichbar
gestalten (Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 3: Treppenstufen fur seheingeschrankte Menschen
besser kennzeichnen (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 4: bei UmbaumaBnahmen grundsatzlich das Thema
Barrierefreiheit betrachten
(Organisation/ Verwaltung)

Orientierung im Rathaus verbessern

MaBnahme 1: einfacher Orientierungsplan mit wiederkehrenden
visuellen Hilfen im Rathaus (etagenweise)
anfertigen und im Eingangsbereich aushangen
(gef. als digitales Infosystem im Eingangsbereich)
(Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 2: Informationen liber barrierefreie Angebote
im Rathaus veroffentlichen (einfache Sprache)
(Organisation/ Verwaltung)



d) Kommunikation aus dem Rathaus verbessern

Malinahme 1: stadtische Webseite barrierefrei gestalten
(Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung -
BITV 2.0) (Beratung/ Stadtpolitik)

Malinahme 2: Informationen zu barrierefreien Angeboten im
Rathaus darstellen (Webseite/ Tafel oder digitale
Infostele) (Organisation/ Verwaltung)

MalRnahme 3: Hinweise fiir Birgerinnen und Buirger in einfacher
Sprache erstellen und vorhalten:
- auf der Webseite zur Erlauterung von Verfahren,
Zustandigkeiten und Ansprechpartnern
- als Beiblatter zur Erlauterung von Antragen und
Bescheiden (Organisation/ Verwaltung)

Malinahme 4: Inhouse-Seminare zum Umgang mit Menschen mit
Behinderungen (Organisation/ Verwaltung)

e) Barrierefreiheit proaktiv fordern

MaRnahme 1: Beschlussvorlagen fiir die stadtischen Gremien um
verpflichtende Aussagen zur Auswirkung auf/
Verbesserung von Inklusion erganzen
(Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 2: Einflihrung eines digital gestltzten
Mangelmeldesystem fiir Blirgerinnen und Blrger
(Meldemoglichkeit von Barrieren im 6ffentlichen
Raum) (Organisation/ Verwaltung)

7.2 Tourismus

Als malgebliche Defizite wurden der Informationstand zur barrierefreien
Zuganglichkeit der touristischen Sehenswirdigkeiten, der Veranstaltungs-
orte, der Unterkiinfte und der Gastronomien, die Beschilderung und
Informationslage am Bahnhof sowie die 6ffentlichen Informationsangebote
(einfache Sprache) festgestellt.

MaRnahme 1: Entwicklung einer Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg'
(digital und Print) mit Informationen zur Zuganglichkeit
der touristischen Sehenswiirdigkeiten, der
Veranstaltungsorte und der Gastronomien, zu



Behindertenparkplatzen und zu 6ffentlichen
barrierefreien Toiletten (Organisation/ Verwaltung)

Malnahme 2: touristische Webseite barrierefrei gestalten
(Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung -
BITV 2.0) (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 3: Informationen zur Zuganglichkeit der vermittelten
Unterkiinfte einholen und fir die Beratung
aufarbeiten (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 4: Beschilderung und Informationsangebote am Bahnhof
optimieren (z. B. durch einen zusatzlichen Schaukasten
oder eine digitale Infostele) (Beratung/ Stadtpolitik)

MalBnahme 5: Schaukasten konzeptionell Gberarbeiten (Standorte in
allen Stadtteilen, Inhalte, ggf. Wechsel auf digitale
Infostelen) (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 6: Stadtplan fiir barrierefreie Rundgange erarbeiten
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 7: Stadtfliihrungen in einfacher Sprache entwickeln
(Organisation/ Verwaltung)

Malinahme 8: Herstellung von touristischem Infomaterial in besserer
Lesbarkeit (SchriftgroRe/ Kontrast/ Farbgebung)
(Organisation/ Verwaltung)

7.3 Bildungseinrichtungen
7.3.1 Stadtbiicherei

Als maligebliche Defizite wurden der Zugang zur Bicherei, die
Mediennutzung und der Medienbestand festgestellt.

MafRnahme 1: Einrichtung eines Leitsystems von der Bushaltestelle/
vom Parkplatz zur Stadtblcherei
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 2: Einflihrung von héhenverstellbaren Regalsystemen
(Beratung/ Stadtpolitik)
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MaBnahme 3: Einflihrung eines héhenverstellbaren
Selbstverbuchersystems (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 4: Erweiterung des Medienangebotes fliir Menschen mit
geistigen Behinderungen und kognitiven
Einschrankungen (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 5: Informationen Uber barrierefreie Angebote
in der Stadtblicherei veroffentlichen (einfache
Sprache) (Organisation/ Verwaltung)

7.3.2 Offene Ganztagsschule/ Standort Vorstadt
Als mal3gebliches Defizit wurde der Zugang zum OGS-Standort festgestellt.

MalRnahme 1: automatischen Turoffner installieren
(Beratung/ Schulverband)

7.3.3 Offene Ganztagsschule/ Standort St. Georgsberg (SV)

Als maligebliche Defizite wurden die Orientierung am OGS-Standort, die
Akustik in den Raumlichkeiten sowie die fehlende Barrierefreiheit der
AuRenspielflache festgestellt.

MaRknahme 1: Orientierung im Gebaude mit wiederkehrend visuellen
Hilfen verbessern (Hinweise zu den Toiletten oder zur
Mensa) (Beratung/ Schulverband)

MaBnahme 2: Barrierefreie Angebote im Erdgeschoss konzentrieren
(Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 3: Verbesserung der Akustik in den Lehrraumen zur
Larmreduktion (Beratung/ Schulverband)

MalRknahme 4: Barrierefreie Gestaltung des Spielgelandes im
AuRenbereich (Beratung/ Schulverband)

7.3.4 Volkhochschule

Als maligebliche Defizite wurden die Erreichbarkeit der Lehrraume, das
Fehlen einer barrierefreien WC-Anlage sowie die Orientierung im Haus

festgehalten.

MafRnahmen zur Liegenschaft (Ernst-Barlach-Schule):
Grundsatzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,Stdlicher Inselrand” unter
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Berlicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit von der
Zuwegung bis in die Raumlichkeiten
(Erreichbarkeit, Orientierung, barrierefreie WC-Anlage)

MalBnahme 1: Informationen liber barrierefreie Angebote
in der Volkshochschule veroffentlichen
(einfache Sprache) (Organisation/VHS)

MaRnahme 2: Suche nach einer Interimslosung fir mindestens einen
Raum, in dem Bildungsangebote bei Bedarf auch
barrierefrei und inklusiv durchgefiihrt werden konnen.
(Organisation/VHS)

MalBnahme 3: Zuwachs an barrierefreien Angeboten
(Organisation/VHS)
7.3.5 Jugendzentren
Als maligebliche Defizite wurden die Zuwegung und der Zugang zu den

Jugendzentren, die Akustik sowie das Fehlen einer barrierefreien WC-Anlage
im GLEIS21 festgestellt.

MalRknahme 1: Zuwegung zu den Jugendzentren barrierefrei
gestalten (Rampen, Orientierung)
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 2: automatische Turoffner installieren
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 3: Verbesserung der Akustik in den Gruppenraumen zur
Larmreduktion (Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 4: barrierefreie WC-Anlage im GLEIS21 einrichten
(Beratung/ Stadtpolitik)

MalRknahme 5: Anschaffung hohenverstellbarer Spielgerate
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 6: Informationen liber barrierefreie Angebote
in den Jugendzentren veroffentlichen
(einfache Sprache) (Organisation/Trager)

MaBnahme 7: Zuwachs an barrierefreien Angeboten
(Organisation/Tréager)
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7.4 Schulen (Liegenschaften)

(hier: Ergebnisse der moderierten Gesprachsrunde mit den

Schulleitungen der Lauenburgische Gelehrtenschule und der

Grundschule sowie Erkenntnis aus dem Aktionstag ,Inklusion‘ an der

Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen)

Als maRgebliches Defizit in den Schulen wurden vor allem die oftmals

fehlende Orientierung innerhalb der Gebaude, insbesondere fiir Besucher,

festgestellt.

In Schulen mit Altbaubestianden, vor allem in den Grundschulen, wurden

zudem Barrieren in Form von Stufen festgestellt, die Teile der Gebaude,

teilweise mit Fachrdaumen, nur bedingt oder gar nicht erreichbar sein

lassen. Zudem wurden hier auch die zu kleinen Klassen- und Gruppenraume

im Altbestand bemangelt.

Der Lehrer-Behindertenparkplatz am Schulstandort Vorstadt ist nicht

barrierefrei von und in Richtung der Schulgebaude zu erreichen.

Weiterhin wurde kleinere Defizite aufgrund fehlender Wartung festgestellt.

MaRnahme 1:

Mafnahme 2:

Mafnahme 3:

Mallhahme 4:

Mafnahme 5:

Entwicklung und Implementierung von Orientierungs-
konzepten in den Schulgebduden, beginnend von den
Haltestellen und den Parkplatzen.

(Beratung/ Schulverband)

Erfassung von bestehenden Barrieren im Altbestand der
Schulgebaude und Entwicklung von Konzepten zur
Beseitigung dieser Barrieren. (Organisation/ Verwaltung)

Erarbeitung von neuen Raumkonzepten in Schulen mit
Altbestanden (Organisation/ Verwaltung)

Uberpriifung des Lehrer-Behindertenparkplatz am
Schulstandort Vorstadt mit Blick auf die Zuwegung von
und zum Parkplatz und Beseitigung der Barrieren in der
Zuwegung. (Organisation/ Verwaltung)

RegelmaRige Kontrolle und Reparatur von
Hilfseinrichtungen zur Barrierefreiheit, wie z.B.
automatische Turoffner. (Organisation/ Verwaltung)
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7.5 Kitas
(hier: Ergebnisse der moderierten Gesprachsrunde mit
Vertreter*innen der stadtischen Kita und der Kita Wilde 13)

Als maRgebliche Defizite wurde vor allem die Zugange fir Menschen im
Rollstuhl, aber auch fiir Mitter mit Kinderwagen, zu den Kitas benannt.

Ebenso wurden Barrieren zum Aullengeldande benannt, beispielswiese Stu-
fen zum Spielplatz im Stadtischen Kindergarten. Weiterhin wurde die Grol3e
der Gruppenraume als ein Hemmnis fir inklusives Arbeiten benannt.

MaRnahme 1: Uberpriifung der Eingangsbereiche mit Blick auf die
Moglichkeiten, hier barrierefreie Zugange zu schaffen.
(Organisation/ Verwaltung - Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 2: Uberpriifung der Zugidnge zum AuRengeldnde mit Blick auf
die Moglichkeiten, hier barrierefreie Zugange zu schaffen.
(Organisation/ Verwaltung - Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 3: Uberpriifung der Gruppenrdume mit Blick auf die
Moglichkeiten, hier Verbesserungen fir inklusive
Angebote zu erreichen. (Organisation/ Verwaltung -
Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 4: Jahrlicher Austausch mit Kitaleitungen und Verwaltungen
zum Stand der Barrierefreiheit und der Inklusion in Kitas
(Organisation/ Verwaltung)

Hinweis: Als besonders schwerwiegendes Defizit wurde sowohl von den
Schulleitungen als auch von den Kitaleitungen benannt, dass es zwar
grundsditzlich gute und ausreichende Unterstiitzung fiir Kinder und Jugend-
liche mit festgestelltem Inklusionsbedarf fiir gibt, der Weg bis zur Diagnos-
tik aber sehr oft viel zu lang ist (Grund: eklatanter Mangel an Gutachter*in-
nen). Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung bekommen so héufig
zu wenig und zu spdt Hilfe. Hier wdre es wichtig, dass dieser Mangel an
Diagnostik auch politisch und éffentlich im Schulterschluss mit dem Schul-
amt des Kreises Herzogtum Lauenburg thematisiert wird.
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7.6 Sportstatten
7.6.1 Sportpldtze

Als maligebliche Defizite wurden die Erreichbarkeit und die GroRe der
Umkleideraume, das Fehlen von barrierefreien WC-Anlagen, diverse
Barrieren (z.B. Treppenstufen, Gefalle) zu den Sportanlagen und zu den
Zuschauertriblinen sowie fehlende Sicherheitseinrichtungen (z.B. Handlaufe)
festgestellt.

MalRknahme 1: Entwicklung eines inklusives Gesamtkonzept fiir
beide stadtischen Sportplatze (Riemannstralle und
Heinrich-Hertz-StraRRe) (Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 2: Schaffung barrierefreier Zuwegungen und
Verbindungen zu allen Sportanlagen (Kunstrasen und
Rasenplatze) sowie zur Zuschauertribline auf dem
Riemannsportlatz (Beratung/ Stadtpolitik)

MalRnahme 3: Sanierung der Umkleidekabinen und Sanitaranlagen auf
dem Riemannsportplatz mit Einrichtung einer
barrierefreien WC-Anlage und einer barrierefreien
Zuwegung (Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 4: Schaffung von Platzen fiir Zuschauer mit Rollstiihlen
oder Rollatoren auf der Tribline an der RiemannstralRe
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 5: freie Nutzungen (Offnungszeiten) auf den Sportplatzen
flr alle Biirgerinnen und Blirger erméglichen
(Beratung/ Stadtpolitik)

Empfehlung: Langfristig beide Sportpldtze barrierefrei ausgestalten,
planerisch aber zundichst auf einen Sportplatz fokussieren mit dem
Ziel, dass moglichst zeitnah iiberhaupt eine barrierefreie
Aufiensportanlage in Ratzeburg entsteht.

Empfehlung: Sinnvolle, bauliche Verédinderungen im Rahmen bereits
geplanter Reparaturmafinahmen. Immer, wenn sowieso gebaut wird,
ist zu priifen, ob gleichzeitig Mafinahmen im Sinne einer
Barrierefreiheit umgesetzt werden kénnen.
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7.6.2 Sporthallen

Als maRgebliche Defizite wurden die Zugange, die GroBe der Umkleideraume,
die Orientierung in den Hallen sowie die Erreichbarkeit einer barrierefreien
WC-Anlage festgestellt.

Riemannhalle:

MaRnahme 1: Zugange zur Halle und in der Halle Gberarbeiten
(automatische Turoffner, Verbreiterung des Zugangs
zwischen Fahrstuhl und Sportfeld)

(Beratung/ Stadtpolitik)

Malinahme 2: Entwicklung und Prasentation eines vereinfachten
Ubersichtsplanes in der Riemannhalle und Beschilderung
der barrierefreien WC-Anlagen (Beratung/ Stadtpolitik)

MalBnahme 3: einen Umkleidebereich behindertengerecht umbauen
(Beratung/ Stadtpolitik)

Halle Grundschule St. Georgsberg:

MaRnahme 1: einen Umkleide- und Sanitarbereich behindertengerecht
umbauen mit Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage
(Beratung/ Stadtpolitik)

7.7 Freizeiteinrichtungen
7.7.1 Badestellen

Die stadtischen Badestellen sind fliir Menschen mit Behinderungen aktuell
nur eingeschrankt oder gar nicht nutzbar. Lediglich im Strandbad
SchloRwiese ermoglicht eine befahrbare Matte mit integrierter Bank zum
Ubersetzen einen Zugang zum Wasser fiir Menschen mit Gehbehinderungen.

MaRBnahmen zur inklusiven Gestaltung der Seebadestelle
‘Strandbad SchloRwiese':

Grundsatzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Sidlicher Inselrand” unter
Beriicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit und der
Moglichkeit, neue Inklusivangebote zu etablieren (z.B.
Inklusionsbanke, inklusive Strandkorbe, Duschrollstiihle auf
Leihbasis, Unterwassersteg mit Baderollstuhl)
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7.7.2 Kurpark

Der stadtische Kurpark ist aktuell fir Menschen mit Behinderungen in Teilen
nutzbar. Einschrankungen gibt es vor allem fiir Menschen mit
Sehbehinderungen. Es fehlen allerdings inklusiv ausgestaltete Begegnungs-
raume und -angebote.

MaBnahmen zur inklusiven Gestaltung des Kurparks:

Grundsatzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Stdlicher Inselrand” unter Berlicksichtigung
aller Erfordernisse von Barrierefreiheit und der Moglichkeit, neue
Inklusivangebote zu etablieren (z.B. Inklusionsbanke)

7.7.3 Spielplatze

Es wurde festgestellt, dass auf den stadtischen Spielplatzen inklusive
Spielangebote mit Ausnahme weniger Nestschaukeln so gut wir gar nicht
vorhanden sind und diese auch nicht kommuniziert werden.

Malnahmel: Entwicklung von inklusiven Spielangeboten in allen drei
Stadtteilen auf jeweils einen pradestinierten
Spielplatzstandort, der wegetechnisch gut erreichbar,
stark frequentiert und von Kitas mitgenutzt wird
(z.B. Vorstadt: Spielplatz Ropersberg, Insel: Spielplatz
Kurpark, St. Georgsberg: Spielplatz am Giesensdorfer
Weg) unter Einbeziehung bestehender Forder-
moglichkeiten (z.B. AktivRegion Herzogtum Lauenburg
Nord, REWE-Stiftung oder auch Sponsoren vor Ort)
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 2: Bei der Ersatzbeschaffung von abgangigen Spielgeraten soll
grundsatzlich gepriift werden, ob Spielgerate, die auch eine
inklusive Nutzung ermoglichen, bevorzugt beschafft
werden konnen. (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 3: Darstellung aller Spielplatze auf der stadtischen Webseite
mit Angaben zu inklusiven Spielangeboten und zur
Erreichbarkeit (Organisation/ Verwaltung)
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7.8 Wege, Uberginge, Bushaltestellen, Parkplitze
7.8.1 Geh- und Spazierwege

Die Geh- und Spazierwege im Stadtgebiet befinden sich in einem sehr
unterschiedlichen Zustand. Ein Teil ist barrierefrei oder barrierearm saniert
und verfiigt beispielsweise (iber abgesenkte Bordsteine an den Ubergéingen
oder taktile Platten als Wegweisung fiir Menschen mit Sehbehinderungen (z.
Heinrich-Hertz-StraBe). Andere Gehwege sind aufgrund ihres Alters und
Zustandes wiederum Uberhaupt nicht barrierefrei begehbar (z.B. Ziethener
StraRe).

MalBnahme 1: Entwicklung eines Wegekatasters mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzbarkeit unter Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

MalBnahme 2: Entwicklung eines Sanierungskonzeptes zur Herstellung
von barrierefreien Gehwegen im Stadtgebiet unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen:

e Oberflachengestaltung
e Borsteinabsenkungen

e Festlegung eines einheitlichen Konzeptes fiir den
Einbau taktiler Wegweisungen im Stadtgebiet

e Festlegung von vordringlichen Bedarfen
(Priorisierung von Gehwegen, die quartiers-
verbindenden Charakter haben (z.B. Ziethener StraRe,
Mecklenburger Stral3e, Saarlandstralie, Friedrich-
Ebert-StralRe, Berliner StrafRe)
(Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 3: Barrierefreie Ausgestaltung von Gehwegen, die im
Rahmen von laufenden Sanierungsmalinahmen erneuert
werden (Organisation/ Verwaltung)

Malnahme 4: Installation von Banken entlang von Wegen mit
quartiersverbindendem Charakter (nicht nur Spazierwege)
unter Beteiligung von Menschen mit Behinderungen
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)
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7.8.2 Uberginge

Es wurde festgestellt, dass Strallenliberginge (beampelt oder unbeampelt)
im Stadtgebiet nicht durchgehend barrierefrei ausgestaltet sind. Vor allem
fehlen Unterstlitzungsangebote fiir Menschen mit Sehbehinderungen.

Malnahme 1:

Malnahme 2:

MaRnahme 3:

Erfassung aller Strallenlibergange mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzung, zum Gefahrdungspotential und
einer Einschatzung, ob die Querungszeiten fiir Menschen
mit Behinderungen ausreichen unter Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen

(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

Barrierefreie Ausgestaltung von Strallenibergange mit
akustischen Hinweisgebern, taktilen Wegfiihrungen und
gef. verlangerten Querungszeiten unter Einbeziehung von
Fordermoglichkeiten (Beratung/ Stadtpolitik)

Bedarfsermittlung fiir Querungshilfen im Stadtgebiet unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen

(Prioritat: Schweriner Straf3e in Hohe der Discounter).
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

7.8.3 Bushaltestellen

Es wurde festgestellt, dass die Bushaltestellen im Stadtgebiet nur in Teilen
barrierefrei ausgestaltet sind. Ziel soll es sein, dass alle Bushaltestellen im

Stadtgebiet barrierefrei nutzbar sind.

Mafnahme 1:

MaRnahme 2:

Mafnahme 3:

Mallnahme 4:

Erfassung aller Bushaltestellen mit einer Bewertung ihrer
barrierefreien Nutzung
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

Festlegung einer Sanierungsprioritat entsprechend der
Nutzungsfrequenz der Bushaltestellen und der damit
verbundenen Anbindungen an Nahversorgung oder
Freizeiteinrichtungen (Organisation/ Verwaltung)

Entwicklung eines Konzepts fiir die Ausgestaltung von
barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet
(Organisation/ Verwaltung)

Entwicklung von alternativen Konzepten fur
Bushaltestellen im Altbestand, die nicht ohne weiteres
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barrierefrei saniert werden konnen
(Prioritat: Schweriner StralRe in Hohe der Discounter)
(Organisation/ Verwaltung)

7.8.4 Parkplatze

Die Stadtverwaltung hat an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet
Behindertenparkplatze eingerichtet. Die Wahl der Standorte und ihre
Einbindung in das Angebotsgeflige der Stadt sollte regelmallig Uberprift
werden, ebenso ihre Beschilderung.

Malinahme 1: Wiederkehrende Beschau von Behindertenparkplatzen
zusammen mit Menschen mit Behinderungen mit Blick auf
die Eignung des Standortes, die Anbindung und die
Ausschilderung, aber auch mit Blick auf das Fehlen von
behindertengerechten Parkraum
(Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 2: Erarbeitung einer Ubersicht aller Behindertenparkplitze
fur eine Broschure 'Barrierefreies Ratzeburg'
(Organisation/ Verwaltung)

7.9 Toiletten im offentlichen Raum

Die Stadtverwaltung hat an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet
barrierefreie offentliche Toiletten (Marktplatz, Badestelle am Aqua Siwa, ...
eingerichtet oder plant dieses konkret (Bahnhof).

Malinahme 1: Wiederkehrende Beschau von barrierefreien Toiletten im
offentlichen Raum zusammen mit Menschen mit
Behinderungen mit Blick auf die problemlose Nutzung, die
Eignung des Standortes, die Anbindung und die
Ausschilderung, aber auch mit Blick auf das Fehlen von
barrierefreien Toiletten (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 2: Erarbeitung einer Ubersicht aller 6ffentlichen
barrierefreien Toiletten fiir eine Broschuire
‘Barrierefreies Ratzeburg'(Organisation/ Verwaltung)
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8. Sensibilisierung fiir die Belange von Menschen mit Behinderungen

Bei der Erarbeitung dieses 'Aktionsplanes Inklusion’ der Stadt Ratzeburg haben
Menschen mit Behinderungen aktiv mitgewirkt. Ohne ihre Perspektiven konnten
die Analysen, die zu dem vorliegenden MaRnahmenkatalog fiihrte, nicht sinnvoll
durchgefihrt werden. Es bedurfte dazu in der Verwaltung einer Sensibilisierung
fir die Belange von Menschen mit Behinderungen. Wichtig war hier die
Bereitschaft zu einem offenen Diskurs mit Menschen mit Behinderungen, der auf
Augenhohe gefiihrt wird. Inklusion ist allerdings nicht allein eine Aufgabe der
Stadtverwaltung und der Stadtpolitik, sondern vor allem auch der
Stadtgesellschaft. Die Stadt Ratzeburg kann mit ihrem Aktionsplan hier Impulse
setzen, die anderen Saulen der Stadtgesellschaft, aus der Wirtschaft, dem
Handel, den medizinischen Dienstleistungen, den Kulturbetrieben, den Sport-
und Freizeitanbietern, den sozialen und kirchlichen Einrichtungen sind ebenfalls
gefordert, Inklusion und Barrierefreiheit zu diskutieren und eigene
MalRknahmenkataloge zu entwickeln. Diesen 6ffentlichen Diskurs zu beférdern,
setzt sich die Stadt Ratzeburg zur Aufgabe.

MaRnahme 1: Organisation von wiederkehrenden, 6ffentlichen
Veranstaltungen, die Barrierefreiheit und Inklusion in
motivierender Weise thematisieren und eine 6ffentlichen
Diskurs mit Menschen mit Behinderungen auf Augenhdhe
ermoglichen (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 2: Einrichtung einer geeigneten und durchsetzungsfahigen
Interessensvertretung fir Menschen mit Behinderungen,
die vertrauensvoll und auf Augenhéhe mit der
Stadtverwaltung und der Stadtpolitik arbeitet
(Beratung/ Stadtpolitik)

9. Inkraftsetzung und Giiltigkeit

Der 'Aktionsplan Inklusion' ist mit Beschlussfassung der Stadtvertretung vom
11.11.2023 in Kraft getreten. Er ist giltig fir den Zeitraum vom 01.01.2024 bis
zum 31.12.2028.

Ratzeburg, den 13.12.2023 gez.

Blirgermeister Eckhard Graf
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O 8

'Aktions-plan Inklusion
der Stadt Ratzeburg

2024 - 2028
VEREINFACHTER TEXT

Inselstadt

Ratzeburg



1. Praambel (Vor-wort)

Die Stadt Ratzeburg muss Menschen mit Behinderungen eine gleich-berechtigte

Teilhabe ermoglichen.
Das ist eine Pflicht.

Das steht in der UN-Behinderten-rechts-konvention (UN-BRK).

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein Vertrag.

Die Abkulrzung ist: UN-BRK.

Darin stehen die Rechte von Menschen mit Beeintrachtigung.

Diese Pflicht steht auch im Landes-behinderten-gleichstellungs-gesetz

des Landes Schleswig-Holstein.

Dort heil3t es:

§ 1: Die Ziele des LBGG

Absatz 1:

Menschen mit und ohne Behinderungen haben dieselben Rechte.

Jeder soll sie gleich gut behandeln. <

Landes-

B66

Dazu sagt man auch:

Sie sollen gleich-berechtigt sein.

Fir die Gleich-berechtigung muss der Staat sorgen.
Auch die Gesellschaft muss daflir sorgen.

Zur Gesellschaft gehéren alle Menschen.

Bild ©Onpridik.de


https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/LS/UN-Konvention_leichteSprache.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/M/menschenMitBehinderungen/Downloads/LBGG_LeichteSprache.pdf?__blob=publicationFile&v=2

2. Ziele vom Aktions-plan:

Die Stadt Ratzeburg will Inklusion férdern.

Alle Menschen sollen tberall dabei sein.

Sie will Barrieren fir Menschen mit Behinderungen abbauen.

Barriere ist ein anderes Wort fir Hindernis.
Der Aktions-plan soll dabei helfen.
Die Stadt Ratzeburg kann einiges machen.

Sie kann viele Hindernisse abbauen.

Das heilst barriere-frei.

Sie kann ihre Gebadude barriere-frei machen.

Sie kann viele Platze und Wege barriere-frei machen.

Sie kann ihre Angebote und Informationen barriere-frei machen.
Menschen mit Behinderungen sollen bei der Umsetzung mitmachen.
Der Aktions-plan soll ein Vorbild fiir alle werden.

Er will Menschen bewegen.

Alle sollen tber Inklusion und Barriere-freiheit nach-denken.

Auch andere Einrichtungen sollen sich dafiir einsetzen.

Zum Beispiel: Ldaden und Arzt-praxen und Gast-statten und Orte fiir Kultur.

Bild ©Onpridik.de



3. Umsetzung vom Aktions-plan [@} :

Es gibt viel zu tun im Aktions-plan.

Die Verwaltung setzt den Aktions-plan um.

Menschen mit Behinderungen und Experten sind daran beteiligt.
Manche Punkte im Aktions-plan kann die Verwaltung selbst umsetzen.
Manche Punkte im Aktions-plan kosten Geld.

Die Stadt-politik muss dazu beraten und beschliel3en.

Der Aktions-plan wird jedes Jahr Giberprift und kontrolliert.

4. Zeitlicher Rahmen

Der Aktionsplan gilt flr 5 Jahre. a

Er gilt von 2024 bis 2028.

Er wird immer fort-geschrieben.
Fort-schreiben heil3t:
Der Aktions-plan wird Gberpruft:
Was wurde noch nicht geschafft?
Was muss neu hinein?
Menschen mit Behinderungen und Experten sind daran beteiligt.

Uber die Fort-schreibung entscheidet die Stadt-politik.

Bild ©Onpridik.de



5. Begriffe

5.1 Begriff der Behinderung

Das Wort Behinderung wird im Gesetz erklart.

Das Gesetz heiRt Sozial-Gesetz-Buch 9.

Die Abkurzung dafir ist SGB 9

Behinderung bedeutet: Ein Mensch kann etwas gar nicht oder schlechter als die
meisten anderen Menschen in seinem Alter.

Zum Beispiel: schlechter sehen, héren, denken oder schlechter gehen.

Oder er ist seelisch behindert.

Dazu sagt man auch: psychisch krank.

Darum kann er vieles nicht so tun, wie es Menschen ohne Behinderung tun
kdénnen.

Damit hat er eine Behinderung.

Wichtig ist: Die Behinderung dauert wahrscheinlich langer als 6 Monate.

5.2 Begriff der Inklusion

Inklusion bedeutet namlich: Alle Menschen sollen tUberall dabei sein. Alle
Menschen haben die gleichen Rechte.

Alle Menschen konnen selbst Uber ihr Leben bestimmen.

Bild ©npridik.de



6. Ausgangs-lage

Die Stadt Ratzeburg hat einen Plan fir Inklusion erstellt.
Dieser Plan wurde in den Jahren 2022 und 2023 entwicke
Viele Personen haben daran mitgearbeitet.
Dazu gehorten:

- Mitarbeiter der Stadt-verwaltung

- Fihrungs-krafte von Einrichtungen der Stadt

- Schul-leiter und Kinder-garten-leiter und Schiler

- Politiker

- Berater, die sich fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen
Es wurde geschaut:

Was lauft nicht gut?

Was macht Probleme?
Es wurden Ideen und entwickelt und Aktionen bestimmt:

Was kdnnen wir besser machen?

Wie kdnnen wir es besser machen?
Der Plan wurde offentlich vorgestellt und diskutiert.
Er wurde von Menschen mit und ohne Behinderungen liberarbeitet.
Die Partnerschaft fir Demokratie von der Stadt Ratzeburg und vom Amt

Lauenburgische Seen hat dabei geholfen.

Bild ©npridik.de



7. MaBBnahmen im 'Aktions-plan Inklusion' der Stadt Ratzeburg
fiir die Jahre 2024 - 2028

7.1 Stadtverwaltung (Rat-haus) O
(117
[m| 0
= AN

Im Rat-haus soll folgendes verbessert werden:
Der Weg zum Rat-haus soll fiir Rollstuhl-fahrer und Rollatoren verbessert werden.
Der Weg durch das Rat-haus soll fiir Rollstuhl-fahrer und Rollatoren verbessert
werden.

Der Weg zum barriere-freien WC soll verbessert werden.

Die Orientierung im Rat-haus soll verbessert werden.

Die Verstandigung zwischen Rat-haus und Burger soll einfacher werden:

Web-seite

Informationen

Formulare

Schulung flir Mitarbeiter

Bild ©Onpridik.de



7.2Tourismus Uy

Fir die Gaste der Stadte soll folgendes verbessert werden: UP.--

Es soll eine neue Broschiire geben: 'Barriere-freies Ratzeburg'.
- Welche Sehens-wiirdigkeit ist barriere-frei?
- Welche Gast-statte ist barriere-frei?
- Wo sind barriere-freie WCs?
- Wo sind Behinderten-park-platze?
Die neue Webseite fiir den Tourismus soll barriere-frei sein.
Es soll einen neuen Stadt-plan geben: 'Barriere-freie Rund-gange durch Ratzeburg'

Die Informations-tafeln in der Stadt sollen verbessert werden.
- bessere Informationen am Bahnhof
- sie sollen besser zu lesen sein
- Hinweise zur Barriere-freiheit

Es soll eine Stadt-flihrung in einfacher Sprache geben.

Das Info-material soll besser lesbar sein.
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7.3 Bildungs-einrichtungen

9,

In den Bildungs-einrichtungen soll folgendes verbessert werden:

7.3.1 Stadt-biicherei

/7

Es soll ein Leit-system von der Bushalte-stelle zur Stadt-blicherei geben.
Es soll verstellbare Regale geben.
Es soll mehr Angebote fiir Menschen mit Behinderungen geben.

Es soll bessere Informationen zur Barriere-freiheit in der Stadt-blicherei geben.

7.3.2/3 Offene Ganz-tags-schule

Es soll automatische Tir-6ffner an den Eingangen geben.

Die Angebote der Offenen Ganz-tags-schule sollen barriere-frei werden.
Die Orientierung in den Schulen soll verbessert werden.

Das Hoéren in den Klassen-raumen soll verbessert werden.

Die Spiel-flaichen auf den Schul-h6fen sollen barriere-frei werden.

7.3.4 Volks-hoch-schule

Die Volks-hoch-schule soll in Zukunft barriere-freie Raume bekommen.
Die Volks-hoch-schule will selbst barriere-freie Raume organisieren.

Es soll mehr Angebote fiir Menschen mit Behinderungen geben.

Es soll mehr Informationen zu den barriere-freien Angeboten der

Volks-hoch-schule geben.

Bild ©npridik.de



7.3.5 Jugend-zentren

Die Wege in die Jugend-zentren sollen barriere-frei sein. [O\[()YO\
Es soll automatische Tir-6ffner an den Eingangen geben.

Jedes Jugend-zentrum soll ein barriere-freies WC haben.

Das Horen in den Jugend-zentren soll verbessert werden.

Es soll mehr Angebote fiir Kinder und Jugendliche mit Behinderungen geben.

Es soll mehr Informationen zu barriere-freien Angeboten in den

Jugend-zentren geben.

7.4 Schulen

Die Orientierung in den Schulen soll verbessert werden.

An allen Schulen soll es Behinderten-park-platze geben.

Hilfsmittel zur Barriere-freiheit sollen regelmaRig geprift werden:
- automatische Turoffner

- Leit-systeme fiir Menschen mit Seh-behinderungen

7.5 Kinder-garten

Die Wege in die Jugend-zentren soll barriere-frei sein.

Die AulRen-spiel-flachen sollen barriere-sein erreichbar sein.
Es sollen mehr Moglichkeiten fiir Inklusions-angebote geschaffen werden.

Die Leitungen der Kinder-garten und die Stadt reden regel-maRig tGber Inklusion.

Bild ©Onpridik.de



7.6 Sport-statten .
An den Sport-statten soll folgendes verbessert werden: “

\

Es soll fiir beide Sport-platze ein Konzept fir Inklusion entwickelt werden.

7.6.1 Sport-platze

Ein Sport-platz soll barriere-frei umgestaltet werden:
- barriere-freie Wege zu den Sport-anlagen und zur Tribline
- barriere-freie Umkleide-kabinen
- barriere-freies WC

- Sitz-platze fir Rollstuhl-fahrer im Bereich der Tribline

7.6.2 Sport-hallen

Die Wege in die Sport-hallen sollen barriere-frei werden.

Die Orientierung in den Sport-hallen soll verbessert werden.

Es soll in jeder Sport-halle eine barriere-freie Umkleide-kabine geben.

Es soll in jeder Sport-halle ein barriere-freies WC geben.

Bild © Creative Commons "CC0 1.0"



7.7 Freitzeit-statten

An den Freitzeit-statten soll folgendes verbessert werden:

7.7.1 Bade-stellen

Die Badestelle am Strandbad wird barriere-frei umgestaltet.

7.7.2 Kur-park

Der Kur-park wird barriere-frei umgestaltet.

7.7.3 Spiel-pldtze

Es soll in jedem Stadt-teil ein Spiel-platz mit Spiel-mdglichkeiten fir
Menschen mit Behinderungen entstehen.

Dort sollen Spiel-gerate fur Kinder mit Behinderungen stehen.

Dort sollen die Wege barriere-frei sein.

Alte Spiel-gerate sollen mit inklusive Spiel-geraten ersetzt werden.
Inklusive Spiel-gerate sind Spiel-gerate fur Kinder mit Behinderungen.

Angebote auf den Spiel-platzen fur Kinder oder Eltern mit Behinderungen werden

auf der Web-seite der Stadt Ratzeburg beschrieben.

Bild © Creative Commons "CC0 1.0"



7.8 Wege, Uber-ginge, Bus-halte-stellen, Park-plitze

7.8.1 Geh-wege und Spazier-wege ?
b

Alle Wege der Stadt sollen bewertet und erfasst werden.

- Wie ist ihr Zustand?
- Sind sie barriere-frei?
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Fir die barriere-freie Erneuerung von Gehwegen sollen es ein einheitliches

Ausfiihrungs-konzept geben.
- geeignete Oberflachen mit guten Kontrasten
- Bordstein-absenkungen
- taktile Leit-systeme fiir Seh-behinderte Menschen
- Festlegung der wirklich wichtigen Geh-wege
Bei Reparturen sollen Geh-wege immer auch barriere-frei verbessert werden.

Es sollen an wichtigen Geh-wegen mehr Banke aufgestellt werden.

Bild ©Onpridik.de



7.8.2 Uber-ginge O
Uber-ginge kénnen FuR-ginger-ampel oder Zebra-streifen sein. %
Alle Uber-ginge in der Stadt sollen bewertet und erfasst werden.

- Gibt es Hinweis-geber mit Ténen?

- Gibt es taktile Platten fiir seh-behinderte Menschen?

- Kénnen Menschen mit Behinderungen gefahr-los queren?
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Uber-ginge sollen fiir Menschen mit Behinderungen Stiick fiir Stiick sicherer

gemacht werden.

5 N
Llo—o0

Alle Bus-halte-stellen der Stadt sollen bewertet und erfasst werden.

7.8.3 Bus-halte-stellen

- Wie st ihr Zustand?
- Sind sie barriere-frei?
- Welche sind besonders wichtig?
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.
Es soll ein Konzept fiir barriere-freie Bus-halte-stellen erarbeitet werden.
- Wie soll eine barriere-freie Bus-halte-stelle aussehen?

- Welche Bus-halte-stellen missen als erstes barriere-frei gemacht werden?

Bild ©Onpridik.de



7.8.4 Park-platze e P

&

Alle Behinderten-park-platze sollen bewertet werden.
- der Stand-ort
- die Beschilderung
- der Zustand
- die Nutzbarkeit
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Alle Behinderten-park-platze sollen in der Broschiire 'Barriere-freies Ratzeburg’

beschrieben werden.

7.9 Toiletten im offentlichen Raum

Alle barriere-freien WC-Anlagen sollen bewertet werden. e WC

- der Stand-ort b\

die Beschilderung

- der Zustand
- die Nutzbarkeit
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Alle barriere-freien WC-Anlagen sollen in der Broschire 'Barriere-freies Ratzeburg'

beschrieben werden.

Bilder © Katholische Kirche Bistum Limburg / Bundesfachstelle Barrierefreiheit



8. Was brauchen Menschen mit Behinderungen?

Am 'Aktionsplans Inklusion' haben C—@
2

Menschen mit Behinderungen aktiv mitgearbeitet. @ @
Ohne ihre Mitwirkung ware dieser Plan nicht entstanden. m /\
Die Stadt-verwaltung musste von Menschen mit Behinderungen lernen.

Es war wichtig, offen und gleich-berechtigt mit-einander zu sprechen.

Inklusion betrifft nicht nur die Stadt-verwaltung und die Stad-tpolitik.

Sie betrifft die alle Menschen in der Stadt.

Die Stadt Ratzeburg will mit ihrem Aktions-plan alle Menschen erreichen.

Auch andere Bereiche sollen sich fiir Inklusion und Barriere-freiheit einsetzen:
Wirtschaft, Handel, Medizin, Kultur, Sport, Freizeit, Kirche, soziale Einrichtungen.
Die Stadt Ratzeburg will dartiber mit allen Menschen sprechen.

Es sollen Veranstaltungen zu Inklusion und Barriere-freiheit stattfinden.

Die Menschen sollen dariiber reden und sich Gedanken machen.

Es soll ein Inklusions-beirat entstehen.

Menschen mit Behinderungen sollen mit-reden und mit-bestimmen.

Bild ©npridik.de
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Datum: 21.10.2025

SR/BeVoSr/180/2025
Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport _
Hauptausschuss 24.11.2025 o)
Stadtvertretung 08.12.2025 0
Verfasser/in: Sauer, Mark FB/Aktenzeichen:

Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg

Zielsetzung:

Entwicklung und Implementierung einer Engagementstrategie fiir die Stadt
Ratzeburg

Beschlussvorschlaq:

Der Ausschuss fiir Schule, Jugend und Sport empfiehit,
der Hauptausschuss empfiehlt
und die Stadtvertretung beschlieft,

die Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg gemaR Anlage. Auf deren
Grundlage ist gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg
eine Folgeforderung beim Land Schleswig-Holstein im Rahmen des
Landesprogramms ‘engagiert in SH' (Engagementstrategie des Landes
Schleswig-Holstein) mit dem Ziel der Umsetzung zu beantragen.

Burgermeister Verfasser
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Birgermeister am 21.10.2025
Koop, Axel am 21.10.2025

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg hat als "Engagierte Stadt" zusammen mit dem Diakonischen
Werk Herzogtum Lauenburg eine lokale Engagementstrategie entwickelt. In einer
Engagementstrategie wird gemeinschaftlich festgelegt, was freiwilliges Engagement
vor Ort braucht und wie sich moglichst viele Menschen dafur begeistern lassen.
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Dieser Prozess wurde zu Jahresbeginn mit einer Umfrage gestartet, deren
Ergebnisse in einem ersten Zwischenbericht der Stadtvertretung am 06. Juni 2025
vorgestellt wurden. Als weiterer Schritt wurde das Angebot einer kollegialen Beratung
durch die "Engagierte Stadt" Flensburg wahrgenommen und Eckpunkte der Strategie
erarbeitet. Mit einer offenen Blrgerwerkstatt am 13. September 2025 wurde dieser
Prozess weiter ausgestaltet. Uber 30 Mitwirkende aus dem engagierten Ehrenamt
nahmen sich in der Lauenburgischen Gelehrtenschule einen ganz Tag Zeit, um Uber
die Bedarfe von freiwiligem Engagement aus Sicht von freiwillig Engagierten und
Verantwortungstragenden in Vereinen zu diskutieren.

Begleitet wurde dieser Prozess durch Steuerungsgruppe, bestehend aus Haupt- und
Ehrenamt und einer Prozessberaterin des Bundesnetzwerkes 'Engagierte Stadt'.

Aus den Ergebnissen der Umfrage, der Beratungen und der Blrgerwerkstatt wurde
die als Anlage beigefligte 'Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg' ausgearbeitet.

Die Engagemenstrategie soll Grundlage fir eine Antragstellung beim Land
Schleswig-Holstein fur eine Folgeforderung im Landesprogramms 'engagiert in SH'
(Engagementstrategie des Landes Schleswig-Holstein) sein, mit dem Ziel, sie ab
2026 in bewahrter Kooperation zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Diakonischen
Werk umzusetzen.

Seitens des Landes (federflhrend ist hier das Sozialministerium) wurde fur diesen
Forderzweck eine Folgeforderung fur zunachst drei Jahre in Aussicht gestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

FortfUhrung der stadtischen Forderung des Diakonischen Werkes zum Auf- und
Ausbau von Engagementstrukturen und -angeboten, insbesondere fir altere
Menschen, in Hohe von 20.000 € als Kofinanzierungsmittel fir die Antragstellung
beim Land.

Anlagenverzeichnis:

Engagmentstrategie der Stadt Ratzeburg
Forderprogramm des Landes Schleswig-Holstein
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1 1 ? Inselstadt
Warum eine Engagementstrategie? ol

Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg

Ratzeburg ist eine Stadt, in der viele Menschen Verantwortung Gibernehmen —in
Vereinen, Initiativen, Kirchengemeinden, Nachbarschaften und Projekten. Sie
gestalten unsere Stadt aktiv mit, schaffen Begegnung, fordern Zusammenhalt
und tragen dazu bei, dass Ratzeburg lebenswert bleibt.

Dieses freiwillige Engagement ist keine Selbstverstandlichkeit. Die
Stadtgesellschaft verandert sich, und mit ihr die Formen und Bedingungen von
Ehrenamt. Zeitmangel, Birokratie, fehlende Informationen oder unklare
Strukturen erschweren oft den Einstieg. Gleichzeitig wachst das Bediirfnis, sich
sinnstiftend einzubringen, neue Menschen kennenzulernen und etwas fir die
Gemeinschaft zu tun.

Darauf reagiert die Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg. Sie will
Rahmenbedingungen schaffen, in denen Engagement leicht zuganglich, sichtbar
und wertgeschatzt ist — getragen von Kooperation, Offenheit und Anerkennung.

Unser Leitmotiv lautet:
»Gut fiir Ratzeburg! — Gemeinsam engagiert.”

Damit bekennen wir uns zu einer Stadt, in der freiwilliges Engagement ein fester
Bestandteil des Zusammenlebens ist — inspirierend, wirksam und nachhaltig.

Was wir aus der Biirgerwerkstatt und Umfrage gelernt haben

Die Strategie basiert auf zwei zentralen Quellen: einer Befragung von
Engagierten und Verantwortungstrager*innen aus dem Friihjahr 2025 sowie
einer Biirgerwerkstatt im September 2025.

Beide Formate haben gezeigt: Engagement in Ratzeburg hat eine starke, oft
unterschatzte Wirkung.

Eine engagierte Person erreicht bis zu zehn weitere Menschen.

Jede freiwillige Aktivitat entfaltet Multiplikatorwirkung — durch persénliche
Ansprache, Vorbild, Motivation und gemeinsames Tun.



Und ebenso gilt:
»Einmal engagiert —immer engagiert.”

Wer sich einmal auf Engagement eingelassen hat, bleibt verbunden — mit der
Sache, mit den Menschen und mit der Stadt. Diese Kraft wollen wir starken und
sichtbar machen.

Stimmen aus der Biirgerwerkstatt

,Ich wurde durch einen Freund angesprochen und wusste sofort: Ich werde hier
gebraucht.”

»Am Anfang war es schwer, die Informationen zu finden. Eine Plattform hétte mir
den Einstieg erleichtert.”

,Mir hat geholfen, dass erfahrene Ehrenamtliche mich begleitet haben.”

»Wertschdtzung und kleine Gesten, wie ein Danke oder ein gemeinsames Essen,
zeigen: Ich bin wichtig.”

Diese Erfahrungen zeigen:

o Engagement entsteht aus personlicher Motivation, Sinn und
Gemeinschaft.

o Menschen brauchen klare Informationen, Ansprechpartner*innen und
einfache Wege ins Ehrenamt.

o Anerkennung, Begleitung und Austausch sind entscheidend, damit
Engagement wachst und bleibt.

Unsere Leitziele

1. Sichtbarkeit erh6hen:
Engagement soll fir alle Blrger*innen transparent, digital auffindbar und
offentlich sichtbar werden.

2. Anerkennung und Wertschatzung starken:
Engagierte erfahren Respekt, Dank und gesellschaftliche Anerkennung —
in Politik, Verwaltung und Offentlichkeit.

3. Rahmenbedingungen verbessern:
Verlassliche Strukturen, Raume, Beratung und Qualifizierung sichern
Engagement langfristig ab.



4. Partizipation fordern:
Jeder Mensch —unabhangig von Herkunft, Alter oder Fahigkeiten — soll
unkompliziert Zugang zu Engagement finden.

5. Netzwerkgedanke verankern:
Zivilgesellschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Politik handeln gemeinsam
und auf Augenhohe.

6. Nachhaltigkeit sichern:
Engagementférderung wird dauerhaft in stadtische Prozesse integriert,
regelmalig Uberprift und weiterentwickelt.

7. Integration und Vielfalt leben:
Engagement schafft Begegnung, fordert Inklusion und macht Vielfalt
sichtbar.

Unsere Schwerpunkte und MaRnahmen
Eine Servicestelle Ehrenamt

Eine zentrale Anlaufstelle bietet Beratung, Vermittlung und Unterstitzung fir
alle, die sich engagieren oder Projekte starten mochten. Sie begleitet Vereine,
vermittelt Férdermittel und starkt Kooperationen.

Onboarding und Begleitung

Ein leichter Einstieg ist entscheidend. Ratzeburg fiihrt Patenschafts- und
Mentoringprogramme ein: erfahrene Ehrenamtliche begleiten Neue. Eine
»Willkommensmappe” mit Informationen und Kontakten erleichtert
Orientierung.

Digitale Engagementplattform

Eine barrierefreie Plattform bundelt kiinftig alle Mitmachmoglichkeiten,
Veranstaltungen und Gesuche. Sie dient als Freiwilligenborse, als Marktplatz des
Miteinanders — und als Symbol der Offenheit: Engagement ist fiir alle da.

R3dume fiir Engagement

Engagement braucht Orte. Die Stadt entwickelt mit Partnern eine Raumborse,
nutzt Leerstande und starkt bestehende Treffpunkte — etwa die Stadtbibliothek
als ,,Dritten Ort“, denPavilonan-derSchlosswiese oder Stadtteilraume.



Anerkennungskultur

Ratzeburg pflegt eine Kultur des Dankes. Neben der Ehrengabe der Stadt
Ratzeburg und wiederkehrenden o6ffentlichen Ehrungen wird Wertschatzung
auch im Alltag sichtbar — durch persénliche Rickmeldungen, gemeinsame
Treffen und gelebte Kooperation.

Qualifizierung & Austausch

Mit einer Ehrenamtsakademie Ratzeburg entstehen Schulungen zu
Vereinsrecht, Offentlichkeitsarbeit, Vielfalt, Kommunikation und digitalen
Kompetenzen. Supervision, Erfahrungsaustausch und Netzwerktreffen fordern
personliche Entwicklung und Zusammenhalt.

Wirtschaft & Engagement

Unternehmen und Engagierte werden starker vernetzt. Eine Broschire
»Engagierte Menschen & engagierte Betriebe” zeigt vorbildliche Kooperationen
und ladt zu neuen Partnerschaften ein.

Biirgerbeteiligung & Spendenparlament

Ein Ratzeburger Spendenparlament ermoglicht Blrger*innen, Uber die
Forderung lokaler Projekte mitzuentscheiden — transparent, demokratisch,
gemeinschaftlich.

Integration & Vielfalt

Engagement lebt von Vielfalt. Die Stadt fordert eine Kultur, in der jede und jeder
willkommen ist. Interkulturelle Offnung, Barrierefreiheit,
generationstbergreifende Projekte und neue Anspracheformen gehdren zum
Selbstverstandnis der Engagementforderung.

Ratzeburg will Engagementstrukturen schaffen, die offen, diskriminierungsfrei
und respektvoll sind — und in denen unterschiedliche Lebenswege und
Perspektiven als Bereicherung gelten.



Nachhaltigkeit und Verantwortung

Damit Engagementforderung nicht von Einzelprojekten abhangt, wird sie
strukturell verankert:

« Eine feste Koordinationsstelle sichert Kontinuitat. Sie soll gemeinsam mit
dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg entwickelt und etabliert
werden. Es wird dafiir eine finanzielle Unterstitzung durch die
'‘Landesforderung zur Unterstitzung von ehrenamtlichen Strukturen im
kommunalen Raum' im Rahmen der Engagementstrategie der Landes
Schleswig-Holstein (https://engagiert-in-sh.de/) beantragt.

. Die Steuerungsgruppe 'Engagierte Stadt Ratzeburg' begleitet die
Umsetzung der Engagementstrategie.

« Eine jahrliche Evaluation sorgt dafiir, dass die Strategie lernfahig bleibt.

Engagement wirkt in Wellen — jede Initiative zieht Kreise. Eine engagierte Person
erreicht zehn andere, inspiriert zum Mitmachen, schafft Vertrauen und starkt
Gemeinschaft.

»Einmal engagiert — immer engagiert.”

Dieses Selbstverstandnis pragt die Ratzeburger Engagementkultur.

Fazit

Ratzeburg lebt vom Engagement seiner Blirgerinnen und Blirger. Diese Strategie
starkt, vernetzt und begleitet sie — damit freiwilliges Tun Freude macht,
Menschen verbindet und die Stadt lebenswerter wird.

,»Gut fiir Ratzeburg! — Gemeinsam engagiert.”

Denn jede engagierte Person bewegt mehr, als sie ahnt.


https://engagiert-in-sh.de/

O Q!ungsstand zur Fortentwicklung der Engagementstrategie

Auf Arbeitsebene wird im Ministerium fir Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
aktuell eine Gesamtstrategie Ehrenamt erarbeitet. Sie ist im weiteren Verfahren politisch zu diskutieren und
zu entscheiden. Um alle (potentiellen) Akteurinnen und Akteure in diese Uberlegungen friihzeitig
einzubeziehen und ggf. deren Impulse berlicksichtigen zu kénnen, informiert die vorliegende Ubersicht tiber
die wichtigsten strukturellen und inhaltlichen Aspekte.

Ziele: » gesellschaftlichen Zusammenhailt férdern,

» flachendeckende lokale Beratungsangebote fiir ehrenamtlich Tatige (Struktu-
rentwicklung),

» Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt,

* Qualifizierung der ehrenamtlich tatigen und der professionellen Kréafte,

»  Verstarkung digitaler Unterstiitzung

Start: 01. Januar 2026
Laufzeit: zunachst bis Ende 2028, Verlangerung / Nachjustierung moglich
Anknipfung an vereint die bisherige Engagementstrategie und die Koordinierungs- und Bera-

Projekte und ent- | tungsstellen der Ehrenamtlichen Flichtlingshilfe
wickelte Strukturen:

Schwerpunkte (Uber die gesamte Laufzeit)
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Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport
Finanzausschuss 11.11.2025 0
Hauptausschuss 24.11.2025 0
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Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Aktenzeichen:

Seniorenbeirat; hier: Nachdruck von Flyern -
Seniorenwegweiser Ratzeburg

Zielsetzung:
Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg.

Herr Dr. Bade berichtet zum Anliegen des Seniorenbeirats und steht in der Sitzung
fur Fragen zur Verfligung.

Beschlussvorschlag:

_Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss
empfiehlt, die Stadtvertretung beschlieRt, den Nachdruck von 1.000
Exemplaren der Broschiire ,,Seniorenwegweiser Ratzeburg*.

BuUrgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jurgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Herr Dr. Bade stellte in der vergangenen Sitzung des ASJS bereits das Anliegen des
Seniorenbeirates vor, einen Nachdruck von 1.000 Exemplaren der Broschure
,Seniorenwegweiser Ratzeburg“ zu realisieren. Der erste Druck von eintausend
Exemplaren wurde kostenfrei durch den Verlag zur Verfligung gestellt. Aufgrund der
restlosen Nachfrage moéchte der Seniorenbeirat einen Nachdruck erwirken. Dafir
fehlt aktuell das entsprechende Budget auf dem vorgesehenen Produktsachkonto.
Der Seniorenbeirat bittet um entsprechende Mittel im Nachtragshaushalt, um den
Nachdruck umsetzen zu kdnnen.




Seite 2 von 2 zur Vorlage vom 29.10.25

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausfuhrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Kosten in Hohe von ca. 1.000,00 € fir den Nachdruck von 1.000 Exemplaren.

Anlagenverzeichnis:
Auszug Seniorenwegweiser

mitgezeichnet haben:
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Gruppenfoto des Seniorenbeirates
Aufnahme von links nach rechts aufgefiihrt: Margtit Krummrey, Christine Hub,
Adrian Weser, Ingrid Schurek, Birbel Kersten (stellvertretende Vorsitzende)
Karl-Heinz Wilhelm Rudolf, Sabine Carow, Dr. Dirk Bade (Vorsitzender).
Es fehlt auf dem Foto Peter-Gerhard Gerlach (Schriftfithrer)

Wir sind aus Uberzeugung fiir Sie da
Der Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg trifft sich jeden 2. Montag im Monat (auBer Juli u. Dezember)
im Rathaus der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1. Die Sitzungen sind offentlich.

Zudem steht ein periodisch geleerter Zettelkasten fiir formlose Mitteilungen an den Seniorenbeirat im
Eingangsbereich der Stadtbiicherei.

dielnteressen 'c‘!'er'éiit'eréh Menschen®
gegenuberder Offentlichkerts N -
denpolitischhandelnden Vorsitzender DrDitkiBade

der Stadtverwaltung. Barbel ' Kersten'(stellvertretende Vorsitzende)
Peter-Gerhard Gerlachi(Schriftiahrer)

Margtit Krummrey, Christine Hub, Adrian Weser,
Ingrid Schurek, Karl-Heinz Wilhelm Rudolf; Sabine Carow

Wir nehmen gern Vorschlage

und Anregungen der Biirgerinnen
und Burger auf; beraten,

nehmen Stellung u. stellen Antragein der | Telefon: (04541) 8000 980
Stadtverwaltung und in den Ausschiissen. | eMail: seniorenbeirat-rz@ratzeburg.de
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rat- und hilfesuchende enorin en und Sen | |

doch meinen wir, dass auch jungere Ratzeburger und Besucher
unseres schonen Stadtchens dem Heft
nitzliche Hinweise entnehmen konnen.




Angebote fiir Senior*innen zur
aktiven Ereizeitgestaltung in Ratzeburg

Lese- und Erzahlireffin der Stadtbucherei 3
Jeweils'am 1. Dienstag im Monat lesen wiruns gegenseitig aus unseren

Lieblingsbiichernwor und kommen hei‘einem Café oder. Teeins Gesprach
Ansprechpartnerm Dajana Stolz 04541 - 8000301 %

Jw

Erste Hilfe im ‘Umgang mit Computer, Tablet und Smartph(me : :
Kostenlose Einzeltermine fiir konkrete und personliche Fragen Zuam elgenen (Jerat:'.
VHS Ratzeburg 04541- 8000146 '

Dlakomsches Werk Herzogtum Lauenburg.,Allein muss mcht Seins:.

Offenes Fruhstiicksangebot fiir Senior*innenamd Menschen, die Konfakte suchen. :
Montags 9-11:30 Uhr im Gleis21, Saarlandstrafic 2, 23909 Ratlchurg
Ansprechpartnerm Karoline'Michaelis 0151 - 55346723

SOVD
Spieletreff fur jung und alt, jeweils 1x monatluh
Ansprechpartner: Torsten Egge (0176 - 63455667

Cafe Lieb und Liutt, Schrangenstrafie 3, 23909 Ratzeburg Tel: 0176 -41489635 "

Die Angebote der Kirchengemeinden




Vorwort

Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg

Dr. Dirk Bade

Sehr geehrte Leserinnen

Nach der guten Aufnahme des fiinften Wegweisers
fiir ,.Senioren in Ratzeburg® liegt Thnen nun die
umfangreiche und informative sechste Auflage
vor. Sie soll dem wachsenden Engagement der
dlteren Menschen der Bevolkerung in Ratzeburg
Rechnung tragen und ein niitzlicher Leitfa-
den fiir vielfaltige Fragen des Alltags sein.
Der Wegweiser zeigt nicht nur die professio-
nellen Versorgungsangebote in Ratzeburg und
Umgebung auf, sondern will auch zahlreiche
Anregungen und Hinweise fiir den Selbsthilfe-,
Beratungs- und Unterstiitzungsbereich geben. Der
demografische Wandel erfordert auch in Ratzeburg,
dass Senioren moglichst lange in ihrer hauslichen
Umgebung bleiben und ihr Leben aktiv selbst
gestalten. Dabei wird der Hilfsbedarf im alltig-
lichen Leben zunehmen und Nachbarschaftshilfe
sowie in der gewohnten Umgebung, aber auch im
weiteren Umfeld immer wichtiger. Vernetzung
innerhalb der eigenen Generation bietet auch neue
Erfolgserlebnisse. Denn wo jiingere Menschen erst
an die Gewohnheiten der Seniorengeneration heran-
gefiihrt werden miissen, konnen Senioren oft unter-
einander auf gemeinsame Erfahrungen aufsetzen.
Zusitzlich finden sich daher in diesem Wegweiser
neben Hinweisen auf Vereine und Verbinde, Sport-
und Freizeitangebote, auch Anregungen zu Vernet-
zungen und Erfahrungsaustausch. Es werden alle
Kirchen und ihre Angebote fiir Senioren genannt.
Adressen und Ansprechpartner zu den Themen
Gesundheit, Pflege und Wohnen im Alter sind in
diesem Wegweiser als niitzliche Orientierungs-
hilfe fiir Senioren aktualisiert worden. Aber auch

und Leser

jiingere Menschen finden hier Anregungen zur
Betreuung ihrer dlteren Angehorigen und Mitmenschen.
Die zahlreichen Anzeigen in diesem Wegweiser
adressieren die Senioren als eigene Zielgruppe. Nur
mit der dankbar aufgenommenen Unterstiitzung
der Inserenten konnte dieser Wegweiser realisiert
werden. Ein besonderer Dank geht an den ,.rundum
Verlag" fiir die professionelle Umsetzung.

Auch die sechste Auflage des Seniorenwegweisers
moge bei den Ratzeburger Seniorinnen und Senioren
Anklang finden, Anregungen zu Eingeninitiative
geben und ein niitzlicher Ratgeber im Alltag sein.

Dr. Dirk Bade

) % &

“Inselstadt Ratzeburg
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 17.10.2025

SR/BeVoSr/182/2025
Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport

Verfasser/in: Susanne Born

FB/Aktenzeichen: 5.08.13.u.a.

Gewahrung von Zuschussen fur das Haushaltsjahr 2026
zur Forderung der Wohlfahrtshilfe

Zielsetzung: Forderung wichtiger Einrichtungen

Beschlussvorschlaq:

Der ASJS beschlieBt, im Haushaltsjahr 2026 einen Gesamtzuschuss in Hohe
von 21.200,00 € zu veranschlagen und diesen wie folgt auf die Antragsteller zu

verteilen:

Antragsteller Betrag
Schuldnerberatung €
Verein Hilfe fir Frauen in Not €
Selbsthilfekontaktstelle KIBIS €
Alkohol- und Drogenberatung €

Ev. Familienbildungsstatte €
Migrationsberatung €
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Burgermeister Verfasser
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Burgermeister am 17.10.2025
Colell, Maren am 17.10.2025

Sachverhalt:

Unter dem Produktsachkonto 331010.5318100 . 04 — Zuschussbetrage nach
MaRgabe des ASJS — erfolgt die Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln fur
die Gewahrung von Zuschussen an Institutionen zur Férderung der Wohlfahrtshilfe.

Fir das Jahr 2026 liegen die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Antrage vor,
mit einem Gesamtumfang von 21.200,00 €.

Zur besseren Information werden auch die beantragten Summen flr das Jahr 2025
und die tatsachliche Bewilligung fur 2025 angegeben.

Neu ist der Antrag des Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg fur die
Migrationsberatung.

Antragsteller Beantragt 2025 Bewilligt 2025 Beantragt 2026
Schuldnerberatung

Diakonisches Werk 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Verein Hilfe fur Frauen

in Not 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Selbsthilfekontaktstelle

KIBIS 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 €
Alkohol- und

Drogenberatung 7.700,00 € 6.500,00 € 7.700,00 €
Ev.

Familienbildungsstatte | 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Migrationsberatung

Diakonisches Werk Kein Antrag Kein Antrag 6.000,00 €

Gesamt fur 2026 beantragt: 21.200,00 €

Die Antrage sind als Anlage beigeflgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben in Héhe von 21.200,00 €
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Anlagenverzeichnis:

- Zuschussantrage -

mitgezeichnet haben:



O (412 - Diakonie 53

Litbeck - Lauenbu rg Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Diakonisches Werk Herzogtum LaLéStIrélxD T foEZ :

Am Markt 7 - 23909 Ratzeburg f !I

~.~
G
S

-’

[ Eing .
Stadt Ratzeburg Name: Luisa Wendorf
Frau Born E:;;hwahl: gjgﬂ;gggg-g;
Unter den Linden 1 Lo, v / E-Mai: diakonie@kirche-Il.de
23909 Ratzeburg

Ratzeburg, 16.06.2025

Antrag auf Unterstiitzung der Schuldnerberatung im Jahr 2026

Sehr geehrte Frau Born,

herzlichen Dank, dass Sie mit lhrem finanziellen Beitrag die Arbeit unserer Schuldner- und
Insolvenzberatungsstellen in den letzten Jahren unterstiitzt haben.

Die dramatischen Preissteigerungen im Bereich Energie, Miete und Lebensmitteln fiihren
dazu, dass immer mehr Menschen in die Uberschuldung geraten. Ein weiteres
Uberschuldungsrisiko geht von den zunehmenden Online-Kaufen aus. Gerade junge
Menschen unterschétzen die Gefahren, die das Internet mit sich bringt.

Seit Jahren gibt es einen hohen Andrang auf unsere drei Schuldnerberatungsstellen in Mélin,
Geesthacht und Lauenburg sowie auf unsere AuRensprechstunden in Sandesneben,
Schwarzenbek und Wentorf bei Hamburg. Im Jahr 2024 wurden von der Schuldnerberatung
des Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg 1.147 Beratungsfille bearbeitet.

Um die zahlreichen Anfragen im n&chsten Jahr bewiltigen und gleichzeitig unsere Arbeit mit
der gewohnten Qualitat anbieten zu kénnen, bitten wir Sie unsere Arbeit im nachsten Jahr mit

einem Betrag in Héhe von
2.000,00 €

Zu unterstitzen.

Anbei senden wir lhnen den vorlaufigen Haushaltsplan 2026.

Nit freundlichen Gratten  Diakonisches Werlk
5 erzogtum Lauenburg

Dr. Ulf Kassebaum Am Markt 7

Geschaftsfihrer 23909 Ratzeburg

i ie Tel. 04541-8893-
Diakonisches Werk 04541-8893-34

Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Geesthacht, Lauenburg und Mélin sind anerkannte
Beratungsstellen fiir das Verbraucherinsolvenzverfahren durch das Ministerium fiir Soziales,
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein.

AREFAPAZCLY LI =55 T ETLAT L EN




Hilfe fir Frouen in Not e, V.  Proschstiafa 1 o 21493

Stadt Ratzeburg
Frau Born
Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg

Antrag auf Finanzierung der Aulensprechstunde der Frauenberatung in Ratzeburg

Sehr geehrte Frau Born,

die Frauenberatung des Vereins ,Hilfe fiir Frauen in Not e.V.” bietet seit mehreren Jahren eine 14-
tigige Auensprechstunde in Ratzeburg an, die sich als fest etabliertes und kontinuierlich genutztes

Angebot bewahrt hat.

Dieses Angebot ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und wurde im Jahr 2024 von
50 Frauen in Anspruch genommen ~ ein deutlicher Hinweis auf einen weiter bestehenden Bedarf.

(siehe Sachbericht)

Im laufenden Jahr sehen wir bereits jetzt, in der AuRensprechstunde in Ratzeburg einen sehr hohen
Anstieg der Beratungskontakte.

Damit wir dieses niedrigschwellige und wohnortnahe Angebot auch im kommenden Jahr 2026

Eing: 22 Juli 2025

STADT RAT/LBURG

........... A

F

Frauenberatung
Herzogtum Lovenburg

e

; Fravenhous
Schwarzenbek

'A’® JON Ul UBND14 Inj 81K

Schwarzenbek, den 21.07.2025

fortfiihren kdnnen, beantragen fiir das Jahr 2026

einen Zuschuss in H6he von

Wir danken lhnen herzlich fiir die bisherige Unterstiitzung und wiirden uns freuen, wenn Sie uns
auch weiterhin ermdoglichen, dieses wichtige Angebot vor Ort anzubieten.

,gﬁ%/:é

Mit besten GriiRen

Jutta Hillrichs - Vorstandsfrau

Hilfe fiir Fraven in Not e.V.
PréschstraBe 1
21493 Schworzenbek

Tel 04151-81306
Fax 04151-897105
www.fraven-in-nokschwarzenbek.de

Vereins- und Spendenkonto:
Kreissparkasse Hzgt. Lavenburg

BIC: NOLADE21RZB

IBAN: DE29 2305 2750 0003 0220 05

2.500,00 €.

Fravenberatung Herzogtum Lauenburg
Proschstrafle 1
21493 Schwarzenbek

Tel 04151-8 1306
Fax 04151-8971 05
fraven@beratungsstelleschwarzenbek.de

Birozeiten:
Mo-Fr 9.00-13.00 Uhr

Geschéfiskonto:

Kreissparkasse Hzgt. Llavenburg

BIC: NOLADE21RZB

IBAN: DE14 2305 2750 0100 0203 35

KIK

netzwerk

bei hiuslicher gewalt

Fravenhaus Schwarzenbek
Postfach 1161
21484 Schwarzenbek

Tel 04151-7578
Fox 04151-33 20
th.schwarzenbek@tonline.de

Geschéftskonto:

Kreissparkasse Hzgt. lavenburg

BIC: NOLADE21RZB

IBAN: DE20 2305 2750 0100 0061 62

KIK Herzogtum Lauvenburg

¢/ o Hilfe tiir Frauen in Not e.V.
PréschstraBe 1

21 4AQ72 Sehwarrzanhal
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GPS-Gesellschaft fiir Paritatische B
Soziale Dienste GmbH
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= TADT RATZEBURG

!
Stadt Ratzeburg f Fing: 12 Sep, 2025
Herrn Biirgermeister Eckhard Graf l’
Unter den Linden 1 - O ................... %0 ,,,,,

23909 Ratzeburg _ S 75
xﬂz . G 1,05

Antrag auf finanzielle Forderung der Selbsthilfekontaktstelle Kiel, 94.68.2625

KIBIS durch die Stadt Ratzeburg fiir das Jahr 2026
Claudia Henkel

Sehr geehrter Herr Graf, Tel 9431 5602-54
die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS im Herzogtum Lauenburg henkel@paritaet-sh.org
befindet sich in Tragerschaft der Gesellschaft fiir Paritatische
Soziale Dienste GmbH (GPS). Die GPS ist gemeinniitzig und eine :::t;t::ec :‘:";::iaaf:efﬂ'ienste
100%ige Tochtergesellschaft des Parititischen GmbH
Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein e.V. Zum Brook 4

24143 Kiel
KIBIS ist eine wichtige Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle el 8431 5602-6
flir Menschen, die aufgrund gesundheitlicher und/oder sozialer Fax 0431 5682-78
Herausforderungen Unterstiitzung in der Selbsthilfe suchen. Die info@paritaet-sh.org
Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle unterstiitzen Biirger:innen bei der ~ """raritaet=shorg
Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe, begleiten ;‘;i‘;’ Volksbank
Gruppengriindungen und erstellen fiir die Gruppen Offentlichkeits- DE57 2189 8667 8896 3139 89
materialien sowie Pressemitteilungen. Bei Konflikten in BIC: GENODEFIKIL
Selbsthilfegruppen bieten sie Moderation oder Mediation an und ﬁirzltsgeric""
unterstiitzen bestehende oder neu startende Gruppen durch Registernummer:
regelméBige Besuche. Die Mitarbeiterinnen sind auBerdem aktivim ~ "RE 14000 K
gesamten Kreisgebiet unterwegs, um sich mit anderen Trégern und ;;i‘;i’;‘/‘;’g;g‘

Projekten des Hilfesystems auszutauschen und zu vernetzen.
Hierbei ist ein Anliegen, Selbsthilfe weiter bekannt zu machen und
das Angebot von KIBIS zu verbreiten. Aufgrund seiner
Niedrigschwelligkeit ist KIBIS vielfach eine erste Anlaufstelle fiir
Menschen, die in andere UnterstiitzungsmaBnahmen
weiterverwiesen werden.

Geschaftsfihrer: Michael Saitner
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Schleswig-Holstein
GPS-Gesellschaft fiir Paritdtische
Soziale Dienste GmbH

Die Mitarbeiterinnen nehmen des Weiteren an einem regelmanigen
Austausch mit den anderen 13 Kontakistellen in Schleswig-Holstein teil,
um auch Uber die landesweit stattfindenden Selbsthilfegruppen,
insbesondere zu seltenen Erkrankungen und weniger bekannten Themen,
informiert zu sein.

Diese Arbeit gilt es im Jahr 2026 fortzusetzen. Die gemeinschaftliche
Selbsthilfe mit ihren vielen Unterstiitzungsstrukturen stirkt die
gesundheitliche und soziale Versorgung der Bevélkerung. Auch in der
Zukunft wird die KIBIS ihre Arbeit fiir und mit den Biirger:innen
weiterentwickeln.

Die Selbsthilfekontaktstelle

In der Kontakistelle in der HauptstraBe 52 in Mdlin findet die tigliche,
sehr sichtbare Arbeit statt, und hier treffen sich zahlreiche
Selbsthilfegruppen. In der verbindlichen, offenen Sprechzeit haben die
Burger:innen und Interessierte die Méglichkeit, Beratungen ohne Termin in
Anspruch zu nehmen, aber auch auBerhalb der Sprechzeit bieten die
Mitarbeiterinnen Beratung flir Betroffene, Angehérige und Interessierte an.

Selbsthilfegruppen - das Kernstiick der Kontaktstellenarbeit -

In der ersten Jahreshilfte 2025 kam es zu folgenden Gruppengriindungen:
e Restless Legs-Syndrom / in Mélln
» Junge Selbsthilfe - Depressions- und Angsterkrankungen / in Mélin
e AD(H)S - Kontakttreff fiir Eltern / in Ratzeburg
o Elterntreffen Autismus / in Ratzeburg

o Bunt statt Grau - eine Gruppe fiir Menschen, die unter einer
leichteren Form von Depression oder Angststérungen leiden / in
Ratzeburg

e Freitagsbubble - bei Depressionen und Angsterkrankungen / in
M©olin
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Schleswig-Holstein
GPS-Gesellschalft fiir Parititische
Soziale Dienste GmbH

Nach wie vor gibt es einen sehr hohen Beratungs- und Gruppenbedarf bei
den verschiedensten Formen psychischer Erkrankungen und Belastungen.
Dabei ist besonders zu beobachten, dass die Personengruppe mit
leichteren Belastungserscheinungen zunimmt. Dies schidgt sich in
expliziten Gruppenangeboten wie ,Bunt statt Grau‘ nieder.

Im besonderen Fokus stehen des Weiteren die Menschen aus der jiingeren
Selbsthilfe. Hierbei verstehen wir eine Altersgruppe von 18 bis etwa 35
Jahren, oft auch erweitert bis 40 Jahre.

Hier ist ebenfalls eine gestiegene Nachfrage nach Gruppenangeboten zu
verzeichnen, sowohl bei psychischen Belastungen als auch bei chronischen
Erkrankungen. Dies schléagt sich ebenfalls in verschiedenen
Gruppenangebote, wie der jungen Depressionsgruppe und der
Endometriose-Selbsthilfegruppe (beide in Molln), nieder.

Die Rdume der Kontaktstelle sind sehr gut ausgelastet. Neben den
regelmaBigen Gruppentreffen findet in der Kontaktstelle eine Sprechzeit
der Frauenberatungsstelle des Kreises, das Angehorigentreffen fiir
Menschen mit psychischen Erkrankungen der Briicke sowie die Beratungen
der EUTB (Erganzende Unabhéngige Teilhabeberatung) statt.

Sichtbarkeit durch Kontakt

Fur Ratsuchende ist der Kontakt mit den Mitarbeiterinnen der KIBIS
sowohl per Mail oder telefonisch als auch persénlich méglich. Die
Netzwerkarbeit im Kreis ist ein wichtiges Element, um die Sichtbarkeit der
Selbsthilfe zu erhéhen. Und auch das Thema Offentlichkeitsarbeit zieht
sich weiterhin durch die alltdgliche Arbeit von KIBIS. Die Kontaktstelle hat
einen Facebook- und Instagram-Auftritt. Hier werden Uber die
verschiedenen Wege Selbsthilfegruppen und Veranstaltungen beworben.
Die Selbsthilfe-App der 14 Kontaktstellen in Schleswig-Holstein ist
erfolgreich etabliert und bietet damit auch einen Zugang zu Themen und
Selbsthilfegruppen, die im Kreis nicht vorhanden sind.

Das KIBIS-Info-Heft wird im September 2025 in der aktuellen Fassung in
den Druck gehen. Die Mitarbeiterinnen haben auch in diesem Jahr wieder
die Erfahrung gemacht, dass das Info-Heft ein fester Bestandteil im
sozialen Netzwerk sowie im breiten medizinischen Bereich ist. Viele
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Schleswig-Holstein
GPS-Gesellschaft flir Paritatische
Soziale Dienste GmbH

Anfragen erreichen die Kontaktstelle im Laufe des Jahres mit der Bitte,
Hefte zur Information fiir Interessierte zu versenden. Alle Angaben zum
Selbsthilfebereich finden sich auch auf der KIBIS-Homepage (www.kibis-

herzogtum-lauenburg.de).

In Kontakt gehen - Mit dem Ziel die Selbsthilfearbeit einer breiteren
Offentlichkeit naher zu bringen und schon friihzeitig auf die Angebote der
Selbsthilfe aufmerksam zu machen, ist fiir das folgende Jahr die
Teilnahme der Kontaktstelle unter anderem an folgenden Veranstaltungen

geplant:
e Gesundheitstage der Stadt Ratzeburg,
e Gesundheitstag der Stadt Lauenburg
e Jugend-Rallye der 8. Klassen in Mélln
o Ehrenamtsmarkt in Ratzeburg
¢ Ehrenamtsmesse Mélin

e Woche der Demenz mit Veranstaltung im Robert-Koch-Park/Malln

o Lebendiger Adventskalender in Mélln

o Veranstaltungen rund um das Thema ,,Gesundheit” in Geesthacht

Die Teilnahme der KIBIS-Mitarbeiterinnen an den Arbeitskreisen der
PSAG sowie der verschiedenen Vernetzungstreffen im Nord- und Siidkreis
helfen, die Bedarfe der Ratsuchenden auch im Kreis besser vertreten und

sehen zu kénnen.

Sich austauschen - Im Juni 2025 fand das Gesamttreffen der
Selbsthilfegruppen statt. Die Resonanz der Gruppen war sehr grof3, es
waren viele Vertreter:innen aus dem gesamten Kreisgebiet anwesend.
Dieser Austausch ist sehr wichtig, da die Selbsthilfegruppen hier die
Maoglichkeit haben, aus ihren Gruppen zu berichten und sich iiber die
Finanzierungen der Krankenkassen und deren Antragswege sowie zu
Fortbildungen, Fachtagen etc. zu informieren.

Der Seminartag fiir die Selbsthilfegruppen fand im Mai 2025 zum Thema
,Gut fir Kérper und Seele sorgen in belastenden Zeiten® in der
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Soziale Dienste GmbH

Kontaktstelle statt und war ausgebucht. Im September 2025 veranstaltet
das Team zum ,Tag der Selbsthilfe* einen Atemworkshop. Auch im
kommenden Jahr wird es wieder mindestens einen Seminartag fiir die
Gruppen geben, da die Nachfrage an Fortbildung sehr hoch ist.

Um die Arbeit auch im kommenden Jahr weiterfiihren zu kénnen und mit
allen Herausforderungen der aktuellen Zeit breit aufzustellen, beantragen
wir bei der Stadt Ratzeburg fiir das Jahr 2026 einen - gegeniiber 2025
erhbhten - Zuschuss in Hohe von 2.000,00 €.

Hintergrund sind zum einen auf der Ausgabenseite die in 2026 steigenden
Personal- und Sachausgaben. Zum anderen erwarten wir aufgrund der uns
vorliegenden Informationen in 2026 kein (arbeitsmarktabhangiges)
erhohtes Gesamtbudget der Krankenkassen fiir die Selbsthilfeférderung
und damit auch keine realistische Moglichkeit auf der Einnahmenseite
einen héheren Zuschuss von diesen einwerben zu kdnnen.

Der detaillierte Kosten- und Finanzierungsplan wird nach Bekanntgabe der
zu erwartenden Zuwendungshoéhe der ARGE-Selbsthilfeférderung im
Herbst 2025 erstellt und Ihnen im Anschluss daran baldmdglichst
nachgereicht werden.

Fir Ruickfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfiigung.

Michael Saitne

Geschaftsfithrer



Alkohol- und Drogenberatung
Im Kreis Herzogtum-Lauenburg gGmbH

Atkohel- und Drogenberatung gGmbH, Markt 3, 21502 Geesthacht
Verwaltung

Markt 3, 21502 Geesthacht

An die
Stadt Ratzeburg Tel. 04152 79148
Herrn Birgermeister Fax 04152 841459

) -Mail: adb. thacht@sucht-rz.de
Herr Eckhard Graf SAEEE geseiaciis
Unter den Linden 1 Hauptstelle Verwaitung

Viickers Park 8, 21465 Reinbek

23909 Ratzeburg Tel. 040 72738446

Fax 040 72738439

Reinbek, den 10.06.2025

Beantragung von Haushaltsmitteln fiir 2026

Sehr geehrter Herr Graf,

wir bedanken uns fiir die unverandert vertrauensvolle Begleitung und Unterstitzung unserer
Arbeit durch die Stadt Ratzeburg im vergangenen sowie laufenden Jahr. Nachdem Sie unseren
Verwendungsnachweis fiir das Jahr 2024 bereits erhalten haben, (ibersenden wir lhnen anbei
unseren Antrag auf Haushaltsmittel fiir das Jahr 2026.

Die Stadt Ratzeburg unterstiitzt die Angebote der Alkohol- und Drogenberatung gGmbH (ADB)
bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und verlésslich. Diese Unterstiitzung erstreckt sich vor
allem auf unser Angebot der Suchtberatungsstelle in Ratzeburg.

Das Angebot der Suchtberatungsstelle reicht von einmaliger Kurzberatung bis zu langfristigen
Beratungskontexten mit durchschnittlich drei bis fiinf Sitzungen — je nach Bedarf auch dartiber
hinaus. Die Beratung findet vor Ort, telefonisch oder bei Bedarf im Rahmen von Hausbesuchen
statt. Alle Mitarbeitenden verfiigen tUber eine fundierte Ausbildung im Bereich Sozialpadagogik
oder Psychologie, vielfach erganzt durch suchtspezifische Zusatzqualifikationen. Ein
wesentlicher Teil der Arbeit besteht in der Hilfeplanung, Krisenintervention, Vermittiung in
weiterflihrende Hilfen sowie praventiver Informationsarbeit.

Insgesamt erwarten wir im Jahr 2026 steigende Kosten sowohl im Personal- als auch
Sachkostenbereich. Fiir die Alkohol- und Drogenberatung gGmbH findet der Tarifvertrag fir
Kirchliche Beschattigte in der Nordkirche (TV KB) Anwendung. Dieser Vertrag wurde im
Februar 2024 neu verhandeit und eine Laufzeit bis zum 31.12.2025 vereinbart. Der
Tarifabschluss sieht fir den Zeitraum vom 1.7.2025 bis 31.12.2025 eine Erhdhung der
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Tarifentgelte um 5,5% vor. Diese Erhéhung wird sich im ersten Halbjahr 2026 vollstandig im
Personalhaushalt niederschlagen. Zudem ist aufgrund des Auslaufens der aktuellen
Entgelttabellen zum 31.12.2025 sowie anstehender Tarifverhandiungen mit weiteren

tarifbedingten Steigerungen in 2026 zu rechnen.

Auch bei den Sachkosten rechnen wir mit steigenden Ausgaben. Allgemeine
Preissteigerungen, etwa im Bereich Energie, Lebensmittel, Birobedarf, Reinigung und
technischer Ausstattung, wirken sich unmittelbar auf unsere Angebote und die

Aufrechterhaltung der Betriebsfahigkeit aus.

Die erwarteten Kostensteigerungen werden wir groBtenteils durch eine Erhéhung der
Mittelzuweisungen des Kreises Herzogtum Lauenburg kompensieren kénnen. Daher
beantragen wir fir das Haushaltsjahr 2026 bei der Stadt Ratzeburg einen
Personalkostenzuschuss in Hohe von 7.700,00 Euro, entsprechend dem bewilligten Zuschuss

im Vorjahr.

Weitere Informationen Uber unsere Arbeit in der Alkohol- und Drogenberatung kénnen Sie
unserem Jahresbericht entnehmen. Gerne stehen wir dariiber hinaus zur Verfligung, um
unsere Arbeit, Entwicklungen und Wirkungen im Rahmen einer Ausschusssitzung oder auf
Einladung in den Fraktionen persénlich vorzustellen.

Sollten sich dazu Riickfragen ergeben, stehen wir selbstverstindlich jederzeit gerne zur
Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen

/
s |
Niégias
Geschéftsfuhrer

Anlage: Haushalt 2026
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D Liibeck-Lauenburg Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
Am Markt 7 - 23809 Ratzeburg

_ Name: Christine Nolze/Kerstin Diugi
An i} i Durchwahl: 04541 -5262
den Burgermeister der Stadt Ratzebuyg v fos ratseburg@kirche-lde
Herrn Graf
Unter den Linden 1 Ratzeburg, 03.07.2025
23909 Ratzeburg

Antrag auf Férderung der Ev. Familienbildungsstitte Ratzeburg mit 1000,- € im Jahr
2026

Sehr geehrter Herr Graf,

Familienbildungsstatten bieten gerade jungen Eltern viel Unterstitzung bei der Erziehung
und Bildung ihrer Kinder. Mit inren Angeboten wollen die Familienbildungsstéatten Eltern
Sicherheit im Umgang mit ihren ‘Kindern geben und die Bindung zwischen ihnen stérken.
In den ersten Lebensjahren, also vor Krippe, Kita und Schule, werden die Grundlagen fur
das gesamte Leben gelegt. Viele Eltern sind heute auf sich allein gestellt, auch weil sie oft
fernab ihrer Familien leben und nicht auf die Erfahrungswerte von Eltern, GroReltern und
Geschwistern zuriickgreifen kénnen. Deshalb ist es nétiger denn je, Ihnen unmittelbar mit

Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Ev. Familienbildungsstatte Ratzeburg ist eine kompetente Anlaufstelle fiir alle Familien,
gleich welcher Herkunft, Nationalit4t, Religion und Zusammensetzung. Sie bietet seit 60
Jahren generationsiibergreifend einen Ort fir Beratung, Bildung, Begleitung und Begegnung.
Von Kursen fiir Eltern und Babys ab der 10. Lebenswoche (iber gesundheitsférdernde
Angebote, Kreativ- und Aktivkurse bis hin zu Bildungsangeboten fur Menschen ab der
Lebensmitte, gibt es bei uns viele Méglichkeiten, etwas fur sich und fir andere zu tun. Rund
2.300 Menschen aus Ratzeburg und Umgebung nutzten im vergangenen Jahr diese Chance.
Durch das Angebot DELFI® bietet die Familienbildungsstétte bereits Familien mit
Sauglmgen ab der 10. Lebenswoche die Méglichkeit, die Einrichtung und das vielfltige
Kursangebot kennenzulernen. Im Anschluss an das Angebot fiir die Allerkleinsten kénnen
Eltern mit ihren Kindern von 1 — 3 Jahren die Entdecker- oder Kletterzwerge (Eltern-Kind-

Kurse) besuchen.

Ein Angebot, das Frauen und Kinder unterschiedlicher Kulturen willkommen heil3t, ist seit
2018 unser ,Interkulturelles Café“. '

Die Familienbildungsstatte fordert die Vernetzung von Familien in ihrem Lebensumfeld und
kooperiert vielféltig mit anderen Institutionen in ihrer Region, um die vorhandenen
Ressourcen effektivim Sinne der Familien einsetzen zu kénnen.

Wer kein Kursangebot besuchen méchte, kann sich ehrenamtlich in einem unserer Projekte
engagieren oder selbst Unterstitzung durch Ehrenamtliche der Projekte wellcome und
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Familienpaten in Anspruch nehmen, wenn die familidre Situation dies fir eine begrenzte
Zeitspanne erforderlich machen sollte.

Die Familienbildungsstatten im Kreis Herzogtum Lauenburg verfolgen seit 2017 im Rahmen
des Projektes fit fiir familie das Ziel, Eitern zu informieren und miteinander ins Gespréach zu
bringen, um ihnen mehr Freude und Sicherheit bei der Erziehung ihrer Kinder zu geben.

Durch die Méglichkeit der liickenlosen bzw. fortlaufenden Betreuung der Familien und ihrer
Kinder schon ab der 8. Lebenswoche, werden Familien frith und oft tiber mehrere Jahre an
die Familienbildungsstétte gebunden und lernen so eine gute, verlassliche Gemeinschaft
kennen. Nicht nur die Kleinen, auch die Eitern haben hier vielfaltige Méglichkeiten, Kontakte
zu kniipfen und Freundschaften zu schlieBen. Viele Eitern mtenswleren ihre Begegnungen
und unterstitzen sich gegenseitig im Alitag.

Zusétzlich zu den Angeboten fur Familien hélt die Ev. Familienbildungsstatte viele attraktive
Kurse fur Menschen aller Altersgruppen in acht Rubriken bereit. Nahere Informationen gibt

es unter www.fbs-rz.de und Instagram.

Die festen Kosten fir die Bewirtschaftung der Einrichtung steigen fortlaufend und die
Honorare miissen immer wieder angepasst werden, damit unsere Honorarkréfte nicht
~abwandern“. AuRerdem gibt es wachsende Anfragen nach ErmaRigung von KursgebUhren
sowie nach offenen Angeboten, die ohne Kurs-Einnahmen finanziert werden missen.

Ich bitte Sie deshalb, zu priifen, ob die Stadt Ratzeburg die Ev. Familienbildungsstétte auch
2026 wieder mit einem Betrag von 1000,- € finanziell unterstitzen kann!

Einen Finanzplan fir 2026 fuge ich diesem Antrag bei.

Mit freundlichen Grifzen
e W ok

Dr. UIf Kassebaum
-Geschaftsfiuhrer-
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Stadt Ratzeburg

Bam. Graf / Fr. Born Name: Dr. Ulf Kassebaum
o Durchwahl: 04541/ 8893-50
Unter den Linden 1 Fax: 04541/ 8893-50
23909 Ratzeburg E-Mall; _ukassebaum@kirche-Il.de

Ratzeburg, 14.07.2025

Antrag auf Férderung der Migrationsberatung Schleswig-Holstein (MBSH) im
Nordkreis des Kreises Herzogtum Lauenburg fiir das Haushaltsjahr 2026

Sehr geehrter Herr Birgermeister Graf, sehr geehrte Frau Born,

mit diesem Schreiben wenden wir uns in einer fiir die Migrationsberatung im Nordkreis des
Kreises Herzogtum Lauenburg existenziellen Notlage an Sie. Wir bitten Sie eindringlich:
Helfen Sie uns, die drohende SchlieRung der Migrationsberatung an den Standorten
Molin und Ratzeburg abzuwenden! Jeder finanzielle Beitrag von lhnen hiift, dieses fiir
den Sozialraum unverzichtbare Angebot zu retten.

1. Ausgangslage und aktuelle Bedrohung

Die Migrationsberatung Schleswig-Holstein (MBSH) ist seit Jahren ein zentraler Baustein der
Integrationsstruktur im Nordkreis.  Sie bietet zugewanderten Menschen — unabh&ngig von
Herkunft oder Aufenthaltsstatus — professionelle Unterstiitzung bei allen Fragen rund um
Ankommen, Leben und Integration in Deutschland. Die Beratung ist niedrigschwellig,
vertraulich und orientiert sich an den individuellen Bedarfen.

Aktuell ist die Existenz der Migrationsberatung im Nordkreis akut bedroht.
Die Griinde sind im Kern auf eine massive Finanzierungslicke zuriickzufiihren, die wir als
Trager nicht mehr aus eigenen Mitteln schlieen kénnen. Hintergrund sind:

Tariflich gestiegene Personalkosten

Deutlich gestiegene Miet- und Nebenkosten (Energie, Reinigung, Instandhaltung)
inflationsbedingte Steigerungen bei Sachkosten (Biirobedarf, IT, Fortbildung)
Unverédnderte Zuweisungen und Zuschiisse seitens des Landes

Wahrend die Forderrichtlinie des Landes Schieswig-Holstein einen Trégereigenanteil von
~mindestens 10%" vorsieht, miissen wir im Jahr 2026 faktisch mehr als 33% der Kosten
aufbringen, um das Angebot MBSH mit einem geringen Leitungsanteil aufrechtzuerhalten.
Uber alle unsere Beratungsangebote im Bereich Migration und Integration im Nordkreis
(MBSH, MBE u.a.) kommen wir ohne Ihre Unterstiitzung auf einen Betrag von ca. 135.000 €
an Eigenmitteln — eine Summe, die unsere finanziellen Maglichkeiten bei weitem tbersteigt.
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Die Belastung der Mitarbeitenden ist bereits jetzt sehr hoch. Unsere Berater:innen sind
mit groBem Engagement tétig, doch die Nachfrage und die Komplexitat der Félle steigen stetig.
Besonders Familien mit Kindern, Menschen in akuter Not und Verzweiflung, sowie
Zugewanderte mit jungerer Migrationsgeschichte sind auf unsere Unterstiitzung angewiesen,
um Zugang zu Sozialleistungen, rechtliche Kl&rungen und Integration in allen Lebens-
bereichen (von Kita-Platz bis Arbeitsstelle) zu erhalten.

Der vom Land empfohlene Verweis auf Regeleinrichtungen zur Entlastung des
Angebots, z.B. Jobcenter, Auslinderbehérde oder Elterngeldstelle lduft in der Praxis
ins Leere: Sprachbarrieren, Zugangshemmnisse und die Uberlastung der Mitarbeitenden in
diesen Stellen verhindern eine adaquate Unterstiltzung. Es gibt in erreichbarer Nahe keine
alternativen Angebote. Ein Wegfall der Migrationsberatung wirde eine Versorgungsliicke
reiBen, die nicht kurzfristig wieder geschlossen werden kann — auch wegen des Fachkrafte-
mangels im Bereich Migration und Integration.

2. Warum wir lhre Unterstiitzung jetzt dringend brauchen

Die bestehenden Férdervertrage der Trager mit dem Land Schleswig-Holstein laufen zum
31.12.2026 aus. Fur das Jahr 2027 werden néchstes Jahr die Bedingungen neu verhandelt.
Bis dahin mussen wir die Migrationsberatung im Nordkreis finanziell sichern — sonst droht die
SchlieBung der Standorte Mélin und Ratzeburg bereits zum Jahresende 2025.

Wir sind Uberzeugt: Wenn wir gemeinsam das Jahr 2026 {iberbriicken, besteht die
Chance, im Schulterschluss mit allen Trigern im Land Schleswig-Holstein gegeniiber
dem Land den dringend notwendigen Druck fiir eine auskdmmliche Finanzierung ab
2027 aufzubauen. Sollte das Angebot jedoch schon jetzt bei uns im Nordkreis wegbrechen,
ist es unwiederbringlich verloren — mit gravierenden Folgen fiir die Menschen und den
Sozialraum.

Wir treten als Trager nun an den Landkreis und die Kommunen im Nordkreis heran und
hoffen auf lhre Unterstiitzung. Es gilt die erhebliche Finanzierungsliicke, die wir allein nicht
schlieBen kénnen, gemeinsam zu berbriicken. Wir bitten Sie eindringlich, sich fiir den Erhalt
unserer Migrationsberatung einzusetzen.

3. Die Bedeutung der Migrationsberatung fiir den Sozialraum

Die Migrationsberatung ist weit mehr als ein Angebot fiir ,neu angekommene
Gefllichtete”. Sie richtet sich an:

¢« Menschen, die schon viele Jahre in Deutschland leben und zum Beispiel durch
Familiengriindung, Arbeitsplatzwechsel, Einbiirgerung, veranderten Aufenthaltstiteln
oder Problemen mit Behérden Rat suchen =

o Zugewanderte, die im Rahmen der Fach- und Arbeitskraftezuwanderung _hach
Deutschland kommen und Unterstiitzung im Umgang mit Behorden, bei der Integra’uon
in den Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche benétigen

« EU-Birger*innen, die sich in Deutschiand niederlassen und mit dem deutschen
System vertraut werden missen

« Menschen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern, ihre Kinder in Kita oder Schule
bringen, studieren oder sich weiterqualifizieren méchten

Die Migrationsberatung ist damit ein zentrales Angebot fiir Integration, Teilhabe und
geselischaftlichen Zusammenhait — und sie entlastet zahireiche andere Dienste und
Institutionen'im Sozialraum.




4. Die drohenden Folgen einer SchlieBung
Ein Wegfall der Migrationsberatung hitte dramatische Auswirkungen (siehe Beiblatt 1):

Orientierungsiosigkeit und Isolation fir Zugewanderte

Uberlastung von Regeldiensten, Ehrenamtlichen und Verwaltung

Zunahme von Konflikten, Missversténdnissen und geselischaftlicher Spannungen
Langfristig hohere Kosten fiir Sozialleistungen, Jugendhilfe, Polizei und Justiz
Verlust von Fachkraften und Potenzialen fiir die Region

Verlust eines einzigartigen Integrationsangebotes vor Ort, in einem eher
strukturschwachen und ldndlichen Raum .

» Gefahr, dass sich eine einmal aufgeldste Beratungsstruktur aufgrund des
Fachkriftemangels nicht wieder aufbauen lasst

5. Unsere Botschaft und unser Appell

Wir brauchen alle gemeinsam ein stabiles soziales und demokratisches Gemeinwesen
vor Ort. Wir alle profitieren von gelingender Willkommenskultur und Integrationspolitik.
Geflichtete und Migrant*innen werden aus unterschiedlichsten Griinden auch weiterhin in
Deutschland, in den Bundesldndern und unseren Kommunen im Nordkreis ankommen.

Die Migrationsheratung ist ein Schliissel fiir gelingende Integration, gesellschaftiichen
Zusammenhalt, Sicherung der Demokratie und die Zukunftsfahigkeit des Sozialraums.

“Wir bltten Sie daher: emdrmghch sich gemelnsam it uns fur den Erhalt der Mlgratlons-. 3
beratung im- Nordkrels elnzusetzen und unseren Antrag auf emen Zuschuss in Hohe von

6000€

fur das Jahr 2026 zu unterstutzen‘

Jeder Beltrag der Amter Stadte und des Krelses hllft d|e drohende SchlieBung
--abzuwenden und den Menschen im Sozialraum weiterhin eine Perspektive zu bleten

Fur Ruckfragen, Gesprache und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfiigung. Unterstiitzen Sie uns aus gern mit unseren Forderungen zu einer besseren
finanziellen Ausstattung durch das Land.

Mit freundlichen GriiRen

e Ul Lo

Dr. Ulf Kassebaum
Geschéftsfuhrer

Anlagen .
e Erwartbare Folgen einer SchlieBung der Migrationsberatung

o Ziele und Aufgaben der Migrationsberatung (MBSH)
» Wirkung der Migrationsberatung
¢ Finanzplan 2026




Eine SchlieBung der Migrationsberatung im Nordkreis
hatte gravierende, weitreichende Folgen

1. Verschlechterte Integration und Teilhabe

» Neu zugewanderte und bereits l&nger hier lebende Menschen verlieren den Zugang
zu individueller Beratung und Unterstiitzung.

» Fehlende Orientierung fiihrt zu Unsicherheiten, Fehlern im Umgang mit Behérden und
Rickzug aus dem gesellschaftlichen Leben.

* Asylsuchende verstehen oft das Asylverfahren, seine Ablaufe, Rechte und Pfiichten
nicht oder nur unzureichend. Schutzbedarfe werden nicht rechtzeitig erkannt, was die
Dauer der Verfahren verléngert.

2. Uberlastung anderer Dienste

+ Regeldienste (Jobcenter, Sozialamt, Schulen, Kitas, Gesundheitsdienste) werden mit
migrationsspezifischen Anliegen konfrontiert, fir die sie oft nicht ausreichend
qualifiziert oder ausgestattet sind.

+ Ehrenamtliche und Initiativen geraten Uber ihre Belastungsgrenzen.
¢ Der Verweis auf Regeleinrichtungen I&uft ins Leere, da Sprachbarrieren und
Zugangshemmnisse bestehen und die Mitarbeitenden dort ohnehin tiberlastet sind.
3. Erhdhte soziale Isolation und psychische Belastung

+ Ohne Beratung steigt das-Risiko von Vereinsamung, insbesondere bei Menschen mit
Sprachbarrieren oder Traumatisierungen.

« Mehr als zwei Drittel der Gefliichteten haben potentiell traumatisierende Erfahrungen,
mindestens ein Drittel ist psychisch erkrankt.

» Im gesundheitlichen Regelsystem erhalten Gefllchtete wegen Sprachbarrieren meist
keine psychotherapeutische, sondern allenfalls unzureichende psychiatrische,
medikamentdse Behandlung.

« Psychische Erkrankungen behindern Integration und kénnen zu Selbst- und
Fremdgefahrdung fuhren.
4. Zunahme von Konflikten und geselischaftlicher Spannungen

« Fehlende Vermittiung von Regeln und Werten kann zu Missverstandnissen, Konflikten
im Wohnumfeld, in Schulen oder am Arbeitsplatz fuhren.

« Die Gefahr von Vorurteilen und Diskriminierung steigt.
o Der soziale Frieden vor Ort wird geféhrdet Die Demokratie gerat weiter unter Druck.

5. Langfrlstlg hdhere gesellschaftllche Kosten
. Verzogeﬂe Integration fiihrt zu ldngerer Abhanglgkelt von Sozialleistungen.

o Potenziale von Zugéwanderten bleiben ungenutzt, was angesichts des
Fachkraftemangels problematlsch ist.

o Mehr Aufwand fUr Pohzel Justuz und Jugendhllfe durch eskaherende Problemlagen
. EU Staatsangehbnge werden ohne Beratung vor dem Abgletten in prekare Lagen
o nlchtbewahrt S FROEEY e Sl R
6 Wegfall von Koordmatlon und Netzwerkarbelt e
" Eine WIchtlge Schnlttstelle zwnschen Zugewanderten Regeldlensten und :
P ZlVllgeselIschaft entfallt. Ohne sie fehit Koordination und Abstimmung i Sozmlraum
‘s Besonders. gravuerend ist, dass es'sich um ‘das zentrale Integratlonsangebot vor-Ort
- handelt, in einer strukturschwachen landlichen Reglon e R

_7 Strukturelle Folgen e




Ziele und Aufgaben der Migrationsberatung (MBSH)

[ 1. Ziele

¢ Forderung eines migrationsspezifischen Informations- und Beratungsangebots nach
sozialpadagogischen Standards fiir zugewanderte Menschen als Teil der Integrations- und
Teilhabestruktur vor Ont.

+ Sicherstellung eines bedarfsgerecht regional zugeordneten Beratungsangebots
Starkung der Handlungskompetenz von zugewanderten Menschen zur eigensténdigen
Bewdltigung migrationsspezifischer Problemstellungen und selbststandigen Lebensgestaltung.

s Unterstiitzung bei der Orientierung im neuen Lebensumfeld und Vermittlung von
Systemversténdms (relevante Regeln und Strukturen)

[ 2. Zielgruppen

Primér: Zugewanderte Menschen ab 27 Jahren d|e in der Reglon Ieben
Auch: Jingere Zugewanderte, wenn sie vergleichbare Problemstellungen wie Erwachsene haben
oder kein Jugendmigrationsdienst in zumutbarer Entfernung erreichbar ist.

o Im Fokus: Méglichst neu Zugewanderte und Personen in den ersten finf Jahren nach ihrer
Einreise.

e Offen fiir: Zugewanderte mit nachholenden Integratvonsbedarfen die schon lénger in
Deutschiand leben.

[3 Aufgaben R R RS

Aligemeine Aufgaben
* Individuelle, bedarfsorientierte Information und Beratung in migrationsspezifischen
Problemlagen.
¢ Einleitung, Steuerung und Begleitung von MaBnahmen der Erstintegration, insbesondere in
den Handiungsfeldern:
o Sprache
o Ausbildung und Beruf (berufliche Integration)
o Kinderbetreuungseinrichtungen und Schule
¢ Vermittlung relevanter Regeln und Strukturen (Systemverstiindnis) und ggf. Weiterleitung an
zusténdige Fachdienste.
» Kooperation mit fachlich zustindigen Stellen und Einbindung in die Integrationsstruktur vor Ort.

Beratungsformen
o Erstberatung: ’
o Qualifizierte, bedarfsgerechte und orientierende Beratung méglichst zeitnah zur Einreise,
vorrangig zu Erstintegrationsfragen. '
o Vemmittlung von Orientierungs- und Strukturwissen, ggf. Uberleitung in
integrationsbegleitung.
« [ntegrationsbegleitung:
o Individuelle Prozessbegleitung iiber léngeren Zeitraum (max. 3 Jahre).
o Systematische Fallbearbeitung (z.B. Case-Management), Initilerung und Begleitung von
Integrationsprozessen, Einbindung und Weitervermittlung an Fach- und Regeldienste.
¢ Punktuelle Beratung:
o Qualifizierte Information/Beratung zu bestimmten migrationsspezifischen Themen, ggf. mit
Uberleitung in Integrationsbegleitung.
o Auch fur Zugewanderte mit nachholendem Integratlonsbedarf

| 4. Weitere Atifgaben und Rahmenbedingungen -~~~ ;% =0 - Ty

e Durchfithrung der Beratung:
o Inden Raumen der Beratungsstellen, digital oder in externen.
o Keine Begleitung zu anderen Diensten/Einrichtungen (z.B. Behérden, Arzt*innen).
Einsatz von Sprach- und Kulturmittler‘innen/Dolmetscher*innen bei Bedarf.
Angebot von Gruppenterminen zu bestimmten Themen.
Erhebung und Ubermittiung aktueller Daten aus dem Beratungsgeschehen an das Ministerium
(Jahresbericht, Sachbericht, statistischer Bericht).

- Die: Beratung- |st auf-die individuelien Bedarfe der Ratsuchenden ausgenchtet
und erfolgt in engér Kooperation mit anderen Akteuren der. |ntegrat|onsarbelt




Wirkung der Migrationsberatung
— fur weit mehr als Gefliichtete

Die Migrationsberatung richtet sich an eine breite Zielgruppe:

o]

o]

Neu zugewanderte Menschen {unabhéngig vom Aufenthaltsstatus)

Menschen, die schon ldnger in Deutschland leben, aber z.B. wegen
Familiengrindung, Arbeitsplatzwechsel, Einblrgerung, verdnderten
Aufenthaltstiteln oder Problemen mit Behorden Rat suchen

Fach- und Arbeitskrafte, die im Rahmen der Anwerbung nach Deutschland
kommen (EU und Drittstaaten)

EU-Birger*innen, die sich in Deutschland niederlassen

Menschen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern, sich weiterqualifizieren oder
ihre Kinder in Kita/Schule bringen méchten

Die Beratung umfasst u.a.:

o]

Unterstiitzung bei der Orientierung im deutschen System (Behdérden, Rechte,
Pflichten)

Hilfe bei der integration in Arbeit, Ausbildung, Bildung und Gesellschaft
Beratung bei aufenthaltsrechtlichen Fragen, Familiennachzug, Einbuirgerung

Unterstitzung bei der Wohnungssuche, Anerkennung von Abschlissen, Zugang
zu Kitas und Schulen

Vermittlung an Fachstellen und Regeldienste

Wirkung der Migrationsberatung:

Q

Fazit:

Bessere Zugange von Eingewanderten und Geflichteten in Aufenthaltssicherheit,
Bildung, Arbeit, weniger Leistungsbeziige, Abschluss von Sprachkursen.

EU-Staatsangehorige werden vor dem Abgleiten in prekére Lagen bewahrt.

Dies fordert sozialen Frieden vor Ort und reduziert mégliche negative Folgekosten
fur Ratsuchende und das Gemeinwesen insgesamt.

Die positive Wirkung ist besonders grof}, da die Migrationsberatung das zentrale
Integrationsangebot vor Ort ist, in einer strukturschwachen landlichen Region.

Die Migrationsberatung ist ein Angebot fur alle Zugewanderten — nicht nur fiir Gefllchtete.
Sie ist ein Schlussel fur gelingende Integration, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Zukunftsfahigkeit des Sozialraums.

Wir brauchen jetzt lhre Unterstiitzung, um diese wichtige Arbeit fortsetzen zu kénnen.
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Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg fur das Jahr 2026

Zielsetzung:
Aufstellung des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlaq:

Der ASJS stimmt den von der Verwaltung vorgeschlagenen Ansétzen zu und
empfiehlt der Stadtvertretung, die entsprechenden Budgets im Ergebnisplan
und der Investitionsiibersicht 2026 zu veranschlagen.

Burgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jurgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Fir die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 sind flr die einzelnen
Produktsachkonten die jeweiligen Bedarfe zu ermitteln und nach Beratung im
Fachausschuss dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen.

Die den ASJS betreffenden Veranschlagungen sind den beigefugten Entwirfen zum
Ergebnisplan und der Investitionsubersicht zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

siehe Anlagen
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Anlagenverzeichnis:

Ergebnisplan 2026
Ergebnisplan mit Erlauterung
Investitionsubersicht

mitgezeichnet haben:

zur Vorlage vom 29.10.25



ukt EK | Budget Bezeichnung Ergebniskonten Ansatz2025 | 3.NT.2025 | 2025NEU | Ansatz2026 | Ansatz2027 | Ansatz2028 | Ansatz2029
17010 414000 | 04 |Zuweisung Schulsozialarbeit 0 0 0 0 0 0
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 414100 04 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) 29.000 1.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 414200 04 Zuweisung des Kreises (Ver 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 414700 04 Spenden 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 446100 04 Teilnehmerbeitrige 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448100 04 Erstattung Kreis (fiir OPP LG) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448200 04 Erstattung i 1.260.000 374.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448500 04 Erstattung Ver 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448700 04 Erstattung War K 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
217010 (e e G Hirerh e | e |RIRGErREEEETE S fEENE:D 1.000 100 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800
beamtenrechtlichen Vorschriften
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 506100 | 04 |zufihrung zur Beihiferd fr Beschaftigte 200 200 300 300 300 300
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 523100 04 Unterhaltung u. Miete 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 523110 04 Miete Biromaschinen 22.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 523120 04 Kosten fur OPP-Raten 1.432.700 1.432.700 1.432.700 1.432.700 1.432.700 1.432.700
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 526100 04 Corona-Schutzausriistung 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 526200 | 04 |Fortbildung des Personals 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 526210 04 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527100 04 Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars 2.000 500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527110 04 Unterhaltung EDV-Anlage 86.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527111 04 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) 6.000 6.000 7.000 10.000 10.000 10.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527120 04 Schulbiicherei/Zeitschriften 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527130 04 Hallenbad 22.000 22.000 22.000 22.100 22.100 22.100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527140 04 Ruderakademie und Ruderclub 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529100 04 Lernmittel 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529110 04 Kosten fiir T 700 700 1.500 1.500 1.500 1.500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529120 04 Lehrmittel 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529130 04 ungen, Ver 2.100 2.100 2.500 2.500 2.500 2.500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529140 04 Sonstige Betr 600 600 600 600 600 600
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529150 04 er 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529160 04 Sachkosten Schulsozialarbeit 800 800 800 800 800 800
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529170 04 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte) 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529180 04 Einrichtung Kabinette 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 531110 04 ags 108.000 108.000 109.000 110.000 111.000 112.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 531800 04 Sachkosten Austauschschiler/innen 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 542900 04 Beitrage an Verbande, Vereine 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 542910 04 Vermischte 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543100 04 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543109 04 Post- und Fer n 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543110 04 EDV-Anlage 7.000 3.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543111 04 EDV-Anlage -IT FB 4- 10.100 10.100 17.000 17.000 17.000 10.100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543140 04 beit 300 300 300 300 300 300
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543150 04 a i ichts- u.d. Kosten 400 400 400 400 400 400
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543160 04 Drogen-/Suchtprévention 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543170 04 Priifung Elektrogerite 12.500 12.500 14.500 15.000 16.000 16.000
241010 |schulerbeforderung 414200 | 04 |Zuweisung Kreis 3.600 3.600 1.500 1.500 1.500 1,500
241010 |schulerbeforderung 542900 | 04 |schillerbeforderung 5.500 5.500 2.000 2.000 2,000 2.000
241010 |schulerbeforderung 542910 | 04 |schillerbeforderung (nicht ford.fahig) 21.000 21.000 22,000 23.000 24.000 25.000
241010 |schulerbeforderung 542940 | 04 |schillerbeforderung (Kosten fir GPNV) 86.000 86.000 90.000 91.000 92.000 93.000
243010 allgemeine Schulverwaltung 505100 gy |G R E SN REED Cn 16.600 2.100 18.700 30.100 30.100 30.100 30.100
beamtenrechtlichen Vorschriften
223010 ine Schulverwaltung 506100 | 04 |zufihrung zur Beihiferd fr Beschaftigte 2.300 300 2,600 3.900 3.900 3.900 3.900
223010 ine Schulverwaltung 531100 | 04 sge (Sonder-/Forderschulen) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
243010 il chulverwaltung 531110 04 age 218.000 218.000 225.000 225.000 225.000 225.000
223010 ne Schulverwaltung 531120 | 04 age (auswart. sonst. Schulen) 74.800 74.800 74.800 74.800 74.800 74.800
243010 il chulverwaltung 531130 04 age (Gr 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
223010 ine Schulverwaltung 531300 | 04 |schulver 3.973.200 132300 | 3.840.900 4,154,900 4,081,800 4.111.400 4.152.900
271010 |Volkshochschule (VHS) 531800 | 04 |Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. 38.900 38.900 40.200 41600 43.100 43.100
271010 |Volkshochschule (VHS) 543109 | 04 |Post-und Fer n 800 800 800 800 300 800
271010 |Volkshochschule (VHS) 543110 | 04 |Gebihren Internetanschluss 200 200 200 200 200 200
J81010 Kultur- und Bildungszentrum Ernst- aag20 | oa | Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und - e e - B -
Barlach-Schule Bewir
o Personal- und g Land SH
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere 414100 | 04 f 0 42,000 42,000 0 0 0 0
Ehrenamtsstrategie)
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere 529100 | 04 |Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie) 0 42,000 42,000 0 0 0 0
315100 |Soziale Einrichtungen fr Altere 531700 | 04 |Zuschuss Diakonie fir 20,000 20,000 0 0 0 0
331010 Forderung von Trégern der 531800 04 amm Demokratie leben! 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
Wohlfahrtspflege
331010 Forderung von Trégern der 531810 | 04 |Zuschussbetrige nach MaRgabe des ASIS 13.500 13.500 21.200 21.200 21.200 21.200
Wohlfahrtspflege
331010 ROEEREE UEER 531820 04 |Férderung Férderverein Hospiz Mélin e.V. 2.500 2.500 2.500 0 0 0
Wohlfahrtspflege
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 441100 | 04 |Mieten und Pachten 52.300 52300 52300 52.300 52300 52.300
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 446100 | 04 |Erstattung Versicherungsschaden 100 100 100 100 100 100
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 448200 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 1.300.000 1.300.000 1.373.000 1.373.000 1.373.000 1.373.000
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 531700 | 04 |zuschuss zu den Betr 1.434.200 1,434,200 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St | 401100 | 04 | Mieten und Pachten 44300 44.300 44.300 44300 44.300 44.300
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | 146100 | 04 |Erstattung Versicherungsschiden (Sanierung und Umzug) 90.000 114.300 204.300 0 o 0 o
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | 446110 | 04 [erstattung Versichen 0 800 800 0 o 0 o
KiTa Zipfelmitze (Kirchengemeinde St. )
si020  |Tazipielm 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 900.000 900.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | c43050 | 04 [sachverstindigen-/Gerichts- u.4. Kosten 0 o o o 0 o
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | 531700 | 04 |zuschusszu den Betriebskosten 960.000 960.000 981.000 981.000 981.000 981.000
KiTa___(Verein Kinderbetreuung fur )
361030 e 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 498.900 498.900 503.500 503.500 503.500 503,500
361030 E;T‘azeb—m[:f/’_)e‘” Kinderbetreuung fir | 31700 | 04 [zuschuss zu den Betriebskosten 518.900 518.900 503.500 503.500 503.500 503.500
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 441100 | 04 |Mieten und Pachten 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 448200 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus 750.000 750.000 761,000 761000 761,000 761.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 448210 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus 530.000 530.000 541,000 541,000 541,000 541,000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 448220 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune) 360.000 360.000 373.000 373.000 373.000 373.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 531700 | 04 |zuschuss zu den Betr (Kinderhaus) 780.000 780.000 761,000 761,000 761,000 761,000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 531710 | 04 |zuschuss zu den Betr 535.000 535.000 541,000 541,000 541,000 541,000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 531720 | 04 |zuschuss zu den Betr (Die Scheune) 365.000 2.000 367.000 373.000 373.000 373.000 373.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 543100 | 04 |Fer ihren 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
361050 Kindergarten Hasselholt st. Petri) 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 1.000.000 1.000.000 1,090,000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
361050 Kindergarten Hasselholt (st. Petri) 531800 | 04 |zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) 1.060.000 900 1.060.900 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
361060 Kinder 531700 | 04 |zuschuss zur Finanzierung der Kinder 186.700 186,700 195.600 195.600 195,600 195.600
361060 inder 531710 | 04 |zuschuss praxisintegrierte 8 (PIA/PIA HEP) 100300 100,300 136,300 136,300 136,300 136,300
361070 T i 5051000 IRCA I G EaAr Dot ellup =gl achicen 2700 400 3.100 5.000 5.000 5.000 5.000
beamtenrechtlichen Vorschriften
361070 | Tageseinrichtungen fr Kinder 506100 | 04 |zufiihrung zur Beihilfer fir Beschaftigte 400 100 500 700 700 700 700
361070 | Tageseinrichtungen fir Kinder 543150 | 04 3 ichts- u.4. Kosten 1.400 1.400 0 0 0 0
361070 T G o | e [FEEEREERERE SE (e e S 2.990.000 2.990.000 2.990.000 2.930.000 2.930.000 2.930.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414000 04 Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel) 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414200 | 04 |Zuweisung Kreis 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700
362010 Kinder- und Jugendarbeit mmm | e [PEEEE S R ey R D 100 100 100 100 100 100
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414700 | 04 |Spenden ( ) 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414710 04 Spenden 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414720 04 Spenden (Zirkusfreizeit) 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414800 | 04 |Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) 0 0 0 0 0 )




Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale

362010 Kinder- und Jugendarbeit 432100 | 04 200 200 200 200 200 200
362010 Kinder- und Jugendarbeit 432110 04 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit) 100 100 100 100 100 100
362010 Kinder- und Jugendarbeit s05100 | o4 |2uftinrung zur Pensionsrickstellungen nach den 1.000 100 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800
beamtenrechtlichen Vorschriften
362010 Kinder- und Jugendarbeit 506100 04 Zufiihrung zur Beihilfer fiir Beschaftigte 200 200 300 300 300 300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 523100 |04 |wi Streetworker 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 53110 | 04 (Lagerraume) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 525100 04 Haltung von Fahrzeugen 600 600 600 600 600 600
362010 Kinder- und Jugendarbeit 526100 | 04 | Fortbildung des Personals 1.500 1.500 1.500 1,500 1.500 1,500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 527100 | 04 |Unterhaltung u. Erganzung des Inventars 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529100 04 Unterhaltung Spielmobil 800 800 800 800 800 800
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529110 04 Kosten fiir Leistungen Bauhof 500 500 500 500 500 500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529120 | 04| Offentli beit 500 500 500 500 500 500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529130 | 04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit s29140 | 04 Aktion Ferienpass 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 520150 | o4 |Aufwendungen zur Forderung der internationalen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
362010 Kinder- und lugendarbeit 529160 | 04 @irkusfreizeit) 100 100 100 100 100 100
362010 Kinder- und Jugendarbeit 531200 | o4 |CrStattung andenKreis (S0% Streetworkerkosten vom 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 531800 | 04 |Zuschuss fiir laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 531810 | 04 |Zuwendungen an Vereine/Verbinde (Aktion Ferienpass) 900 900 900 900 900 900
362010 Kinder-und Jugendarbeit 531820 | o4 | orderung der Teinehmerinnen fiir Mainahmen der Kinder- 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
und Jugendarbeit
362010 Kinder- und Jugendarbeit 2100 |04 [ at) 2,500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 542900 04 Beitrage an Verbénde, Vereine 300 300 300 300 300 300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 542910 04 aus 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 53100 |04 1300 200 1.700 1.300 1,300 1.300 1,300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 543110 04 Gebiihren Inter 800 800 800 800 800 800
362010 Kinder- und Jugendarbeit 513120 | 04| Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 543130 04 (PFD Mittel) 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 414000 | 04| Zuweisung aus dem Bildungs-und 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
365010 Kindergarten Domhof 414100 04 Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm) 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 412200 | 04| Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 901,600 901,600 956.400 956.400 956.400 956.400
365010 Kindergarten Domhof 412210 | 04| Erstattung Kreis (KiTa Er 29.400 29.400 25.800 27.200 27.200 27.200
365010 Kindergarten Domhof 414700 04 Spenden 0 100 100 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 432100 |04 162.500 164.500 168.800 166.700 166.700 166.700
365010 Kindergarten Domhof 432110 | 04| Entgelt fur integrative Sonderbetreuung 45700 45.700 70,600 60.200 45.700 45700
365010 Kindergarten Domhof 432120 |04 |ver Wittagessen 40,100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100
365010 Kindergarten Domhof 426100 |04 |Erstattung Versicher 100 100 100 100 100 100
365010 Kindergarten Domhof 448000 04 Erstattung Bund fiir PiA 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 428200 |04 |Erstattung Kreis fur PiA 13.000 13.000 7.400 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof EE | @ [PEOEEE REE S e D 13.400 1.800 15.200 24.400 24.400 24.400 24.400
beamtenrechtlichen Vorschriften
365010 Kindergarten Domhof 506100 | 04 |Zufihrung zur Beihilfer fur Beschaftigte 1.900 300 2.200 3.100 3.100 3.100 3.100
365010 Kindergarten Domhof 526100 | 04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
365010 Kindergarten Domhof 52600 | 04 |a fahren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
365010 Kindergarten Domhof 527100 | 04 |Unterhaltung u. Erganzung des Inventars 2.500 2.500 5.100 5.100 5.100 5.100
365010 Kindergarten Domhof 529100 |04 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
365010 Kindergarten Domhof 529110 |04 Kindergarten 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
365010 Kindergarten Domhof 529120 | 04 |Ver Mittagessen 42500 42.500 42.500 42500 42.500 42500
365010 Kindergarten Domhof 529130 | 04 |Kosten fir Leistungen Bauhof 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
365010 Kindergarten Domhof 531200 |04 von 6.100 6.100 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 542900 | 04 |Beitrage an Verbande, Vereine 100 100 100 100 100 100
365010 Kindergarten Domhof 542910 04 aus 0 7.600 7.600 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof s | e |CHEEeRl G (e 2R, 900 900 1.500 1,500 1.500 1.500
Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)
365010 Kindergarten Domhof 543109 04 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 54310 | 04 2 100 100 100 100 100 100
365010 Kindergarten Domhof 543120 | 04 Fachberatung 2.000 200 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000
365020 Kindergarten in externer Trigerschaft e | e [POGATCEEEETE S dEEEED 800 200 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
beamtenrechtlichen Vorschriften
365020 Kindergarten in externer Tragerschaft 506100 | 04 |zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fiir Beschiftigte 200 200 200 200 200 200
366010 53100 |04 Stellwerk 15.600 700 16,300 19.100 19.100 19.100 19.100
366010 527100 | 04 _|Unterhaltung u. Erganzung des Inventars 0 0 0 0 0 0
366010 531700 | 04 |Zuschuss Projekt Gleis 21 220000 33.400 253.400 252.600 260.200 268.000 268.000
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 527100 | 04 |Sportlerehrung 500 500 500 500 500 500
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 529110 | 04 |Kosten fur Leistungen Bauhof 10.000 4,000 14,000 15.000 15.000 15.000 15.000
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 531800 | 04__|Beihilfen fur Ehrenpreise 600 600 600 600 600 600
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 531810 | 04 |Zuschuss Sportforderung (gem. ASIS) 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
221010 Allgemeine Forderung des Sports 531820 | 04 |Zuschuss Birger-und 0 0 0 0 0 0
424000 Sportstatte am Fuchswald 441100 Mieten und Pachten 5.700 600 6.300 6.800 6.800 6.800 6.800
422000 [sportstatte am Fuchswald 41110 Ersatze Betr 1.900 100 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100
422000 [sportstatte am Fuchswald 28300 | 04 il Schulverband Sportplatzn 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
424000 Sportstatte am Fuchswald 448700 04 il Dritter Spor 0 [ [ 0 0 0
124000 Sportstatte am Fuchswald 527100 | 04 |Unterh. und Erganz. d. Geréte/Ausriistung 20.000 20.000 20.000 24.500 24.500 24.500
422000 |[sportstatte am Fuchswald 529110 | 04 | Kosten fur Leistungen Bauhof 82.000 82.000 76.200 76.200 76.200 76.200




gebnlspla B @lEll WA LG Grimm
Produkt | Produktname EK | Budget|Bezeichnung Ergebniskonten Begriindung
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414000 04 |Zuweisung Schulsozialarbeit
{ 414100 04 i i i -Mi
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) 29.0000 zuz. 1.300 -Zuwendungsbescheide c. 22.05.2025, 30.207,81€
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414200 04 |Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) . .
In 2024 wurden auch die Mehrkosten aus dem Jahr 2023 vom Kreis erstattet.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414210 | 04 |Zuweisung Kreis fiir Projekte N .
Nennposten f. evtl. soz.pddagogosche Projekte
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414700 04 |Spenden Nennposten
217010 { 446100 04 i itrd
Lauenburgische Gelehrtenschule Teilnehmerbeitrage NS G il SR B
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448000 04  |Erstattung Kosten Corona-Schutzausriistung (Hygieneprogramm)
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448100 04 |Erstattung Kreis (fir OPP LG) Interessenausgleich gem. 6ff.-rechtl. Vertrag, letztmalige Zahlung zum 1.8.2029
In 2022 besuchten 431 auswartige S u S, in 2023 437 auswartige S u S die LG.
Der SKB 2024 betragt 2.889,28 €. Berechnung: rd. 430 Su S x 2.889,28 € =
1.242.390,40 €. In 2025 liegt der SKB bei 3.715,44 gestiegen aufgrund der
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448200 04  |Erstattung Schulkostenbeitrage gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils.
Berechnung: rd. 430 S u S x 3.800,00 € = 1.634.000,00 €. Der endgiiltige SKB
Beitrag 2026 wird zurzeit noch ermittelt. Die genauen SZ ergeben sich erst nach
dem schulstatistischen Stichtag Ende September.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448300 04 |Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448500 04  |Erstattung Verwaltungskosten Nennposten f. Kopien und Beglaubigungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448700 04 |Erstattung Wartungskosten Kiichenausstattung
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen
u i i h den beamt htlich
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 505100 0 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 506100 04 |Zufuhrung zur Beihilfertickstellungen fiir Beschaftigte
Jahresmiete i.H.v. 6.273,20 €, zus. Preiserhhung und evtl. Reparaturen bzw.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 523100 04 |Unterhaltung u. Miete Telefonanlage . . q g g
Erweiterungen einkalkuliert
Durch Austausch und Erweiterungen Drucker betreffend, betrégt die mtl. Miete
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 523110 | 04 |Miete Biromaschinen seit Marz 2024 1.722,61 €, somit ergibt sich eine Jahresmiete i.H.v. 20.671,32 €,
eine Preissteigerung ist jahrlich einzukalkulieren
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 523120 04 |Kosten fur OPP-Raten gemaR Vertrag
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 526100 04 |Corona-Schutzausriistung
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 526200 04  |Fortbildung des Personals fir mogliche Fortbildungen der Schulsekretarin
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 526210 | 04  |Forthildung des Personals (Schulsozialarbeit . - . . . .
d g ( ) Fortbildung und Supervision, Fachweiterbildung InsoFa (2.000 € einmalig)
zuz. 3.000 €, Reparaturen bzw. Erganzungen der Gerate in den Fachschaften
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527100 04  |Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars (z.B. Mess- und Versuchsgeréate in den FS Chemie, Physik, Biologie; Abspielgerate
in FS Musik, Spanisch, Latein, Franzésisch, Englisch; Instrumente der FS Musik)
Die mtl. Rg sind von rd. 5.300,00 € auf rd. 6.500,00 € ab Februar diesen Jahres
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527110 04 |Unterhaltung EDV-Anlage gestiegen, Preiserhohung zu spat angekiindigt, evtl. extra Kosten sind
einzukalkulieren.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527111 04  |Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) Auftréage fur die zur Verfiigung stehenden Mittel wurden erteilt.
zuz. 1.000 €, Kosten f. aktuelle Abos v. Fachzeitschriften 1100,-€ p.a.,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527120 04 |Schulbiicherei/Zeitschriften . . o
Neuanschaffungen moderner Fachliteratur als Ergdnzung zu den Lehrwerken
Bishi fligt 18.988,24 €. Auftrage sind fur di tlichen Betrage bereits
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527130 04  |Benutzung Hallenbad elrie:: verfligt (SRR CE e E
GemaR Nut; inb: it dem DRV als Trager der RAR; einschlieRlich
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527140 04  |Benutzung Ruderakademie em? MEAIEREEI aﬂrur{g mit dem . s r?ger er
Versicherung der Boote fiir die Nutzung im Unterricht
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527150 04 |Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer) Der Bustransfer muss u. a. fiir die Sportprofile stattfinden.
20.418,99 e sind bereits verfiigt. Auftrage sind fiir die restlichen Betrage bereits
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529100 04 |Lernmittel erteilt. g g €
zuz. 800 €, Bewirtung bei Examenspriifungen, Arbeitskreistagungen,
. . N Schulkonferenzen, Aufmerksamkeiten (Blumen, Buchgeschenke) bei besonderen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529110 04 |Kosten fir besondere Verwaltungsanlasse L . - N .
Anléssen, Dienstjubilieen, BegriRung und Verabschiedung von Kollegen,
Auszeichnungen Abitur, usw.
Restmittel werden noch ausgegeben z. B. fiir Musikinstrumente (Trommeln,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529120 04  |Lehrmittel Querfléten) und MeRgeréte und Reagenzglaser fur die Fachschaften Physik und
Chemie.
zuz. 400 €, Schulfest, Ausrichtung Sportveranstaltungen (Kreisfinals,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529130 04  |Schulwanderungen, Veranstaltungen Bundesjugenspiele, Schultriathlon, usw.), Fahrradwoche, Klimatage,
Theaterauffiihrungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529140 04 |Sonstige Betriebsaufwendungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529150 04 |Verpflegungskosten Mittagessen BuT Leistung Gutschein-Essen wird gut angenommen, vgl. PSK 217010.414200
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529160 04  |Sachkosten Schulsozialarbeit Arbeitsplatzgestaltung und Materialien fir 2 MA der Schulsozialarbeit
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529170 04 |Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte) Nennposten, vgl. PSK: 217010.414210 u. 446100
. L . zuz. 2.000 €, Modernisierung einzelner Kabinettausstattungen, Reparaturen,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529180 04  |Einrichtung Kabinette .
Renovierungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 531100 04 |Rickzahlung Landesmittel




In letzten Jahr wurden bereits insgesamt 81.050,39 € SKBe fiir das Jahr 2023 fiir
41 S u S gezahlt. Die ST werden fiir 2024 SKBe fiir eine dhnlich hohe SZ
abfordern. Zudem werden die Beitrage sowohl fiir 2024 als auch nochmal fur
2025 aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des
Investitionskostenanteils steigen. Berechnung fiir 2024: rd. 43 S x SKB i. H. v. rd.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 531110 04 Schulkostenbeitrage 2.200,00 € = 94.600,00 € + 81.100,00 € bereits geleistete Zahlungen/
Berechnung fiir 2025: rd. 43 S x SKB i. H. v. rd. 2.500,00 € = 107.500,00 €. Die
genauen SZ ergeben sich jedoch erst nach dem schulstatistischen Stichtag Ende
September mit den Abforderungen der ST ab Oktober. Ebenso die von den
jeweiligen ST neu ermittelten SKBe. Bisher sind in diesem Jahr keine Zahlungen
laut K1 erfolgt.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 531800 04 |Sachkosten Austauschschiiler/innen
Beitra, fol, Ford in A Siwa, DJH, GEMA, Gesellschaft an S.H.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 542900 04  |Beitrage an Verbdnde, Vereine el rage S NSRRI esetischattan
Geschichte u. a.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 542910 04  |Vermischte Aufwendungen Restmittel werden noch ausgegeben, u. a. Weihnachtsbaum
Bisher wurden rd. 6200 € ausgegeben. Die Restmittel werden noch fiir

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543100 04 |Geschaftsaufwendungen Biirobedarf, Aktenvernichtung, Anzeigen, Druckerpatronen und Kopierpapier fir
die Verwaltung benétigt.

Bisher wurden bereits rd. 3.600,00 € ausgegeben. Es stehen noch fiir 5 Monate
die Telefonrechnungen aus (rd. 2.400,00 €), sowie der Portoausgleich mit dem
. " FB 1 (ca. 900,00 €), die Halfte der Rundfunkgebiihren (35,00 €), weitere
217010 |L: b he Gelehrtenschule | 543109 | 04 |Post-und F Idegebiih: =
EREPEEEER R AR R ) R EAE A Portobuchabrechnungen (ca. 100,00 €/Monat) , der Eintrag in das Ortliche
(120,00 €). Zudem erhohen sich die monatlichen Kosten um ca. 80,-- € aufgrund
neuer Handyvertrage fir die 2 MA der Schulsozialarbeit.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543110 | 04 |Geschéftsaufwendungen EDV-Anlage zusatzlich Lizenzgebiihren Dataport +700.- + 700 fiir eine weitere Lizens

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543111 04 |Geschaftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-

d g J 6.900 € zusatzliche Lizenzgebiihren fiir "Untis" und die Schulbibliothek

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543140 04  |Reisekosten Schulsozialarbeit Nennposten f. d. Teilnahme an Fobis der 2 MA der Schulsozialarbeit

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543150 04 |Sachverstandigen-/Gerichts- u.d. Kosten Nennposten
Rd. 3100 € wurden bereits verbraucht. Weitere Termine fiir Suchtpraventionen

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543160 04 |Drogen-/Suchtprévention in den einzelnen Klassen folgen, ebenfalls werden weitere Sprechstunden
angeboten.

Durch die mittlerweile gestiegene Anzahl der ortsveranderlichen Elektrogerate

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543170 04 |Prifung Elektrogerate und eine geringflgige Preissteigerung missen die HH-Mittel ab 2026 und ff
angepasst werden.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543130 04 |Reisekosten

MINUS 2.100 €, der Kreis erstattet 2/3 der Schiilerbef.kosten; vgl. PSK
241010.542 . Fiir 2025 i i a Taxibef6 E!

241010 |Schiilerbeférderung 414200 04 |zuweisung Kreis ¢ .0 0.54 ?00 Fur 025 liegen noch keuje Antrage auf Taxibeférderung vor. Es
ist jedoch mit Antrégen aufgrund von voribergehenden Verletzungen von Su S
zu rechnen. Angenommen werden 2.000,00 €.

241010 |Schilerbeférderung 432100 04 |Eigenanteil Schiilerbeférderung

241010 |Schilerbeférderung 542900 04  |Schilerbeférderung vgl. PSK 241010.414200
Die RMVB unterbreitet fir jedes SJ neue Preise. Zurzeit betragen die mtl. Rg rd.
2.500,00 € bis 2.700,00 €, j hi hnahme d ochentlichen Fahrten.

241010 |schilerbeférderung 542910 | 04 |schillerbeférderung (nicht ford.fhig) OO0 B R e
Es ist mit jahrlichen Preissteigerungen zu rechnen, solange das Aqua Siwa
genutzt werden kann.

Gem. Abstimmung am "Runden Tisch" entféllt mit dem SchultrégerDrittel an
Befo ke fur die 6ffentlichen Verkehrsmittel h Ei It fii

241010 |Schulerbeférderung 542920 04 | Kostenbeteiligung fiir den Antragsbescheidung d.en € ord.erungs e Ciee e“nt \chen Verke I'S.mltle cuchdasltptest iy
die Bearbeitung der Fahrkartenantrage durch den Kreis gem.
Aufgabeniibertragungsvertrag.

241010 |Schilerbeférderung 542930 04 |Schiilerbeférderung (Steinfeld-Schule Mélin)

Anhand der Defizite der letzte SJ (2021/22:82.277,15 €, 2022/23: 85.186,12 €)
ist in 2024 mit vergleichbarer Héhe zu rechnen. Zudem wurden in 2024 bereits

241010 |Schilerbeférderung 542940 04 |Schiilerbeférderung (Kosten fiir OPNV) 5.186,12 € fiir das SJ 2022/23 nachgezahlt, da in 2023 nur ein Abschlagi.H.v.
80.000,00 € abgefordert wurde. Fiir 2024: 85.200,00 € + 5.200,00 € = 90.400,00
€

243010 |allgemeine Schulverwaltung 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen

243010 |allgemeine Schulverwaltung 458212 04  |Ertrdge aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen

243010 |allgemeine Schulverwaltung 505100 04 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen

Vorschriften

243010 |all; Schulverwaltung 506100 04 |Zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fir Beschaftigte
In 2024 gab es eine SKB-Abforderung i. H. v. rd. 3.200,00 € firr das Jahr 2023. In
den letzten Jahren wurden SKB s fiir 1 bis 3 S u S erhoben. Die Beitrége betrugen
zwischen 1.900,00 € und 3.200,00 €. Die SKB Beitrdge werden aufgrund der

N - " gesetzlichen Anderungen zum SchulG steigen. Berechnung: 3 S x rd. 3.000,00 € =

243010 |all Schul Ity 531100 04 |Schulkostenbeit Sonder-/Ford hul

CULEMEIO SR gL e e el g (e e T Ea L ) 9.000,00 €. Nicht beriicksichtigt sind hierbei evtl. Zahlungen an den LK NWM. SZ
und Kosten sind nur schatzbar. Die Beitrdge werden von den jeweiligen ST
berechnet. Die SZ werden erst ab Oktober nach dem schulstatistischen Stichtag
Ende September mit den Abforderungen der ST bekannt.
In den vergangenen Jahren wurden SKB s f. rd. 75 S u S i.H.v. 2.000,00 € bis
3.200,00 € gezahlt. Die SKB Beitrage steigen aufgrund der gesetzlichen
Anderungen zum SchulG. Berechnung: 75 S x ca. 2.700,00 € = 202.500,00 €.
Zudem wurden in 2024 SKB-Abforderungen fiir das Jahr 2023 in Gesamthéhe
von 64.228,41 € bezahlt. Weitere Kosten fir vergangene Jahre in Hohe von

243010 |allgemeine Schulverwaltung 531110 04 |Schulkostenbeitrage (Gemeinschaftsschule) 8.500 € stehen noch aus. Mithin muss der Ansatz 2024 auf 275.300,00 €

angepasst werden. Die SZ und Kosten sind nur schatzbar. Die Beitrage werden
von den jeweiligen ST ermittelt. Die SZ ergeben sich erst ab Oktober nach dem
schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST. Fiir
2025 ist mit einer weiteren Erhéhung der SKBe zu rechnen. Berechnung: 75 S x
2.900,00 € = 217.500,00 €.




65 S u. S besuchten 2023 auswartige sonstige Schulen. Das Land erhob SKBs je
nach Schulart i.H.v. 922,00 € bis 1.045,00 €. Aufgrund der Bestimmungen zur
Ermittlung des Investitionskostenanteils ist mit einer Erhéhung des SKBs zu

243010 |allgemeine Schulverwaltung 531120 04 |Schulkostenbeitrage (auswirt. sonst. Schulen) ) N N N ) )
rechnen. Des Weiteren wird mit Schulzugangen bei der Montessorischule
Gudow, der freien Schule MélIn und RZ gerechnet. Berechnung 2024: 68 S x SKB
i. H.v.1.000,00 € = 68.000 €. Berechnung 2025: 68 S x SKB i. H. v. 74.800,00 €
In den vergangenen Jahren wurden SKB s f. rd. 25 S u S i.H.v. 1.900,00 € bis
3.200,00 € gezahlt. Die SKB Beitrage steigen aufgrund der gesetzlichen
Anderungen zum SchulG. Berechnung: 25 S x ca. 2.600,00 € = 65.000,00 €.
Zudem wurden in 2024 SKB-Abforderungen fiir das Jahr 2023 in Gesamthéhe
243010 |allgemeine Schulverwaltung 531130 04 |Schulkostenbeitrage (Grundschulen) von 30.745,37 € bezahlt. SZ und Kosten sind nur schatzbar. Die Beitrage werden
von den jeweiligen ST ermittelt. Die SZ ergeben sich erst ab Oktober nach dem
schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST. Fiir
2025 ist mit einer weiteren Erhéhung der SKBe zu rechnen. Berechnung: 25 S x
2800,00 € = 70.000,00 €
243010 |allgemeine Schulverwaltung 531300 04 |Schulverbandsumlage wird vom FB 2 ermittelt
Gem. Vereinbarung zwischen Stadt und VHS-Verein zahlt die Stadt beginnend ab
2022 35.000,00 €/Jahr zur Existenzsicherung. Eine jéhrliche Anpassung des
271010 |Volkshochschule (VHS) 531800 04 | Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. Zuschusses um +3,5 % wurde vereinbart. Berechnung: 35.000 € + 3,5% =
36.225,00 € f. 2023, =37.492,88 € f. 2024, =38.805,13 € f. 2025, = 40.163,31 €f.
2026, 41.569,03 € f. 2027, 43.023,94 € f. 2028
271010 |Volkshochschule (VHS) 543109 04 |Post- und Fernmeldegebiihren Ansatz auském[nlich. Kalkuliert mit den derzeit mir bekannten monatlich zu
zahlenden Betrdgen.
271010 |Volkshochschule (VHS) 543110 04 |Gebuhren Internetanschluss Wird seit letztem Jahr aus Post- und Fernmeldegebiihren bezahlt
ol s B e Gem. 6ff.-rechtl. Vertrag v. 23.07.2009, § 4 Abs. 2 tiberlasst die Stadt dem SV
281010 448210 04  |Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) das Grundstiick Seiminarweg 1 u. a. gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und
Ernst-Barlach-Schule y q
Betriebskostenpauschale i.H.v. 5.000,00 €.
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere | 414100 04
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere | 529100 04
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere | 531700 04 | Zuschuss Diakonie fir Begegnungsstatte Erweiterungsvertrag mit der Diakonie v. 18.3.2024
331010 REEIEIEREEI W0 e 531800 04 |Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!
Wohlfahrtspflege
Begriindung: GemaR vorliegender Zuschussantrége (Schuldnerberatung
Férderung von Tragern der " 2.000,00 €, Alkohol und Drogenberatung 7.700,00 €, Ev. Familienbildungsstatte
E el e SRS 0l O eschussbetiassh achiiatesbeld=ans 1.000,00 €, Hilfe fir Frauen in Not 2.500,00 €, KIBIS 2.000,00 €
Migrationsberatung 6.000,00 €)
Férderung von Trégern der N N . o Gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 17.06.2024 erhalt der
331040 Wohlfahrtspflege S21520 © |t R ek Ml e Forderverein Hospiz MélIn e.V. fiir die Dauer von 3 Jahren, beginnend mit
dem Jahr 2024, einen Zuschuss in Héhe von jeweils 2.500,00 €.
KiTa Wilde 13 (AWO- .
EAIEY Trégerschaft) aaay MG hicteabndbecicn jahrliche Miete gemaR Mietvertrag
361010 KITa Wt I (AT 446100 04  |Erstattung Versicherungsschaden
Trégerschaft)
KiTa Wilde 13 (AWO- zuz. 73.000 €, erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361010 Tragerschaft) 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert aus den
ermittelten Werten des Prognosetools des Landes.
361010 KiTa Wilde 13 (AWO- 531700 04 |zuschuss zu den Betriebskosten ZI'JZ. 160.000}€, der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen der letzten Monate fir
Trégerschaft) die SQKM Mittel.
KiTa Zipfelmutze
361020 |(Kirchengemeinde St. 441100 | 04 |Mieten und Pachten
Georgsberg) jahrliche Miete gemaR Mietvertrag
KiTa Zipfelmutze
361020 |(Kirchengemeinde St. 446100 04  |Erstattung Versicherungsschaden (Sanierung und Umzug)
Georgsberg)
KiTa Zipfelmutze
361020 |(Kirchengemeinde St. 446110 04  |Erstattung Versicherungsschaden (Ersatzunterbringung)
Georgsberg)
KiTa Zipfelmutze zuz. 101.000 €, erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361020 |(Kirchengemeinde St. 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert aus den
Georgsberg) ermittelten Werten des Prognosetools des Landes.
KiTa Zipfelmiitze
361020 |(Kirchengemeinde St. 527100 04 |Betriebskosten
Georgsberg)
KiTa Zipfelmiitze
361020 |(Kirchengemeinde St. 543150 04 |Sachverstandigen-/Gerichts- u.d. Kosten
Georgsberg)
KiTa Zipfelmiitze L . . iR
361020 |(Kirchengemeinde St. 531700 04 |zuschuss zu den Betriebskosten zuz. 21.000 €, das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im

Georgsberg)

Verhltnis 1:1.




KiTa (Verein

zuz. 4.600 € Erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemé&R der zu

361030 |Kinderbetreuung fiir Ratzeburg | 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
eV.) der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
K Minus 15.400 € ,das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel
361030 |Kinderbetreuung fiir Ratzeburg | 531700 04 |Zuschuss zu den Betriebskosten . . g g E
eV) im Verhdltnis 1:1 -durch Wegfall von Sonderzahlungen
361040 |Miontessori Kinderhaus 441100 | 04 |Mieten und Pachten Miete mtl. 3.080 €, Schulstr. 25
Ratzeburg
o zuz. 11.000 €; Erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
Montessori Kinderhaus . . . . . q 3
361040 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
Ratzeburg "
der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
Mont i Kinderh zuz. 11.000 €; Erhohte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361040 | ontessori Kinderhaus 448210 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
Ratzeburg "
der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
- i Kinderh zuz. 11.000 €, Erhohte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361040 | N essori Rinderhaus 448220 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
Ratzeburg "
der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
iKi ! ibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel
361040 |Montessori Kinderhaus 531700 | 04 |Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus) MINUS 19.000 €, Das Budget ergibt si g der SQI
Ratzeburg im Verhdltnis 1:1 .
i Ki h . 6.000 €; Das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im
361040 RiEE e (el Es 531710 04 |Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) 2z le: EBLREE E g d
Ratzeburg Verhaltnis 1:1.
iKi . 8. rgibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im
361040 |Montessori Kinderhaus 531720| 04 |zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune) 242, 8.000 €, Das Budget ergibt i BeRre
Ratzeburg Verhaltnis 1:1 .
5 PSS 543100 | 04 |Fernmeldegebiihren
Ratzeburg
i Hasselholt (St. . 90. Der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen der letzten Monate fiir
267050 el ot 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) AL, B g
Petri) die SQKM Mittel.
i lholt (St. . 30.000 €, Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte
361050 Kmd.ergarten Hasselholt ( 531800 04 |Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) 24z e i i &
Petri) des Prognosetools des Landes.
361060 |Kinder | 531700 04 |Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege zuz. 8.900 €, Ar aufgrund aktueller Betr hlen
Dieses Produktsachkonto miisste unter 361070 - Tageseinrichtungen fiir Kinder
geflihrt werden. GemaR der Bechlisse des ASJS beteiligt sich die Stadt
. . " o Ratzeburg an den Peronalkosten fiir die praxisintegrierte Ausbildung zum
1 i 171 4 PiA/PiA HEP
SCLCcOl Kuderzesspiites S0 e A (e AR B Y ) Erzieher, zum Heilerzieher und in der sozialpaddagogischen Assistenz. Im Jahr
2026 werden 3 PiA-Erzieher, 6 PiA-HEP und 6 PiA-SPA geférdert.
PiA-Erzieher =32.201,77 €,  PiA-HEP =65.318,91€,  PiA-SPA=38.744,24 €
361070 |Tageseinrichtungen fiir Kinder 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
361070 |Tageseinrichtungen fur Kinder 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen
Zufiih Pensi tickstell h htlichi
361070 |Tageseinrichtungen fiir Kinder 505100 | 04 ufGhrung 2ur Pensionsrilc stellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
361070 |Tageseinrichtungen fur Kinder 506100 04 |Zufuhrung zur Beihilfertickstellungen fiir Beschéftigte
361070 |Tageseinrichtungen fiir Kinder 543150 04  |Sachverstdndigen-/Gerichts- u.a. Kosten
i i i iTa-Reform-Geset:
361070 |Tageseinrichtungen fur Kinder 545200 04 F|nanz|erungsbeltrag el S (e S
Wohngemeindeanteil)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414000 04 |Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414200 04 |Zuweisung Kreis
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414210 04  |Zuweisung Kreis zur Férderung der internationalen Jugendbegegnung
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414700 04 |Spenden (Jugendbeirat)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414710 04 |Spenden
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414720 04 |Spenden (Zirkusfreizeit)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414800 04 |Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 432100 04 |Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 432110 | 04 |Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 458212 04  |Ertrdge aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 505100 04 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 506100 04 |Zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fiir Beschaftigte
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 523100 04  |Mietkosten Streetworker
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 523110 04 |Mietkosten (Lagerrdume)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 525100 04 |Haltung von Fahrzeugen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 526100 04 |Fortbildung des Personals
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 527100 04 |Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529100 04 |Unterhaltung Spielmobil
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529110 04 |Kosten fir Leistungen Bauhof
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529120 04 |Offentlichkeitsarbeit/Fachliteratur
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529130 04 |Veranstaltungen Stadtjugendpflege
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529140 04  |Veranstaltung Aktion Ferienpass
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529150 04 |Aufwendungen zur Férderung der internationalen Jugendbegegnung
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529160 04 |Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531200 04  |Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531800 04 |Zuschuss fiir laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)




362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531810 04  |Zuwendungen an Vereine/Verbande (Aktion Ferienpass)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531820 04 Forderung d.er Teilnehmer:innen fiir MaBnahmen der Kinder- und
Jugendarbeit
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 542100 04 |Sitzungsentschidigungen (Jugendbeirat)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 542900 04  |Beitrage an Verbidnde, Vereine
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 542910 04  |Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543100 04  |Geschaftsaufwendungen Jugendbeirat
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543110 04  |Gebiihren Internetanschluss
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543120 04 |Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543130 04 |Geschaftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)
Nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erwartende Zuweisung des Kreises
365010 |Kindergarten Domhof 414000 04 |Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Mittagsverpflegung in der Kita Domhof fiir 4 Kinder.
4 Kinder x 200 Tage x 3,10 € = 2.480,00 €
365010 (Kindergarten Domhof 414100 04  |Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm) Programm ist beendet
zuz. 93.600 €; aktuell voraussichtlich zu erwartende Einnahmen an SQKM-
365010 |Ki 414200 04 i i -Mi
(et BEmliei? AR B () Mitteln fir die Kita Domhof. 12 x 79.704,00 € = 956.448,00 €
Minus 1.400 €, Nach derzeitigem Stand fiir das Jahr 2026 zu erwartende
N L s Erstattung des Kreises fiir die ErmaRigung des Regelelternbeitrages aufgrund
365010 414210 04 |Erstatt K KiTa-E &
RincSeasnibonbet g e (e SmE geringen Einkommens (6 Félle) und aufgrund von GechwisterermaRigung (11
Fille)
365010 |Kindergarten Domhof 414700 | 04 |Spenden nicht vorhersehbar
zuz. 400 €, Zu erwartende Einnahmen unter Zugrundelegung der gedeckelten
365010 |Kindergarten Domhof 432100 04 |Benutzungsentgelte Elternbeitrage und der voraussichtlichen Belegung, abziiglich der
voraussichtlichen ErmaRigungen- siehe PSK 365010.414210 (25.800,00 €).
1-7/2026= 3 Kinder x 30 Wochen x 6 Std x 56,89 € = 30.720,60
8-12/2026 = 2 Kinder x 22 Wochen x 6 Std. x 56,89 € = 15.018,76 €, zusammen
45.739,56 €. Sowie 1 Kind
365010 |Kindergarten Domhof 432110 04  |Entgelt fur integrative Sonderbetreuung Einzelvereinbarung 12 x 2.078,00 € = 24.936,00 €
insgesamt: 70.675,56 € Im Jahr
2027 l4uft die Einzelvereinbarung Ende Juli aus (Schulbeginn des Kindes). Im
Jahr 2028 entféllt die Einzelvereinbarung ganz.
Von den Eltern zu zahl Essens- und Getrénkegelder. Korrespondiert mit PSK
365010 |Kindergarten Domhof 432120 04 |Verpflegungsbeitrige Mittagessen 365010.414000 und 365010.529120 (die Einnahmen aus 365010.432120 und
365010.414000 entsprechen den Ausgaben bei 365010.529120)
365010 |Kindergarten Domhof 446100 04  |Erstattung Versicherungsschaden
365010 |Kindergarten Domhof 448000 04  |Erstattung Personalkosten Bund fiir PiA Programm at I ,es gibt keine Bundesmittel mehr
Der Kreis zahlt die auf Antrag bewilligten Landesmittel aus und beteiligt sich mit
2/5 an den verbleibenden restlichen Personalkosten der praxisintegrierten
Ausbildung. Landesmittel: 7 x 600,00 € =
365010 (Kindergarten Domhof 448200 04  |Erstattung Personalkosten Kreis fiir PiA 4.200,00 € Kreismittel gemaR Bescheid =
3.242,87€ 4.200,00 € +
3.242,87 €=7.442,87 €.
Es wird angenommen, dass ab 27 neue PiA eingestellt werden.
365010 (Kindergarten Domhof 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
365010 |Kindergarten Domhof 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilfertickstellungen
Zufiih Pensi tickstell h htlichi
365010 |Kindergarten Domhof 505100 | 04 ufGhrung 2ur Pensionsrilc stellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
365010 |Kindergarten Domhof 506100 04 |Zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fiir Beschaftigte
365010 |Kindergarten Domhof 526100 04  |Infektionsschutz Desinfektionsmittel und HygieneschutzmaRnahmen.
Nach dem KitaG ist die Durchfiihrung eines Qualitdtsmanagementverfahrens
365010 |Kindergarten Domhof 526200 04 |Qualititsmanagementverfahren gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung fiir den Erhalt der SQKM-
Forderung.
zuz. 2.600 €, Ausstattungs- und Ersatzbeschaffungen. Zusétzlich zum
eigentlichen Etat (2.500,00 €) ist eine Ersatzbeschaffung von 20 Kinderstiihlen
erforderlich. Ein Stuhl kostet ca. 106,00 € zzgl. Mwst. Im doppischen Haushalt
. " sind Vermogensgegenstande, deren Anschaffungswert 250,00 € ohne Mwst.
1 271 SE |
S | e e e (el S22100 OOl BitethaltinelUE einzunaeeslventars unterschreiten, im Ergebnisplan zu verbuchen. Die Kosten fiir die Stiihle sind
daher in diesem Titel zu veranschlagen. 20x 106,00 €
zuziiglich Mwst = 2.522,80 €. Gesamt: 2.500,00 € + 2.522,80 € = 5.022,80 €.
In den Folgejahren sind weitere Gruppenstiihle zu ersetzen.
365010 |Kindergarten Domhof 529100 04 |Arbeitsmaterial Arbensmatenal fur die K|r|der sow@. ur Fotoﬁ, rosp”ektljullen und Ordner fir
die Dokumentation der Kinderentwicklungsbiicher fur die Eltern.
Ausgaben fur Veranstaltungen wie z.B. Ausfliige, Workshops, Sommerfest,
365010 |Kindergarten Domhof 529110 04 |Veranstaltungen Kindergarten Projekte im kinderkulturellen und-kreativen Bereich, sowie flir gesonderte
Projekte im Rahmen der Vorschularbeit.
Verpflegungs- und Getrankegeld fir die Kitakinder. Korrespondiert mit PSK
365010 (Kindergarten Domhof 529120 04  |Verpflegungskosten Mittagessen 365010.414000 und 365010.432120 (Ausgabe bei 365010.529120 entspricht
den Einnahmen aus 365010.414000 und 365010.432120).
Achtung: diese Haushaltsstelle wird von 2 Fachbereichen genutzt. Der FB 4
bendtigt 500,00 € jahrlich fur die Beauftragung des Bauhofes fiir das
365010 (Kindergarten Domhof 529130 04  |Kosten fiir Leistungen Bauhof Heraustragen und Wiederaufstellen der Mébel im Rahmen der Grundreinigung.
Der Rest wird vom FB 6 gemeldet. Beide Anmeldungen miissen ber{icksichtigt
werden. Begriindung Exner: Winterdienst etc.
365010 |Kindergarten Domhof 531200 04 |Rickzahlung von Kreiszuweisungen Minus 2.500 € ,aktuell liegen keine Riickforderungsanspriiche des Kreises vor.
365010 |Kindergarten Domhof 542900 | 04 |Beitrége an Verbande, Vereine GEMA-Gebiihren
365010 |Kindergarten Domhof 542910 04  |Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen
zuz. 600 €, Ersatz- und Ergénzungsbeschaffungen von Biichern, Zeitschriften
. . N N - sowie von medizinisch pflegerischem Sachbedarf (Zahnpasta, Pflaster,
365010 (Kindergarten Domhof 543100 04 Gfe;cl:::z;::v;:::::dg:r:)(Bucher Spcieithuienibeizizc Sonnenschutz-Creme). Zusétzlich zum bisherigen Etat (900,00 €) sind hieraus
S nunmehr auch die monaltlichen Gebiihren fiir die Gruppendiensthandys zu
bezahlen. 12 x 50,00 € = 600,00 €, insgesamt somit 1.500,00 €.
365010 |Kindergarten Domhof 543109 04  |Fernmeldegebiihren
365010 |Kindergarten Domhof 543110 04 |Rundfunkbeitrage 18,36 €x4=73,44€




Nach dem KiTaG ist die Inanspruchnahme einer kontinuierlichen padagogischen

365010 |Kindergarten Domhof 543120 04  |padagogische Fachberatung Fachberatung gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung fir den Erhalt einer
SQKM- Férderung.
Kindergarten il t
365020 ”_1_ CIEEIED 1) @EE 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
Tragerschaft
Kindergarten i t
365020 |r.|. CICEIMEEN (10 ST 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilfertickstellungen
Tréagerschaft
365020 Klrldergarten in externer 505100 04 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen
Tragerschaft Vorschriften
Kindergarten i t
365020 |r.|. CICEIMEEN (10 ST 506100 04 |Zufuhrung zur Beihilfertickstellungen fiir Beschaftigte
Tréagerschaft
366010 |Ratzeburger Jugendzentren 523100 | 04 |Mietkosten Stellwerk Mieterhéhung ab 01.03.2025 (+65 € mtl. auf 1.585 €)
366010 |Ratzeburger Jugendzentren 527100 04 |Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars
Vertrag ab 1.1.24 mit der Diakonie. Stadt ibernimmt die Personalkosten in
Ganze und 50.000 € Sachkosten inkl. Preisanpassung.Die Ist-Kosten fiir 2024
366010 (Ratzeb J dzent 531700 04 |Zusch Projekt Gleis 21
SLZEOLTBEIRUBENCZENtrEn USCUUSSIICISKELIELS lagen bei 238.000, zuziiglich 3% =, also +18.000 fiir 2025, Jahre 2026-2028
wurden entsprechend angepasst
GeméR neuer Konzeption wird seit 2023 die Ehrung eines Sportlers/einer
- Sportlerin/einer Mannschaft im Rahmen des Neujahrsempfangs durchgefiihrt.
421010 527100 04
Gllesheineliorceilneliesnotts SPotershitne Die Bepreisung beinhaltet ein Geldgeschenk im Wert von 300,00 €, evtl. eine
Beigabe wie BlumenstrauR, Handtuch, Urkunde o. &.
zusatzl. 4.000,-€: Aufgrund der aktuell eingegangenen Rechnung vom 01.09.25
fur den Triblinenaufbau der Ruderregatta, muss das Budget 2025 (iber einen NT
421010 |Allgemeine Férderung des Sports | 529110 04  |Kosten fiir Leistungen Bauhof angepasst werden. Die ab 2026 ff Haushaltsansatze orientieren sich an der
aktuellen Abrechnung 2025 i.H.v. rd. 13.400,00 € zzg|. tblicher
Preissteigerungen
B fu 1. Prei: leih im Rah licher Ve I i
421010 |Allgemeine Forderung des Sports | 531800 | 04 |Beihilfen fiir Ehrenpreise MR Uil A e [ Rt i e Vs A, e
z. B. Ruderregatta, Segelregatta, Triathlon
GemaR Beschluss des ASJS v. 7.11.2024 gewihrt die Stadt RZ anstelle des
. " " Zuschusses f. nebenamtl. Ubungsleiter fiir jedes in einem in RZ ansassigen
421010 |All F 531810 04 |z fi b
gllesheinelordeiupstesootts NS eI R (i AR eingetragenen Sportverein und der DLRG gefiihrte Mitglied bis zum vollendeten
18. Lj einen jahrlichen freiwilligen Zuschuss in Gesamthéhe von 33.000,00 €.
421010 |Allgemeine Férderung des Sports | 531820 04  |Zuschuss Burger- und Schitzenfest
424000 |Sportstitte am Fuchswald 441100 04  |Mieten und Pachten 600 € Offener Kanal, 6.206 € € Miete Fr. Hoffmann
424000 |Sportstatte am Fuchswald 441110 04  |Ersétze Betriebskosten BK Offener kanal: 240 €, BK Fr. Hoffmann: 1.860 €
424000 |Sportstétte am Fuchswald 448300 | 04 |Kc il Schulverband Sportplatznutzung s. beigefiigte Kalkulation
424000 |Sportstatte am Fuchswald 448700 04 |Kc il Dritter Sportplatznutzung
424000 |Sportstatte am Fuchswald 527100 04 |Unterh. und Ergénz. d. Gerdte/Ausriistung FB6
FALSCHER BUDGETEINTRAG!!! BITTE ANDERN IN Budget 06, Vertraglich
424000 |Sportstitte am Fuchswald 529110 04 |Kosten fur Leistungen Bauhof M EEElE

vereinbarte Summe wurde bereits angewiesen




vestitionstibersicjll Stadt Ra g
2025 bgR029 Colell wr 13 Linnenkohl Gutzeit _ Grimm Lau
Produkt Produktname Budget |Bezeichnung Ansatz2024  |Ansatz2025 [Ansatz2026 |Ansatz2027  |Ansatz2028 |Ansatz 2029 Begriindung
217010 |Lauenburgische 0028 | 681100 | o4 |DigiPakt Schule 20192024/ 277.20000€|  4.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 250.395,17 €, in H. v. 4.700,- € erfolgt noch
217010 |‘euenburgische 0026 | 7ss100 | s |DIPOKtSchle2019-2026/ab1000R00ME | s700000€ 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€ MN worde zum 31.12.2024 abgeschiossen
st.
Die Anlage ist noch von Kreiszeiten und war da schon "antiquarisch’, um die_Beheizung vom Gebaude ab
Lavenburgische 2026 weiterhin d nunmehr sein. Die
217,010 o020 | 785300 | 04 e Heizzentrale Sportplatzgebsud 000¢€ 000€| 3500000€ 000¢€ 000¢€
Gelehrtenschule e Variante Olheizung (we. k. Gasanschluss vorh. | Oltanks im Keller und i. 0.1 usw.) wird vom Schornsteinfeger
genehmis.
217010 |‘euenburgische 0030 | se1io0 | s [Semierung sportpia uchwale/ 750.000,00 € 000€ 000€ 000¢€ 000¢€
v.Lan
217010 |2uenburgische 0030 | 785300 | 04 |Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumafinall 1418.100,00 €| 50.000,00 €| 900.000,00 € 000€ 000€
Die mittlerweile 15 Jahre alte Kichentechnik, muss sukzessive erneuert werden, da es auch keine Ersatateile
17010 |Luenburgische e Rt I T " W— G 00 I aG oo0€ mehr gib, vorrangig muss der Kaffeevollautomat fir 12.000,-€ neu angeschafft werden und ein
Gelehrtenschule GroBkihischrank angeschafft werden. Sodass die Kosten von insgesamt 20.000;- veranschlagt werden
miissen.
217,010 |‘2uenburgische 0060 | 785300 | 04 |carport LG Sportplatz 000¢€ 000¢ 000¢€ 000¢€ 000¢€
17010 |Lauenburgische 1000 | 6s1100 | oa |Zuweisung des Landes (Partnerschule so0000€|  s00000€|  5.00000€ L0000¢ L0000¢ Gemf Zuwendungsbescheid des Landes. Fir 2025 sind 5000 beantragt und bewillgt. (Schreiben von
Gelehrtenschule Leistungssport) 03/2025). Zuweisung fiir 2026 erfolgt noch. Kann erst zu einem spateren Zeitpunkt beantragt werden.
pagemn [[EERiELe 1000 | 783100 | 04 |Erverd vonbewelichen sachen ob 1000 Euro 380000€| 200000€| 200000€[  200000€  2.00000€ Die Schule benstigt hier keine Mittel.
ofne st
enburgische Uy, Die von der Schule bendtigten Mittel beziehen sich auf Sachen > 250 €: Ersatz-PC's fur Klassenraume,
217010 |2uenburihe to00 | 7ss200 | o4 |E 2 3020000€| 30.00000€| 30.00000€| 30.00000€| 30.00000€ Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgerite, SQLServer, bewegliche Monitore fir den
’ Soortolatz. Handoans Startone. Machook. Ersatz l-Padkoffer
320,000 € 1. Digitale Tafeln werden erst in 2026 aufgrund von Ausschreibungsverzogerung falg. Hinzu
217010 |2uenburgische 1000 | 783101 | o4 |Erwerb/Enweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro 17.000,00 €| 391.000,00 €| 391.000,00€|  20000,00€|  20.000,00 € Kommen neue Lizenzgebiihren (Biicherei), Kosten fiir Win 11-Umstellung Schulverwaltung und Klassen
Gelehrtenschule ofne USt)
(72,000 € ) und Erneverun Schulserver (7.000 €)
17010 |Lauenburgische 1000 | 783201 | oa | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro 1300000€|  1200000¢| 2200000€¢|  1000000€|  1000000€ +7000 € fir Schiler Ipads-Erweiterung , ca. 500 € pro Stick und vermehrter Ersatz von tberalterten
Gelehrtenschule ofne Ust) Geraten
pagem [[EEmEmETe 1000 | 783210 | 04 ;”:::‘i"“"g faneicbie S P areeriie/ ecCarite 500000€|  10000€[  10000€ 100,00 € 100,00 € Ausgaben fir bewillgte langlebige Sportgeréte durch das Land. Vel. PSK 217010.681100
Die Beleuchtung in der 3-Feld-Hale ist abgangig, die Rohrenleuchten fallen immer wieder aus. Strabil i laut
17010 |Louenburgische e o] T RS ———— o00€| 10000000€ oo0e oo0€ oo0e Vertrag nicht f eine Sanierung zustindig und wird bis zum Vertragsende nur *Flickschusterrei” beteiben,
Gelehrtenschule was fir eine Partnerschule des Leistungssports inakzeptablel ist. Vorschlag: Uber ASIS Empfehiung
lassen
Die sind abganglg, die Decken und die Beleuchtung. Strabil st laut
517010 |L2uenburgische o || mmm|| @ | anoc| [ oG oG oG Vertrag nicht fr eine Sanierung zustandig und wird bis zum Vertragsende nur "Flickschusterrei" beteiben,
Gelehrtenschule wasfir eine Partnerschule des Leistungssports inakzeptable it. Vorschlag: Uber ASIS Empfehlung
Iassen
252020 |Emst8arachMuseum | 0070 | 785300 | 04 [PanunG und Ausihrung Neubau Aufeug E-Sarlech 000€| 45.000,00€| 300.00000 € 000€ 000€
useum
31010 |Forderung von Tragemder| oo o T T Neubau Ratzeburger Tafel (Birgerstiftung o€ oo0e o€ o€ o€
Ratzebure)
beamn [[OWEIBENE 0087 | 785100 | 04 |Brandmeldeaniage 12.000,00 € 000¢ 000¢€ 000¢€ 000¢€
Tragerschaft)
musste we, nochmal angepasst werden. Bereitsin der
Kita-Beiratssitzung v. 27.02.2023 wurde u. 2. ber Akustikprobleme berichtet, woriiber vom Trager auch
bereits in den Vorwegen die UK-Nord in Kenntnis gesetzt wurde. Die Stadt wurde gebeten, sich zeitnah um
KiTa Zipfelmiitze die Sache zu kimmern. Daraufhin wurde zur objektiven Betrachtung ein Ingenieurbiiro mit raumakustischen
361020 |(Kirchengemeinde st 0072 | 785100 | 04 |Akustikmanahme 000€| 75.00000€ 000€ 000€ 000€ Messungen beauftragt. Das konkrete Ergebnis steht noch aus. Nach der ersten Inaugenscheinnahme durch
Georgsberg) das Biro, kann bereits nach erster fachiicher Einschtzung ausgesagt werden, dass die Raumakustik
unzureichend ist. Sodass dann rd. 400 m2 (Wand u. Deckenbereiche) raumakustisch ertiichtigt werden
miissen. Kostenschatzung hierfir 75.000 € incl. Nebenkosten, die dann im HH-Plan 2024 veranschlagt
werden miissen.
KiTa Zipfelmiitze
3.6.1.020 |(Kirchengemeinde St. 0097 | 785100 | 04 |Sonnenschutzmanahmen 0,00€ 0,00€| 25000,00€|  25.000,00€ 0,00€ 1553 T SO T I L R T VT 7, S Gl . e s U7
2wei Jahre verteilt installiert werden muss.
Georgsherg)
KiTa Zipfelmiitze Die mitteweile iber 20 Jahre Kiiche in der KiTa it atersbedingt abgangig. Sie muss daher zwingend gegen
Neu e NEU Verteil-/Einbaukiiche 000€ 000€| 35.00000€ 000€ 000€ eine Neue ersetzt werden, die den heutigen Standarts geniigt (incl. Industriegeschirspiler,
Georgsberg) Warmhaltevorrichtungen etc.). Daher miissen die Kosten in Hohe von 35.000 € veranschlagt werden
362010 |Kinder- und Jugendarbeit | 0071 | 783100 | 04 |Erwerb von beweglichen Sachen (lugendbanke) 000€| 15.00000€ 000¢€ 000¢€ 000€
362010 |Kinder-und Jugendarbeit | 0071 | 681100 | 04 |Erwerbvon beweglichen Sachen (lugendbéinke) o00€|  10000€ 000€ 000¢ 000¢
362010 |Kinder- und Jugendarbeit | 1000 | 783200 | 04 E’SWT“’ enbeneelthentatheniab Z2uErecne 30000€ 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
)
b 2024. Die drei im stadtischen Kindergarten
el P —— e e R e iva——— oo0€ o€ oo0€ oo0e oo0e Domhof sind mittlerweile ca. 40 Jahre alt und zum Teil abgangig. Sie werden groBtenteils den aktuellen
gem3t der nicht mehr gerecht. Demzufolge miissen diese
saniert werden
Bereits in den letzten Ki itzung wurde u. a. Gber berichtet. Die
- G e stimatnanme G ol G G siniinden eweligen Riumen und Halle 2 hoch. Sodass dan rd. 350 m2 (Wand u. Deckenbereiche)
raumakustisch ertichtigt werden missen. Kostenschatzung hierfir 200 € brutto/m? 70.000 € incl.
Nebenkosten, die dann im HH-Plan 2026 veranschlagt werden miissen.
365010 |Kindergarten Domhof o036 | ssion | g [SPBETtWichtelpieban ] 10.100,00 € 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
v.Lan
365.010 | Kindergarten Domhof 0036 | 785100 | o4 [SPieleerdt Wichtelspielplatz / Ausz. aus 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1,000 Eu
3.65.010 |Kindergarten Domhof 1000 | 783100 04 D;::'USV‘”)” S FE SR ro 000€ 0,00€ 000€ 000€ 000€ Im Jahr 2026 werden voraussichtlich keine beweglichen Sachen ab 1.000,00 € bentigt.
Ry ——— Fiir die Jahre 2026 ff werden die Mittel fir die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstinden bendtigt.
365010 | Kindergarten Domhof 1000 | 783200 | o [ o 200000€|  200000€| 200000€[  200000€|  2.00000€ (Erzicherstihle (489,00 €/Stck), Spieiteppich (500,00 - 600,00 €), Kinderfahrzeuge (350,00-600,00 €),
Regalschrinke und Sidebords (300,00 -600,00 €) usw.)
) Die ca. 40 . alten WC-Anlagen im Kellergeschoss sind abgangig. Mehrere Rohrbriiche/ Wasserschaden
Ratzeb Gaststatten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim,
366010 |Ratzedureer 0079 | 785100 | o4 |G3ststdtten WCAniagen (lugend- u. Sportheim 000¢€ 000€ 000¢€ 000¢€ 000€ filhrten zur Einschrankung der Nutzbarkeit cinzelner Teilbereiche. Daher wird empfohlen, diese Bereiche zu
Jugendzentren Kellergeschoss)
sanieren
66010 |Raeburger e ) D e pp— o00¢| 2000000¢ o00€ o o €5 gab mehrfache Beschwerden zur ngeordneten Aufstellung der Mulltonnen auf dem Vorplatz, daher soll
auf Wunsch politischer Gremien ein werden,
ur der erden die Mittel benotigt (2. laufende Equipment-
2 en i 1,000 &
366010 |Ratzebureer w || wem || @ e SR DR S00000€| 5000006 5.00000€(  5.00000€  500000€ Pflege sowie Neuanschaffungen von beweglichen Sachen). Fortlaufende Neuanschaffungen zur
lugendzentren ofne Ust)
einer attraktiven Jugendbeirat sind zu
366010 |Ratzeburger 1000 | 783200 04 E’:T'b cplensslihenszchaptab 20U Gne 5.00000€|  5.00000€[ 500000€ 5.000,00€|  5.000,00€ FB6
4.2.4.000 {Sportstatte am Fuchswald | 1000 | 783100 | 04 E;We'::}” e B (D AU 18.000,00 € 000¢€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
ofne Ust.)
Jugend- und Sportheim
573,010 0120 | 785100 | 04 |Hausalarmierung (technische Anlage) 000€| 3000000€ 000¢€ 000¢ 000€ Forderung der Bauaufsicht wegen iberwiegender schulischer Nutzung durch die OGS (Schulbaurichtline)
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 29.10.2025
SR/BerVoSr/741/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport

Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Az:

Bericht uber die Durchfuhrung der Beschlisse vom
25.09.2025

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist Gber den Ausfluihrungsstand der Beschlisse der vorherigen Sitzungen zu
berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschlieRend bearbeitet ist, ist der Bericht
kontinuierlich fortzufihren und es sind ggf. Hinderungsgriinde anzugeben.

BlUrgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jirgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Top 7 - 8. Sitzung des Ausschusses fiir Schule, Jugend und Sport v. 25.09.2025
Angelegenheiten der Diakonie; hier: Erweiterung des 6ffentlich-rechtlichen Vertrages
Stadt/Diakonie

Vorlage: SR/BeVoSr/172/2025

Die Stadtvertretung beschloss am 13.10.2025 einstimmig den Anderungsvertrag zum
offentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Diakonie und der Stadt Ratzeburg vorbehaltlich
einer Forderung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg von mindestens 50 %. Die
Zusammenarbeit wurde bereits aufgenommen.

Top 8 - 8. Sitzung des Ausschusses fiir Schule, Jugend und Sport v. 25.09.2025
Ev.-Luth. Kindertagesstitte St.Petri ,,Hand in Hand“ Ratzeburg; hier: Antrag auf
Gruppenanderungen zum Kita-Jahr 2025/2026

Vorlage: SR/BeVoSr/112/2025/1

Der Trager wurde uber den ablehnenden Beschluss informiert. Es wird derzeit versucht, die
noch ausstehenden Platze der Elementargruppen nachzubesetzen.

Fir die Integrationsgruppe fehlt immer noch entsprechendes Fachpersonal einer
Heilerziehungspflegerin bzw. eines Heilerziehungspflegers. Die Kinder werden derzeit in
Einzelintegrationsmafinahmen betreut.

Mitgezeichnet haben:




Seite 2 von 2 zur Vorlage vom
30.10.25

C:\Users\Gutzeit\AppData\Local\somacos\0001\00069283.docx
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 29.10.2025
SR/BerVoSr/744/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport

Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Az:

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung:
Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten:

Blrgermeister Verfasser
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jirgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 29.10.2025

Sachverhalt:

1. Kindertagesstatten:

Im Oktober wurden 555 Kinder in den Ratzeburger Kitas betreut. Diese unterteilten sich in
145 U3 und 410 U3 Kinder.

Die Anzahl auswartig betreuter Ratzeburger Kinder betragt 121.

Es wurden im Oktober auRerdem 47 auswartig wohnende Kinder in den Ratzeburger Kitas
betreut.

Weiterhin wurden im Oktober 23 Ratzeburger Kinder von Tagespflegmuttern innerhalb
Ratzeburgs betreut (18 U3 und 5 U3 Kinder).

Auf der Warteliste stehen zum 01.11.2025 17 Kinder ohne Betreuungsplatz. Diese
unterteilen sich in 11 U3 und 6 U3 Kinder. Zusétzlich suchen zum 01.11.2025 17 auswartige
Kinder in Ratzeburg nach einem Betreuungsplatz. Diese unterteilen sich in 9 U3 und 8 U3
Kinder.

Von November bis einschliellich Juli 2026 befinden sich (zum Stand 23. Oktober 2025) 22
Kinder auf der Warteliste Ratzeburgs. Diese unterteilen sich in 14 U3 und 8 U3 Kinder. 4
Kinder davon sind auswartig (2 U3, 2 U3).

2. Die Situation bei den Obdach- und Wohnungslosen stellt sich wie folgt dar:

Untergebrachte Flichtlinge:

Anzahl der gefluchteten Personen: 97
Anzahl der angemieteten

Objekte/Wohnungen: 33
Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 2




Seite 2 von 2 zur Vorlage vom
30.10.25

Anzahl der gefliichteten Personen (Ukraine): |113

Anzahl der angemieteten
Objekte/Wohnungen: 41

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 0

unbesetzten Objekte/WWohnungen:

Am Viehmarkt 4 - Erdgeschoss rechts = maximal 2 Personen (diese
Wohnung ist zum 31.10.2025 gekiindigt)

Bismarckstralle 16 - Dachgeschoss links = 2 Personen (diese Wohnung ist
zum 31.10.2025 gekundigt)

Friedrich-Ebert-Str. 72, 1. OG rechts WE 16 = 3 Personen

Schweriner Str. 4a und 6, Wohnung 9, 1. Obergeschoss = 4-5 Personen
Schweriner Str. 4a und 6, Wohnung 10, 1. Obergeschoss = 4-5 Personen

Schweriner Str. 4a und 6, Wohnung 28, Erdgeschoss = 2-3 Personen
Untergebrachte Obdachlose:

Anzahl der obdachlosen Personen: 11

Anzahl der angemieteten

Objekte/Wohnungen: 2

Anzahl der stadteigenen Wohnungen: 7

unbesetzten Objekte/WWohnungen:

Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 2, Erdgeschoss — fur 2 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 5, Erdgeschoss — fur 2 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 7, Obergeschoss — fir 4-5 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 11, Obergeschoss — fur 2 Personen
Seedorfer Stralle 33 - Wohnung 12, Obergeschoss (Polizeiwohnung)  — flir 2 Personen

Mitgezeichnet haben:

C:\Users\Gutzeit\AppData\Local\somacos\0001\00069416.docx
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 29.10.2025
SR/BerVoSr/745/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport

Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Az:

Angelegenheiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule

Zusammenfassung:
Mundlicher Bericht der Schulleitung zu den aktuellen Themen der Lauenburgischen
Gelehrtenschule (LG).

Blrgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jirgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 29.10.2025

Sachverhalt:
Die Schulleitung wird zu den Angelegenheiten der LG berichten und steht fur Fragen zur
Verfugung.

Mitgezeichnet haben:
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 21.10.2025
SR/BerVoSr/737/2025

Gremium Datum Behar_I_dIung

Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 o)

Sport )

Hauptausschuss 24.11.2025 o)

Stadtvertretung 08.12.2025 0

Verfasser/in: Sauer, Mark FB/Az:

Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg; hier: 1.
Sachbericht

Zusammenfassung:

Aktueller Sachstand zur Umsetzung der MaBnahmen im Aktionsplan Inklusion der
Stadt Ratzeburg

Blurgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Graf, Eckhard, Burgermeister am 21.10.2025
Koop, Axel am 21.10.2025

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg hat am 11.11.2023 den Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg flr
die Jahre 2024 — 2028 aufgestellt. Uber die Umsetzung soll jahrlich berichtet werden. Der
nunmehr vorliegende Sachbericht umfasst den Zeitraum von 2024 — 2025 und ist als PDF
der Berichtsvorlage beigeflgt.

Der Bericht ist in einem einfachen Ampelsystem gestaltet. Die im Aktionsplan festgelegten
Mafinahmen werden entsprechend farblich bewertet:

Rot = es gibt zur MaBnahme noch keinen Sachstand
Gelb = die MaBnahme ist in Planung oder Umsetzung
Griin = die MaBnahme wurde umgesetzt

Entsprechend lasst sich schnell erfassen, wie der Umsetzungsstand des Aktionsplans
Inklusion der Stadt Ratzeburg in den verschiedenen Themenbereichen aussieht.

Der Inklusionsbeirat der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen befasst sich
auf seiner Sitzung am 05.11.2025 mit dem dargestellten Sachstand und wird im Ausschuss
dazu mundlich Stellung nehmen.
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Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand

Stadtverwaltung
Zuwegung vor dem Rathaus fiir Rollstiihle und Rollatoren
Zuwegung zum Rathaus verbessern o
optimieren (von der Bushaltestelle, vom Parkplatz) m

. automatische Turoffner installieren
Durchgingigkeit im Rathaus verbessern N . )
(Biirgerbiiro, Tourist-Info, Rathaus-Durchgang)

Planung

Zuwegung zur barrierefreien WC-Anlage erreichbar gestalten im
Erdgeschoss

Planung

Treppenstufen fiir seheingeschrankte Menschen besser
kennzeichnen

einfacher Orientierungsplan mit wiederkehrenden visuellen Hilfen
im Rathaus (etagenweise) anfertigen und im Eingangsbereich

Orientierung im Rathaus verbessern
aushdngen (ggf. als digitales Infosystem im Eingangsbereich)

Informationen liber barrierefreie Angebote im Rathaus

Planun,
veroffentlichen (einfache Sprache) g
o stadtische Webseite barrierefrei gestalten (Barrierefreie-
Kommunikation aus dem Rathaus verbessern . . Planung
Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0)
Informationen zu barrierefreien Angeboten im Rathaus darstellen
Planung

(Webseite/ Tafel oder digitale Infostele)

Hinweise fiir Biirgerinnen und Biirger in einfacher Sprache erstellen
und vorhalten:

- auf der Webseite zur Erlauterung von Verfahren, Zustandigkeiten
und Ansprechpartnern

Planung

- als Beiblatter zur Erlduterung von Antragen und Bescheiden

Inhouse-Seminare zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen

e e G Ba e e ] i i netrichnaime ines Fahrtats (£6 - 2.0

Kl-gestiitzte Ubersetzung von eigenen Berichtstexten in einfache
Sprache auf der stidtischen Webseiten




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

Umsetzungsstand

Tourismus

Entwicklung einer Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg' (digital und
Print) mit Informationen zur Zuginglichkeit, der touristischen
Sehenswiirdigkeiten, der Veranstaltungsorte und der
Gastronomien, zu Behindertenparkpldtzen und zu 6ffentlichen
barrierefreien Toiletten

touristische Webseite barrierefrei gestalten (Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0)

Informationen zur Zuganglichkeit der vermittelten Unterkiinfte
einholen und fiir die Beratung aufarbeiten

Planung

Beschilderung und Informationsangebote am Bahnhof optimieren
(z. B. durch einen zusétzlichen Schaukasten oder eine digitale
Infostele)

Planung

Schaukasten konzeptionell Giberarbeiten (Standorte in allen
Stadtteilen, Inhalte, ggf. Wechsel auf digitale Infostelen)

Planung

Stadtplan fiir barrierefreie Rundginge erarbeiten

Stadtfiihrungen in einfacher Sprache entwickeln

Herstellung von touristischem Infomaterial in besserer Lesbarkeit
(SchriftgroBe/ Kontrast/ Farbgebung)

Planung

Barrierefreie Sanierung des Domnhofes (Wegegestaltung)

in Umsetzung




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

| Umsetzungsstand

Bildungseinrichtungen

Stadtbiicherei

Einrichtung eines Leitsystems von der Bushaltestelle/vom
Parkplatz zur Stadtbiicherei

Einfiihrung von hohenverstellbaren Regalsystemen

MaRBnahme neu bewertet

Prifung ergab: Es gibt keine geigneten Regalsystem. Alternative
Losung: Mitarbeiterinnen der Blicherei ansprechen.

veroffentlichen (einfache Sprache)

Einflihrung eines hohenverstellbaren Selbstverbuchersystem Planung
App-basierte Selbtverbuchung soll angeschaft werden. Alternativ
unterstiitzen die Mitarbeiterinnen.
Erweiterung des Medienangebotes fiir Menschen mit geistigen
. . . w Planung
Behinderungen und kognitiven Einschrankungen
Informationen Uber barrierefreie Angebote in der Stadtbiicherei
Planung

Offene Ganztagsschule/ Standort Vorstadt

automatischen Turoffner installieren

Offene Ganztagsschule/ Standort St. Georgsberg

Orientierung im Gebdude mit wiederkehrend visuellen Hilfen
verbessern (Hinweise zu den Toiletten oder zur Mensa)

Barrierefreie Angebote im Erdgeschoss konzentrieren

Verbesserung der Akustik in den Lehrrdaumen zur Larmreduktion

Barrierefreie Gestaltung des Spielgeldndes im AuBenbereich




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand
Volkhochschule (Ernst-Barlach-Schule)
Grundsitzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Siidlicher Inselrand unter
Beriicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit von der Planung

Zuwegung bis in die Raumlichkeiten (Erreichbarkeit, Orientierung,
barrierefreie WC-Anlage)

Informationen lber barrierefreie Angebote in der Volkshochschule
ver6ffentlichen (einfache Sprache)

Suche nach einer Interimslosung fiir mindestens einen Raum, in
dem Bildungsangebote bei Bedarf auch barrierefrei und inklusiv
(mit Unterstiitzung) durchgefiihrt werden kénnen

Zuwachs an barrierefreien Angeboten

Jugendzentren

Zuwegung zu den Jugendzentren barrierefrei gestalten
(Rampen, Orientierung)

STELLWERK ist barrierefrei zuganglich / GLEIS21 ist nicht barrierfrei
zuganglich

automatische Tiroffner installieren

Verbesserung der Akustik in den Gruppenrdaumen zur
Larmreduktion

barrierefreie WC-Anlage im GLEIS21 einrichten

Anschaffung hohenverstellbarer Spielgerdte

Informationen Uber barrierefreie Angebote in den Jugendzentren
ver6ffentlichen (einfache Sprache)

Zuwachs an barrierefreien Angeboten

=
:




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

Umsetzungsstand

Schulen

Entwicklung und Implementierung von Orientierungskonzepten in
den Schulgebduden, beginnend von den Haltestellen und den
Parkplatzen.

Erfassung von bestehenden Barrieren im Altbestand der
Schulgebiude und Entwicklung von Konzepten zur Beseitigung
dieser Barrieren.

Erarbeitung von neuen Raumkonzepten in Schulen mit
Altbestdnden

Uberpriifung des Lehrer-Behindertenparkplatz am Schulstandort
Vorstadt mit Blick auf die Zuwegung von und zum Parkplatz und
Beseitigung der Barrieren in der Zuwegung

RegelmaRige Kontrolle und Reparatur von Hilfseinrichtungen zur
Barrierefreiheit, wie z.B. Hilfseinrichtungen zur Barrierefreiheit,
wie z.B. automatische Tiir6ffner.

Kitas (Blickpunkt: stadtische Kita am Domhof)

Uberpriifung des Eingangsbereichs mit Blick auf die Moglichkeiten,
hier barrierefreie Zugange zu schaffen.

Uberpriifung der Zuginge zum AuBengeldnde mit Blick auf die
Moglichkeiten, hier barrierefreie Zugéange zu schaffen

Uberpriifung der Gruppenriume mit Blick auf die Moglichkeiten,
hier Verbesserungen fiir inklusive Angebote zu erreichen.

Jahrlicher Austausch mit Kitaleitungen und Verwaltungen zum
Stand der Barrierefreiheit und der Inklusion in Kitas

Planung




Aktionsplan Inkklusion

der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028

Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MaRnahme Umsetzungsstand |

Sportstitten

Sportpldtze

Entwicklung eines inklusives Gesamtkonzept fiir beide stadtischen
Sportpldtze (RiemannstraRe und Fuchswald)

Schaffung barrierefreier Zuwegungen und Verbindungen zu allen
Sportanlagen (Kunstrasen und Rasenplatze) sowie zur
Zuschauertribiine auf dem Riemannsportlatz

Planung

Sanierung der Umkleidekabinen und Sanitaranlagen auf dem
Riemannsportplatz mit Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage
und einer barrierefreien Zuwegung

Planung

Schaffung von Platzen fiir Zuschauer mit Rollstiihlen oder
Rollatoren auf der Sitzstufenanlage am Sportplatz an der
RiemannstraBe

Planung

freie Nutzungen (Offnungszeiten) auf den Sportplatzen fiir alle
Biirgerinnen und Biirger ermoéglichen

Sporthallen

Riemannhalle

Zugange zur Halle und in der Halle tiberarbeiten (automatische
Tiroffner, Verbreiterung des Zugangs zwischen Fahrstuhl und
Sportfeld)

Entwicklung und Prasentation eines vereinfachten
Ubersichtsplanes in der Riemannhalle und Beschilderung der
barrierefreien WC-Anlagen

einen Umkleidebereich behindertengerecht umbauen

Halle Grundschule St. Georgsberg

einen Umkleide- und Sanitdrbereich behindertengerecht umbauen
mit Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage

=




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand |
Freizeiteinrichtungen
Badestellen

MaBnahmen zur inklusiven Gestaltung der Seebadestelle
‘Strandbad SchloBwiese'
Barrierefreie Neugestaltung des Schwimmbades Planung

|

Kurpark

Grundsitzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Siidlicher Inselrand” unter
Beriicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit und der Planung
Moglichkeit, neue Inklusivangebote zu etablieren (z.B.
Inklusionsbdnke)

Spielplatze

Entwicklung von inklusiven Spielangeboten in allen drei
Stadtteilen auf jeweils einen pradestinierten Spielplatzstandort,
der wegetechnisch gut erreichbar, stark frequentiert und von
Kitas mitgenutzt wird (z.B. Vorstadt: Spielplatz R6persberg, Insel:
Spielplatz Weg) unter Einbeziehung bestehender Forder- Kurpark,
St. Georgsberg: Spielplatz am Giesensdorfer Weg) unter
Einbeziehung bestehender Férdermoglichkeiten (z.B. AktivRegion
Herzogtum Lauenburg Nord, REWE-Stiftung oder auch Sponsoren
vor Ort)

Bei der Ersatzbeschaffung von abgangigen Spielgeriten soll

grundsatzlich gepriift werden, ob Spielgerite, die auch eine

inklusive Nutzung ermaéglichen, bevorzugt beschafft werden
kénnen.

Planung

Darstellung aller Spielplitze auf der stadtischen Webseite mit
Angaben zu inklusiven Spielangeboten und zur Erreichbarkeit




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MafBnahme

Umsetzungsstand |

Wege, Uberginge, Bushaltestellen, Parkplitze

Geh- und Spazierwege

Entwicklung eines Wegekatasters mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzbarkeit unter Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen

Entwicklung eines Sanierungskonzeptes zur Herstellung von
barrierefreien Gehwegen im Stadtgebiet unter Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen (Oberflachengestaltung,
Borsteinabsenkungen) / Festlegung eines einheitlichen Konzeptes
fiir den Einbau taktiler Wegweisungen im Stadtgebiet / Festlegung
von vordringlichen Bedarfen (Priorisierung von Gehwegen, die
quartiers-verbindenden Charakter haben (z.B. Ziethener StraRe,
Mecklenburger StraBe, Saarlandstrale, Friedrich-Ebert-Stralle,
Berliner StraRe)

Barrierefreie Ausgestaltung von Gehwegen, die im Rahmen von
laufenden SanierungsmafRnahmen erneuert werden.

Planung

Installation von Banken entlang von Wegen mit
quartiersverbindendem Charakter (nicht nur Spazierwege) unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen

Uberginge

Erfassung aller StraReniibergdange mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzung, zum Gefdhrdungspotential und einer
Einschdtzung, ob die Querungszeiten fiir Menschen mit
Behinderungen ausreichen unter Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen

Barrierefreie Ausgestaltung von StraReniibergange mit
akustischen Hinweisgebern, taktilen Wegfiihrungen und ggf.
verlangerten Querungszeiten unter Einbeziehung von
Férdermoglichkeiten

Bedarfsermittlung fiir Querungshilfen im Stadtgebiet unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen (Prioritat:
Schweriner StraRe in H6he der Discounter).




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld MaRnahme Umsetzungsstand

Bushaltestellen

Erfassung aller Bushaltestellen mit einer Bewertung ihrer

Planun
barrierefreien Nutzung €

Festlegung einer Sanierungsprioritat entsprechend der
Nutzungsfrequenz der Bushaltestellen und der damit verbundenen
Anbindungen an Nahversorgung oder Freizeiteinrichtungen

Entwicklung eines Konzepts fiir die Ausgestaltung von

Planun
barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet g

Entwicklung von alternativen Konzepten fiir Bushaltestellen im
Altbestand, die nicht ohne weiteres barrierefrei saniert werden Planung
konnen (Prioritdt: Schweriner Strale in Hohe der Discounter)

Parkplatze

Wiederkehrende Beschau von Behindertenparkpldtzen zusammen
mit Menschen mit Behinderungen mit Blick auf die Eignung des
Standortes, die Anbindung und die Ausschilderung, aber auch mit
Blick auf das Fehlen von behindertengerechten Parkraum

Erarbeitung einer Ubersicht aller Behindertenparkplatze fiir eine

o . . Planung
Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg




Aktionsplan Inkklusion der Stadt Ratzeburg 2024 - 2028
Sachstand 15.10.2025

Handlungsfeld

MaBnahme Umsetzungsstand

Toiletten im 6ffentlichen Raum

die Anbindung und die Ausschilderung, aber auch mit Blick auf das

Wiederkehrende Beschau von barrierefreien Toiletten im
offentlichen Raum zusammen mit Menschen mit Behinderungen
mit Blick auf die problemlose Nutzung, die Eignung des Standortes,

Fehlen von barrierefreien Toiletten

Erarbeitung einer Ubersicht aller 6ffentlichen barrierefreien

. L s - . Planung
Toiletten fiir eine Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg

Eroffnung einer barrierefreien Toilette am Bahnhof

—

| Planung

Eroffnung einer barrierefreien Toilette am Domhof

Sensibilisierung fiir die Belange von Menschen mit Behinderungen

Organisation von wiederkehrenden, 6ffentlichen Veranstaltungen,
die Barrierefreiheit und Inklusion in motivierender Weise
thematisieren und eine 6ffentlichen Diskurs mit Menschen mit
Behinderungen auf Augenhohe erméglichen

Einrichtung einer geeigneten und durchsetzungsfahigen
Interessensvertretung fiir Menschen mit Behinderungen, die
vertrauensvoll und auf Augenhohe mit der Stadtverwaltung und
der Stadtpolitik arbeitet

Erarbeitung eines 'Aktionsplans Inklusion' fiir das Amt Planung
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'Aktionsplan Inklusion’

der Stadt Ratzeburg
2024 - 2028

Inselstadt

Ratzeburg



1. Praambel

Die Stadt Ratzeburg ist verpflichtet, Menschen mit Behinderungen eine
gleichberechtigte Teilhabe an und in unserer Stadtgesellschaft zu ermaoglichen.
Diese  Verpflichtung ergibt sich  grundsatzlich aus der  UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die seit 2009 in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft ist. Sie wird Uberdies konkret gefasst im Gesetz zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
(Landesbehindertengleichstellungsgesetz —LBGG) vom 23.03.2022. Dort heil3t es
unter § 1 - Ziele des Gesetzes:

(1) Die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderungen ist Aufgabe
des Staates und der Gesellschaft.

(2) In Umsetzung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber die Rechte
von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom 13.
Dezember 2006 und der verfassungsrechtlichen Vorgaben sind Ziele dieses
Gesetzes

1. die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen vollstdndig
abzubauen und zu verhindern,

2. gleichwertige Lebensbedingungen und Chancengleichheit flir Menschen
mit Behinderungen herzustellen,

3. ihre vollstéindige, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft zu gewdhrleisten,

4. ihnen eine selbstbestimmte Lebensfiihrung in Wiirde und die Entfaltung
ihrer Persénlichkeit zu erméglichen,

5. die vollistindige und gleichberechtigte Inanspruchnahme aller Rechte
durch Menschen mit Behinderungen zu férdern und zu schiitzen sowie

6. die Inklusion und die Partizipation zu foérdern.

Dabei wird den unterschiedlichen Formen von Behinderungen und den damit
verbundenen spezifischen Bedlirfnissen der unterschiedlichen Menschen mit
Behinderungen Rechnung getragen. Hierzu zdhlt auch eine angemessene
Ansprache des Personenkreises, welche die Menschen und nicht deren
Behinderungen in den Vordergrund stellt.

Mit ihrem 'Aktionsplan Inklusion’ will die Stadt Ratzeburg dieser Verpflichtung
Rechnung tragen.



2. Ziel des Aktionsplanes

Mit ihrem 'Aktionsplan Inklusion’ will die Stadt Ratzeburg bestehende Barrieren
fir Menschen mit Behinderungen im Sinne einer bewusst gelebten Inklusion
kontinuierlich und ambitioniert abbauen.

Der 'Aktionsplan Inklusion’ konzentriert sich auf MaBnahmen, die in der
Zustandigkeit und der Verantwortung der Stadt Ratzeburg liegen. Stadtische
Liegenschaften und Infrastrukturen, stadtische Dienstleistungen und Angebote
sowie die stadtische Informationspolitik sollen auf das Ziel von Inklusion
ausgerichtet werden.

Menschen mit Behinderungen sollen an der Umsetzung 'Aktionsplan Inklusion’
konkret beteiligt werden.

Die Stadt Ratzeburg hofft dabei, dass der 'Aktionsplan Inklusion' in der
Stadtgesellschaft als ein Vorbild wahrgenommen wird. Er soll o&ffentliche
Institutionen, medizinische Einrichtungen, Wirtschaftstreibende sowie
Blirgerinnen und Biirger sensibilisieren und motivieren, sich gleichermalien fir
den Abbau von Barrieren einzusetzen.

3. Umsetzung des Aktionsplanes

Der vorliegende 'Aktionsplan Inklusion' ist eine fachlich fundierte Empfehlung in
Form eines konkreten Mallnahmenkataloges. Federfihrend wird die Verwaltung
mit der Umsetzung der MaRnahmen betraut.

Alle MaRBnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Sofern hierzu
Beschliisse der Stadtpolitik notwendig sind, werden die zustandigen
Fachausschisse beteiligt und um entsprechende Beschlussfassungen gebeten.
Uber die Umsetzung von organisatorischen MaRnahmen ohne weitergehende
finanzielle Auswirkungen berichtet die Verwaltung den zustandigen
Fachausschissen. Die MaBnahmen sind entsprechend klassifiziert.

Der 'Aktionsplan Inklusion’ wird federfiihrend von der Verwaltung evaluiert und
fortgeschrieben. Dabei werden Menschen mit Behinderungen sowie Fachleute
aktiv und beratend beteiligt.

4, Zeitlicher Rahmen

Der 'Aktionsplan Inklusion’ der Stadt Ratzeburg soll zunachst fir 5 Jahre von der
Stadtvertretung beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Der vorliegende



‘Aktionsplan Inklusion’ soll analog zur Legislaturperiode fur den Zeitraum von
2024 - 2028 gelten. Er wird einmal jahrlich von der Verwaltung evaluiert und in
den stadtischen Gremien beraten.

Die Fortschreibung des 'Aktionsplanes Inklusion” wird einem Jahr vor dessen
Ablauf von der Verwaltung angestoRen und unter Beteiligung von Menschen mit
Behinderungen und Fachleuten inhaltlich sowie zeitlich ausgestaltet. Das
Ergebnis wird der Stadtpolitik zur Beratung und Beschlussfassung wiederum
vorgelegt.

5. Begriffsdefinitionen
5.1 Begriff der Behinderung

Der allgegenwartig benutze Begriff der ,, Behinderung” ist nicht ganz so einfach
zu definieren, wie es meist getan wird. Zum einen gibt es in Deutschland den
Rechtsbegriff der Behinderung nach § 2 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX),
der bis zum 31.12.2017 wie folgt lautete:

»Menschen sind behindert, wenn ihre kérperliche Funktion, geistige Féhigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit Idinger als sechs
Monate von dem fiir das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher
ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeintréichtigt ist”.

Hiernach wird in Verbindung mit der seit 2009 in Kraft getretenen
yVersorgungsmedizin-Verordnung” einschlieBlich der Anlage 2 ,Versorgungs-
medizinische Grundsatze” Uber die Erteilung eines Schwerbehinderten-
ausweises entschieden. In der Zuordnung eines Grades an Behinderung geht es
allerdings bis heute nach den Defiziten eines Menschen.

Im Artikel 1 der UN-BRK, wird der Begriff der Behinderung so beschrieben:

»Zu den Menschen mit Behinderungen zdhlen Menschen, die langfristige
kérperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintréichtigungen haben, welche
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern kénnen. “

Es gibt Gberdies die Beschreibung der World Health Organisation (WHO) fir die
Einstufung nach der ,Internationalen Klassifikation der Funktionsfahigkeit
Behinderung und Gesundheit (ICF)“. Hierin werden nicht mehr die Defizite einer
Person festgestellt, sondern die fiir sie relevanten Fahigkeiten und die
Teilnahmemaoglichkeiten am sozialen Geschehen eingeordnet.



Wie man sieht, ist der Standpunkt der Betrachtung jeweils ein anderer. Wahrend
die Einschatzungen nach UN-BRK und ICF eher auf die vorhandenen
Moglichkeiten eines Menschen abstellen an der Gesellschaft vollumfanglich
teilzuhaben, wird im deutschen Behindertenrecht bisher noch auf vorhandenen
Leiden oder Krankheiten abgestellt und die damit zusammenhangende
Nichtteilhabe. Im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3, Satz 2 wurde bereits 1994
aufgenommen, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden
darf.

In diesem Zusammenhang ist die Ratifizierung der UN-BRK in Deutschland
bedeutsam. Mit dem  Inkrafttreten der zweiten  Stufe des
Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2018 wurde der Begriff in § 2 Absatz 1 SGB
IX dem Begriff in der UN-BRK angepasst und lautet nun, wie folgt:

»~Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die kérperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeintriichtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit Idinger als sechs
Monate hindern kénnen. Eine Beeintrdchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der
Korper- und Gesundheitszustand von dem fiir das Lebensalter typischen
Zustand abweicht.”

Die UN-BRK und die Bundesrepublik Deutschland wertschatzen damit die
individuelle Besonderheit der Menschen und liberwinden den medizinischen
Defizitansatz. Menschen mit Behinderungen leisten nach der UN-BRK einen
Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt in der Gesellschaft. Damit wird
aus Einschrankung Teilhabe und aus Behinderung Vielfalt.!

In Ratzeburg leben laut Angaben des Landesamtes fir soziale Dienste (Stand:
2021) 2.166 Menschen (15,02% der Bevolkerung) mit einem Grad der
Behinderung von 50% und mehr. In der Gberwiegenden Mehrzahl sind dies
Menschen  mit  Mobilitatseinschrankungen, = Menschen mit  einer
Hilfsbedirftigkeit, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie zu einem
kleinen Anteil auch Blinde und Gehorlose.

1 Zitiert aus dem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der Stadt Salzgitter fir
Menschen mit Behinderungen (S. 13)



5.2 Begriff der Inklusion

Was ist "Inklusion"? Laut dem Grundgesetz Artikel 1 der Bundesrepublik
Deutschland ist die Wirde des Menschen unantastbar. Sie zu achten und zu
schiitzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt
sich darum zu unverletzlichen und unverdullerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt. Inklusion ist nicht nur eine gute ldee, sondern ein
Menschenrecht.

Sie bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand
gedrangt werden darf. Als Menschenrecht ist Inklusion unmittelbar verknipft
mit den Ansprichen auf Freiheit, Gleichheit und Solidaritat. Damit ist Inklusion
sowohl ein eigenstandiges Recht, als auch ein wichtiges Prinzip, ohne dessen
Anwendung die Durchsetzung der Menschenrechte unvollstandig bliebe.

Das heildt, dass der Staat die Menschenrechte durch seine Rechtsordnung
absichert und die tatsachlichen Voraussetzungen dafiir schafft, dass alle ihre
Rechte gleichermalBen wahrnehmen konnen. Dabei gewahrleistet die
Rechtsordnung den Schutz vor jeglicher Form von Diskriminierung. Ganz gleich,
ob es sich hierbei um die Hautfarbe, die Herkunft, die ethnische Zugehorigkeit,
die geschlechtliche Identitat, die sexuelle Orientierung oder eben eine
Behinderung handelt. Unser Grundgesetz sagt dazu in Artikel 3, dass niemand
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden und niemand wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden darf.

Um Inklusion wirkungsvoll umzusetzen, braucht es diesen tief verwurzelten auf
hochster Ebene festgelegten Schutz vor Diskriminierung. Das Ziel muss es daher
sein, alle Barrieren, die diesem (noch) im Wege stehen, zu beseitigen. Das gilt flir
bauliche Barrieren genauso wie fur Barrieren in unseren Kopfen.

Nur wenn alle Menschen mitmachen, kann Inklusion gelingen und eine
Ausgrenzung jeglicher Art verhindert werden. Denn Inklusion bedeutet
miteinander und nicht nebeneinander zu leben.?

2 Zitiert aus dem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der Stadt Salzgitter fiir
Menschen mit Behinderungen (S. 13)



6. Ausgangslage

Der 'Aktionsplan Inklusion’ der Stadt Ratzeburg ist im Zeitraum von 2022/2023
auf Basis einer Beschlusslage des Hauptausschusses vom 28.11.2022 und im
Zuge eines offenen Beratungs- und Begutachtungsprozesses erarbeitet wurden.

Er wurde in Form einer Defizitanalyse entwickelt, unter Beachtung der
stadtischen Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten. Als Leitbild galt dabei:
,Wir missen vor unserer Hausttr kehren!”.

Aus der Defizitanalyse wurden ldeen und Mallnahmen zur Behebung der
vorgefundenen Defizite erortert und beschrieben.

Darin mitgewirkt haben Verantwortliche aus den Fachbereichen der
Stadtverwaltung, aus den Leitungsorganen stadtischer und stadtnaher
Einrichtungen, aus den Schulleitungen, den Kitaleitungen (Stadtischer
Kindergarten/ Kita Wilde 13) und aus der Stadtpolitik.

Einbezogen wurden Beraterinnen und Berater, die sich in Form einer
Interessensvertretung oder als Aktivisten fiir die Rechte von Menschen mit
Behinderungen einsetzen. Sie haben ihre Expertise eingebracht. Namentlich
waren dies Martina Radtke vom Behindertenbeirat der Stadt
Georgsmarienhiutte, Kirsten Vidal, Behindertenbeauftragte des Kreises
Herzogtum Lauenburg, Mario Preusche, Inklusionsbeauftragter des Kreises
Herzogtum Lauenburg sowie Sabine Hiibner, ehemalige Behindertenbeauftragte
der Stadt Ratzeburg.

Die Klasse 9a der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen unter der Leitung
von Frau Telse Frahm beteiligte sich mit einem Aktionstag.

Der ‘Aktionsplan Inklusion’ wurde im Entwurfsstadium im Zuge einer
offentlichen Veranstaltung Menschen mit und ohne Behinderungen prasentiert
und gemeinschaftlich diskutiert. Die Ergebnisse wurden in den Aktionsplan
aufgenommen.

Der gesamte Prozess wurde begleitet und geférdert durch die Partnerschaft fiir
Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen.



7.

MaBnahmen im 'Aktionsplan Inklusion' der Stadt Ratzeburg
fiir die Jahre 2024 - 2026

7.1 Stadtverwaltung

Als maligebliche Defizite wurden die Zuwegung zum Rathaus, die

Durchgangigkeit und die Orientierung im Rathaus sowie die Kommunikation

aus dem Rathaus festgestellt.

a) Zuwegung zum Rathaus verbessern

b)

MalRnahme 1: Zuwegung vor dem Rathaus fur Rollstiihle und
Rollatoren optimieren (von der Bushaltestelle,
vom Parkplatz) (Beratung/ Stadtpolitik)

Durchgangigkeit im Rathaus verbessern

MaBnahme 2: automatische Tir6ffner installieren
(Blrgerbiro, Tourist-Info, Rathaus-Durchgang)
(Organisation/ Verwaltung)

MalRknahme 1: Zuwegung zur barrierefreien WC-Anlage erreichbar
gestalten (Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 3: Treppenstufen fur seheingeschrankte Menschen
besser kennzeichnen (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 4: bei UmbaumaBnahmen grundsatzlich das Thema
Barrierefreiheit betrachten
(Organisation/ Verwaltung)

Orientierung im Rathaus verbessern

MaBnahme 1: einfacher Orientierungsplan mit wiederkehrenden
visuellen Hilfen im Rathaus (etagenweise)
anfertigen und im Eingangsbereich aushangen
(gef. als digitales Infosystem im Eingangsbereich)
(Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 2: Informationen liber barrierefreie Angebote
im Rathaus veroffentlichen (einfache Sprache)
(Organisation/ Verwaltung)



d) Kommunikation aus dem Rathaus verbessern

Malinahme 1: stadtische Webseite barrierefrei gestalten
(Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung -
BITV 2.0) (Beratung/ Stadtpolitik)

Malinahme 2: Informationen zu barrierefreien Angeboten im
Rathaus darstellen (Webseite/ Tafel oder digitale
Infostele) (Organisation/ Verwaltung)

MalRnahme 3: Hinweise fiir Birgerinnen und Buirger in einfacher
Sprache erstellen und vorhalten:
- auf der Webseite zur Erlauterung von Verfahren,
Zustandigkeiten und Ansprechpartnern
- als Beiblatter zur Erlauterung von Antragen und
Bescheiden (Organisation/ Verwaltung)

Malinahme 4: Inhouse-Seminare zum Umgang mit Menschen mit
Behinderungen (Organisation/ Verwaltung)

e) Barrierefreiheit proaktiv fordern

MaRnahme 1: Beschlussvorlagen fiir die stadtischen Gremien um
verpflichtende Aussagen zur Auswirkung auf/
Verbesserung von Inklusion erganzen
(Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 2: Einflihrung eines digital gestltzten
Mangelmeldesystem fiir Blirgerinnen und Blrger
(Meldemoglichkeit von Barrieren im 6ffentlichen
Raum) (Organisation/ Verwaltung)

7.2 Tourismus

Als malgebliche Defizite wurden der Informationstand zur barrierefreien
Zuganglichkeit der touristischen Sehenswirdigkeiten, der Veranstaltungs-
orte, der Unterkiinfte und der Gastronomien, die Beschilderung und
Informationslage am Bahnhof sowie die 6ffentlichen Informationsangebote
(einfache Sprache) festgestellt.

MaRnahme 1: Entwicklung einer Broschiire 'Barrierefreies Ratzeburg'
(digital und Print) mit Informationen zur Zuganglichkeit
der touristischen Sehenswiirdigkeiten, der
Veranstaltungsorte und der Gastronomien, zu



Behindertenparkplatzen und zu 6ffentlichen
barrierefreien Toiletten (Organisation/ Verwaltung)

Malnahme 2: touristische Webseite barrierefrei gestalten
(Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung -
BITV 2.0) (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 3: Informationen zur Zuganglichkeit der vermittelten
Unterkiinfte einholen und fir die Beratung
aufarbeiten (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 4: Beschilderung und Informationsangebote am Bahnhof
optimieren (z. B. durch einen zusatzlichen Schaukasten
oder eine digitale Infostele) (Beratung/ Stadtpolitik)

MalBnahme 5: Schaukasten konzeptionell Gberarbeiten (Standorte in
allen Stadtteilen, Inhalte, ggf. Wechsel auf digitale
Infostelen) (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 6: Stadtplan fiir barrierefreie Rundgange erarbeiten
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 7: Stadtfliihrungen in einfacher Sprache entwickeln
(Organisation/ Verwaltung)

Malinahme 8: Herstellung von touristischem Infomaterial in besserer
Lesbarkeit (SchriftgroRe/ Kontrast/ Farbgebung)
(Organisation/ Verwaltung)

7.3 Bildungseinrichtungen
7.3.1 Stadtbiicherei

Als maligebliche Defizite wurden der Zugang zur Bicherei, die
Mediennutzung und der Medienbestand festgestellt.

MafRnahme 1: Einrichtung eines Leitsystems von der Bushaltestelle/
vom Parkplatz zur Stadtblcherei
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 2: Einflihrung von héhenverstellbaren Regalsystemen
(Beratung/ Stadtpolitik)
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MaBnahme 3: Einflihrung eines héhenverstellbaren
Selbstverbuchersystems (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 4: Erweiterung des Medienangebotes fliir Menschen mit
geistigen Behinderungen und kognitiven
Einschrankungen (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 5: Informationen Uber barrierefreie Angebote
in der Stadtblicherei veroffentlichen (einfache
Sprache) (Organisation/ Verwaltung)

7.3.2 Offene Ganztagsschule/ Standort Vorstadt
Als mal3gebliches Defizit wurde der Zugang zum OGS-Standort festgestellt.

MalRnahme 1: automatischen Turoffner installieren
(Beratung/ Schulverband)

7.3.3 Offene Ganztagsschule/ Standort St. Georgsberg (SV)

Als maligebliche Defizite wurden die Orientierung am OGS-Standort, die
Akustik in den Raumlichkeiten sowie die fehlende Barrierefreiheit der
AuRenspielflache festgestellt.

MaRknahme 1: Orientierung im Gebaude mit wiederkehrend visuellen
Hilfen verbessern (Hinweise zu den Toiletten oder zur
Mensa) (Beratung/ Schulverband)

MaBnahme 2: Barrierefreie Angebote im Erdgeschoss konzentrieren
(Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 3: Verbesserung der Akustik in den Lehrraumen zur
Larmreduktion (Beratung/ Schulverband)

MalRknahme 4: Barrierefreie Gestaltung des Spielgelandes im
AuRenbereich (Beratung/ Schulverband)

7.3.4 Volkhochschule

Als maligebliche Defizite wurden die Erreichbarkeit der Lehrraume, das
Fehlen einer barrierefreien WC-Anlage sowie die Orientierung im Haus

festgehalten.

MafRnahmen zur Liegenschaft (Ernst-Barlach-Schule):
Grundsatzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,Stdlicher Inselrand” unter
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Berlicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit von der
Zuwegung bis in die Raumlichkeiten
(Erreichbarkeit, Orientierung, barrierefreie WC-Anlage)

MalBnahme 1: Informationen liber barrierefreie Angebote
in der Volkshochschule veroffentlichen
(einfache Sprache) (Organisation/VHS)

MaRnahme 2: Suche nach einer Interimslosung fir mindestens einen
Raum, in dem Bildungsangebote bei Bedarf auch
barrierefrei und inklusiv durchgefiihrt werden konnen.
(Organisation/VHS)

MalBnahme 3: Zuwachs an barrierefreien Angeboten
(Organisation/VHS)
7.3.5 Jugendzentren
Als maligebliche Defizite wurden die Zuwegung und der Zugang zu den

Jugendzentren, die Akustik sowie das Fehlen einer barrierefreien WC-Anlage
im GLEIS21 festgestellt.

MalRknahme 1: Zuwegung zu den Jugendzentren barrierefrei
gestalten (Rampen, Orientierung)
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 2: automatische Turoffner installieren
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 3: Verbesserung der Akustik in den Gruppenraumen zur
Larmreduktion (Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 4: barrierefreie WC-Anlage im GLEIS21 einrichten
(Beratung/ Stadtpolitik)

MalRknahme 5: Anschaffung hohenverstellbarer Spielgerate
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 6: Informationen liber barrierefreie Angebote
in den Jugendzentren veroffentlichen
(einfache Sprache) (Organisation/Trager)

MaBnahme 7: Zuwachs an barrierefreien Angeboten
(Organisation/Tréager)
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7.4 Schulen (Liegenschaften)

(hier: Ergebnisse der moderierten Gesprachsrunde mit den

Schulleitungen der Lauenburgische Gelehrtenschule und der

Grundschule sowie Erkenntnis aus dem Aktionstag ,Inklusion‘ an der

Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen)

Als maRgebliches Defizit in den Schulen wurden vor allem die oftmals

fehlende Orientierung innerhalb der Gebaude, insbesondere fiir Besucher,

festgestellt.

In Schulen mit Altbaubestianden, vor allem in den Grundschulen, wurden

zudem Barrieren in Form von Stufen festgestellt, die Teile der Gebaude,

teilweise mit Fachrdaumen, nur bedingt oder gar nicht erreichbar sein

lassen. Zudem wurden hier auch die zu kleinen Klassen- und Gruppenraume

im Altbestand bemangelt.

Der Lehrer-Behindertenparkplatz am Schulstandort Vorstadt ist nicht

barrierefrei von und in Richtung der Schulgebaude zu erreichen.

Weiterhin wurde kleinere Defizite aufgrund fehlender Wartung festgestellt.

MaRnahme 1:

Mafnahme 2:

Mafnahme 3:

Mallhahme 4:

Mafnahme 5:

Entwicklung und Implementierung von Orientierungs-
konzepten in den Schulgebduden, beginnend von den
Haltestellen und den Parkplatzen.

(Beratung/ Schulverband)

Erfassung von bestehenden Barrieren im Altbestand der
Schulgebaude und Entwicklung von Konzepten zur
Beseitigung dieser Barrieren. (Organisation/ Verwaltung)

Erarbeitung von neuen Raumkonzepten in Schulen mit
Altbestanden (Organisation/ Verwaltung)

Uberpriifung des Lehrer-Behindertenparkplatz am
Schulstandort Vorstadt mit Blick auf die Zuwegung von
und zum Parkplatz und Beseitigung der Barrieren in der
Zuwegung. (Organisation/ Verwaltung)

RegelmaRige Kontrolle und Reparatur von
Hilfseinrichtungen zur Barrierefreiheit, wie z.B.
automatische Turoffner. (Organisation/ Verwaltung)
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7.5 Kitas
(hier: Ergebnisse der moderierten Gesprachsrunde mit
Vertreter*innen der stadtischen Kita und der Kita Wilde 13)

Als maRgebliche Defizite wurde vor allem die Zugange fir Menschen im
Rollstuhl, aber auch fiir Mitter mit Kinderwagen, zu den Kitas benannt.

Ebenso wurden Barrieren zum Aullengeldande benannt, beispielswiese Stu-
fen zum Spielplatz im Stadtischen Kindergarten. Weiterhin wurde die Grol3e
der Gruppenraume als ein Hemmnis fir inklusives Arbeiten benannt.

MaRnahme 1: Uberpriifung der Eingangsbereiche mit Blick auf die
Moglichkeiten, hier barrierefreie Zugange zu schaffen.
(Organisation/ Verwaltung - Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 2: Uberpriifung der Zugidnge zum AuRengeldnde mit Blick auf
die Moglichkeiten, hier barrierefreie Zugange zu schaffen.
(Organisation/ Verwaltung - Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 3: Uberpriifung der Gruppenrdume mit Blick auf die
Moglichkeiten, hier Verbesserungen fir inklusive
Angebote zu erreichen. (Organisation/ Verwaltung -
Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 4: Jahrlicher Austausch mit Kitaleitungen und Verwaltungen
zum Stand der Barrierefreiheit und der Inklusion in Kitas
(Organisation/ Verwaltung)

Hinweis: Als besonders schwerwiegendes Defizit wurde sowohl von den
Schulleitungen als auch von den Kitaleitungen benannt, dass es zwar
grundsditzlich gute und ausreichende Unterstiitzung fiir Kinder und Jugend-
liche mit festgestelltem Inklusionsbedarf fiir gibt, der Weg bis zur Diagnos-
tik aber sehr oft viel zu lang ist (Grund: eklatanter Mangel an Gutachter*in-
nen). Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung bekommen so héufig
zu wenig und zu spdt Hilfe. Hier wdre es wichtig, dass dieser Mangel an
Diagnostik auch politisch und éffentlich im Schulterschluss mit dem Schul-
amt des Kreises Herzogtum Lauenburg thematisiert wird.
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7.6 Sportstatten
7.6.1 Sportpldtze

Als maligebliche Defizite wurden die Erreichbarkeit und die GroRe der
Umkleideraume, das Fehlen von barrierefreien WC-Anlagen, diverse
Barrieren (z.B. Treppenstufen, Gefalle) zu den Sportanlagen und zu den
Zuschauertriblinen sowie fehlende Sicherheitseinrichtungen (z.B. Handlaufe)
festgestellt.

MalRknahme 1: Entwicklung eines inklusives Gesamtkonzept fiir
beide stadtischen Sportplatze (Riemannstralle und
Heinrich-Hertz-StraRRe) (Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 2: Schaffung barrierefreier Zuwegungen und
Verbindungen zu allen Sportanlagen (Kunstrasen und
Rasenplatze) sowie zur Zuschauertribline auf dem
Riemannsportlatz (Beratung/ Stadtpolitik)

MalRnahme 3: Sanierung der Umkleidekabinen und Sanitaranlagen auf
dem Riemannsportplatz mit Einrichtung einer
barrierefreien WC-Anlage und einer barrierefreien
Zuwegung (Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 4: Schaffung von Platzen fiir Zuschauer mit Rollstiihlen
oder Rollatoren auf der Tribline an der RiemannstralRe
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaRnahme 5: freie Nutzungen (Offnungszeiten) auf den Sportplatzen
flr alle Biirgerinnen und Blirger erméglichen
(Beratung/ Stadtpolitik)

Empfehlung: Langfristig beide Sportpldtze barrierefrei ausgestalten,
planerisch aber zundichst auf einen Sportplatz fokussieren mit dem
Ziel, dass moglichst zeitnah iiberhaupt eine barrierefreie
Aufiensportanlage in Ratzeburg entsteht.

Empfehlung: Sinnvolle, bauliche Verédinderungen im Rahmen bereits
geplanter Reparaturmafinahmen. Immer, wenn sowieso gebaut wird,
ist zu priifen, ob gleichzeitig Mafinahmen im Sinne einer
Barrierefreiheit umgesetzt werden kénnen.
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7.6.2 Sporthallen

Als maRgebliche Defizite wurden die Zugange, die GroBe der Umkleideraume,
die Orientierung in den Hallen sowie die Erreichbarkeit einer barrierefreien
WC-Anlage festgestellt.

Riemannhalle:

MaRnahme 1: Zugange zur Halle und in der Halle Gberarbeiten
(automatische Turoffner, Verbreiterung des Zugangs
zwischen Fahrstuhl und Sportfeld)

(Beratung/ Stadtpolitik)

Malinahme 2: Entwicklung und Prasentation eines vereinfachten
Ubersichtsplanes in der Riemannhalle und Beschilderung
der barrierefreien WC-Anlagen (Beratung/ Stadtpolitik)

MalBnahme 3: einen Umkleidebereich behindertengerecht umbauen
(Beratung/ Stadtpolitik)

Halle Grundschule St. Georgsberg:

MaRnahme 1: einen Umkleide- und Sanitarbereich behindertengerecht
umbauen mit Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage
(Beratung/ Stadtpolitik)

7.7 Freizeiteinrichtungen
7.7.1 Badestellen

Die stadtischen Badestellen sind fliir Menschen mit Behinderungen aktuell
nur eingeschrankt oder gar nicht nutzbar. Lediglich im Strandbad
SchloRwiese ermoglicht eine befahrbare Matte mit integrierter Bank zum
Ubersetzen einen Zugang zum Wasser fiir Menschen mit Gehbehinderungen.

MaRBnahmen zur inklusiven Gestaltung der Seebadestelle
‘Strandbad SchloRwiese':

Grundsatzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Sidlicher Inselrand” unter
Beriicksichtigung aller Erfordernisse von Barrierefreiheit und der
Moglichkeit, neue Inklusivangebote zu etablieren (z.B.
Inklusionsbanke, inklusive Strandkorbe, Duschrollstiihle auf
Leihbasis, Unterwassersteg mit Baderollstuhl)
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7.7.2 Kurpark

Der stadtische Kurpark ist aktuell fir Menschen mit Behinderungen in Teilen
nutzbar. Einschrankungen gibt es vor allem fiir Menschen mit
Sehbehinderungen. Es fehlen allerdings inklusiv ausgestaltete Begegnungs-
raume und -angebote.

MaBnahmen zur inklusiven Gestaltung des Kurparks:

Grundsatzliche Uberarbeitung der Liegenschaft im Zuge des
Stadtebauforderprogramms ,,Stdlicher Inselrand” unter Berlicksichtigung
aller Erfordernisse von Barrierefreiheit und der Moglichkeit, neue
Inklusivangebote zu etablieren (z.B. Inklusionsbanke)

7.7.3 Spielplatze

Es wurde festgestellt, dass auf den stadtischen Spielplatzen inklusive
Spielangebote mit Ausnahme weniger Nestschaukeln so gut wir gar nicht
vorhanden sind und diese auch nicht kommuniziert werden.

Malnahmel: Entwicklung von inklusiven Spielangeboten in allen drei
Stadtteilen auf jeweils einen pradestinierten
Spielplatzstandort, der wegetechnisch gut erreichbar,
stark frequentiert und von Kitas mitgenutzt wird
(z.B. Vorstadt: Spielplatz Ropersberg, Insel: Spielplatz
Kurpark, St. Georgsberg: Spielplatz am Giesensdorfer
Weg) unter Einbeziehung bestehender Forder-
moglichkeiten (z.B. AktivRegion Herzogtum Lauenburg
Nord, REWE-Stiftung oder auch Sponsoren vor Ort)
(Beratung/ Stadtpolitik)

MaBnahme 2: Bei der Ersatzbeschaffung von abgangigen Spielgeraten soll
grundsatzlich gepriift werden, ob Spielgerate, die auch eine
inklusive Nutzung ermoglichen, bevorzugt beschafft
werden konnen. (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 3: Darstellung aller Spielplatze auf der stadtischen Webseite
mit Angaben zu inklusiven Spielangeboten und zur
Erreichbarkeit (Organisation/ Verwaltung)
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7.8 Wege, Uberginge, Bushaltestellen, Parkplitze
7.8.1 Geh- und Spazierwege

Die Geh- und Spazierwege im Stadtgebiet befinden sich in einem sehr
unterschiedlichen Zustand. Ein Teil ist barrierefrei oder barrierearm saniert
und verfiigt beispielsweise (iber abgesenkte Bordsteine an den Ubergéingen
oder taktile Platten als Wegweisung fiir Menschen mit Sehbehinderungen (z.
Heinrich-Hertz-StraBe). Andere Gehwege sind aufgrund ihres Alters und
Zustandes wiederum Uberhaupt nicht barrierefrei begehbar (z.B. Ziethener
StraRe).

MalBnahme 1: Entwicklung eines Wegekatasters mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzbarkeit unter Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

MalBnahme 2: Entwicklung eines Sanierungskonzeptes zur Herstellung
von barrierefreien Gehwegen im Stadtgebiet unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen:

e Oberflachengestaltung
e Borsteinabsenkungen

e Festlegung eines einheitlichen Konzeptes fiir den
Einbau taktiler Wegweisungen im Stadtgebiet

e Festlegung von vordringlichen Bedarfen
(Priorisierung von Gehwegen, die quartiers-
verbindenden Charakter haben (z.B. Ziethener StraRe,
Mecklenburger Stral3e, Saarlandstralie, Friedrich-
Ebert-StralRe, Berliner StrafRe)
(Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 3: Barrierefreie Ausgestaltung von Gehwegen, die im
Rahmen von laufenden Sanierungsmalinahmen erneuert
werden (Organisation/ Verwaltung)

Malnahme 4: Installation von Banken entlang von Wegen mit
quartiersverbindendem Charakter (nicht nur Spazierwege)
unter Beteiligung von Menschen mit Behinderungen
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)
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7.8.2 Uberginge

Es wurde festgestellt, dass Strallenliberginge (beampelt oder unbeampelt)
im Stadtgebiet nicht durchgehend barrierefrei ausgestaltet sind. Vor allem
fehlen Unterstlitzungsangebote fiir Menschen mit Sehbehinderungen.

Malnahme 1:

Malnahme 2:

MaRnahme 3:

Erfassung aller Strallenlibergange mit einer Bewertung zur
barrierefreien Nutzung, zum Gefahrdungspotential und
einer Einschatzung, ob die Querungszeiten fiir Menschen
mit Behinderungen ausreichen unter Beteiligung von
Menschen mit Behinderungen

(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

Barrierefreie Ausgestaltung von Strallenibergange mit
akustischen Hinweisgebern, taktilen Wegfiihrungen und
gef. verlangerten Querungszeiten unter Einbeziehung von
Fordermoglichkeiten (Beratung/ Stadtpolitik)

Bedarfsermittlung fiir Querungshilfen im Stadtgebiet unter
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen

(Prioritat: Schweriner Straf3e in Hohe der Discounter).
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

7.8.3 Bushaltestellen

Es wurde festgestellt, dass die Bushaltestellen im Stadtgebiet nur in Teilen
barrierefrei ausgestaltet sind. Ziel soll es sein, dass alle Bushaltestellen im

Stadtgebiet barrierefrei nutzbar sind.

Mafnahme 1:

MaRnahme 2:

Mafnahme 3:

Mallnahme 4:

Erfassung aller Bushaltestellen mit einer Bewertung ihrer
barrierefreien Nutzung
(Organisation/ Verwaltung — Beratung/ Stadtpolitik)

Festlegung einer Sanierungsprioritat entsprechend der
Nutzungsfrequenz der Bushaltestellen und der damit
verbundenen Anbindungen an Nahversorgung oder
Freizeiteinrichtungen (Organisation/ Verwaltung)

Entwicklung eines Konzepts fiir die Ausgestaltung von
barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet
(Organisation/ Verwaltung)

Entwicklung von alternativen Konzepten fur
Bushaltestellen im Altbestand, die nicht ohne weiteres
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barrierefrei saniert werden konnen
(Prioritat: Schweriner StralRe in Hohe der Discounter)
(Organisation/ Verwaltung)

7.8.4 Parkplatze

Die Stadtverwaltung hat an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet
Behindertenparkplatze eingerichtet. Die Wahl der Standorte und ihre
Einbindung in das Angebotsgeflige der Stadt sollte regelmallig Uberprift
werden, ebenso ihre Beschilderung.

Malinahme 1: Wiederkehrende Beschau von Behindertenparkplatzen
zusammen mit Menschen mit Behinderungen mit Blick auf
die Eignung des Standortes, die Anbindung und die
Ausschilderung, aber auch mit Blick auf das Fehlen von
behindertengerechten Parkraum
(Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 2: Erarbeitung einer Ubersicht aller Behindertenparkplitze
fur eine Broschure 'Barrierefreies Ratzeburg'
(Organisation/ Verwaltung)

7.9 Toiletten im offentlichen Raum

Die Stadtverwaltung hat an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet
barrierefreie offentliche Toiletten (Marktplatz, Badestelle am Aqua Siwa, ...
eingerichtet oder plant dieses konkret (Bahnhof).

Malinahme 1: Wiederkehrende Beschau von barrierefreien Toiletten im
offentlichen Raum zusammen mit Menschen mit
Behinderungen mit Blick auf die problemlose Nutzung, die
Eignung des Standortes, die Anbindung und die
Ausschilderung, aber auch mit Blick auf das Fehlen von
barrierefreien Toiletten (Organisation/ Verwaltung)

MaRnahme 2: Erarbeitung einer Ubersicht aller 6ffentlichen
barrierefreien Toiletten fiir eine Broschuire
‘Barrierefreies Ratzeburg'(Organisation/ Verwaltung)
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8. Sensibilisierung fiir die Belange von Menschen mit Behinderungen

Bei der Erarbeitung dieses 'Aktionsplanes Inklusion’ der Stadt Ratzeburg haben
Menschen mit Behinderungen aktiv mitgewirkt. Ohne ihre Perspektiven konnten
die Analysen, die zu dem vorliegenden MaRnahmenkatalog fiihrte, nicht sinnvoll
durchgefihrt werden. Es bedurfte dazu in der Verwaltung einer Sensibilisierung
fir die Belange von Menschen mit Behinderungen. Wichtig war hier die
Bereitschaft zu einem offenen Diskurs mit Menschen mit Behinderungen, der auf
Augenhohe gefiihrt wird. Inklusion ist allerdings nicht allein eine Aufgabe der
Stadtverwaltung und der Stadtpolitik, sondern vor allem auch der
Stadtgesellschaft. Die Stadt Ratzeburg kann mit ihrem Aktionsplan hier Impulse
setzen, die anderen Saulen der Stadtgesellschaft, aus der Wirtschaft, dem
Handel, den medizinischen Dienstleistungen, den Kulturbetrieben, den Sport-
und Freizeitanbietern, den sozialen und kirchlichen Einrichtungen sind ebenfalls
gefordert, Inklusion und Barrierefreiheit zu diskutieren und eigene
MalRknahmenkataloge zu entwickeln. Diesen 6ffentlichen Diskurs zu beférdern,
setzt sich die Stadt Ratzeburg zur Aufgabe.

MaRnahme 1: Organisation von wiederkehrenden, 6ffentlichen
Veranstaltungen, die Barrierefreiheit und Inklusion in
motivierender Weise thematisieren und eine 6ffentlichen
Diskurs mit Menschen mit Behinderungen auf Augenhdhe
ermoglichen (Organisation/ Verwaltung)

MaBnahme 2: Einrichtung einer geeigneten und durchsetzungsfahigen
Interessensvertretung fir Menschen mit Behinderungen,
die vertrauensvoll und auf Augenhéhe mit der
Stadtverwaltung und der Stadtpolitik arbeitet
(Beratung/ Stadtpolitik)

9. Inkraftsetzung und Giiltigkeit

Der 'Aktionsplan Inklusion' ist mit Beschlussfassung der Stadtvertretung vom
11.11.2023 in Kraft getreten. Er ist giltig fir den Zeitraum vom 01.01.2024 bis
zum 31.12.2028.

Ratzeburg, den 13.12.2023 gez.

Blirgermeister Eckhard Graf
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'Aktions-plan Inklusion
der Stadt Ratzeburg

2024 - 2028
VEREINFACHTER TEXT

Inselstadt

Ratzeburg



1. Praambel (Vor-wort)

Die Stadt Ratzeburg muss Menschen mit Behinderungen eine gleich-berechtigte

Teilhabe ermoglichen.
Das ist eine Pflicht.

Das steht in der UN-Behinderten-rechts-konvention (UN-BRK).

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein Vertrag.

Die Abkulrzung ist: UN-BRK.

Darin stehen die Rechte von Menschen mit Beeintrachtigung.

Diese Pflicht steht auch im Landes-behinderten-gleichstellungs-gesetz

des Landes Schleswig-Holstein.

Dort heil3t es:

§ 1: Die Ziele des LBGG

Absatz 1:

Menschen mit und ohne Behinderungen haben dieselben Rechte.

Jeder soll sie gleich gut behandeln. <

Landes-

B66

Dazu sagt man auch:

Sie sollen gleich-berechtigt sein.

Fir die Gleich-berechtigung muss der Staat sorgen.
Auch die Gesellschaft muss daflir sorgen.

Zur Gesellschaft gehéren alle Menschen.

Bild ©Onpridik.de


https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/LS/UN-Konvention_leichteSprache.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/M/menschenMitBehinderungen/Downloads/LBGG_LeichteSprache.pdf?__blob=publicationFile&v=2

2. Ziele vom Aktions-plan:

Die Stadt Ratzeburg will Inklusion férdern.

Alle Menschen sollen tberall dabei sein.

Sie will Barrieren fir Menschen mit Behinderungen abbauen.

Barriere ist ein anderes Wort fir Hindernis.
Der Aktions-plan soll dabei helfen.
Die Stadt Ratzeburg kann einiges machen.

Sie kann viele Hindernisse abbauen.

Das heilst barriere-frei.

Sie kann ihre Gebadude barriere-frei machen.

Sie kann viele Platze und Wege barriere-frei machen.

Sie kann ihre Angebote und Informationen barriere-frei machen.
Menschen mit Behinderungen sollen bei der Umsetzung mitmachen.
Der Aktions-plan soll ein Vorbild fiir alle werden.

Er will Menschen bewegen.

Alle sollen tber Inklusion und Barriere-freiheit nach-denken.

Auch andere Einrichtungen sollen sich dafiir einsetzen.

Zum Beispiel: Ldaden und Arzt-praxen und Gast-statten und Orte fiir Kultur.

Bild ©Onpridik.de



3. Umsetzung vom Aktions-plan [@} :

Es gibt viel zu tun im Aktions-plan.

Die Verwaltung setzt den Aktions-plan um.

Menschen mit Behinderungen und Experten sind daran beteiligt.
Manche Punkte im Aktions-plan kann die Verwaltung selbst umsetzen.
Manche Punkte im Aktions-plan kosten Geld.

Die Stadt-politik muss dazu beraten und beschliel3en.

Der Aktions-plan wird jedes Jahr Giberprift und kontrolliert.

4. Zeitlicher Rahmen

Der Aktionsplan gilt flr 5 Jahre. a

Er gilt von 2024 bis 2028.

Er wird immer fort-geschrieben.
Fort-schreiben heil3t:
Der Aktions-plan wird Gberpruft:
Was wurde noch nicht geschafft?
Was muss neu hinein?
Menschen mit Behinderungen und Experten sind daran beteiligt.

Uber die Fort-schreibung entscheidet die Stadt-politik.

Bild ©Onpridik.de



5. Begriffe

5.1 Begriff der Behinderung

Das Wort Behinderung wird im Gesetz erklart.

Das Gesetz heiRt Sozial-Gesetz-Buch 9.

Die Abkurzung dafir ist SGB 9

Behinderung bedeutet: Ein Mensch kann etwas gar nicht oder schlechter als die
meisten anderen Menschen in seinem Alter.

Zum Beispiel: schlechter sehen, héren, denken oder schlechter gehen.

Oder er ist seelisch behindert.

Dazu sagt man auch: psychisch krank.

Darum kann er vieles nicht so tun, wie es Menschen ohne Behinderung tun
kdénnen.

Damit hat er eine Behinderung.

Wichtig ist: Die Behinderung dauert wahrscheinlich langer als 6 Monate.

5.2 Begriff der Inklusion

Inklusion bedeutet namlich: Alle Menschen sollen tUberall dabei sein. Alle
Menschen haben die gleichen Rechte.

Alle Menschen konnen selbst Uber ihr Leben bestimmen.

Bild ©npridik.de



6. Ausgangs-lage

Die Stadt Ratzeburg hat einen Plan fir Inklusion erstellt.
Dieser Plan wurde in den Jahren 2022 und 2023 entwicke
Viele Personen haben daran mitgearbeitet.
Dazu gehorten:

- Mitarbeiter der Stadt-verwaltung

- Fihrungs-krafte von Einrichtungen der Stadt

- Schul-leiter und Kinder-garten-leiter und Schiler

- Politiker

- Berater, die sich fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen
Es wurde geschaut:

Was lauft nicht gut?

Was macht Probleme?
Es wurden Ideen und entwickelt und Aktionen bestimmt:

Was kdnnen wir besser machen?

Wie kdnnen wir es besser machen?
Der Plan wurde offentlich vorgestellt und diskutiert.
Er wurde von Menschen mit und ohne Behinderungen liberarbeitet.
Die Partnerschaft fir Demokratie von der Stadt Ratzeburg und vom Amt

Lauenburgische Seen hat dabei geholfen.

Bild ©npridik.de



7. MaBBnahmen im 'Aktions-plan Inklusion' der Stadt Ratzeburg
fiir die Jahre 2024 - 2028

7.1 Stadtverwaltung (Rat-haus) O
(117
[m| 0
= AN

Im Rat-haus soll folgendes verbessert werden:
Der Weg zum Rat-haus soll fiir Rollstuhl-fahrer und Rollatoren verbessert werden.
Der Weg durch das Rat-haus soll fiir Rollstuhl-fahrer und Rollatoren verbessert
werden.

Der Weg zum barriere-freien WC soll verbessert werden.

Die Orientierung im Rat-haus soll verbessert werden.

Die Verstandigung zwischen Rat-haus und Burger soll einfacher werden:

Web-seite

Informationen

Formulare

Schulung flir Mitarbeiter

Bild ©Onpridik.de



7.2Tourismus Uy

Fir die Gaste der Stadte soll folgendes verbessert werden: UP.--

Es soll eine neue Broschiire geben: 'Barriere-freies Ratzeburg'.
- Welche Sehens-wiirdigkeit ist barriere-frei?
- Welche Gast-statte ist barriere-frei?
- Wo sind barriere-freie WCs?
- Wo sind Behinderten-park-platze?
Die neue Webseite fiir den Tourismus soll barriere-frei sein.
Es soll einen neuen Stadt-plan geben: 'Barriere-freie Rund-gange durch Ratzeburg'

Die Informations-tafeln in der Stadt sollen verbessert werden.
- bessere Informationen am Bahnhof
- sie sollen besser zu lesen sein
- Hinweise zur Barriere-freiheit

Es soll eine Stadt-flihrung in einfacher Sprache geben.

Das Info-material soll besser lesbar sein.

Bild ©npridik.de



7.3 Bildungs-einrichtungen

9,

In den Bildungs-einrichtungen soll folgendes verbessert werden:

7.3.1 Stadt-biicherei

/7

Es soll ein Leit-system von der Bushalte-stelle zur Stadt-blicherei geben.
Es soll verstellbare Regale geben.
Es soll mehr Angebote fiir Menschen mit Behinderungen geben.

Es soll bessere Informationen zur Barriere-freiheit in der Stadt-blicherei geben.

7.3.2/3 Offene Ganz-tags-schule

Es soll automatische Tir-6ffner an den Eingangen geben.

Die Angebote der Offenen Ganz-tags-schule sollen barriere-frei werden.
Die Orientierung in den Schulen soll verbessert werden.

Das Hoéren in den Klassen-raumen soll verbessert werden.

Die Spiel-flaichen auf den Schul-h6fen sollen barriere-frei werden.

7.3.4 Volks-hoch-schule

Die Volks-hoch-schule soll in Zukunft barriere-freie Raume bekommen.
Die Volks-hoch-schule will selbst barriere-freie Raume organisieren.

Es soll mehr Angebote fiir Menschen mit Behinderungen geben.

Es soll mehr Informationen zu den barriere-freien Angeboten der

Volks-hoch-schule geben.

Bild ©npridik.de



7.3.5 Jugend-zentren

Die Wege in die Jugend-zentren sollen barriere-frei sein. [O\[()YO\
Es soll automatische Tir-6ffner an den Eingangen geben.

Jedes Jugend-zentrum soll ein barriere-freies WC haben.

Das Horen in den Jugend-zentren soll verbessert werden.

Es soll mehr Angebote fiir Kinder und Jugendliche mit Behinderungen geben.

Es soll mehr Informationen zu barriere-freien Angeboten in den

Jugend-zentren geben.

7.4 Schulen

Die Orientierung in den Schulen soll verbessert werden.

An allen Schulen soll es Behinderten-park-platze geben.

Hilfsmittel zur Barriere-freiheit sollen regelmaRig geprift werden:
- automatische Turoffner

- Leit-systeme fiir Menschen mit Seh-behinderungen

7.5 Kinder-garten

Die Wege in die Jugend-zentren soll barriere-frei sein.

Die AulRen-spiel-flachen sollen barriere-sein erreichbar sein.
Es sollen mehr Moglichkeiten fiir Inklusions-angebote geschaffen werden.

Die Leitungen der Kinder-garten und die Stadt reden regel-maRig tGber Inklusion.

Bild ©Onpridik.de



7.6 Sport-statten .
An den Sport-statten soll folgendes verbessert werden: “

\

Es soll fiir beide Sport-platze ein Konzept fir Inklusion entwickelt werden.

7.6.1 Sport-platze

Ein Sport-platz soll barriere-frei umgestaltet werden:
- barriere-freie Wege zu den Sport-anlagen und zur Tribline
- barriere-freie Umkleide-kabinen
- barriere-freies WC

- Sitz-platze fir Rollstuhl-fahrer im Bereich der Tribline

7.6.2 Sport-hallen

Die Wege in die Sport-hallen sollen barriere-frei werden.

Die Orientierung in den Sport-hallen soll verbessert werden.

Es soll in jeder Sport-halle eine barriere-freie Umkleide-kabine geben.

Es soll in jeder Sport-halle ein barriere-freies WC geben.

Bild © Creative Commons "CC0 1.0"



7.7 Freitzeit-statten

An den Freitzeit-statten soll folgendes verbessert werden:

7.7.1 Bade-stellen

Die Badestelle am Strandbad wird barriere-frei umgestaltet.

7.7.2 Kur-park

Der Kur-park wird barriere-frei umgestaltet.

7.7.3 Spiel-pldtze

Es soll in jedem Stadt-teil ein Spiel-platz mit Spiel-mdglichkeiten fir
Menschen mit Behinderungen entstehen.

Dort sollen Spiel-gerate fur Kinder mit Behinderungen stehen.

Dort sollen die Wege barriere-frei sein.

Alte Spiel-gerate sollen mit inklusive Spiel-geraten ersetzt werden.
Inklusive Spiel-gerate sind Spiel-gerate fur Kinder mit Behinderungen.

Angebote auf den Spiel-platzen fur Kinder oder Eltern mit Behinderungen werden

auf der Web-seite der Stadt Ratzeburg beschrieben.

Bild © Creative Commons "CC0 1.0"



7.8 Wege, Uber-ginge, Bus-halte-stellen, Park-plitze

7.8.1 Geh-wege und Spazier-wege ?
b

Alle Wege der Stadt sollen bewertet und erfasst werden.

- Wie ist ihr Zustand?
- Sind sie barriere-frei?
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Fir die barriere-freie Erneuerung von Gehwegen sollen es ein einheitliches

Ausfiihrungs-konzept geben.
- geeignete Oberflachen mit guten Kontrasten
- Bordstein-absenkungen
- taktile Leit-systeme fiir Seh-behinderte Menschen
- Festlegung der wirklich wichtigen Geh-wege
Bei Reparturen sollen Geh-wege immer auch barriere-frei verbessert werden.

Es sollen an wichtigen Geh-wegen mehr Banke aufgestellt werden.

Bild ©Onpridik.de



7.8.2 Uber-ginge O
Uber-ginge kénnen FuR-ginger-ampel oder Zebra-streifen sein. %
Alle Uber-ginge in der Stadt sollen bewertet und erfasst werden.

- Gibt es Hinweis-geber mit Ténen?

- Gibt es taktile Platten fiir seh-behinderte Menschen?

- Kénnen Menschen mit Behinderungen gefahr-los queren?
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Uber-ginge sollen fiir Menschen mit Behinderungen Stiick fiir Stiick sicherer

gemacht werden.

5 N
Llo—o0

Alle Bus-halte-stellen der Stadt sollen bewertet und erfasst werden.

7.8.3 Bus-halte-stellen

- Wie st ihr Zustand?
- Sind sie barriere-frei?
- Welche sind besonders wichtig?
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.
Es soll ein Konzept fiir barriere-freie Bus-halte-stellen erarbeitet werden.
- Wie soll eine barriere-freie Bus-halte-stelle aussehen?

- Welche Bus-halte-stellen missen als erstes barriere-frei gemacht werden?

Bild ©Onpridik.de



7.8.4 Park-platze e P

&

Alle Behinderten-park-platze sollen bewertet werden.
- der Stand-ort
- die Beschilderung
- der Zustand
- die Nutzbarkeit
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Alle Behinderten-park-platze sollen in der Broschiire 'Barriere-freies Ratzeburg’

beschrieben werden.

7.9 Toiletten im offentlichen Raum

Alle barriere-freien WC-Anlagen sollen bewertet werden. e WC

- der Stand-ort b\

die Beschilderung

- der Zustand
- die Nutzbarkeit
Daran sollen Menschen mit Behinderungen mitwirken.

Alle barriere-freien WC-Anlagen sollen in der Broschire 'Barriere-freies Ratzeburg'

beschrieben werden.

Bilder © Katholische Kirche Bistum Limburg / Bundesfachstelle Barrierefreiheit



8. Was brauchen Menschen mit Behinderungen?

Am 'Aktionsplans Inklusion' haben C—@
2

Menschen mit Behinderungen aktiv mitgearbeitet. @ @
Ohne ihre Mitwirkung ware dieser Plan nicht entstanden. m /\
Die Stadt-verwaltung musste von Menschen mit Behinderungen lernen.

Es war wichtig, offen und gleich-berechtigt mit-einander zu sprechen.

Inklusion betrifft nicht nur die Stadt-verwaltung und die Stad-tpolitik.

Sie betrifft die alle Menschen in der Stadt.

Die Stadt Ratzeburg will mit ihrem Aktions-plan alle Menschen erreichen.

Auch andere Bereiche sollen sich fiir Inklusion und Barriere-freiheit einsetzen:
Wirtschaft, Handel, Medizin, Kultur, Sport, Freizeit, Kirche, soziale Einrichtungen.
Die Stadt Ratzeburg will dartiber mit allen Menschen sprechen.

Es sollen Veranstaltungen zu Inklusion und Barriere-freiheit stattfinden.

Die Menschen sollen dariiber reden und sich Gedanken machen.

Es soll ein Inklusions-beirat entstehen.

Menschen mit Behinderungen sollen mit-reden und mit-bestimmen.

Bild ©npridik.de
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  Stadt Ratzeburg 2023 - 2028
Datum: 21.10.2025

SR/BeVoSr/180/2025
Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport _
Hauptausschuss 24.11.2025 o)
Stadtvertretung 08.12.2025 0
Verfasser/in: Sauer, Mark FB/Aktenzeichen:

Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg

Zielsetzung:

Entwicklung und Implementierung einer Engagementstrategie fiir die Stadt
Ratzeburg

Beschlussvorschlaq:

Der Ausschuss fiir Schule, Jugend und Sport empfiehit,
der Hauptausschuss empfiehlt
und die Stadtvertretung beschlieft,

die Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg gemaR Anlage. Auf deren
Grundlage ist gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg
eine Folgeforderung beim Land Schleswig-Holstein im Rahmen des
Landesprogramms ‘engagiert in SH' (Engagementstrategie des Landes
Schleswig-Holstein) mit dem Ziel der Umsetzung zu beantragen.

Burgermeister Verfasser
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Birgermeister am 21.10.2025
Koop, Axel am 21.10.2025

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg hat als "Engagierte Stadt" zusammen mit dem Diakonischen
Werk Herzogtum Lauenburg eine lokale Engagementstrategie entwickelt. In einer
Engagementstrategie wird gemeinschaftlich festgelegt, was freiwilliges Engagement
vor Ort braucht und wie sich moglichst viele Menschen dafur begeistern lassen.



Seite 2 von 2 zur Vorlage vom 30.10.25

Dieser Prozess wurde zu Jahresbeginn mit einer Umfrage gestartet, deren
Ergebnisse in einem ersten Zwischenbericht der Stadtvertretung am 06. Juni 2025
vorgestellt wurden. Als weiterer Schritt wurde das Angebot einer kollegialen Beratung
durch die "Engagierte Stadt" Flensburg wahrgenommen und Eckpunkte der Strategie
erarbeitet. Mit einer offenen Blrgerwerkstatt am 13. September 2025 wurde dieser
Prozess weiter ausgestaltet. Uber 30 Mitwirkende aus dem engagierten Ehrenamt
nahmen sich in der Lauenburgischen Gelehrtenschule einen ganz Tag Zeit, um Uber
die Bedarfe von freiwiligem Engagement aus Sicht von freiwillig Engagierten und
Verantwortungstragenden in Vereinen zu diskutieren.

Begleitet wurde dieser Prozess durch Steuerungsgruppe, bestehend aus Haupt- und
Ehrenamt und einer Prozessberaterin des Bundesnetzwerkes 'Engagierte Stadt'.

Aus den Ergebnissen der Umfrage, der Beratungen und der Blrgerwerkstatt wurde
die als Anlage beigefligte 'Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg' ausgearbeitet.

Die Engagemenstrategie soll Grundlage fir eine Antragstellung beim Land
Schleswig-Holstein fur eine Folgeforderung im Landesprogramms 'engagiert in SH'
(Engagementstrategie des Landes Schleswig-Holstein) sein, mit dem Ziel, sie ab
2026 in bewahrter Kooperation zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Diakonischen
Werk umzusetzen.

Seitens des Landes (federflhrend ist hier das Sozialministerium) wurde fur diesen
Forderzweck eine Folgeforderung fur zunachst drei Jahre in Aussicht gestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

FortfUhrung der stadtischen Forderung des Diakonischen Werkes zum Auf- und
Ausbau von Engagementstrukturen und -angeboten, insbesondere fir altere
Menschen, in Hohe von 20.000 € als Kofinanzierungsmittel fir die Antragstellung
beim Land.

Anlagenverzeichnis:

Engagmentstrategie der Stadt Ratzeburg
Forderprogramm des Landes Schleswig-Holstein
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1 1 ? Inselstadt
Warum eine Engagementstrategie? ol

Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg

Ratzeburg ist eine Stadt, in der viele Menschen Verantwortung Gibernehmen —in
Vereinen, Initiativen, Kirchengemeinden, Nachbarschaften und Projekten. Sie
gestalten unsere Stadt aktiv mit, schaffen Begegnung, fordern Zusammenhalt
und tragen dazu bei, dass Ratzeburg lebenswert bleibt.

Dieses freiwillige Engagement ist keine Selbstverstandlichkeit. Die
Stadtgesellschaft verandert sich, und mit ihr die Formen und Bedingungen von
Ehrenamt. Zeitmangel, Birokratie, fehlende Informationen oder unklare
Strukturen erschweren oft den Einstieg. Gleichzeitig wachst das Bediirfnis, sich
sinnstiftend einzubringen, neue Menschen kennenzulernen und etwas fir die
Gemeinschaft zu tun.

Darauf reagiert die Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg. Sie will
Rahmenbedingungen schaffen, in denen Engagement leicht zuganglich, sichtbar
und wertgeschatzt ist — getragen von Kooperation, Offenheit und Anerkennung.

Unser Leitmotiv lautet:
»Gut fiir Ratzeburg! — Gemeinsam engagiert.”

Damit bekennen wir uns zu einer Stadt, in der freiwilliges Engagement ein fester
Bestandteil des Zusammenlebens ist — inspirierend, wirksam und nachhaltig.

Was wir aus der Biirgerwerkstatt und Umfrage gelernt haben

Die Strategie basiert auf zwei zentralen Quellen: einer Befragung von
Engagierten und Verantwortungstrager*innen aus dem Friihjahr 2025 sowie
einer Biirgerwerkstatt im September 2025.

Beide Formate haben gezeigt: Engagement in Ratzeburg hat eine starke, oft
unterschatzte Wirkung.

Eine engagierte Person erreicht bis zu zehn weitere Menschen.

Jede freiwillige Aktivitat entfaltet Multiplikatorwirkung — durch persénliche
Ansprache, Vorbild, Motivation und gemeinsames Tun.



Und ebenso gilt:
»Einmal engagiert —immer engagiert.”

Wer sich einmal auf Engagement eingelassen hat, bleibt verbunden — mit der
Sache, mit den Menschen und mit der Stadt. Diese Kraft wollen wir starken und
sichtbar machen.

Stimmen aus der Biirgerwerkstatt

,Ich wurde durch einen Freund angesprochen und wusste sofort: Ich werde hier
gebraucht.”

»Am Anfang war es schwer, die Informationen zu finden. Eine Plattform hétte mir
den Einstieg erleichtert.”

,Mir hat geholfen, dass erfahrene Ehrenamtliche mich begleitet haben.”

»Wertschdtzung und kleine Gesten, wie ein Danke oder ein gemeinsames Essen,
zeigen: Ich bin wichtig.”

Diese Erfahrungen zeigen:

o Engagement entsteht aus personlicher Motivation, Sinn und
Gemeinschaft.

o Menschen brauchen klare Informationen, Ansprechpartner*innen und
einfache Wege ins Ehrenamt.

o Anerkennung, Begleitung und Austausch sind entscheidend, damit
Engagement wachst und bleibt.

Unsere Leitziele

1. Sichtbarkeit erh6hen:
Engagement soll fir alle Blrger*innen transparent, digital auffindbar und
offentlich sichtbar werden.

2. Anerkennung und Wertschatzung starken:
Engagierte erfahren Respekt, Dank und gesellschaftliche Anerkennung —
in Politik, Verwaltung und Offentlichkeit.

3. Rahmenbedingungen verbessern:
Verlassliche Strukturen, Raume, Beratung und Qualifizierung sichern
Engagement langfristig ab.



4. Partizipation fordern:
Jeder Mensch —unabhangig von Herkunft, Alter oder Fahigkeiten — soll
unkompliziert Zugang zu Engagement finden.

5. Netzwerkgedanke verankern:
Zivilgesellschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Politik handeln gemeinsam
und auf Augenhohe.

6. Nachhaltigkeit sichern:
Engagementférderung wird dauerhaft in stadtische Prozesse integriert,
regelmalig Uberprift und weiterentwickelt.

7. Integration und Vielfalt leben:
Engagement schafft Begegnung, fordert Inklusion und macht Vielfalt
sichtbar.

Unsere Schwerpunkte und MaRnahmen
Eine Servicestelle Ehrenamt

Eine zentrale Anlaufstelle bietet Beratung, Vermittlung und Unterstitzung fir
alle, die sich engagieren oder Projekte starten mochten. Sie begleitet Vereine,
vermittelt Férdermittel und starkt Kooperationen.

Onboarding und Begleitung

Ein leichter Einstieg ist entscheidend. Ratzeburg fiihrt Patenschafts- und
Mentoringprogramme ein: erfahrene Ehrenamtliche begleiten Neue. Eine
»Willkommensmappe” mit Informationen und Kontakten erleichtert
Orientierung.

Digitale Engagementplattform

Eine barrierefreie Plattform bundelt kiinftig alle Mitmachmoglichkeiten,
Veranstaltungen und Gesuche. Sie dient als Freiwilligenborse, als Marktplatz des
Miteinanders — und als Symbol der Offenheit: Engagement ist fiir alle da.

R3dume fiir Engagement

Engagement braucht Orte. Die Stadt entwickelt mit Partnern eine Raumborse,
nutzt Leerstande und starkt bestehende Treffpunkte — etwa die Stadtbibliothek
als ,,Dritten Ort“, denPavilonan-derSchlosswiese oder Stadtteilraume.



Anerkennungskultur

Ratzeburg pflegt eine Kultur des Dankes. Neben der Ehrengabe der Stadt
Ratzeburg und wiederkehrenden o6ffentlichen Ehrungen wird Wertschatzung
auch im Alltag sichtbar — durch persénliche Rickmeldungen, gemeinsame
Treffen und gelebte Kooperation.

Qualifizierung & Austausch

Mit einer Ehrenamtsakademie Ratzeburg entstehen Schulungen zu
Vereinsrecht, Offentlichkeitsarbeit, Vielfalt, Kommunikation und digitalen
Kompetenzen. Supervision, Erfahrungsaustausch und Netzwerktreffen fordern
personliche Entwicklung und Zusammenhalt.

Wirtschaft & Engagement

Unternehmen und Engagierte werden starker vernetzt. Eine Broschire
»Engagierte Menschen & engagierte Betriebe” zeigt vorbildliche Kooperationen
und ladt zu neuen Partnerschaften ein.

Biirgerbeteiligung & Spendenparlament

Ein Ratzeburger Spendenparlament ermoglicht Blrger*innen, Uber die
Forderung lokaler Projekte mitzuentscheiden — transparent, demokratisch,
gemeinschaftlich.

Integration & Vielfalt

Engagement lebt von Vielfalt. Die Stadt fordert eine Kultur, in der jede und jeder
willkommen ist. Interkulturelle Offnung, Barrierefreiheit,
generationstbergreifende Projekte und neue Anspracheformen gehdren zum
Selbstverstandnis der Engagementforderung.

Ratzeburg will Engagementstrukturen schaffen, die offen, diskriminierungsfrei
und respektvoll sind — und in denen unterschiedliche Lebenswege und
Perspektiven als Bereicherung gelten.



Nachhaltigkeit und Verantwortung

Damit Engagementforderung nicht von Einzelprojekten abhangt, wird sie
strukturell verankert:

« Eine feste Koordinationsstelle sichert Kontinuitat. Sie soll gemeinsam mit
dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg entwickelt und etabliert
werden. Es wird dafiir eine finanzielle Unterstitzung durch die
'‘Landesforderung zur Unterstitzung von ehrenamtlichen Strukturen im
kommunalen Raum' im Rahmen der Engagementstrategie der Landes
Schleswig-Holstein (https://engagiert-in-sh.de/) beantragt.

. Die Steuerungsgruppe 'Engagierte Stadt Ratzeburg' begleitet die
Umsetzung der Engagementstrategie.

« Eine jahrliche Evaluation sorgt dafiir, dass die Strategie lernfahig bleibt.

Engagement wirkt in Wellen — jede Initiative zieht Kreise. Eine engagierte Person
erreicht zehn andere, inspiriert zum Mitmachen, schafft Vertrauen und starkt
Gemeinschaft.

»Einmal engagiert — immer engagiert.”

Dieses Selbstverstandnis pragt die Ratzeburger Engagementkultur.

Fazit

Ratzeburg lebt vom Engagement seiner Blirgerinnen und Blirger. Diese Strategie
starkt, vernetzt und begleitet sie — damit freiwilliges Tun Freude macht,
Menschen verbindet und die Stadt lebenswerter wird.

,»Gut fiir Ratzeburg! — Gemeinsam engagiert.”

Denn jede engagierte Person bewegt mehr, als sie ahnt.


https://engagiert-in-sh.de/

O Q!ungsstand zur Fortentwicklung der Engagementstrategie

Auf Arbeitsebene wird im Ministerium fir Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
aktuell eine Gesamtstrategie Ehrenamt erarbeitet. Sie ist im weiteren Verfahren politisch zu diskutieren und
zu entscheiden. Um alle (potentiellen) Akteurinnen und Akteure in diese Uberlegungen friihzeitig
einzubeziehen und ggf. deren Impulse berlicksichtigen zu kénnen, informiert die vorliegende Ubersicht tiber
die wichtigsten strukturellen und inhaltlichen Aspekte.

Ziele: » gesellschaftlichen Zusammenhailt férdern,

» flachendeckende lokale Beratungsangebote fiir ehrenamtlich Tatige (Struktu-
rentwicklung),

» Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt,

* Qualifizierung der ehrenamtlich tatigen und der professionellen Kréafte,

»  Verstarkung digitaler Unterstiitzung

Start: 01. Januar 2026
Laufzeit: zunachst bis Ende 2028, Verlangerung / Nachjustierung moglich
Anknipfung an vereint die bisherige Engagementstrategie und die Koordinierungs- und Bera-

Projekte und ent- | tungsstellen der Ehrenamtlichen Flichtlingshilfe
wickelte Strukturen:

Schwerpunkte (Uber die gesamte Laufzeit)
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  Stadt Ratzeburg 2023 - 2028
Datum: 29.10.2025

SR/BeVoSr/197/2025
Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport
Finanzausschuss 11.11.2025 0
Hauptausschuss 24.11.2025 0
Stadtvertretung 08.12.2025 o)
Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Aktenzeichen:

Seniorenbeirat; hier: Nachdruck von Flyern -
Seniorenwegweiser Ratzeburg

Zielsetzung:
Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg.

Herr Dr. Bade berichtet zum Anliegen des Seniorenbeirats und steht in der Sitzung
fur Fragen zur Verfligung.

Beschlussvorschlag:

_Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss
empfiehlt, die Stadtvertretung beschlieRt, den Nachdruck von 1.000
Exemplaren der Broschiire ,,Seniorenwegweiser Ratzeburg*.

BuUrgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jurgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Herr Dr. Bade stellte in der vergangenen Sitzung des ASJS bereits das Anliegen des
Seniorenbeirates vor, einen Nachdruck von 1.000 Exemplaren der Broschure
,Seniorenwegweiser Ratzeburg“ zu realisieren. Der erste Druck von eintausend
Exemplaren wurde kostenfrei durch den Verlag zur Verfligung gestellt. Aufgrund der
restlosen Nachfrage moéchte der Seniorenbeirat einen Nachdruck erwirken. Dafir
fehlt aktuell das entsprechende Budget auf dem vorgesehenen Produktsachkonto.
Der Seniorenbeirat bittet um entsprechende Mittel im Nachtragshaushalt, um den
Nachdruck umsetzen zu kdnnen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausfuhrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Kosten in Hohe von ca. 1.000,00 € fir den Nachdruck von 1.000 Exemplaren.

Anlagenverzeichnis:
Auszug Seniorenwegweiser

mitgezeichnet haben:
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Gruppenfoto des Seniorenbeirates
Aufnahme von links nach rechts aufgefiihrt: Margtit Krummrey, Christine Hub,
Adrian Weser, Ingrid Schurek, Birbel Kersten (stellvertretende Vorsitzende)
Karl-Heinz Wilhelm Rudolf, Sabine Carow, Dr. Dirk Bade (Vorsitzender).
Es fehlt auf dem Foto Peter-Gerhard Gerlach (Schriftfithrer)

Wir sind aus Uberzeugung fiir Sie da
Der Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg trifft sich jeden 2. Montag im Monat (auBer Juli u. Dezember)
im Rathaus der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1. Die Sitzungen sind offentlich.

Zudem steht ein periodisch geleerter Zettelkasten fiir formlose Mitteilungen an den Seniorenbeirat im
Eingangsbereich der Stadtbiicherei.

dielnteressen 'c‘!'er'éiit'eréh Menschen®
gegenuberder Offentlichkerts N -
denpolitischhandelnden Vorsitzender DrDitkiBade

der Stadtverwaltung. Barbel ' Kersten'(stellvertretende Vorsitzende)
Peter-Gerhard Gerlachi(Schriftiahrer)

Margtit Krummrey, Christine Hub, Adrian Weser,
Ingrid Schurek, Karl-Heinz Wilhelm Rudolf; Sabine Carow

Wir nehmen gern Vorschlage

und Anregungen der Biirgerinnen
und Burger auf; beraten,

nehmen Stellung u. stellen Antragein der | Telefon: (04541) 8000 980
Stadtverwaltung und in den Ausschiissen. | eMail: seniorenbeirat-rz@ratzeburg.de
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doch meinen wir, dass auch jungere Ratzeburger und Besucher
unseres schonen Stadtchens dem Heft
nitzliche Hinweise entnehmen konnen.




Angebote fiir Senior*innen zur
aktiven Ereizeitgestaltung in Ratzeburg

Lese- und Erzahlireffin der Stadtbucherei 3
Jeweils'am 1. Dienstag im Monat lesen wiruns gegenseitig aus unseren

Lieblingsbiichernwor und kommen hei‘einem Café oder. Teeins Gesprach
Ansprechpartnerm Dajana Stolz 04541 - 8000301 %

Jw

Erste Hilfe im ‘Umgang mit Computer, Tablet und Smartph(me : :
Kostenlose Einzeltermine fiir konkrete und personliche Fragen Zuam elgenen (Jerat:'.
VHS Ratzeburg 04541- 8000146 '

Dlakomsches Werk Herzogtum Lauenburg.,Allein muss mcht Seins:.

Offenes Fruhstiicksangebot fiir Senior*innenamd Menschen, die Konfakte suchen. :
Montags 9-11:30 Uhr im Gleis21, Saarlandstrafic 2, 23909 Ratlchurg
Ansprechpartnerm Karoline'Michaelis 0151 - 55346723

SOVD
Spieletreff fur jung und alt, jeweils 1x monatluh
Ansprechpartner: Torsten Egge (0176 - 63455667

Cafe Lieb und Liutt, Schrangenstrafie 3, 23909 Ratzeburg Tel: 0176 -41489635 "

Die Angebote der Kirchengemeinden




Vorwort

Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg

Dr. Dirk Bade

Sehr geehrte Leserinnen

Nach der guten Aufnahme des fiinften Wegweisers
fiir ,.Senioren in Ratzeburg® liegt Thnen nun die
umfangreiche und informative sechste Auflage
vor. Sie soll dem wachsenden Engagement der
dlteren Menschen der Bevolkerung in Ratzeburg
Rechnung tragen und ein niitzlicher Leitfa-
den fiir vielfaltige Fragen des Alltags sein.
Der Wegweiser zeigt nicht nur die professio-
nellen Versorgungsangebote in Ratzeburg und
Umgebung auf, sondern will auch zahlreiche
Anregungen und Hinweise fiir den Selbsthilfe-,
Beratungs- und Unterstiitzungsbereich geben. Der
demografische Wandel erfordert auch in Ratzeburg,
dass Senioren moglichst lange in ihrer hauslichen
Umgebung bleiben und ihr Leben aktiv selbst
gestalten. Dabei wird der Hilfsbedarf im alltig-
lichen Leben zunehmen und Nachbarschaftshilfe
sowie in der gewohnten Umgebung, aber auch im
weiteren Umfeld immer wichtiger. Vernetzung
innerhalb der eigenen Generation bietet auch neue
Erfolgserlebnisse. Denn wo jiingere Menschen erst
an die Gewohnheiten der Seniorengeneration heran-
gefiihrt werden miissen, konnen Senioren oft unter-
einander auf gemeinsame Erfahrungen aufsetzen.
Zusitzlich finden sich daher in diesem Wegweiser
neben Hinweisen auf Vereine und Verbinde, Sport-
und Freizeitangebote, auch Anregungen zu Vernet-
zungen und Erfahrungsaustausch. Es werden alle
Kirchen und ihre Angebote fiir Senioren genannt.
Adressen und Ansprechpartner zu den Themen
Gesundheit, Pflege und Wohnen im Alter sind in
diesem Wegweiser als niitzliche Orientierungs-
hilfe fiir Senioren aktualisiert worden. Aber auch

und Leser

jiingere Menschen finden hier Anregungen zur
Betreuung ihrer dlteren Angehorigen und Mitmenschen.
Die zahlreichen Anzeigen in diesem Wegweiser
adressieren die Senioren als eigene Zielgruppe. Nur
mit der dankbar aufgenommenen Unterstiitzung
der Inserenten konnte dieser Wegweiser realisiert
werden. Ein besonderer Dank geht an den ,.rundum
Verlag" fiir die professionelle Umsetzung.

Auch die sechste Auflage des Seniorenwegweisers
moge bei den Ratzeburger Seniorinnen und Senioren
Anklang finden, Anregungen zu Eingeninitiative
geben und ein niitzlicher Ratgeber im Alltag sein.

Dr. Dirk Bade
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  Stadt Ratzeburg 2023 - 2028
Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/198/2025
Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport
Finanzausschuss 11.11.2025 0
Hauptausschuss 24.11.2025 0
Stadtvertretung 08.12.2025 o)
Verfasser/in: Martin Gutzeit FB/Aktenzeichen: 5.50.20.1

Kindertagesstatten; hier: Finanzierungsvereinbarungen

Zielsetzung:
Abschluss gultiger Finanzierungsvereinbarungen mit den Tragern der

Kindertagesstatten.

Beschlussvorschlag:

Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlit, der Hauptausschuss
empfiehlt, die Stadtvertretung beschlieBt, den dieser Vorlage beigefugten
Entwurf der Finanzierungsvereinbarungen.

Burgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jurgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025
Colell, Maren am 30.10.2025

Sachverhalt:

Das Land und die jeweiligen Standortgemeinden (Stadt Ratzeburg) der Kinder leisten
weiterhin pauschale Finanzierungsbeitrage an den ortlichen Trager der offentlichen
Jugendhilfe (Kreis Herzogtum Lauenburg), in dem das Kind geférdert wird. Der
ortiche Trager der Ooffentlichen Jugendhilfe fordert den im Bedarfsplan
aufgenommenen (freien oder kommunalen) Einrichtungstrager mit gesetzlich
festgelegten Fordersatzen.

Mit Ablauf des 31.12.2024 endeten die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen mit
den freien Tragern der Kindertagesstatten. Der Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum
31.12.2024 galt dabei urspriinglich als Ubergangszeitraum der Kita-Reform. Der
Forderanspruch aus der Pauschalfinanzierung nach dem Standard-Qualitats-Kosten-
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Modell (SQKM) gemall § 57 Kindertagesforderungsgesetz stand der jeweiligen
Standortgemeinde zu. Der ortliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe bindelte in
dieser Ubergangsphase die Landes- und Wohngemeindeanteile und zahlte die
gesetzlichen Fordersatze an die Standortgemeinde aus.

Im Wesentlichen hat sich an dem Ablauf nichts verandert. Die Standortgemeinde hat
gemal § 15 Abs. 1 grundsatzlich einen Anspruch auf Férderung der Standardqualitat
gegenuber dem ortlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe. Die Standortgemeinde
fordert ihrerseits (wie bislang) die Kindertageseinrichtungen freier Einrichtungstrager
uber individuelle Finanzierungsvereinbarungen (6ffentlich-rechtliche
Zuschussvertrage).

Die Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Standortgemeinde und den freien
Tragern der Kindertageseinrichtungen behalten somit grundsatzlich ihre bisherige
Bedeutung.

Aulerdem besteht die Mdglichkeit flr die Einrichtungstrager, eine Abtretung des
Anspruchs gemal § 15 Abs 2 Nr. 2 KiTaG mit der Standortgemeinde zu vereinbaren.
Der Anspruch auf Férderung der Standardqualitat gegentiber dem ortlichen Trager
der offentlichen Jugendhilfe obliegt dann dem Einrichtungstrager und nicht mehr der
Standortgemeinde.

Der letzte Entwurf der Finanzierungsvereinbarungen wurde den Tragern Anfang
August versendet. Bisher wurde die Finanzierung auf Grundlage der Werte fur das
Jahr 2024 weitergefuhrt. Bei Abschluss der Finanzierungsvereinbarungen wirde
ruckwirkend zum 01.01.2025 mit den Einrichtungstragern der Kindertagesstatten
abgerechnet werden.

Als Rickmeldung erfolgte bisher, dass sich zwei Einrichtungstrager fir eine
Fehlbedarfsfinanzierung gemall Entwurf nach bisherigem Stand entscheiden. Hier
git es noch eine gemeinsame Abstimmung im Zuge der angestrebten
Gleichbehandlung zu erzielen. Die Stellungnahmen der Trager liegen der Verwaltung
vor. Das bedeutet, dass der Entwurf mitunter noch Anderungen bis zur finalen
Abstimmung der Stadtvertretung enthalten kann.

Ein Trager wird sich voraussichtlich fur eine Abtretung gemaf § 15 Absatz 2 Nr. 2
entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Deckung etwaiger Fehlbetrage gemaf § 5 Abs. 1 des Entwurfes zur Absicherung der
Kalkulationen der Einrichtungstrager der Kindertagesstatten. Im bisherigen Zeitraum
der Finanzierungsvereinbarungen 01.01.2021 bis 31.12.2024 gab es nur zwei
Fehlbedarfe die zu erstatten waren.

Anlagenverzeichnis:
Entwurf Finanzierungsvereinbarung — Fehlbedarf
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Entwurf Abtretung des Forderanspruches gemal § 15 KiTaG

mitgezeichnet haben:



O

Offentlich-rechtlicher Vertrag

tber di a lle Forderung der Kindertageseinrichtung [Name der Kindertageseinrichtung]

1.

1.1.

1.2.

2,

2.1.

2.2.

Zwischen
der Stadt Ratzeburg

- vertreten durch den Biirgermeister -

(nachstehend Standortgemeinde genannt)

und

[Name des Einrichtungstragers]

vertreten durch [Name, Funktion]
— im Folgenden ,Einrichtungstrager‘—

Einigung uiber eine unmittelbare Forderung durch den Trager der freien Jugendhilfe -

Kreis Herzogtum Lauenburg

Der Einrichtungstrager betreibt im Gebiet der Standortgemeinde die Kindertageseinrichtung
[Name der Kindertageseinrichtung], [Adresse der Kindertageseinrichtung]. Folgende
Gruppen der Kindertageseinrichtung sind zum [Datum] zur 6ffentlichen Férderung in den

Bedarfsplan des Tragers der freien Jugendhilfe aufgenommen:

Gruppenbezeichnung Forderungszeitraum
[Bezeichnung der Gruppe 1, z. B. Regel- [Angabe des Forderungszeitraums der
Kindergartengruppe] Gruppe 1]

[...] [...]

Anstelle eines Abschlusses einer Finanzierungsvereinbarung nach § 15a des
Kindertagesférderungsgesetzes (KiTaG) einigen sich die Standortgemeinde und der
Einrichtungstrager auf eine unmittelbare finanzielle Férderung der Kindertageseinrichtung
durch den Trager der freien Jugendhilfe — Kreis Herzogtum Lauenburg. Hierzu bedarf es
nach § 15 Absatz 2 Nummer 2 KiTaG einer Abtretung der Anspriche auf Férderung der
Standardqualitat nach § 15 Absatz 1 KiTaG.

Einigung uber die Abtretung

Die Standortgemeinde tritt hiermit ihre Anspriiche nach § 15 Absatz 1 KiTaG auf Férderung
der Standardqualitat nach Mafgabe von Teil 5 des KiTaG gegenuber dem Trager der
freien Jugendhilfe an den Einrichtungstréger ab. Der Einrichtungstrager nimmt die
Abtretung hiermit an.

Gegenstand der Abtretung sind die Forderanspruche fur die

- unter 1.1. dieser Vereinbarung aufgefiihrten Gruppen sowie




- eventueller zusatzlich in den Bedarfsplan aufgenommener Gruppen und gemai § 10
Absatz 3 KiTaG in eigener Verantwortung eingerichteter Erganzungs- und
Randzeitengruppen

2.3. im Zeitraum 01.01.2025 bis zum 31.12.2027.
Er verlangert sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern er nicht schriftlich von einer
Seite gekindigt wird. Die Kindigung kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Jahr
zum 31. Juli eines jeden Jahres erfolgen.

2.4. Die Standortgemeinde zeigt die Abtretung dem ortlichen Trager an.

3. Schlussbestimmungen

Anderungen und Ergédnzungen dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform. Sollte eine
Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der Gbrigen

Bestimmungen unberuhrt.

Ort, Datum

Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde [Name des Einrichtungstragers]

(Unterschrift, Stempel) (Unterschrift, Stempel)



O EntwiFTzierungsvereinbarung - Fehlbedarf

Finanzierungsvereinbarung

Zwischen
der Stadt Ratzeburg
- vertreten durch den Blirgermeister -
(nachstehend Standortgemeinde genannt)

und

Musterkita
(nachstehend Trager genannt)

wird folgende Vereinbarung zur Finanzierung der vom Trager in Ratzeburg betriebenen
Kindertagesstatte geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundlage
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die anteilige Finanzierung der Kindertageseinrichtung
Musterkita

durch die Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde, auf Grundlage des § 15a Abs.2
Kindertagesforderungsgesetz — KiTaG.

(2) Der Trager ist anerkannter Trager der freien Jugendhilfe und im Besitz einer gliltigen
Betriebserlaubnis gemall § 45 des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) — Achtes Buch, fiir die
genannte Einrichtung. Die Einrichtung ist mit der vereinbarten Betreuungsleistung im
Bedarfsplan des ortlichen Tragers der o6ffentlichen Jugendhilfe aufgenommen.

(3) Durch die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen werden die
Gruppenforderungssatze definiert.

(4) Der Trager unterhalt und betreibt die Kindertagesstatte in eigener Verantwortung und
verpflichtet sich, die fir den Betrieb der Kindertagesstatte notwendigen Versicherungen
in ausreichender Hohe abzuschlieflen. Der Einrichtungstrager hat die Standortgemeinde
von den aus dem Betrieb der Einrichtung erwachsenen Haftungs- und
Schadensersatzanspriichen bei Vorsatz oder grober Fahrladssigkeit freizuhalten.

(5) Der Trager ist Arbeitgeber des Personals und Ubt die Dienst- und Fachaufsicht Gber das
Personal sowie das Hausrecht aus.

(6) Sollte sich im Laufe des Vereinbarungszeitraumes eine Anderung der Tragerschaft
ergeben, besteht eine Weitergabeverpflichtung der Rechte und Pflichten aus dieser
Vereinbarung an den Rechtsnachfolger bzw. die Rechtsnachfolgerin, jedoch nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Standortgemeinde.
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§ 2 Betreuungsleistungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Der Trager erbringt die Betreuungsleistung unter Beachtung der Vorschriften des Achten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) — Achtes Buch sowie des Gesetzes zur Férderung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG).

Der Trager verpflichtet sich, dass fiir diese Einrichtung im ersten Abschnitt des
Bedarfsplanes des Kreises Herzogtum Lauenburg festgelegte Angebot nach Gruppenart,
GruppengréBe und Offnungszeit bedarfsgerecht zu erbringen; § 10 KiTaG ist zu
berlicksichtigen. Mochte der Einrichtungstrager sein Betreuungsangebot verandern,
bedarf es der vorherigen Abstimmung mit der Standortgemeinde.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen der Standortgemeinde und dem Trager kann der
Trager die Betreuungsleistung an den allgemeinen Elternbedarf in der Standortgemeinde
anpassen. Veranderungen des Betreuungsangebotes sind i. S. d. §§ 8 ff. KiTaG nur im
Einvernehmen mit der Standortgemeinde und dem ortlichen Trager der 6ffentlichen
Jugendhilfe moglich. Ist eine Gruppe dauerhaft nicht ausgelastet, wird der Trager in
Abstimmung mit der Standortgemeinde und dem ortlichen Trager die betreffende Gruppe
umwandeln.

Bei ausreichender Nachfrage kann fir Kinder ein Friihdienst bzw. ein Spatdienst
angeboten werden, bei dem Kinder auBerhalb ihrer Stammgruppe geférdert werden
(Erganzungs- und Randzeitengruppen). Voraussetzung fiir die Einrichtung dieser Gruppen
ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach vorheriger
Beteiligung der Standortgemeinde.

Die planmaRigen SchlieRzeiten nach § 22 KiTaG werden fir die Einrichtungen unter
Beteiligung des Elternbeirates beschlossen und 6ffentlich zuganglich gemacht.

Die Entscheidung des ortlichen Tragers nach § 17 Abs. 2 KiTaG (Forderung von Kindern
Uber drei Jahren in einer Krippengruppe) und § 17 Abs. 4 KiTaG (Aufnahme von bis zu
zwei Kindern unter drei Jahren in Kindergartengruppen, Aufnahme schulpflichtiger
Kinder) ist der Standortgemeinde umgehend mitzuteilen.

Uber die Erhdhung der GruppengroRe gemiR § 25 Abs. 3 KiTaG ist die Standortgemeinde
unverziglich schriftlich zu informieren.

§ 3 Aufnahme von Kindern, Kita-Datenbank

(1)

Die Aufnahme von Kindern richtet sich nach § 18 KiTaG.
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(2) Der Trager nimmt ganzjahrig im laufenden Kindergartenjahr Kinder auf. Gleichzeitig
schopft er alle Moglichkeiten aus, die eine Optimierung der Auslastung und Minimierung
der Leerstande herbeifiihren.

(3) Die Aufnahme eines Kindes aus einem anderen Bundesland ist nur in Abstimmung mit der
Standortgemeinde moglich und wenn vor der Aufnahme des Kindes eine
Kostenlibernahmezusage von der zustdandigen Behorde des anderen Bundeslandes tber
die Gesamtkosten vorliegt.

(4) Ubersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plitze erfolgt die Vergabe der Plitze
unter Beachtung der Aufnahmekriterien. Die Kinder der Standortgemeinde werden
vorrangig gemaR § 18 (5) KiTaG aufgenommen. Die Aufnahmekriterien werden vom Trager
in Beteiligung mit dem Beirat festgelegt und in schriftlicher Form o6ffentlich zuganglich
gemacht.

(5) Der Trager verpflichtet sich zur fach- und sachgerechten Nutzung der Kita-Datenbank nach
§ 3 KiTaG.

(6) Der Trager stellt sicher, dass die Uber die Kita-Datenbank nach § 33 KiTaG zu
Ubermittelnden Daten spatestens zum 9. des jeweiligen Monats auf einem aktuellen Stand
sind. Kommt es aufgrund des Verschuldens des Einrichtungstragers zu einem Ausfall von
Fordermitteln nach dem KiTaG, die bei einer ordnungsgemafen Fihrung der Kita-
Datenbank hatten eingeworben werden kdnnen, tritt die Standortgemeinde nicht zur
Regulierung des eingetretenen Schadens ein.

(7) Der Trager gewahrleistet, dass Neuanmeldungen unverziglich in der KiTa-Datenbank
erfasst bzw. freigeschaltet werden, um die Standortgemeinde bei ihrer Bedarfsplanung zu
unterstutzen.

(8) Fir die Aufnahme von Kindern in der Einrichtung darf keine Mitgliedschaft, Zugehérigkeit
zu Gruppen o.3d. Voraussetzung sein.

§ 4 Fordervoraussetzungen

(1) Die Fordervoraussetzungen fur Kindertageseinrichtungen gemald Teil 4 des KiTaG sind von
dem Trager einzuhalten. Sofern Verstofle gegen Teil 4 des Kindertagesférderungsgesetzes
zu einem Verlust des Forderanspruchs oder zu einer Riickforderung von gewdhrten
Fordermitteln durch den ortlichen Trager der Jugendhilfe fihren, kann die
Standortgemeinde den Trdger nach einem gemeinsam geflihrten Gesprach unter
Einbindung des ortlichen Tragers der Jugendhilfe in Regress nehmen. Die Mittel diirfen
nicht aus dem laufenden Haushalt der Einrichtung genommen werden.

(2) Der Trager sichert zu, dass alle im KiTaG genannten Fordervoraussetzungen von ihm erfiillt
werden und verpflichtet sich, im Falle einer Riickforderung von Fordermitteln durch den
ortlichen Trager der Jugendhilfe im Verfahren gegen die Standortgemeinde mitzuwirken.

3
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(3) Sollte der Trager feststellen, dass diese Fordervoraussetzungen durch ihn nicht
eingehalten werden konnen, hat er die Standortgemeinde dariiber umgehend zu
informieren. Die Standortgemeinde unterstiitzt den Trager soweit wie moglich, im
Rahmen seiner Beratung zur Einhaltung der Fordervoraussetzungen.

§ 5 Finanzierung der Kindertagesstatte

(1) Die Finanzierung der Kindertagesstatte mit der vorgegebenen Standardqualitat erfolgt auf
Grundlage des § 15a KiTaG. Es handelt sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung.
Unterdeckungen, die nachweislich nicht abwendbar waren, werden durch die
Standortgemeinde ausgeglichen. Uberdeckungen sind an die Standortgemeinde zu
erstatten.

(2) Der Einrichtungstrager erhebt fir die Betreuung der Kinder einen Elternbeitrag in der nach
§ 31 Abs.1 KiTaG zuldssigen maximalen Hohe. Der Trager tragt das alleinige Risiko fir
unterbliebene Zahlungen der Eltern. Unterbliebene Zahlungen kénnen gegeniiber der
Standortgemeinde nicht geltend gemacht werden.

(3) Der Trager verpflichtet sich, alle Moglichkeiten des Aufwachsens von Krippenkindern in
Elementargruppen zu nutzen. Dabei werden padagogische Notwendigkeiten
bericksichtigt. Werden Platze im Laufe des Kindergartenjahres frei, sind diese bevorzugt
aus dieser Gruppe nachzubesetzen.

(4) Verpflegungskosten und Auslagen fiir Ausfliige sind von den Eltern zu tragen und werden
nach Beteiligung des Beirates vom Trager vereinnahmt. Die Standortgemeinde hat hieran
keinen Anteil.

(5) Sollte der ortlicher Trager der Jugendhilfe eine ergdnzende Férderung im Sinne von § 16
Abs. 2 KiTaG vorsehen, wird der Finanzierungsanteil der Standortgemeinde
entsprechend verringert. Etwaige Forderungen des 6rtlichen Tragers der Jugendhilfe sind
gegentiber der finanziellen Férderung durch die Standortgemeinde vorrangig in Anspruch
zu nehmen.

(6) Sollte der Einrichtungstrager zusatzliche Angebote in der Kindertageseinrichtung
bereitstellen wollen, die tber die Standardqualitat laut KiTaG hinausgehen und die nicht
Uber diese Finanzierungsvereinbarung abgedeckt sind, sind diese Angebote aus
Eigenmitteln des Tragers zu finanzieren.

(7) Der Einsatz von Zeitarbeitskraften erfolgt nur in  Ausnahmefdllen um
Betreuungseinschrankungen verhindern zu koénnen. Der Einsatz ist mit der
Standortgemeinde abzustimmen.

§ 6 Fortbildung, Qualitdtsmanagement und Fachberatung (§ 19, 20 KiTaG)
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(1) Der Trager setzt in eigener Verantwortung die gesetzlichen Anforderungen an die
padagogische Qualitat, das Qualitatsmanagement, die padagogische Fachberatung und
die Aus-, Fort- und Weiterbildung um.

(2) Nach Maligabe der erforderlichen politischen Beschlisse, wird durch die
Standortgemeinde eine anteilige Forderung von praxisintegrierten
AusbildungsmalRnahmen (PiA-MaRnahmen) in Aussicht gestellt. Bei
Beschlussanderung wird der Trager informiert.

§ 7 Beirat
(1) Der Trager richtet einen Beirat entsprechend § 32 Abs. 3 KiTaG ein.

(2) Der Beirat besteht aus acht gleichwertig stimmberechtigten Mitgliedern mit jeweils zwei
Vertreter/innen
- des Tragers

- der padagogischen Krafte der Kindertagesstatte

- der Elternvertretung

- der Standortgemeinde, bestehend aus dem Blirgermeister, der von einem Mitarbeiter
oder einer Mitarbeiterin der Verwaltung vertreten werden kann, und einem Mitglied
der Stadtvertretung.

(3) Der Beirat wahlt eine/n Vorsitzende/n und eine Stellvertretung aus seiner Mitte.

(4) Die Einladungen zu den Beiratssitzungen missen mindestens 2 Wochen vor der Sitzung
Ubersandt werden.

(5) Der Beirat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder anwesend ist,
darunter die/der Vorsitzende oder die Stellvertretung. Besteht bei Abstimmungen im
Beirat Stimmengleichheit, gilt dies als Ablehnung.

(6) Stellungnahmen des Beirates sind schriftlich zu formulieren und dem Trager vor dessen
Entscheidung vorzulegen.

§ 8 Raumliche Anforderungen an die Kindertagesstitte

(1) Sofern die in § 23 KiTaG definierten rdumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden,
teilt der Trager dies dem ortlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe sowie der
Standortgemeinde unverzlglich mit.

(2) Der Trager und der ortliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe erzielen im Einvernehmen
Losungsmoglichkeiten zur Einhaltung der raumlichen Anforderungen im Sinne des § 23
KiTaG.



Entwurf Finanzierungsvereinbarung - Fehlbedarf

(3)

Der Trager und die Standortgemeinde beantragen gemeinsam in Aussicht gestellte
Investitionszuschiisse des Bundes, Landes oder des ortlichen Tragers der 6ffentlichen
Jugendhilfe. Die Refinanzierung von abgestimmten Baumafnahmen kann Uber eine
Anpassung der Miete erfolgen. Diese Anpassung bendtigt die schriftliche Form.

§ 9 Miete

(1)

Soweit Standortgemeinde und Trager eine Vereinbarung liber die Nutzung einer
Immobilie oder eines Grundstlicks geschlossen haben gelten die erganzenden
Vereinbarungen des Mietvertrages sowie separat geschlossene Anlagen.

§ 10 Verfahren

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Standortgemeinde ist berechtigt, die Verwendung der Zuschiisse selbst oder durch
beauftragte Dritte zu priifen. Dies umfasst die Einsichtnahme in alle Geschaftsvorgange,
die im Zusammenhang mit der Verwendung der Zuschiisse stehen. Der Einrichtungstrager
ist verpflichtet, alle erforderlichen Unterlagen zur Einsichtnahme bereitzuhalten und die
notwendigen Auskiinfte zu erteilen.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinde wird in zwolf gleichen Abschlagen jeweils zum
Ende eines Monats gezahlt.

Der detaillierte Nachweis mit allen Einnahmen und Ausgaben lber die Verwendung der
Mittel ist von Seiten des Tragers der Standortgemeinde spatestens zum 31.05. des auf die
Forderung folgenden Jahres vorzulegen. Liegt der Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig
oder nicht vollstandig vor st die Standortgemeinde berechtigt, weitere
Abschlagszahlungen bis zur Vorlage einzubehalten. Nicht verwendete Mittel
(Uberschiisse) sind binnen eines Monats an die Standortgemeinde zu erstatten.

Der Wirtschaftsplan ist jahrlich bis zum 15.09. fiir das Folgejahr vorzulegen. Mit dem
Wirtschaftsplan sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Personalbedarfsberechnung und -planung (Stellenplan)
- Kalkulation der Verwaltungs- und Betriebskosten
- Kalkulation Miete (wenn vorhanden)

Liegt der Wirtschaftsplan nicht fristgemaf vor, konnen fir das Folgejahr ggf. nur die
Zuschussmittel des laufenden Jahres veranschlagt werden.

(5)

Der Trager hat nach Maligabe des § 58 KiTaG am dauerhaften Monitoring des Landes
mitzuwirken.

§ 11 Betriebskosten
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zuschussfahige Betriebskosten sind angemessene Personal- und Sachkosten gemalR dem
Standard-Qualitats-Kosten-Modell (SQKM) des Landes nach den Regelungen des KiTaG
und der Richtlinien/Verordnungen des Landes bzw. Kreises Herzogtum Lauenburg, die
durch den Betrieb der Kindertageseinrichtung entstehen. Naheres ist in Anlage 1 dieser
Vereinbarung geregelt.

Der Trager legt der Standortgemeinde jeweils mit dem Wirtschaftsplan und Stellenplan
eine Kalkulation des Personalbedarfs und der daraus folgenden Kosten unter Anwendung
von § 37 Abs. 3 KiTaG und der tatsachlichen tariflichen Einstufung der Beschaftigten vor.
Malgeblich fiir die Berechnung ist die tarifliche Eingruppierung des jeweils giltigen
Tarifvertrages des Einrichtungstragers.

Der Trager verpflichtet sich zur sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsfiihrung unter
Berlicksichtigung des padagogischen Konzeptes sowie der Vorgaben aus dem SQKM und
den Regelungen aus § 10.

Der Trager finanziert die notwendigen Betriebskosten gemal KiTaG durch Elternbeitrage,
Zuschiisse des Landes und des ortlichen Tragers der 6ffentlichen Jugendhilfe sowie der
Standortgemeinde.

Die Kosten fir Verpflegung und Ausfliige sind keine Kosten im Sinne des § 39 KiTaG und
gehoren nicht zu den notwendigen Betriebskosten.

§ 12 Laufzeit, ordentliche Kiindigung, Beendigung, Anderungen und Nebenabreden

(1)

(2)

(3)

Der Vertrag tritt riickwirkend zum 01.01.2025 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2027.

Er verlangert sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern er nicht schriftlich von einer
Seite geklindigt wird. Die Kiindigung kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Jahr
zum 31. Juli eines jeden Jahres erfolgen.

Gleichzeitig tritt der bisherige Vertrag nebst aller Nebenabreden auller Kraft.

Der Vertrag endet automatisch zu dem Zeitpunkt, mit dem die Anerkennung des
Einrichtungstragers als freier Trager der Jugendhilfe endet oder die Betriebserlaubnis
erlischt. Soweit die Betriebserlaubnis fiir Teile der Einrichtung erlischt, sind nur diese Teile
vom Ende des Vertrages betroffen.

Die Vereinbarungspartner treten in Verhandlungen Uber eine Anpassung dieser
Vereinbarung, sollten sich wesentliche zugrundeliegende Bestimmungen des
Kindertagesforderungsgesetztes dandern.
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(4) Der Standortgemeinde steht ein auBerordentliches Kindigungsrecht zu, sofern der
Einrichtungstrager nachweislich gegen die Bestimmungen des
Kindertagesforderungsgesetzes verstoRt.

(5) Anderungen, Nebenabreden und Ergdnzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu
vereinbaren. Miindliche Nebenabreden sind unwirksam.

(6) Soweit Standortgemeinde und Trager eine Vereinbarung Giber die Nutzung einer Immobilie
oder eines Grundsticks geschlossen haben, gelten entsprechende Regelungen
unabhangig von dieser Finanzierungsvereinbarung.

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder sich als lickenhaft
erweisen, bleibt die Giiltigkeit dieses Vertrages im Ubrigen unberiihrt. Die unwirksame
Bestimmung ist unter Wahrung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine wirksame
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt fir die Ausfillung von Liicken.

§ 14 Schlichtungs- und Anpassungsklausel
Bei Meinungsverschiedenheiten liber die Auslegung, bei Auftreten von Vertragsllicken sowie

bei sonstigem Anderungsbedarf verpflichten sich die vertragsschlieRenden Parteien
unverziglich Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Losung aufzunehmen.

Ort, Datum Ort, Datum

Stadt Ratzeburg als Standortgemeinde Trager

Stempel Stempel
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 — 2028
Datum: 17.10.2025

SR/BeVoSr/182/2025
Gremium Datum Behandlung
Ausschuss fur Schule, Jugend und 06.11.2025 (o)
Sport

Verfasser/in: Susanne Born

FB/Aktenzeichen: 5.08.13.u.a.

Gewahrung von Zuschussen fur das Haushaltsjahr 2026
zur Forderung der Wohlfahrtshilfe

Zielsetzung: Forderung wichtiger Einrichtungen

Beschlussvorschlaq:

Der ASJS beschlieBt, im Haushaltsjahr 2026 einen Gesamtzuschuss in Hohe
von 21.200,00 € zu veranschlagen und diesen wie folgt auf die Antragsteller zu

verteilen:

Antragsteller Betrag
Schuldnerberatung €
Verein Hilfe fir Frauen in Not €
Selbsthilfekontaktstelle KIBIS €
Alkohol- und Drogenberatung €

Ev. Familienbildungsstatte €
Migrationsberatung €
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Burgermeister Verfasser
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Burgermeister am 17.10.2025
Colell, Maren am 17.10.2025

Sachverhalt:

Unter dem Produktsachkonto 331010.5318100 . 04 — Zuschussbetrage nach
MaRgabe des ASJS — erfolgt die Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln fur
die Gewahrung von Zuschussen an Institutionen zur Férderung der Wohlfahrtshilfe.

Fir das Jahr 2026 liegen die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Antrage vor,
mit einem Gesamtumfang von 21.200,00 €.

Zur besseren Information werden auch die beantragten Summen flr das Jahr 2025
und die tatsachliche Bewilligung fur 2025 angegeben.

Neu ist der Antrag des Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg fur die
Migrationsberatung.

Antragsteller Beantragt 2025 Bewilligt 2025 Beantragt 2026
Schuldnerberatung

Diakonisches Werk 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Verein Hilfe fur Frauen

in Not 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Selbsthilfekontaktstelle

KIBIS 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 €
Alkohol- und

Drogenberatung 7.700,00 € 6.500,00 € 7.700,00 €
Ev.

Familienbildungsstatte | 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
Migrationsberatung

Diakonisches Werk Kein Antrag Kein Antrag 6.000,00 €

Gesamt fur 2026 beantragt: 21.200,00 €

Die Antrage sind als Anlage beigeflgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben in Héhe von 21.200,00 €
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Anlagenverzeichnis:

- Zuschussantrage -

mitgezeichnet haben:



O (412 - Diakonie 53

Litbeck - Lauenbu rg Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Diakonisches Werk Herzogtum LaLéStIrélxD T foEZ :

Am Markt 7 - 23909 Ratzeburg f !I

~.~
G
S

-’

[ Eing .
Stadt Ratzeburg Name: Luisa Wendorf
Frau Born E:;;hwahl: gjgﬂ;gggg-g;
Unter den Linden 1 Lo, v / E-Mai: diakonie@kirche-Il.de
23909 Ratzeburg

Ratzeburg, 16.06.2025

Antrag auf Unterstiitzung der Schuldnerberatung im Jahr 2026

Sehr geehrte Frau Born,

herzlichen Dank, dass Sie mit lhrem finanziellen Beitrag die Arbeit unserer Schuldner- und
Insolvenzberatungsstellen in den letzten Jahren unterstiitzt haben.

Die dramatischen Preissteigerungen im Bereich Energie, Miete und Lebensmitteln fiihren
dazu, dass immer mehr Menschen in die Uberschuldung geraten. Ein weiteres
Uberschuldungsrisiko geht von den zunehmenden Online-Kaufen aus. Gerade junge
Menschen unterschétzen die Gefahren, die das Internet mit sich bringt.

Seit Jahren gibt es einen hohen Andrang auf unsere drei Schuldnerberatungsstellen in Mélin,
Geesthacht und Lauenburg sowie auf unsere AuRensprechstunden in Sandesneben,
Schwarzenbek und Wentorf bei Hamburg. Im Jahr 2024 wurden von der Schuldnerberatung
des Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg 1.147 Beratungsfille bearbeitet.

Um die zahlreichen Anfragen im n&chsten Jahr bewiltigen und gleichzeitig unsere Arbeit mit
der gewohnten Qualitat anbieten zu kénnen, bitten wir Sie unsere Arbeit im nachsten Jahr mit

einem Betrag in Héhe von
2.000,00 €

Zu unterstitzen.

Anbei senden wir lhnen den vorlaufigen Haushaltsplan 2026.

Nit freundlichen Gratten  Diakonisches Werlk
5 erzogtum Lauenburg

Dr. Ulf Kassebaum Am Markt 7

Geschaftsfihrer 23909 Ratzeburg

i ie Tel. 04541-8893-
Diakonisches Werk 04541-8893-34

Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Geesthacht, Lauenburg und Mélin sind anerkannte
Beratungsstellen fiir das Verbraucherinsolvenzverfahren durch das Ministerium fiir Soziales,
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein.

AREFAPAZCLY LI =55 T ETLAT L EN




Hilfe fir Frouen in Not e, V.  Proschstiafa 1 o 21493

Stadt Ratzeburg
Frau Born
Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg

Antrag auf Finanzierung der Aulensprechstunde der Frauenberatung in Ratzeburg

Sehr geehrte Frau Born,

die Frauenberatung des Vereins ,Hilfe fiir Frauen in Not e.V.” bietet seit mehreren Jahren eine 14-
tigige Auensprechstunde in Ratzeburg an, die sich als fest etabliertes und kontinuierlich genutztes

Angebot bewahrt hat.

Dieses Angebot ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und wurde im Jahr 2024 von
50 Frauen in Anspruch genommen ~ ein deutlicher Hinweis auf einen weiter bestehenden Bedarf.

(siehe Sachbericht)

Im laufenden Jahr sehen wir bereits jetzt, in der AuRensprechstunde in Ratzeburg einen sehr hohen
Anstieg der Beratungskontakte.

Damit wir dieses niedrigschwellige und wohnortnahe Angebot auch im kommenden Jahr 2026

Eing: 22 Juli 2025

STADT RAT/LBURG

........... A

F

Frauenberatung
Herzogtum Lovenburg

e

; Fravenhous
Schwarzenbek

'A’® JON Ul UBND14 Inj 81K

Schwarzenbek, den 21.07.2025

fortfiihren kdnnen, beantragen fiir das Jahr 2026

einen Zuschuss in H6he von

Wir danken lhnen herzlich fiir die bisherige Unterstiitzung und wiirden uns freuen, wenn Sie uns
auch weiterhin ermdoglichen, dieses wichtige Angebot vor Ort anzubieten.

,gﬁ%/:é

Mit besten GriiRen

Jutta Hillrichs - Vorstandsfrau

Hilfe fiir Fraven in Not e.V.
PréschstraBe 1
21493 Schworzenbek

Tel 04151-81306
Fax 04151-897105
www.fraven-in-nokschwarzenbek.de

Vereins- und Spendenkonto:
Kreissparkasse Hzgt. Lavenburg

BIC: NOLADE21RZB

IBAN: DE29 2305 2750 0003 0220 05

2.500,00 €.

Fravenberatung Herzogtum Lauenburg
Proschstrafle 1
21493 Schwarzenbek

Tel 04151-8 1306
Fax 04151-8971 05
fraven@beratungsstelleschwarzenbek.de

Birozeiten:
Mo-Fr 9.00-13.00 Uhr

Geschéfiskonto:

Kreissparkasse Hzgt. Llavenburg

BIC: NOLADE21RZB

IBAN: DE14 2305 2750 0100 0203 35

KIK

netzwerk

bei hiuslicher gewalt

Fravenhaus Schwarzenbek
Postfach 1161
21484 Schwarzenbek

Tel 04151-7578
Fox 04151-33 20
th.schwarzenbek@tonline.de

Geschéftskonto:

Kreissparkasse Hzgt. lavenburg

BIC: NOLADE21RZB

IBAN: DE20 2305 2750 0100 0061 62

KIK Herzogtum Lauvenburg

¢/ o Hilfe tiir Frauen in Not e.V.
PréschstraBe 1

21 4AQ72 Sehwarrzanhal
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= TADT RATZEBURG

!
Stadt Ratzeburg f Fing: 12 Sep, 2025
Herrn Biirgermeister Eckhard Graf l’
Unter den Linden 1 - O ................... %0 ,,,,,

23909 Ratzeburg _ S 75
xﬂz . G 1,05

Antrag auf finanzielle Forderung der Selbsthilfekontaktstelle Kiel, 94.68.2625

KIBIS durch die Stadt Ratzeburg fiir das Jahr 2026
Claudia Henkel

Sehr geehrter Herr Graf, Tel 9431 5602-54
die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS im Herzogtum Lauenburg henkel@paritaet-sh.org
befindet sich in Tragerschaft der Gesellschaft fiir Paritatische
Soziale Dienste GmbH (GPS). Die GPS ist gemeinniitzig und eine :::t;t::ec :‘:";::iaaf:efﬂ'ienste
100%ige Tochtergesellschaft des Parititischen GmbH
Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein e.V. Zum Brook 4

24143 Kiel
KIBIS ist eine wichtige Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle el 8431 5602-6
flir Menschen, die aufgrund gesundheitlicher und/oder sozialer Fax 0431 5682-78
Herausforderungen Unterstiitzung in der Selbsthilfe suchen. Die info@paritaet-sh.org
Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle unterstiitzen Biirger:innen bei der ~ """raritaet=shorg
Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe, begleiten ;‘;i‘;’ Volksbank
Gruppengriindungen und erstellen fiir die Gruppen Offentlichkeits- DE57 2189 8667 8896 3139 89
materialien sowie Pressemitteilungen. Bei Konflikten in BIC: GENODEFIKIL
Selbsthilfegruppen bieten sie Moderation oder Mediation an und ﬁirzltsgeric""
unterstiitzen bestehende oder neu startende Gruppen durch Registernummer:
regelméBige Besuche. Die Mitarbeiterinnen sind auBerdem aktivim ~ "RE 14000 K
gesamten Kreisgebiet unterwegs, um sich mit anderen Trégern und ;;i‘;i’;‘/‘;’g;g‘

Projekten des Hilfesystems auszutauschen und zu vernetzen.
Hierbei ist ein Anliegen, Selbsthilfe weiter bekannt zu machen und
das Angebot von KIBIS zu verbreiten. Aufgrund seiner
Niedrigschwelligkeit ist KIBIS vielfach eine erste Anlaufstelle fiir
Menschen, die in andere UnterstiitzungsmaBnahmen
weiterverwiesen werden.

Geschaftsfihrer: Michael Saitner
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Die Mitarbeiterinnen nehmen des Weiteren an einem regelmanigen
Austausch mit den anderen 13 Kontakistellen in Schleswig-Holstein teil,
um auch Uber die landesweit stattfindenden Selbsthilfegruppen,
insbesondere zu seltenen Erkrankungen und weniger bekannten Themen,
informiert zu sein.

Diese Arbeit gilt es im Jahr 2026 fortzusetzen. Die gemeinschaftliche
Selbsthilfe mit ihren vielen Unterstiitzungsstrukturen stirkt die
gesundheitliche und soziale Versorgung der Bevélkerung. Auch in der
Zukunft wird die KIBIS ihre Arbeit fiir und mit den Biirger:innen
weiterentwickeln.

Die Selbsthilfekontaktstelle

In der Kontakistelle in der HauptstraBe 52 in Mdlin findet die tigliche,
sehr sichtbare Arbeit statt, und hier treffen sich zahlreiche
Selbsthilfegruppen. In der verbindlichen, offenen Sprechzeit haben die
Burger:innen und Interessierte die Méglichkeit, Beratungen ohne Termin in
Anspruch zu nehmen, aber auch auBerhalb der Sprechzeit bieten die
Mitarbeiterinnen Beratung flir Betroffene, Angehérige und Interessierte an.

Selbsthilfegruppen - das Kernstiick der Kontaktstellenarbeit -

In der ersten Jahreshilfte 2025 kam es zu folgenden Gruppengriindungen:
e Restless Legs-Syndrom / in Mélln
» Junge Selbsthilfe - Depressions- und Angsterkrankungen / in Mélin
e AD(H)S - Kontakttreff fiir Eltern / in Ratzeburg
o Elterntreffen Autismus / in Ratzeburg

o Bunt statt Grau - eine Gruppe fiir Menschen, die unter einer
leichteren Form von Depression oder Angststérungen leiden / in
Ratzeburg

e Freitagsbubble - bei Depressionen und Angsterkrankungen / in
M©olin
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Soziale Dienste GmbH

Nach wie vor gibt es einen sehr hohen Beratungs- und Gruppenbedarf bei
den verschiedensten Formen psychischer Erkrankungen und Belastungen.
Dabei ist besonders zu beobachten, dass die Personengruppe mit
leichteren Belastungserscheinungen zunimmt. Dies schidgt sich in
expliziten Gruppenangeboten wie ,Bunt statt Grau‘ nieder.

Im besonderen Fokus stehen des Weiteren die Menschen aus der jiingeren
Selbsthilfe. Hierbei verstehen wir eine Altersgruppe von 18 bis etwa 35
Jahren, oft auch erweitert bis 40 Jahre.

Hier ist ebenfalls eine gestiegene Nachfrage nach Gruppenangeboten zu
verzeichnen, sowohl bei psychischen Belastungen als auch bei chronischen
Erkrankungen. Dies schléagt sich ebenfalls in verschiedenen
Gruppenangebote, wie der jungen Depressionsgruppe und der
Endometriose-Selbsthilfegruppe (beide in Molln), nieder.

Die Rdume der Kontaktstelle sind sehr gut ausgelastet. Neben den
regelmaBigen Gruppentreffen findet in der Kontaktstelle eine Sprechzeit
der Frauenberatungsstelle des Kreises, das Angehorigentreffen fiir
Menschen mit psychischen Erkrankungen der Briicke sowie die Beratungen
der EUTB (Erganzende Unabhéngige Teilhabeberatung) statt.

Sichtbarkeit durch Kontakt

Fur Ratsuchende ist der Kontakt mit den Mitarbeiterinnen der KIBIS
sowohl per Mail oder telefonisch als auch persénlich méglich. Die
Netzwerkarbeit im Kreis ist ein wichtiges Element, um die Sichtbarkeit der
Selbsthilfe zu erhéhen. Und auch das Thema Offentlichkeitsarbeit zieht
sich weiterhin durch die alltdgliche Arbeit von KIBIS. Die Kontaktstelle hat
einen Facebook- und Instagram-Auftritt. Hier werden Uber die
verschiedenen Wege Selbsthilfegruppen und Veranstaltungen beworben.
Die Selbsthilfe-App der 14 Kontaktstellen in Schleswig-Holstein ist
erfolgreich etabliert und bietet damit auch einen Zugang zu Themen und
Selbsthilfegruppen, die im Kreis nicht vorhanden sind.

Das KIBIS-Info-Heft wird im September 2025 in der aktuellen Fassung in
den Druck gehen. Die Mitarbeiterinnen haben auch in diesem Jahr wieder
die Erfahrung gemacht, dass das Info-Heft ein fester Bestandteil im
sozialen Netzwerk sowie im breiten medizinischen Bereich ist. Viele
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Anfragen erreichen die Kontaktstelle im Laufe des Jahres mit der Bitte,
Hefte zur Information fiir Interessierte zu versenden. Alle Angaben zum
Selbsthilfebereich finden sich auch auf der KIBIS-Homepage (www.kibis-

herzogtum-lauenburg.de).

In Kontakt gehen - Mit dem Ziel die Selbsthilfearbeit einer breiteren
Offentlichkeit naher zu bringen und schon friihzeitig auf die Angebote der
Selbsthilfe aufmerksam zu machen, ist fiir das folgende Jahr die
Teilnahme der Kontaktstelle unter anderem an folgenden Veranstaltungen

geplant:
e Gesundheitstage der Stadt Ratzeburg,
e Gesundheitstag der Stadt Lauenburg
e Jugend-Rallye der 8. Klassen in Mélln
o Ehrenamtsmarkt in Ratzeburg
¢ Ehrenamtsmesse Mélin

e Woche der Demenz mit Veranstaltung im Robert-Koch-Park/Malln

o Lebendiger Adventskalender in Mélln

o Veranstaltungen rund um das Thema ,,Gesundheit” in Geesthacht

Die Teilnahme der KIBIS-Mitarbeiterinnen an den Arbeitskreisen der
PSAG sowie der verschiedenen Vernetzungstreffen im Nord- und Siidkreis
helfen, die Bedarfe der Ratsuchenden auch im Kreis besser vertreten und

sehen zu kénnen.

Sich austauschen - Im Juni 2025 fand das Gesamttreffen der
Selbsthilfegruppen statt. Die Resonanz der Gruppen war sehr grof3, es
waren viele Vertreter:innen aus dem gesamten Kreisgebiet anwesend.
Dieser Austausch ist sehr wichtig, da die Selbsthilfegruppen hier die
Maoglichkeit haben, aus ihren Gruppen zu berichten und sich iiber die
Finanzierungen der Krankenkassen und deren Antragswege sowie zu
Fortbildungen, Fachtagen etc. zu informieren.

Der Seminartag fiir die Selbsthilfegruppen fand im Mai 2025 zum Thema
,Gut fir Kérper und Seele sorgen in belastenden Zeiten® in der
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Kontaktstelle statt und war ausgebucht. Im September 2025 veranstaltet
das Team zum ,Tag der Selbsthilfe* einen Atemworkshop. Auch im
kommenden Jahr wird es wieder mindestens einen Seminartag fiir die
Gruppen geben, da die Nachfrage an Fortbildung sehr hoch ist.

Um die Arbeit auch im kommenden Jahr weiterfiihren zu kénnen und mit
allen Herausforderungen der aktuellen Zeit breit aufzustellen, beantragen
wir bei der Stadt Ratzeburg fiir das Jahr 2026 einen - gegeniiber 2025
erhbhten - Zuschuss in Hohe von 2.000,00 €.

Hintergrund sind zum einen auf der Ausgabenseite die in 2026 steigenden
Personal- und Sachausgaben. Zum anderen erwarten wir aufgrund der uns
vorliegenden Informationen in 2026 kein (arbeitsmarktabhangiges)
erhohtes Gesamtbudget der Krankenkassen fiir die Selbsthilfeférderung
und damit auch keine realistische Moglichkeit auf der Einnahmenseite
einen héheren Zuschuss von diesen einwerben zu kdnnen.

Der detaillierte Kosten- und Finanzierungsplan wird nach Bekanntgabe der
zu erwartenden Zuwendungshoéhe der ARGE-Selbsthilfeférderung im
Herbst 2025 erstellt und Ihnen im Anschluss daran baldmdglichst
nachgereicht werden.

Fir Ruickfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfiigung.

Michael Saitne

Geschaftsfithrer



Alkohol- und Drogenberatung
Im Kreis Herzogtum-Lauenburg gGmbH

Atkohel- und Drogenberatung gGmbH, Markt 3, 21502 Geesthacht
Verwaltung

Markt 3, 21502 Geesthacht

An die
Stadt Ratzeburg Tel. 04152 79148
Herrn Birgermeister Fax 04152 841459

) -Mail: adb. thacht@sucht-rz.de
Herr Eckhard Graf SAEEE geseiaciis
Unter den Linden 1 Hauptstelle Verwaitung

Viickers Park 8, 21465 Reinbek

23909 Ratzeburg Tel. 040 72738446

Fax 040 72738439

Reinbek, den 10.06.2025

Beantragung von Haushaltsmitteln fiir 2026

Sehr geehrter Herr Graf,

wir bedanken uns fiir die unverandert vertrauensvolle Begleitung und Unterstitzung unserer
Arbeit durch die Stadt Ratzeburg im vergangenen sowie laufenden Jahr. Nachdem Sie unseren
Verwendungsnachweis fiir das Jahr 2024 bereits erhalten haben, (ibersenden wir lhnen anbei
unseren Antrag auf Haushaltsmittel fiir das Jahr 2026.

Die Stadt Ratzeburg unterstiitzt die Angebote der Alkohol- und Drogenberatung gGmbH (ADB)
bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und verlésslich. Diese Unterstiitzung erstreckt sich vor
allem auf unser Angebot der Suchtberatungsstelle in Ratzeburg.

Das Angebot der Suchtberatungsstelle reicht von einmaliger Kurzberatung bis zu langfristigen
Beratungskontexten mit durchschnittlich drei bis fiinf Sitzungen — je nach Bedarf auch dartiber
hinaus. Die Beratung findet vor Ort, telefonisch oder bei Bedarf im Rahmen von Hausbesuchen
statt. Alle Mitarbeitenden verfiigen tUber eine fundierte Ausbildung im Bereich Sozialpadagogik
oder Psychologie, vielfach erganzt durch suchtspezifische Zusatzqualifikationen. Ein
wesentlicher Teil der Arbeit besteht in der Hilfeplanung, Krisenintervention, Vermittiung in
weiterflihrende Hilfen sowie praventiver Informationsarbeit.

Insgesamt erwarten wir im Jahr 2026 steigende Kosten sowohl im Personal- als auch
Sachkostenbereich. Fiir die Alkohol- und Drogenberatung gGmbH findet der Tarifvertrag fir
Kirchliche Beschattigte in der Nordkirche (TV KB) Anwendung. Dieser Vertrag wurde im
Februar 2024 neu verhandeit und eine Laufzeit bis zum 31.12.2025 vereinbart. Der
Tarifabschluss sieht fir den Zeitraum vom 1.7.2025 bis 31.12.2025 eine Erhdhung der

23909 Ratzeburg 23879 Mblin 21493 Schwarzenbek 21502 Geesthacht 21502 Geesthacht 21481 Lauenburg
Rathausstr. 1 Wasserkriiger Weg 7 Hamburger Str. 61 Markt 3 KOLA Grinstr. 13
Tel: 04541/8917 27 Tel.: 045 42/ 84 16 84 Tel.: 0 41 51/ 67 45 Tel. 04152/ 79148 Markl & Tel.: 041 53/20 71

Fax: 045 41/89 17 18 Fax: 04542/ 84 16 85 Fax: 0 41 52/ 84 14 59 Tel.: 041 52/8 22 11

Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg , BLZ: 230 527 50, Kto. Nr. 140 333
IBAN: DE18 2305 2750 0000 140 333, BIC: NOLADE21RZB
Amisgericht Liibeck, Handelsregister Nr.: HRB 1353 RZ, Geschaftsfihrer: Michael Schwarz, Nicolas Kloth



Tarifentgelte um 5,5% vor. Diese Erhéhung wird sich im ersten Halbjahr 2026 vollstandig im
Personalhaushalt niederschlagen. Zudem ist aufgrund des Auslaufens der aktuellen
Entgelttabellen zum 31.12.2025 sowie anstehender Tarifverhandiungen mit weiteren

tarifbedingten Steigerungen in 2026 zu rechnen.

Auch bei den Sachkosten rechnen wir mit steigenden Ausgaben. Allgemeine
Preissteigerungen, etwa im Bereich Energie, Lebensmittel, Birobedarf, Reinigung und
technischer Ausstattung, wirken sich unmittelbar auf unsere Angebote und die

Aufrechterhaltung der Betriebsfahigkeit aus.

Die erwarteten Kostensteigerungen werden wir groBtenteils durch eine Erhéhung der
Mittelzuweisungen des Kreises Herzogtum Lauenburg kompensieren kénnen. Daher
beantragen wir fir das Haushaltsjahr 2026 bei der Stadt Ratzeburg einen
Personalkostenzuschuss in Hohe von 7.700,00 Euro, entsprechend dem bewilligten Zuschuss

im Vorjahr.

Weitere Informationen Uber unsere Arbeit in der Alkohol- und Drogenberatung kénnen Sie
unserem Jahresbericht entnehmen. Gerne stehen wir dariiber hinaus zur Verfligung, um
unsere Arbeit, Entwicklungen und Wirkungen im Rahmen einer Ausschusssitzung oder auf
Einladung in den Fraktionen persénlich vorzustellen.

Sollten sich dazu Riickfragen ergeben, stehen wir selbstverstindlich jederzeit gerne zur
Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen

/
s |
Niégias
Geschéftsfuhrer

Anlage: Haushalt 2026
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Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
Am Markt 7 - 23809 Ratzeburg

_ Name: Christine Nolze/Kerstin Diugi
An i} i Durchwahl: 04541 -5262
den Burgermeister der Stadt Ratzebuyg v fos ratseburg@kirche-lde
Herrn Graf
Unter den Linden 1 Ratzeburg, 03.07.2025
23909 Ratzeburg

Antrag auf Férderung der Ev. Familienbildungsstitte Ratzeburg mit 1000,- € im Jahr
2026

Sehr geehrter Herr Graf,

Familienbildungsstatten bieten gerade jungen Eltern viel Unterstitzung bei der Erziehung
und Bildung ihrer Kinder. Mit inren Angeboten wollen die Familienbildungsstéatten Eltern
Sicherheit im Umgang mit ihren ‘Kindern geben und die Bindung zwischen ihnen stérken.
In den ersten Lebensjahren, also vor Krippe, Kita und Schule, werden die Grundlagen fur
das gesamte Leben gelegt. Viele Eltern sind heute auf sich allein gestellt, auch weil sie oft
fernab ihrer Familien leben und nicht auf die Erfahrungswerte von Eltern, GroReltern und
Geschwistern zuriickgreifen kénnen. Deshalb ist es nétiger denn je, Ihnen unmittelbar mit

Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Ev. Familienbildungsstatte Ratzeburg ist eine kompetente Anlaufstelle fiir alle Familien,
gleich welcher Herkunft, Nationalit4t, Religion und Zusammensetzung. Sie bietet seit 60
Jahren generationsiibergreifend einen Ort fir Beratung, Bildung, Begleitung und Begegnung.
Von Kursen fiir Eltern und Babys ab der 10. Lebenswoche (iber gesundheitsférdernde
Angebote, Kreativ- und Aktivkurse bis hin zu Bildungsangeboten fur Menschen ab der
Lebensmitte, gibt es bei uns viele Méglichkeiten, etwas fur sich und fir andere zu tun. Rund
2.300 Menschen aus Ratzeburg und Umgebung nutzten im vergangenen Jahr diese Chance.
Durch das Angebot DELFI® bietet die Familienbildungsstétte bereits Familien mit
Sauglmgen ab der 10. Lebenswoche die Méglichkeit, die Einrichtung und das vielfltige
Kursangebot kennenzulernen. Im Anschluss an das Angebot fiir die Allerkleinsten kénnen
Eltern mit ihren Kindern von 1 — 3 Jahren die Entdecker- oder Kletterzwerge (Eltern-Kind-

Kurse) besuchen.

Ein Angebot, das Frauen und Kinder unterschiedlicher Kulturen willkommen heil3t, ist seit
2018 unser ,Interkulturelles Café“. '

Die Familienbildungsstatte fordert die Vernetzung von Familien in ihrem Lebensumfeld und
kooperiert vielféltig mit anderen Institutionen in ihrer Region, um die vorhandenen
Ressourcen effektivim Sinne der Familien einsetzen zu kénnen.

Wer kein Kursangebot besuchen méchte, kann sich ehrenamtlich in einem unserer Projekte
engagieren oder selbst Unterstitzung durch Ehrenamtliche der Projekte wellcome und
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Familienpaten in Anspruch nehmen, wenn die familidre Situation dies fir eine begrenzte
Zeitspanne erforderlich machen sollte.

Die Familienbildungsstatten im Kreis Herzogtum Lauenburg verfolgen seit 2017 im Rahmen
des Projektes fit fiir familie das Ziel, Eitern zu informieren und miteinander ins Gespréach zu
bringen, um ihnen mehr Freude und Sicherheit bei der Erziehung ihrer Kinder zu geben.

Durch die Méglichkeit der liickenlosen bzw. fortlaufenden Betreuung der Familien und ihrer
Kinder schon ab der 8. Lebenswoche, werden Familien frith und oft tiber mehrere Jahre an
die Familienbildungsstétte gebunden und lernen so eine gute, verlassliche Gemeinschaft
kennen. Nicht nur die Kleinen, auch die Eitern haben hier vielfaltige Méglichkeiten, Kontakte
zu kniipfen und Freundschaften zu schlieBen. Viele Eitern mtenswleren ihre Begegnungen
und unterstitzen sich gegenseitig im Alitag.

Zusétzlich zu den Angeboten fur Familien hélt die Ev. Familienbildungsstatte viele attraktive
Kurse fur Menschen aller Altersgruppen in acht Rubriken bereit. Nahere Informationen gibt

es unter www.fbs-rz.de und Instagram.

Die festen Kosten fir die Bewirtschaftung der Einrichtung steigen fortlaufend und die
Honorare miissen immer wieder angepasst werden, damit unsere Honorarkréfte nicht
~abwandern“. AuRerdem gibt es wachsende Anfragen nach ErmaRigung von KursgebUhren
sowie nach offenen Angeboten, die ohne Kurs-Einnahmen finanziert werden missen.

Ich bitte Sie deshalb, zu priifen, ob die Stadt Ratzeburg die Ev. Familienbildungsstétte auch
2026 wieder mit einem Betrag von 1000,- € finanziell unterstitzen kann!

Einen Finanzplan fir 2026 fuge ich diesem Antrag bei.

Mit freundlichen Grifzen
e W ok

Dr. UIf Kassebaum
-Geschaftsfiuhrer-
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Stadt Ratzeburg

Bam. Graf / Fr. Born Name: Dr. Ulf Kassebaum
o Durchwahl: 04541/ 8893-50
Unter den Linden 1 Fax: 04541/ 8893-50
23909 Ratzeburg E-Mall; _ukassebaum@kirche-Il.de

Ratzeburg, 14.07.2025

Antrag auf Férderung der Migrationsberatung Schleswig-Holstein (MBSH) im
Nordkreis des Kreises Herzogtum Lauenburg fiir das Haushaltsjahr 2026

Sehr geehrter Herr Birgermeister Graf, sehr geehrte Frau Born,

mit diesem Schreiben wenden wir uns in einer fiir die Migrationsberatung im Nordkreis des
Kreises Herzogtum Lauenburg existenziellen Notlage an Sie. Wir bitten Sie eindringlich:
Helfen Sie uns, die drohende SchlieRung der Migrationsberatung an den Standorten
Molin und Ratzeburg abzuwenden! Jeder finanzielle Beitrag von lhnen hiift, dieses fiir
den Sozialraum unverzichtbare Angebot zu retten.

1. Ausgangslage und aktuelle Bedrohung

Die Migrationsberatung Schleswig-Holstein (MBSH) ist seit Jahren ein zentraler Baustein der
Integrationsstruktur im Nordkreis.  Sie bietet zugewanderten Menschen — unabh&ngig von
Herkunft oder Aufenthaltsstatus — professionelle Unterstiitzung bei allen Fragen rund um
Ankommen, Leben und Integration in Deutschland. Die Beratung ist niedrigschwellig,
vertraulich und orientiert sich an den individuellen Bedarfen.

Aktuell ist die Existenz der Migrationsberatung im Nordkreis akut bedroht.
Die Griinde sind im Kern auf eine massive Finanzierungslicke zuriickzufiihren, die wir als
Trager nicht mehr aus eigenen Mitteln schlieen kénnen. Hintergrund sind:

Tariflich gestiegene Personalkosten

Deutlich gestiegene Miet- und Nebenkosten (Energie, Reinigung, Instandhaltung)
inflationsbedingte Steigerungen bei Sachkosten (Biirobedarf, IT, Fortbildung)
Unverédnderte Zuweisungen und Zuschiisse seitens des Landes

Wahrend die Forderrichtlinie des Landes Schieswig-Holstein einen Trégereigenanteil von
~mindestens 10%" vorsieht, miissen wir im Jahr 2026 faktisch mehr als 33% der Kosten
aufbringen, um das Angebot MBSH mit einem geringen Leitungsanteil aufrechtzuerhalten.
Uber alle unsere Beratungsangebote im Bereich Migration und Integration im Nordkreis
(MBSH, MBE u.a.) kommen wir ohne Ihre Unterstiitzung auf einen Betrag von ca. 135.000 €
an Eigenmitteln — eine Summe, die unsere finanziellen Maglichkeiten bei weitem tbersteigt.
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Die Belastung der Mitarbeitenden ist bereits jetzt sehr hoch. Unsere Berater:innen sind
mit groBem Engagement tétig, doch die Nachfrage und die Komplexitat der Félle steigen stetig.
Besonders Familien mit Kindern, Menschen in akuter Not und Verzweiflung, sowie
Zugewanderte mit jungerer Migrationsgeschichte sind auf unsere Unterstiitzung angewiesen,
um Zugang zu Sozialleistungen, rechtliche Kl&rungen und Integration in allen Lebens-
bereichen (von Kita-Platz bis Arbeitsstelle) zu erhalten.

Der vom Land empfohlene Verweis auf Regeleinrichtungen zur Entlastung des
Angebots, z.B. Jobcenter, Auslinderbehérde oder Elterngeldstelle lduft in der Praxis
ins Leere: Sprachbarrieren, Zugangshemmnisse und die Uberlastung der Mitarbeitenden in
diesen Stellen verhindern eine adaquate Unterstiltzung. Es gibt in erreichbarer Nahe keine
alternativen Angebote. Ein Wegfall der Migrationsberatung wirde eine Versorgungsliicke
reiBen, die nicht kurzfristig wieder geschlossen werden kann — auch wegen des Fachkrafte-
mangels im Bereich Migration und Integration.

2. Warum wir lhre Unterstiitzung jetzt dringend brauchen

Die bestehenden Férdervertrage der Trager mit dem Land Schleswig-Holstein laufen zum
31.12.2026 aus. Fur das Jahr 2027 werden néchstes Jahr die Bedingungen neu verhandelt.
Bis dahin mussen wir die Migrationsberatung im Nordkreis finanziell sichern — sonst droht die
SchlieBung der Standorte Mélin und Ratzeburg bereits zum Jahresende 2025.

Wir sind Uberzeugt: Wenn wir gemeinsam das Jahr 2026 {iberbriicken, besteht die
Chance, im Schulterschluss mit allen Trigern im Land Schleswig-Holstein gegeniiber
dem Land den dringend notwendigen Druck fiir eine auskdmmliche Finanzierung ab
2027 aufzubauen. Sollte das Angebot jedoch schon jetzt bei uns im Nordkreis wegbrechen,
ist es unwiederbringlich verloren — mit gravierenden Folgen fiir die Menschen und den
Sozialraum.

Wir treten als Trager nun an den Landkreis und die Kommunen im Nordkreis heran und
hoffen auf lhre Unterstiitzung. Es gilt die erhebliche Finanzierungsliicke, die wir allein nicht
schlieBen kénnen, gemeinsam zu berbriicken. Wir bitten Sie eindringlich, sich fiir den Erhalt
unserer Migrationsberatung einzusetzen.

3. Die Bedeutung der Migrationsberatung fiir den Sozialraum

Die Migrationsberatung ist weit mehr als ein Angebot fiir ,neu angekommene
Gefllichtete”. Sie richtet sich an:

¢« Menschen, die schon viele Jahre in Deutschland leben und zum Beispiel durch
Familiengriindung, Arbeitsplatzwechsel, Einbiirgerung, veranderten Aufenthaltstiteln
oder Problemen mit Behérden Rat suchen =

o Zugewanderte, die im Rahmen der Fach- und Arbeitskraftezuwanderung _hach
Deutschland kommen und Unterstiitzung im Umgang mit Behorden, bei der Integra’uon
in den Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche benétigen

« EU-Birger*innen, die sich in Deutschiand niederlassen und mit dem deutschen
System vertraut werden missen

« Menschen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern, ihre Kinder in Kita oder Schule
bringen, studieren oder sich weiterqualifizieren méchten

Die Migrationsberatung ist damit ein zentrales Angebot fiir Integration, Teilhabe und
geselischaftlichen Zusammenhait — und sie entlastet zahireiche andere Dienste und
Institutionen'im Sozialraum.




4. Die drohenden Folgen einer SchlieBung
Ein Wegfall der Migrationsberatung hitte dramatische Auswirkungen (siehe Beiblatt 1):

Orientierungsiosigkeit und Isolation fir Zugewanderte

Uberlastung von Regeldiensten, Ehrenamtlichen und Verwaltung

Zunahme von Konflikten, Missversténdnissen und geselischaftlicher Spannungen
Langfristig hohere Kosten fiir Sozialleistungen, Jugendhilfe, Polizei und Justiz
Verlust von Fachkraften und Potenzialen fiir die Region

Verlust eines einzigartigen Integrationsangebotes vor Ort, in einem eher
strukturschwachen und ldndlichen Raum .

» Gefahr, dass sich eine einmal aufgeldste Beratungsstruktur aufgrund des
Fachkriftemangels nicht wieder aufbauen lasst

5. Unsere Botschaft und unser Appell

Wir brauchen alle gemeinsam ein stabiles soziales und demokratisches Gemeinwesen
vor Ort. Wir alle profitieren von gelingender Willkommenskultur und Integrationspolitik.
Geflichtete und Migrant*innen werden aus unterschiedlichsten Griinden auch weiterhin in
Deutschland, in den Bundesldndern und unseren Kommunen im Nordkreis ankommen.

Die Migrationsheratung ist ein Schliissel fiir gelingende Integration, gesellschaftiichen
Zusammenhalt, Sicherung der Demokratie und die Zukunftsfahigkeit des Sozialraums.

“Wir bltten Sie daher: emdrmghch sich gemelnsam it uns fur den Erhalt der Mlgratlons-. 3
beratung im- Nordkrels elnzusetzen und unseren Antrag auf emen Zuschuss in Hohe von

6000€

fur das Jahr 2026 zu unterstutzen‘

Jeder Beltrag der Amter Stadte und des Krelses hllft d|e drohende SchlieBung
--abzuwenden und den Menschen im Sozialraum weiterhin eine Perspektive zu bleten

Fur Ruckfragen, Gesprache und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfiigung. Unterstiitzen Sie uns aus gern mit unseren Forderungen zu einer besseren
finanziellen Ausstattung durch das Land.

Mit freundlichen GriiRen

e Ul Lo

Dr. Ulf Kassebaum
Geschéftsfuhrer

Anlagen .
e Erwartbare Folgen einer SchlieBung der Migrationsberatung

o Ziele und Aufgaben der Migrationsberatung (MBSH)
» Wirkung der Migrationsberatung
¢ Finanzplan 2026




Eine SchlieBung der Migrationsberatung im Nordkreis
hatte gravierende, weitreichende Folgen

1. Verschlechterte Integration und Teilhabe

» Neu zugewanderte und bereits l&nger hier lebende Menschen verlieren den Zugang
zu individueller Beratung und Unterstiitzung.

» Fehlende Orientierung fiihrt zu Unsicherheiten, Fehlern im Umgang mit Behérden und
Rickzug aus dem gesellschaftlichen Leben.

* Asylsuchende verstehen oft das Asylverfahren, seine Ablaufe, Rechte und Pfiichten
nicht oder nur unzureichend. Schutzbedarfe werden nicht rechtzeitig erkannt, was die
Dauer der Verfahren verléngert.

2. Uberlastung anderer Dienste

+ Regeldienste (Jobcenter, Sozialamt, Schulen, Kitas, Gesundheitsdienste) werden mit
migrationsspezifischen Anliegen konfrontiert, fir die sie oft nicht ausreichend
qualifiziert oder ausgestattet sind.

+ Ehrenamtliche und Initiativen geraten Uber ihre Belastungsgrenzen.
¢ Der Verweis auf Regeleinrichtungen I&uft ins Leere, da Sprachbarrieren und
Zugangshemmnisse bestehen und die Mitarbeitenden dort ohnehin tiberlastet sind.
3. Erhdhte soziale Isolation und psychische Belastung

+ Ohne Beratung steigt das-Risiko von Vereinsamung, insbesondere bei Menschen mit
Sprachbarrieren oder Traumatisierungen.

« Mehr als zwei Drittel der Gefliichteten haben potentiell traumatisierende Erfahrungen,
mindestens ein Drittel ist psychisch erkrankt.

» Im gesundheitlichen Regelsystem erhalten Gefllchtete wegen Sprachbarrieren meist
keine psychotherapeutische, sondern allenfalls unzureichende psychiatrische,
medikamentdse Behandlung.

« Psychische Erkrankungen behindern Integration und kénnen zu Selbst- und
Fremdgefahrdung fuhren.
4. Zunahme von Konflikten und geselischaftlicher Spannungen

« Fehlende Vermittiung von Regeln und Werten kann zu Missverstandnissen, Konflikten
im Wohnumfeld, in Schulen oder am Arbeitsplatz fuhren.

« Die Gefahr von Vorurteilen und Diskriminierung steigt.
o Der soziale Frieden vor Ort wird geféhrdet Die Demokratie gerat weiter unter Druck.

5. Langfrlstlg hdhere gesellschaftllche Kosten
. Verzogeﬂe Integration fiihrt zu ldngerer Abhanglgkelt von Sozialleistungen.

o Potenziale von Zugéwanderten bleiben ungenutzt, was angesichts des
Fachkraftemangels problematlsch ist.

o Mehr Aufwand fUr Pohzel Justuz und Jugendhllfe durch eskaherende Problemlagen
. EU Staatsangehbnge werden ohne Beratung vor dem Abgletten in prekare Lagen
o nlchtbewahrt S FROEEY e Sl R
6 Wegfall von Koordmatlon und Netzwerkarbelt e
" Eine WIchtlge Schnlttstelle zwnschen Zugewanderten Regeldlensten und :
P ZlVllgeselIschaft entfallt. Ohne sie fehit Koordination und Abstimmung i Sozmlraum
‘s Besonders. gravuerend ist, dass es'sich um ‘das zentrale Integratlonsangebot vor-Ort
- handelt, in einer strukturschwachen landlichen Reglon e R

_7 Strukturelle Folgen e




Ziele und Aufgaben der Migrationsberatung (MBSH)

[ 1. Ziele

¢ Forderung eines migrationsspezifischen Informations- und Beratungsangebots nach
sozialpadagogischen Standards fiir zugewanderte Menschen als Teil der Integrations- und
Teilhabestruktur vor Ont.

+ Sicherstellung eines bedarfsgerecht regional zugeordneten Beratungsangebots
Starkung der Handlungskompetenz von zugewanderten Menschen zur eigensténdigen
Bewdltigung migrationsspezifischer Problemstellungen und selbststandigen Lebensgestaltung.

s Unterstiitzung bei der Orientierung im neuen Lebensumfeld und Vermittlung von
Systemversténdms (relevante Regeln und Strukturen)

[ 2. Zielgruppen

Primér: Zugewanderte Menschen ab 27 Jahren d|e in der Reglon Ieben
Auch: Jingere Zugewanderte, wenn sie vergleichbare Problemstellungen wie Erwachsene haben
oder kein Jugendmigrationsdienst in zumutbarer Entfernung erreichbar ist.

o Im Fokus: Méglichst neu Zugewanderte und Personen in den ersten finf Jahren nach ihrer
Einreise.

e Offen fiir: Zugewanderte mit nachholenden Integratvonsbedarfen die schon lénger in
Deutschiand leben.

[3 Aufgaben R R RS

Aligemeine Aufgaben
* Individuelle, bedarfsorientierte Information und Beratung in migrationsspezifischen
Problemlagen.
¢ Einleitung, Steuerung und Begleitung von MaBnahmen der Erstintegration, insbesondere in
den Handiungsfeldern:
o Sprache
o Ausbildung und Beruf (berufliche Integration)
o Kinderbetreuungseinrichtungen und Schule
¢ Vermittlung relevanter Regeln und Strukturen (Systemverstiindnis) und ggf. Weiterleitung an
zusténdige Fachdienste.
» Kooperation mit fachlich zustindigen Stellen und Einbindung in die Integrationsstruktur vor Ort.

Beratungsformen
o Erstberatung: ’
o Qualifizierte, bedarfsgerechte und orientierende Beratung méglichst zeitnah zur Einreise,
vorrangig zu Erstintegrationsfragen. '
o Vemmittlung von Orientierungs- und Strukturwissen, ggf. Uberleitung in
integrationsbegleitung.
« [ntegrationsbegleitung:
o Individuelle Prozessbegleitung iiber léngeren Zeitraum (max. 3 Jahre).
o Systematische Fallbearbeitung (z.B. Case-Management), Initilerung und Begleitung von
Integrationsprozessen, Einbindung und Weitervermittlung an Fach- und Regeldienste.
¢ Punktuelle Beratung:
o Qualifizierte Information/Beratung zu bestimmten migrationsspezifischen Themen, ggf. mit
Uberleitung in Integrationsbegleitung.
o Auch fur Zugewanderte mit nachholendem Integratlonsbedarf

| 4. Weitere Atifgaben und Rahmenbedingungen -~~~ ;% =0 - Ty

e Durchfithrung der Beratung:
o Inden Raumen der Beratungsstellen, digital oder in externen.
o Keine Begleitung zu anderen Diensten/Einrichtungen (z.B. Behérden, Arzt*innen).
Einsatz von Sprach- und Kulturmittler‘innen/Dolmetscher*innen bei Bedarf.
Angebot von Gruppenterminen zu bestimmten Themen.
Erhebung und Ubermittiung aktueller Daten aus dem Beratungsgeschehen an das Ministerium
(Jahresbericht, Sachbericht, statistischer Bericht).

- Die: Beratung- |st auf-die individuelien Bedarfe der Ratsuchenden ausgenchtet
und erfolgt in engér Kooperation mit anderen Akteuren der. |ntegrat|onsarbelt




Wirkung der Migrationsberatung
— fur weit mehr als Gefliichtete

Die Migrationsberatung richtet sich an eine breite Zielgruppe:

o]

o]

Neu zugewanderte Menschen {unabhéngig vom Aufenthaltsstatus)

Menschen, die schon ldnger in Deutschland leben, aber z.B. wegen
Familiengrindung, Arbeitsplatzwechsel, Einblrgerung, verdnderten
Aufenthaltstiteln oder Problemen mit Behorden Rat suchen

Fach- und Arbeitskrafte, die im Rahmen der Anwerbung nach Deutschland
kommen (EU und Drittstaaten)

EU-Birger*innen, die sich in Deutschland niederlassen

Menschen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern, sich weiterqualifizieren oder
ihre Kinder in Kita/Schule bringen méchten

Die Beratung umfasst u.a.:

o]

Unterstiitzung bei der Orientierung im deutschen System (Behdérden, Rechte,
Pflichten)

Hilfe bei der integration in Arbeit, Ausbildung, Bildung und Gesellschaft
Beratung bei aufenthaltsrechtlichen Fragen, Familiennachzug, Einbuirgerung

Unterstitzung bei der Wohnungssuche, Anerkennung von Abschlissen, Zugang
zu Kitas und Schulen

Vermittlung an Fachstellen und Regeldienste

Wirkung der Migrationsberatung:

Q

Fazit:

Bessere Zugange von Eingewanderten und Geflichteten in Aufenthaltssicherheit,
Bildung, Arbeit, weniger Leistungsbeziige, Abschluss von Sprachkursen.

EU-Staatsangehorige werden vor dem Abgleiten in prekére Lagen bewahrt.

Dies fordert sozialen Frieden vor Ort und reduziert mégliche negative Folgekosten
fur Ratsuchende und das Gemeinwesen insgesamt.

Die positive Wirkung ist besonders grof}, da die Migrationsberatung das zentrale
Integrationsangebot vor Ort ist, in einer strukturschwachen landlichen Region.

Die Migrationsberatung ist ein Angebot fur alle Zugewanderten — nicht nur fiir Gefllchtete.
Sie ist ein Schlussel fur gelingende Integration, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Zukunftsfahigkeit des Sozialraums.

Wir brauchen jetzt lhre Unterstiitzung, um diese wichtige Arbeit fortsetzen zu kénnen.
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Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg fur das Jahr 2026

Zielsetzung:
Aufstellung des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlaq:

Der ASJS stimmt den von der Verwaltung vorgeschlagenen Ansétzen zu und
empfiehlt der Stadtvertretung, die entsprechenden Budgets im Ergebnisplan
und der Investitionsiibersicht 2026 zu veranschlagen.

Burgermeister Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Hentschel, Jurgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025
Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Fir die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 sind flr die einzelnen
Produktsachkonten die jeweiligen Bedarfe zu ermitteln und nach Beratung im
Fachausschuss dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen.

Die den ASJS betreffenden Veranschlagungen sind den beigefugten Entwirfen zum
Ergebnisplan und der Investitionsubersicht zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

siehe Anlagen
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Anlagenverzeichnis:

Ergebnisplan 2026
Ergebnisplan mit Erlauterung
Investitionsubersicht

mitgezeichnet haben:

zur Vorlage vom 30.10.25



ukt EK | Budget Bezeichnung Ergebniskonten Ansatz2025 | 3.NT.2025 | 2025NEU | Ansatz2026 | Ansatz2027 | Ansatz2028 | Ansatz2029
17010 414000 | 04 |Zuweisung Schulsozialarbeit 0 0 0 0 0 0
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 414100 04 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) 29.000 1.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 414200 04 Zuweisung des Kreises (Ver 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 414700 04 Spenden 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 446100 04 Teilnehmerbeitrige 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448100 04 Erstattung Kreis (fiir OPP LG) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448200 04 Erstattung i 1.260.000 374.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000 1.634.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448500 04 Erstattung Ver 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 448700 04 Erstattung War K 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
217010 (e e G Hirerh e | e |RIRGErREEEETE S fEENE:D 1.000 100 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800
beamtenrechtlichen Vorschriften
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 506100 | 04 |zufihrung zur Beihiferd fr Beschaftigte 200 200 300 300 300 300
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 523100 04 Unterhaltung u. Miete 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 523110 04 Miete Biromaschinen 22.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 523120 04 Kosten fur OPP-Raten 1.432.700 1.432.700 1.432.700 1.432.700 1.432.700 1.432.700
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 526100 04 Corona-Schutzausriistung 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 526200 | 04 |Fortbildung des Personals 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 526210 04 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527100 04 Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars 2.000 500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527110 04 Unterhaltung EDV-Anlage 86.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527111 04 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) 6.000 6.000 7.000 10.000 10.000 10.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527120 04 Schulbiicherei/Zeitschriften 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527130 04 Hallenbad 22.000 22.000 22.000 22.100 22.100 22.100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 527140 04 Ruderakademie und Ruderclub 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529100 04 Lernmittel 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529110 04 Kosten fiir T 700 700 1.500 1.500 1.500 1.500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529120 04 Lehrmittel 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529130 04 ungen, Ver 2.100 2.100 2.500 2.500 2.500 2.500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529140 04 Sonstige Betr 600 600 600 600 600 600
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529150 04 er 1.200 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529160 04 Sachkosten Schulsozialarbeit 800 800 800 800 800 800
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529170 04 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte) 100 100 100 100 100 100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 529180 04 Einrichtung Kabinette 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 531110 04 ags 108.000 108.000 109.000 110.000 111.000 112.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 531800 04 Sachkosten Austauschschiler/innen 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 542900 04 Beitrage an Verbande, Vereine 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 542910 04 Vermischte 500 500 500 500 500 500
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543100 04 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543109 04 Post- und Fer n 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543110 04 EDV-Anlage 7.000 3.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543111 04 EDV-Anlage -IT FB 4- 10.100 10.100 17.000 17.000 17.000 10.100
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543140 04 beit 300 300 300 300 300 300
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543150 04 a i ichts- u.d. Kosten 400 400 400 400 400 400
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543160 04 Drogen-/Suchtprévention 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
217010 Lauenburgische Gelehrtenschule 543170 04 Priifung Elektrogerite 12.500 12.500 14.500 15.000 16.000 16.000
241010 |schulerbeforderung 414200 | 04 |Zuweisung Kreis 3.600 3.600 1.500 1.500 1.500 1,500
241010 |schulerbeforderung 542900 | 04 |schillerbeforderung 5.500 5.500 2.000 2.000 2,000 2.000
241010 |schulerbeforderung 542910 | 04 |schillerbeforderung (nicht ford.fahig) 21.000 21.000 22,000 23.000 24.000 25.000
241010 |schulerbeforderung 542940 | 04 |schillerbeforderung (Kosten fir GPNV) 86.000 86.000 90.000 91.000 92.000 93.000
243010 allgemeine Schulverwaltung 505100 gy |G R E SN REED Cn 16.600 2.100 18.700 30.100 30.100 30.100 30.100
beamtenrechtlichen Vorschriften
223010 ine Schulverwaltung 506100 | 04 |zufihrung zur Beihiferd fr Beschaftigte 2.300 300 2,600 3.900 3.900 3.900 3.900
223010 ine Schulverwaltung 531100 | 04 sge (Sonder-/Forderschulen) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
243010 il chulverwaltung 531110 04 age 218.000 218.000 225.000 225.000 225.000 225.000
223010 ne Schulverwaltung 531120 | 04 age (auswart. sonst. Schulen) 74.800 74.800 74.800 74.800 74.800 74.800
243010 il chulverwaltung 531130 04 age (Gr 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
223010 ine Schulverwaltung 531300 | 04 |schulver 3.973.200 132300 | 3.840.900 4,154,900 4,081,800 4.111.400 4.152.900
271010 |Volkshochschule (VHS) 531800 | 04 |Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. 38.900 38.900 40.200 41600 43.100 43.100
271010 |Volkshochschule (VHS) 543109 | 04 |Post-und Fer n 800 800 800 800 300 800
271010 |Volkshochschule (VHS) 543110 | 04 |Gebihren Internetanschluss 200 200 200 200 200 200
J81010 Kultur- und Bildungszentrum Ernst- aag20 | oa | Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und - e e - B -
Barlach-Schule Bewir
o Personal- und g Land SH
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere 414100 | 04 f 0 42,000 42,000 0 0 0 0
Ehrenamtsstrategie)
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere 529100 | 04 |Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie) 0 42,000 42,000 0 0 0 0
315100 |Soziale Einrichtungen fr Altere 531700 | 04 |Zuschuss Diakonie fir 20,000 20,000 0 0 0 0
331010 Forderung von Trégern der 531800 04 amm Demokratie leben! 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
Wohlfahrtspflege
331010 Forderung von Trégern der 531810 | 04 |Zuschussbetrige nach MaRgabe des ASIS 13.500 13.500 21.200 21.200 21.200 21.200
Wohlfahrtspflege
331010 ROEEREE UEER 531820 04 |Férderung Férderverein Hospiz Mélin e.V. 2.500 2.500 2.500 0 0 0
Wohlfahrtspflege
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 441100 | 04 |Mieten und Pachten 52.300 52300 52300 52.300 52300 52.300
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 446100 | 04 |Erstattung Versicherungsschaden 100 100 100 100 100 100
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 448200 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 1.300.000 1.300.000 1.373.000 1.373.000 1.373.000 1.373.000
361010 KiTa Wilde 13 (AWO-Tragerschaft) 531700 | 04 |zuschuss zu den Betr 1.434.200 1,434,200 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St | 401100 | 04 | Mieten und Pachten 44300 44.300 44.300 44300 44.300 44.300
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | 146100 | 04 |Erstattung Versicherungsschiden (Sanierung und Umzug) 90.000 114.300 204.300 0 o 0 o
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | 446110 | 04 [erstattung Versichen 0 800 800 0 o 0 o
KiTa Zipfelmitze (Kirchengemeinde St. )
si020  |Tazipielm 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 900.000 900.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | c43050 | 04 [sachverstindigen-/Gerichts- u.4. Kosten 0 o o o 0 o
361020 E'Tarzg":el’;““e (Kirchengemeinde St. | 531700 | 04 |zuschusszu den Betriebskosten 960.000 960.000 981.000 981.000 981.000 981.000
KiTa___(Verein Kinderbetreuung fur )
361030 e 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 498.900 498.900 503.500 503.500 503.500 503,500
361030 E;T‘azeb—m[:f/’_)e‘” Kinderbetreuung fir | 31700 | 04 [zuschuss zu den Betriebskosten 518.900 518.900 503.500 503.500 503.500 503.500
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 441100 | 04 |Mieten und Pachten 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 448200 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus 750.000 750.000 761,000 761000 761,000 761.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 448210 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus 530.000 530.000 541,000 541,000 541,000 541,000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 448220 | 04 |zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune) 360.000 360.000 373.000 373.000 373.000 373.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 531700 | 04 |zuschuss zu den Betr (Kinderhaus) 780.000 780.000 761,000 761,000 761,000 761,000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 531710 | 04 |zuschuss zu den Betr 535.000 535.000 541,000 541,000 541,000 541,000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 531720 | 04 |zuschuss zu den Betr (Die Scheune) 365.000 2.000 367.000 373.000 373.000 373.000 373.000
361040 Montessori Kinderhaus Ratzeburg 543100 | 04 |Fer ihren 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
361050 Kindergarten Hasselholt st. Petri) 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 1.000.000 1.000.000 1,090,000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
361050 Kindergarten Hasselholt (st. Petri) 531800 | 04 |zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) 1.060.000 900 1.060.900 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
361060 Kinder 531700 | 04 |zuschuss zur Finanzierung der Kinder 186.700 186,700 195.600 195.600 195,600 195.600
361060 inder 531710 | 04 |zuschuss praxisintegrierte 8 (PIA/PIA HEP) 100300 100,300 136,300 136,300 136,300 136,300
361070 T i 5051000 IRCA I G EaAr Dot ellup =gl achicen 2700 400 3.100 5.000 5.000 5.000 5.000
beamtenrechtlichen Vorschriften
361070 | Tageseinrichtungen fr Kinder 506100 | 04 |zufiihrung zur Beihilfer fir Beschaftigte 400 100 500 700 700 700 700
361070 | Tageseinrichtungen fir Kinder 543150 | 04 3 ichts- u.4. Kosten 1.400 1.400 0 0 0 0
361070 T G o | e [FEEEREERERE SE (e e S 2.990.000 2.990.000 2.990.000 2.930.000 2.930.000 2.930.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414000 04 Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel) 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414200 | 04 |Zuweisung Kreis 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700
362010 Kinder- und Jugendarbeit mmm | e [PEEEE S R ey R D 100 100 100 100 100 100
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414700 | 04 |Spenden ( ) 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414710 04 Spenden 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414720 04 Spenden (Zirkusfreizeit) 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 414800 | 04 |Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) 0 0 0 0 0 )




Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale

362010 Kinder- und Jugendarbeit 432100 | 04 200 200 200 200 200 200
362010 Kinder- und Jugendarbeit 432110 04 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit) 100 100 100 100 100 100
362010 Kinder- und Jugendarbeit s05100 | o4 |2uftinrung zur Pensionsrickstellungen nach den 1.000 100 1.100 1.800 1.800 1.800 1.800
beamtenrechtlichen Vorschriften
362010 Kinder- und Jugendarbeit 506100 04 Zufiihrung zur Beihilfer fiir Beschaftigte 200 200 300 300 300 300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 523100 |04 |wi Streetworker 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 53110 | 04 (Lagerraume) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 525100 04 Haltung von Fahrzeugen 600 600 600 600 600 600
362010 Kinder- und Jugendarbeit 526100 | 04 | Fortbildung des Personals 1.500 1.500 1.500 1,500 1.500 1,500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 527100 | 04 |Unterhaltung u. Erganzung des Inventars 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529100 04 Unterhaltung Spielmobil 800 800 800 800 800 800
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529110 04 Kosten fiir Leistungen Bauhof 500 500 500 500 500 500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529120 | 04| Offentli beit 500 500 500 500 500 500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 529130 | 04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit s29140 | 04 Aktion Ferienpass 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 520150 | o4 |Aufwendungen zur Forderung der internationalen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
362010 Kinder- und lugendarbeit 529160 | 04 @irkusfreizeit) 100 100 100 100 100 100
362010 Kinder- und Jugendarbeit 531200 | o4 |CrStattung andenKreis (S0% Streetworkerkosten vom 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 531800 | 04 |Zuschuss fiir laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 531810 | 04 |Zuwendungen an Vereine/Verbinde (Aktion Ferienpass) 900 900 900 900 900 900
362010 Kinder-und Jugendarbeit 531820 | o4 | orderung der Teinehmerinnen fiir Mainahmen der Kinder- 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
und Jugendarbeit
362010 Kinder- und Jugendarbeit 2100 |04 [ at) 2,500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
362010 Kinder- und Jugendarbeit 542900 04 Beitrage an Verbénde, Vereine 300 300 300 300 300 300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 542910 04 aus 0 0 0 0 0 0
362010 Kinder- und Jugendarbeit 53100 |04 1300 200 1.700 1.300 1,300 1.300 1,300
362010 Kinder- und Jugendarbeit 543110 04 Gebiihren Inter 800 800 800 800 800 800
362010 Kinder- und Jugendarbeit 513120 | 04| Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
362010 Kinder- und Jugendarbeit 543130 04 (PFD Mittel) 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 414000 | 04| Zuweisung aus dem Bildungs-und 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
365010 Kindergarten Domhof 414100 04 Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm) 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 412200 | 04| Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) 901,600 901,600 956.400 956.400 956.400 956.400
365010 Kindergarten Domhof 412210 | 04| Erstattung Kreis (KiTa Er 29.400 29.400 25.800 27.200 27.200 27.200
365010 Kindergarten Domhof 414700 04 Spenden 0 100 100 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 432100 |04 162.500 164.500 168.800 166.700 166.700 166.700
365010 Kindergarten Domhof 432110 | 04| Entgelt fur integrative Sonderbetreuung 45700 45.700 70,600 60.200 45.700 45700
365010 Kindergarten Domhof 432120 |04 |ver Wittagessen 40,100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100
365010 Kindergarten Domhof 426100 |04 |Erstattung Versicher 100 100 100 100 100 100
365010 Kindergarten Domhof 448000 04 Erstattung Bund fiir PiA 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 428200 |04 |Erstattung Kreis fur PiA 13.000 13.000 7.400 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof EE | @ [PEOEEE REE S e D 13.400 1.800 15.200 24.400 24.400 24.400 24.400
beamtenrechtlichen Vorschriften
365010 Kindergarten Domhof 506100 | 04 |Zufihrung zur Beihilfer fur Beschaftigte 1.900 300 2.200 3.100 3.100 3.100 3.100
365010 Kindergarten Domhof 526100 | 04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
365010 Kindergarten Domhof 52600 | 04 |a fahren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
365010 Kindergarten Domhof 527100 | 04 |Unterhaltung u. Erganzung des Inventars 2.500 2.500 5.100 5.100 5.100 5.100
365010 Kindergarten Domhof 529100 |04 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
365010 Kindergarten Domhof 529110 |04 Kindergarten 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
365010 Kindergarten Domhof 529120 | 04 |Ver Mittagessen 42500 42.500 42.500 42500 42.500 42500
365010 Kindergarten Domhof 529130 | 04 |Kosten fir Leistungen Bauhof 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
365010 Kindergarten Domhof 531200 |04 von 6.100 6.100 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 542900 | 04 |Beitrage an Verbande, Vereine 100 100 100 100 100 100
365010 Kindergarten Domhof 542910 04 aus 0 7.600 7.600 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof s | e |CHEEeRl G (e 2R, 900 900 1.500 1,500 1.500 1.500
Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)
365010 Kindergarten Domhof 543109 04 0 0 0 0 0 0
365010 Kindergarten Domhof 54310 | 04 2 100 100 100 100 100 100
365010 Kindergarten Domhof 543120 | 04 Fachberatung 2.000 200 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000
365020 Kindergarten in externer Trigerschaft e | e [POGATCEEEETE S dEEEED 800 200 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
beamtenrechtlichen Vorschriften
365020 Kindergarten in externer Tragerschaft 506100 | 04 |zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fiir Beschiftigte 200 200 200 200 200 200
366010 53100 |04 Stellwerk 15.600 700 16,300 19.100 19.100 19.100 19.100
366010 527100 | 04 _|Unterhaltung u. Erganzung des Inventars 0 0 0 0 0 0
366010 531700 | 04 |Zuschuss Projekt Gleis 21 220000 33.400 253.400 252.600 260.200 268.000 268.000
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 527100 | 04 |Sportlerehrung 500 500 500 500 500 500
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 529110 | 04 |Kosten fur Leistungen Bauhof 10.000 4,000 14,000 15.000 15.000 15.000 15.000
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 531800 | 04__|Beihilfen fur Ehrenpreise 600 600 600 600 600 600
421010 | Allgemeine Forderung des Sports 531810 | 04 |Zuschuss Sportforderung (gem. ASIS) 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
221010 Allgemeine Forderung des Sports 531820 | 04 |Zuschuss Birger-und 0 0 0 0 0 0
424000 Sportstatte am Fuchswald 441100 Mieten und Pachten 5.700 600 6.300 6.800 6.800 6.800 6.800
422000 [sportstatte am Fuchswald 41110 Ersatze Betr 1.900 100 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100
422000 [sportstatte am Fuchswald 28300 | 04 il Schulverband Sportplatzn 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
424000 Sportstatte am Fuchswald 448700 04 il Dritter Spor 0 [ [ 0 0 0
124000 Sportstatte am Fuchswald 527100 | 04 |Unterh. und Erganz. d. Geréte/Ausriistung 20.000 20.000 20.000 24.500 24.500 24.500
422000 |[sportstatte am Fuchswald 529110 | 04 | Kosten fur Leistungen Bauhof 82.000 82.000 76.200 76.200 76.200 76.200




gebnlspla B @lEll WA LG Grimm
Produkt | Produktname EK | Budget|Bezeichnung Ergebniskonten Begriindung
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414000 04 |Zuweisung Schulsozialarbeit
{ 414100 04 i i i -Mi
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) 29.0000 zuz. 1.300 -Zuwendungsbescheide c. 22.05.2025, 30.207,81€
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414200 04 |Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) . .
In 2024 wurden auch die Mehrkosten aus dem Jahr 2023 vom Kreis erstattet.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414210 | 04 |Zuweisung Kreis fiir Projekte N .
Nennposten f. evtl. soz.pddagogosche Projekte
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 414700 04 |Spenden Nennposten
217010 { 446100 04 i itrd
Lauenburgische Gelehrtenschule Teilnehmerbeitrage NS G il SR B
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448000 04  |Erstattung Kosten Corona-Schutzausriistung (Hygieneprogramm)
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448100 04 |Erstattung Kreis (fir OPP LG) Interessenausgleich gem. 6ff.-rechtl. Vertrag, letztmalige Zahlung zum 1.8.2029
In 2022 besuchten 431 auswartige S u S, in 2023 437 auswartige S u S die LG.
Der SKB 2024 betragt 2.889,28 €. Berechnung: rd. 430 Su S x 2.889,28 € =
1.242.390,40 €. In 2025 liegt der SKB bei 3.715,44 gestiegen aufgrund der
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448200 04  |Erstattung Schulkostenbeitrage gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils.
Berechnung: rd. 430 S u S x 3.800,00 € = 1.634.000,00 €. Der endgiiltige SKB
Beitrag 2026 wird zurzeit noch ermittelt. Die genauen SZ ergeben sich erst nach
dem schulstatistischen Stichtag Ende September.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448300 04 |Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448500 04  |Erstattung Verwaltungskosten Nennposten f. Kopien und Beglaubigungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 448700 04 |Erstattung Wartungskosten Kiichenausstattung
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen
u i i h den beamt htlich
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 505100 0 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 506100 04 |Zufuhrung zur Beihilfertickstellungen fiir Beschaftigte
Jahresmiete i.H.v. 6.273,20 €, zus. Preiserhhung und evtl. Reparaturen bzw.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 523100 04 |Unterhaltung u. Miete Telefonanlage . . q g g
Erweiterungen einkalkuliert
Durch Austausch und Erweiterungen Drucker betreffend, betrégt die mtl. Miete
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 523110 | 04 |Miete Biromaschinen seit Marz 2024 1.722,61 €, somit ergibt sich eine Jahresmiete i.H.v. 20.671,32 €,
eine Preissteigerung ist jahrlich einzukalkulieren
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 523120 04 |Kosten fur OPP-Raten gemaR Vertrag
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 526100 04 |Corona-Schutzausriistung
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 526200 04  |Fortbildung des Personals fir mogliche Fortbildungen der Schulsekretarin
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 526210 | 04  |Forthildung des Personals (Schulsozialarbeit . - . . . .
d g ( ) Fortbildung und Supervision, Fachweiterbildung InsoFa (2.000 € einmalig)
zuz. 3.000 €, Reparaturen bzw. Erganzungen der Gerate in den Fachschaften
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527100 04  |Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars (z.B. Mess- und Versuchsgeréate in den FS Chemie, Physik, Biologie; Abspielgerate
in FS Musik, Spanisch, Latein, Franzésisch, Englisch; Instrumente der FS Musik)
Die mtl. Rg sind von rd. 5.300,00 € auf rd. 6.500,00 € ab Februar diesen Jahres
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527110 04 |Unterhaltung EDV-Anlage gestiegen, Preiserhohung zu spat angekiindigt, evtl. extra Kosten sind
einzukalkulieren.
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527111 04  |Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) Auftréage fur die zur Verfiigung stehenden Mittel wurden erteilt.
zuz. 1.000 €, Kosten f. aktuelle Abos v. Fachzeitschriften 1100,-€ p.a.,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527120 04 |Schulbiicherei/Zeitschriften . . o
Neuanschaffungen moderner Fachliteratur als Ergdnzung zu den Lehrwerken
Bishi fligt 18.988,24 €. Auftrage sind fur di tlichen Betrage bereits
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527130 04  |Benutzung Hallenbad elrie:: verfligt (SRR CE e E
GemaR Nut; inb: it dem DRV als Trager der RAR; einschlieRlich
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527140 04  |Benutzung Ruderakademie em? MEAIEREEI aﬂrur{g mit dem . s r?ger er
Versicherung der Boote fiir die Nutzung im Unterricht
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 527150 04 |Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer) Der Bustransfer muss u. a. fiir die Sportprofile stattfinden.
20.418,99 e sind bereits verfiigt. Auftrage sind fiir die restlichen Betrage bereits
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529100 04 |Lernmittel erteilt. g g €
zuz. 800 €, Bewirtung bei Examenspriifungen, Arbeitskreistagungen,
. . N Schulkonferenzen, Aufmerksamkeiten (Blumen, Buchgeschenke) bei besonderen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529110 04 |Kosten fir besondere Verwaltungsanlasse L . - N .
Anléssen, Dienstjubilieen, BegriRung und Verabschiedung von Kollegen,
Auszeichnungen Abitur, usw.
Restmittel werden noch ausgegeben z. B. fiir Musikinstrumente (Trommeln,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529120 04  |Lehrmittel Querfléten) und MeRgeréte und Reagenzglaser fur die Fachschaften Physik und
Chemie.
zuz. 400 €, Schulfest, Ausrichtung Sportveranstaltungen (Kreisfinals,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529130 04  |Schulwanderungen, Veranstaltungen Bundesjugenspiele, Schultriathlon, usw.), Fahrradwoche, Klimatage,
Theaterauffiihrungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529140 04 |Sonstige Betriebsaufwendungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529150 04 |Verpflegungskosten Mittagessen BuT Leistung Gutschein-Essen wird gut angenommen, vgl. PSK 217010.414200
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529160 04  |Sachkosten Schulsozialarbeit Arbeitsplatzgestaltung und Materialien fir 2 MA der Schulsozialarbeit
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529170 04 |Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte) Nennposten, vgl. PSK: 217010.414210 u. 446100
. L . zuz. 2.000 €, Modernisierung einzelner Kabinettausstattungen, Reparaturen,
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 529180 04  |Einrichtung Kabinette .
Renovierungen
217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 531100 04 |Rickzahlung Landesmittel




In letzten Jahr wurden bereits insgesamt 81.050,39 € SKBe fiir das Jahr 2023 fiir
41 S u S gezahlt. Die ST werden fiir 2024 SKBe fiir eine dhnlich hohe SZ
abfordern. Zudem werden die Beitrage sowohl fiir 2024 als auch nochmal fur
2025 aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des
Investitionskostenanteils steigen. Berechnung fiir 2024: rd. 43 S x SKB i. H. v. rd.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 531110 04 Schulkostenbeitrage 2.200,00 € = 94.600,00 € + 81.100,00 € bereits geleistete Zahlungen/
Berechnung fiir 2025: rd. 43 S x SKB i. H. v. rd. 2.500,00 € = 107.500,00 €. Die
genauen SZ ergeben sich jedoch erst nach dem schulstatistischen Stichtag Ende
September mit den Abforderungen der ST ab Oktober. Ebenso die von den
jeweiligen ST neu ermittelten SKBe. Bisher sind in diesem Jahr keine Zahlungen
laut K1 erfolgt.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 531800 04 |Sachkosten Austauschschiiler/innen
Beitra, fol, Ford in A Siwa, DJH, GEMA, Gesellschaft an S.H.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 542900 04  |Beitrage an Verbdnde, Vereine el rage S NSRRI esetischattan
Geschichte u. a.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 542910 04  |Vermischte Aufwendungen Restmittel werden noch ausgegeben, u. a. Weihnachtsbaum
Bisher wurden rd. 6200 € ausgegeben. Die Restmittel werden noch fiir

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543100 04 |Geschaftsaufwendungen Biirobedarf, Aktenvernichtung, Anzeigen, Druckerpatronen und Kopierpapier fir
die Verwaltung benétigt.

Bisher wurden bereits rd. 3.600,00 € ausgegeben. Es stehen noch fiir 5 Monate
die Telefonrechnungen aus (rd. 2.400,00 €), sowie der Portoausgleich mit dem
. " FB 1 (ca. 900,00 €), die Halfte der Rundfunkgebiihren (35,00 €), weitere
217010 |L: b he Gelehrtenschule | 543109 | 04 |Post-und F Idegebiih: =
EREPEEEER R AR R ) R EAE A Portobuchabrechnungen (ca. 100,00 €/Monat) , der Eintrag in das Ortliche
(120,00 €). Zudem erhohen sich die monatlichen Kosten um ca. 80,-- € aufgrund
neuer Handyvertrage fir die 2 MA der Schulsozialarbeit.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543110 | 04 |Geschéftsaufwendungen EDV-Anlage zusatzlich Lizenzgebiihren Dataport +700.- + 700 fiir eine weitere Lizens

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543111 04 |Geschaftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-

d g J 6.900 € zusatzliche Lizenzgebiihren fiir "Untis" und die Schulbibliothek

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543140 04  |Reisekosten Schulsozialarbeit Nennposten f. d. Teilnahme an Fobis der 2 MA der Schulsozialarbeit

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543150 04 |Sachverstandigen-/Gerichts- u.d. Kosten Nennposten
Rd. 3100 € wurden bereits verbraucht. Weitere Termine fiir Suchtpraventionen

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543160 04 |Drogen-/Suchtprévention in den einzelnen Klassen folgen, ebenfalls werden weitere Sprechstunden
angeboten.

Durch die mittlerweile gestiegene Anzahl der ortsveranderlichen Elektrogerate

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543170 04 |Prifung Elektrogerate und eine geringflgige Preissteigerung missen die HH-Mittel ab 2026 und ff
angepasst werden.

217010 |Lauenburgische Gelehrtenschule | 543130 04 |Reisekosten

MINUS 2.100 €, der Kreis erstattet 2/3 der Schiilerbef.kosten; vgl. PSK
241010.542 . Fiir 2025 i i a Taxibef6 E!

241010 |Schiilerbeférderung 414200 04 |zuweisung Kreis ¢ .0 0.54 ?00 Fur 025 liegen noch keuje Antrage auf Taxibeférderung vor. Es
ist jedoch mit Antrégen aufgrund von voribergehenden Verletzungen von Su S
zu rechnen. Angenommen werden 2.000,00 €.

241010 |Schilerbeférderung 432100 04 |Eigenanteil Schiilerbeférderung

241010 |Schilerbeférderung 542900 04  |Schilerbeférderung vgl. PSK 241010.414200
Die RMVB unterbreitet fir jedes SJ neue Preise. Zurzeit betragen die mtl. Rg rd.
2.500,00 € bis 2.700,00 €, j hi hnahme d ochentlichen Fahrten.

241010 |schilerbeférderung 542910 | 04 |schillerbeférderung (nicht ford.fhig) OO0 B R e
Es ist mit jahrlichen Preissteigerungen zu rechnen, solange das Aqua Siwa
genutzt werden kann.

Gem. Abstimmung am "Runden Tisch" entféllt mit dem SchultrégerDrittel an
Befo ke fur die 6ffentlichen Verkehrsmittel h Ei It fii

241010 |Schulerbeférderung 542920 04 | Kostenbeteiligung fiir den Antragsbescheidung d.en € ord.erungs e Ciee e“nt \chen Verke I'S.mltle cuchdasltptest iy
die Bearbeitung der Fahrkartenantrage durch den Kreis gem.
Aufgabeniibertragungsvertrag.

241010 |Schilerbeférderung 542930 04 |Schiilerbeférderung (Steinfeld-Schule Mélin)

Anhand der Defizite der letzte SJ (2021/22:82.277,15 €, 2022/23: 85.186,12 €)
ist in 2024 mit vergleichbarer Héhe zu rechnen. Zudem wurden in 2024 bereits

241010 |Schilerbeférderung 542940 04 |Schiilerbeférderung (Kosten fiir OPNV) 5.186,12 € fiir das SJ 2022/23 nachgezahlt, da in 2023 nur ein Abschlagi.H.v.
80.000,00 € abgefordert wurde. Fiir 2024: 85.200,00 € + 5.200,00 € = 90.400,00
€

243010 |allgemeine Schulverwaltung 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen

243010 |allgemeine Schulverwaltung 458212 04  |Ertrdge aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen

243010 |allgemeine Schulverwaltung 505100 04 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen

Vorschriften

243010 |all; Schulverwaltung 506100 04 |Zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fir Beschaftigte
In 2024 gab es eine SKB-Abforderung i. H. v. rd. 3.200,00 € firr das Jahr 2023. In
den letzten Jahren wurden SKB s fiir 1 bis 3 S u S erhoben. Die Beitrége betrugen
zwischen 1.900,00 € und 3.200,00 €. Die SKB Beitrdge werden aufgrund der

N - " gesetzlichen Anderungen zum SchulG steigen. Berechnung: 3 S x rd. 3.000,00 € =

243010 |all Schul Ity 531100 04 |Schulkostenbeit Sonder-/Ford hul

CULEMEIO SR gL e e el g (e e T Ea L ) 9.000,00 €. Nicht beriicksichtigt sind hierbei evtl. Zahlungen an den LK NWM. SZ
und Kosten sind nur schatzbar. Die Beitrdge werden von den jeweiligen ST
berechnet. Die SZ werden erst ab Oktober nach dem schulstatistischen Stichtag
Ende September mit den Abforderungen der ST bekannt.
In den vergangenen Jahren wurden SKB s f. rd. 75 S u S i.H.v. 2.000,00 € bis
3.200,00 € gezahlt. Die SKB Beitrage steigen aufgrund der gesetzlichen
Anderungen zum SchulG. Berechnung: 75 S x ca. 2.700,00 € = 202.500,00 €.
Zudem wurden in 2024 SKB-Abforderungen fiir das Jahr 2023 in Gesamthéhe
von 64.228,41 € bezahlt. Weitere Kosten fir vergangene Jahre in Hohe von

243010 |allgemeine Schulverwaltung 531110 04 |Schulkostenbeitrage (Gemeinschaftsschule) 8.500 € stehen noch aus. Mithin muss der Ansatz 2024 auf 275.300,00 €

angepasst werden. Die SZ und Kosten sind nur schatzbar. Die Beitrage werden
von den jeweiligen ST ermittelt. Die SZ ergeben sich erst ab Oktober nach dem
schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST. Fiir
2025 ist mit einer weiteren Erhéhung der SKBe zu rechnen. Berechnung: 75 S x
2.900,00 € = 217.500,00 €.




65 S u. S besuchten 2023 auswartige sonstige Schulen. Das Land erhob SKBs je
nach Schulart i.H.v. 922,00 € bis 1.045,00 €. Aufgrund der Bestimmungen zur
Ermittlung des Investitionskostenanteils ist mit einer Erhéhung des SKBs zu

243010 |allgemeine Schulverwaltung 531120 04 |Schulkostenbeitrage (auswirt. sonst. Schulen) ) N N N ) )
rechnen. Des Weiteren wird mit Schulzugangen bei der Montessorischule
Gudow, der freien Schule MélIn und RZ gerechnet. Berechnung 2024: 68 S x SKB
i. H.v.1.000,00 € = 68.000 €. Berechnung 2025: 68 S x SKB i. H. v. 74.800,00 €
In den vergangenen Jahren wurden SKB s f. rd. 25 S u S i.H.v. 1.900,00 € bis
3.200,00 € gezahlt. Die SKB Beitrage steigen aufgrund der gesetzlichen
Anderungen zum SchulG. Berechnung: 25 S x ca. 2.600,00 € = 65.000,00 €.
Zudem wurden in 2024 SKB-Abforderungen fiir das Jahr 2023 in Gesamthéhe
243010 |allgemeine Schulverwaltung 531130 04 |Schulkostenbeitrage (Grundschulen) von 30.745,37 € bezahlt. SZ und Kosten sind nur schatzbar. Die Beitrage werden
von den jeweiligen ST ermittelt. Die SZ ergeben sich erst ab Oktober nach dem
schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST. Fiir
2025 ist mit einer weiteren Erhéhung der SKBe zu rechnen. Berechnung: 25 S x
2800,00 € = 70.000,00 €
243010 |allgemeine Schulverwaltung 531300 04 |Schulverbandsumlage wird vom FB 2 ermittelt
Gem. Vereinbarung zwischen Stadt und VHS-Verein zahlt die Stadt beginnend ab
2022 35.000,00 €/Jahr zur Existenzsicherung. Eine jéhrliche Anpassung des
271010 |Volkshochschule (VHS) 531800 04 | Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. Zuschusses um +3,5 % wurde vereinbart. Berechnung: 35.000 € + 3,5% =
36.225,00 € f. 2023, =37.492,88 € f. 2024, =38.805,13 € f. 2025, = 40.163,31 €f.
2026, 41.569,03 € f. 2027, 43.023,94 € f. 2028
271010 |Volkshochschule (VHS) 543109 04 |Post- und Fernmeldegebiihren Ansatz auském[nlich. Kalkuliert mit den derzeit mir bekannten monatlich zu
zahlenden Betrdgen.
271010 |Volkshochschule (VHS) 543110 04 |Gebuhren Internetanschluss Wird seit letztem Jahr aus Post- und Fernmeldegebiihren bezahlt
ol s B e Gem. 6ff.-rechtl. Vertrag v. 23.07.2009, § 4 Abs. 2 tiberlasst die Stadt dem SV
281010 448210 04  |Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) das Grundstiick Seiminarweg 1 u. a. gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und
Ernst-Barlach-Schule y q
Betriebskostenpauschale i.H.v. 5.000,00 €.
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere | 414100 04
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere | 529100 04
315100 |Soziale Einrichtungen fiir Altere | 531700 04 | Zuschuss Diakonie fir Begegnungsstatte Erweiterungsvertrag mit der Diakonie v. 18.3.2024
331010 REEIEIEREEI W0 e 531800 04 |Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!
Wohlfahrtspflege
Begriindung: GemaR vorliegender Zuschussantrége (Schuldnerberatung
Férderung von Tragern der " 2.000,00 €, Alkohol und Drogenberatung 7.700,00 €, Ev. Familienbildungsstatte
E el e SRS 0l O eschussbetiassh achiiatesbeld=ans 1.000,00 €, Hilfe fir Frauen in Not 2.500,00 €, KIBIS 2.000,00 €
Migrationsberatung 6.000,00 €)
Férderung von Trégern der N N . o Gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 17.06.2024 erhalt der
331040 Wohlfahrtspflege S21520 © |t R ek Ml e Forderverein Hospiz MélIn e.V. fiir die Dauer von 3 Jahren, beginnend mit
dem Jahr 2024, einen Zuschuss in Héhe von jeweils 2.500,00 €.
KiTa Wilde 13 (AWO- .
EAIEY Trégerschaft) aaay MG hicteabndbecicn jahrliche Miete gemaR Mietvertrag
361010 KITa Wt I (AT 446100 04  |Erstattung Versicherungsschaden
Trégerschaft)
KiTa Wilde 13 (AWO- zuz. 73.000 €, erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361010 Tragerschaft) 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert aus den
ermittelten Werten des Prognosetools des Landes.
361010 KiTa Wilde 13 (AWO- 531700 04 |zuschuss zu den Betriebskosten ZI'JZ. 160.000}€, der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen der letzten Monate fir
Trégerschaft) die SQKM Mittel.
KiTa Zipfelmutze
361020 |(Kirchengemeinde St. 441100 | 04 |Mieten und Pachten
Georgsberg) jahrliche Miete gemaR Mietvertrag
KiTa Zipfelmutze
361020 |(Kirchengemeinde St. 446100 04  |Erstattung Versicherungsschaden (Sanierung und Umzug)
Georgsberg)
KiTa Zipfelmutze
361020 |(Kirchengemeinde St. 446110 04  |Erstattung Versicherungsschaden (Ersatzunterbringung)
Georgsberg)
KiTa Zipfelmutze zuz. 101.000 €, erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361020 |(Kirchengemeinde St. 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert aus den
Georgsberg) ermittelten Werten des Prognosetools des Landes.
KiTa Zipfelmiitze
361020 |(Kirchengemeinde St. 527100 04 |Betriebskosten
Georgsberg)
KiTa Zipfelmiitze
361020 |(Kirchengemeinde St. 543150 04 |Sachverstandigen-/Gerichts- u.d. Kosten
Georgsberg)
KiTa Zipfelmiitze L . . iR
361020 |(Kirchengemeinde St. 531700 04 |zuschuss zu den Betriebskosten zuz. 21.000 €, das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im

Georgsberg)

Verhltnis 1:1.




KiTa (Verein

zuz. 4.600 € Erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemé&R der zu

361030 |Kinderbetreuung fiir Ratzeburg | 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
eV.) der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
K Minus 15.400 € ,das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel
361030 |Kinderbetreuung fiir Ratzeburg | 531700 04 |Zuschuss zu den Betriebskosten . . g g E
eV) im Verhdltnis 1:1 -durch Wegfall von Sonderzahlungen
361040 |Miontessori Kinderhaus 441100 | 04 |Mieten und Pachten Miete mtl. 3.080 €, Schulstr. 25
Ratzeburg
o zuz. 11.000 €; Erhéhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
Montessori Kinderhaus . . . . . q 3
361040 448200 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
Ratzeburg "
der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
Mont i Kinderh zuz. 11.000 €; Erhohte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361040 | ontessori Kinderhaus 448210 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
Ratzeburg "
der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
- i Kinderh zuz. 11.000 €, Erhohte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemaR der zu
361040 | N essori Rinderhaus 448220 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune) erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand
Ratzeburg "
der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
iKi ! ibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel
361040 |Montessori Kinderhaus 531700 | 04 |Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus) MINUS 19.000 €, Das Budget ergibt si g der SQI
Ratzeburg im Verhdltnis 1:1 .
i Ki h . 6.000 €; Das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im
361040 RiEE e (el Es 531710 04 |Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) 2z le: EBLREE E g d
Ratzeburg Verhaltnis 1:1.
iKi . 8. rgibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im
361040 |Montessori Kinderhaus 531720| 04 |zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune) 242, 8.000 €, Das Budget ergibt i BeRre
Ratzeburg Verhaltnis 1:1 .
5 PSS 543100 | 04 |Fernmeldegebiihren
Ratzeburg
i Hasselholt (St. . 90. Der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen der letzten Monate fiir
267050 el ot 448200 | 04 |Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) AL, B g
Petri) die SQKM Mittel.
i lholt (St. . 30.000 €, Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte
361050 Kmd.ergarten Hasselholt ( 531800 04 |Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) 24z e i i &
Petri) des Prognosetools des Landes.
361060 |Kinder | 531700 04 |Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege zuz. 8.900 €, Ar aufgrund aktueller Betr hlen
Dieses Produktsachkonto miisste unter 361070 - Tageseinrichtungen fiir Kinder
geflihrt werden. GemaR der Bechlisse des ASJS beteiligt sich die Stadt
. . " o Ratzeburg an den Peronalkosten fiir die praxisintegrierte Ausbildung zum
1 i 171 4 PiA/PiA HEP
SCLCcOl Kuderzesspiites S0 e A (e AR B Y ) Erzieher, zum Heilerzieher und in der sozialpaddagogischen Assistenz. Im Jahr
2026 werden 3 PiA-Erzieher, 6 PiA-HEP und 6 PiA-SPA geférdert.
PiA-Erzieher =32.201,77 €,  PiA-HEP =65.318,91€,  PiA-SPA=38.744,24 €
361070 |Tageseinrichtungen fiir Kinder 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
361070 |Tageseinrichtungen fur Kinder 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen
Zufiih Pensi tickstell h htlichi
361070 |Tageseinrichtungen fiir Kinder 505100 | 04 ufGhrung 2ur Pensionsrilc stellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
361070 |Tageseinrichtungen fur Kinder 506100 04 |Zufuhrung zur Beihilfertickstellungen fiir Beschéftigte
361070 |Tageseinrichtungen fiir Kinder 543150 04  |Sachverstdndigen-/Gerichts- u.a. Kosten
i i i iTa-Reform-Geset:
361070 |Tageseinrichtungen fur Kinder 545200 04 F|nanz|erungsbeltrag el S (e S
Wohngemeindeanteil)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414000 04 |Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414200 04 |Zuweisung Kreis
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414210 04  |Zuweisung Kreis zur Férderung der internationalen Jugendbegegnung
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414700 04 |Spenden (Jugendbeirat)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414710 04 |Spenden
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414720 04 |Spenden (Zirkusfreizeit)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 414800 04 |Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 432100 04 |Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 432110 | 04 |Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 458212 04  |Ertrdge aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilferiickstellungen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 505100 04 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 506100 04 |Zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fiir Beschaftigte
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 523100 04  |Mietkosten Streetworker
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 523110 04 |Mietkosten (Lagerrdume)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 525100 04 |Haltung von Fahrzeugen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 526100 04 |Fortbildung des Personals
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 527100 04 |Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529100 04 |Unterhaltung Spielmobil
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529110 04 |Kosten fir Leistungen Bauhof
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529120 04 |Offentlichkeitsarbeit/Fachliteratur
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529130 04 |Veranstaltungen Stadtjugendpflege
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529140 04  |Veranstaltung Aktion Ferienpass
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529150 04 |Aufwendungen zur Férderung der internationalen Jugendbegegnung
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 529160 04 |Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531200 04  |Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531800 04 |Zuschuss fiir laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)




362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531810 04  |Zuwendungen an Vereine/Verbande (Aktion Ferienpass)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 531820 04 Forderung d.er Teilnehmer:innen fiir MaBnahmen der Kinder- und
Jugendarbeit
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 542100 04 |Sitzungsentschidigungen (Jugendbeirat)
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 542900 04  |Beitrage an Verbidnde, Vereine
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 542910 04  |Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543100 04  |Geschaftsaufwendungen Jugendbeirat
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543110 04  |Gebiihren Internetanschluss
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543120 04 |Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus
362010 |Kinder- und Jugendarbeit 543130 04 |Geschaftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)
Nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erwartende Zuweisung des Kreises
365010 |Kindergarten Domhof 414000 04 |Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Mittagsverpflegung in der Kita Domhof fiir 4 Kinder.
4 Kinder x 200 Tage x 3,10 € = 2.480,00 €
365010 (Kindergarten Domhof 414100 04  |Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm) Programm ist beendet
zuz. 93.600 €; aktuell voraussichtlich zu erwartende Einnahmen an SQKM-
365010 |Ki 414200 04 i i -Mi
(et BEmliei? AR B () Mitteln fir die Kita Domhof. 12 x 79.704,00 € = 956.448,00 €
Minus 1.400 €, Nach derzeitigem Stand fiir das Jahr 2026 zu erwartende
N L s Erstattung des Kreises fiir die ErmaRigung des Regelelternbeitrages aufgrund
365010 414210 04 |Erstatt K KiTa-E &
RincSeasnibonbet g e (e SmE geringen Einkommens (6 Félle) und aufgrund von GechwisterermaRigung (11
Fille)
365010 |Kindergarten Domhof 414700 | 04 |Spenden nicht vorhersehbar
zuz. 400 €, Zu erwartende Einnahmen unter Zugrundelegung der gedeckelten
365010 |Kindergarten Domhof 432100 04 |Benutzungsentgelte Elternbeitrage und der voraussichtlichen Belegung, abziiglich der
voraussichtlichen ErmaRigungen- siehe PSK 365010.414210 (25.800,00 €).
1-7/2026= 3 Kinder x 30 Wochen x 6 Std x 56,89 € = 30.720,60
8-12/2026 = 2 Kinder x 22 Wochen x 6 Std. x 56,89 € = 15.018,76 €, zusammen
45.739,56 €. Sowie 1 Kind
365010 |Kindergarten Domhof 432110 04  |Entgelt fur integrative Sonderbetreuung Einzelvereinbarung 12 x 2.078,00 € = 24.936,00 €
insgesamt: 70.675,56 € Im Jahr
2027 l4uft die Einzelvereinbarung Ende Juli aus (Schulbeginn des Kindes). Im
Jahr 2028 entféllt die Einzelvereinbarung ganz.
Von den Eltern zu zahl Essens- und Getrénkegelder. Korrespondiert mit PSK
365010 |Kindergarten Domhof 432120 04 |Verpflegungsbeitrige Mittagessen 365010.414000 und 365010.529120 (die Einnahmen aus 365010.432120 und
365010.414000 entsprechen den Ausgaben bei 365010.529120)
365010 |Kindergarten Domhof 446100 04  |Erstattung Versicherungsschaden
365010 |Kindergarten Domhof 448000 04  |Erstattung Personalkosten Bund fiir PiA Programm at I ,es gibt keine Bundesmittel mehr
Der Kreis zahlt die auf Antrag bewilligten Landesmittel aus und beteiligt sich mit
2/5 an den verbleibenden restlichen Personalkosten der praxisintegrierten
Ausbildung. Landesmittel: 7 x 600,00 € =
365010 (Kindergarten Domhof 448200 04  |Erstattung Personalkosten Kreis fiir PiA 4.200,00 € Kreismittel gemaR Bescheid =
3.242,87€ 4.200,00 € +
3.242,87 €=7.442,87 €.
Es wird angenommen, dass ab 27 neue PiA eingestellt werden.
365010 (Kindergarten Domhof 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
365010 |Kindergarten Domhof 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilfertickstellungen
Zufiih Pensi tickstell h htlichi
365010 |Kindergarten Domhof 505100 | 04 ufGhrung 2ur Pensionsrilc stellungen nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften
365010 |Kindergarten Domhof 506100 04 |Zufiihrung zur Beihilferiickstellungen fiir Beschaftigte
365010 |Kindergarten Domhof 526100 04  |Infektionsschutz Desinfektionsmittel und HygieneschutzmaRnahmen.
Nach dem KitaG ist die Durchfiihrung eines Qualitdtsmanagementverfahrens
365010 |Kindergarten Domhof 526200 04 |Qualititsmanagementverfahren gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung fiir den Erhalt der SQKM-
Forderung.
zuz. 2.600 €, Ausstattungs- und Ersatzbeschaffungen. Zusétzlich zum
eigentlichen Etat (2.500,00 €) ist eine Ersatzbeschaffung von 20 Kinderstiihlen
erforderlich. Ein Stuhl kostet ca. 106,00 € zzgl. Mwst. Im doppischen Haushalt
. " sind Vermogensgegenstande, deren Anschaffungswert 250,00 € ohne Mwst.
1 271 SE |
S | e e e (el S22100 OOl BitethaltinelUE einzunaeeslventars unterschreiten, im Ergebnisplan zu verbuchen. Die Kosten fiir die Stiihle sind
daher in diesem Titel zu veranschlagen. 20x 106,00 €
zuziiglich Mwst = 2.522,80 €. Gesamt: 2.500,00 € + 2.522,80 € = 5.022,80 €.
In den Folgejahren sind weitere Gruppenstiihle zu ersetzen.
365010 |Kindergarten Domhof 529100 04 |Arbeitsmaterial Arbensmatenal fur die K|r|der sow@. ur Fotoﬁ, rosp”ektljullen und Ordner fir
die Dokumentation der Kinderentwicklungsbiicher fur die Eltern.
Ausgaben fur Veranstaltungen wie z.B. Ausfliige, Workshops, Sommerfest,
365010 |Kindergarten Domhof 529110 04 |Veranstaltungen Kindergarten Projekte im kinderkulturellen und-kreativen Bereich, sowie flir gesonderte
Projekte im Rahmen der Vorschularbeit.
Verpflegungs- und Getrankegeld fir die Kitakinder. Korrespondiert mit PSK
365010 (Kindergarten Domhof 529120 04  |Verpflegungskosten Mittagessen 365010.414000 und 365010.432120 (Ausgabe bei 365010.529120 entspricht
den Einnahmen aus 365010.414000 und 365010.432120).
Achtung: diese Haushaltsstelle wird von 2 Fachbereichen genutzt. Der FB 4
bendtigt 500,00 € jahrlich fur die Beauftragung des Bauhofes fiir das
365010 (Kindergarten Domhof 529130 04  |Kosten fiir Leistungen Bauhof Heraustragen und Wiederaufstellen der Mébel im Rahmen der Grundreinigung.
Der Rest wird vom FB 6 gemeldet. Beide Anmeldungen miissen ber{icksichtigt
werden. Begriindung Exner: Winterdienst etc.
365010 |Kindergarten Domhof 531200 04 |Rickzahlung von Kreiszuweisungen Minus 2.500 € ,aktuell liegen keine Riickforderungsanspriiche des Kreises vor.
365010 |Kindergarten Domhof 542900 | 04 |Beitrége an Verbande, Vereine GEMA-Gebiihren
365010 |Kindergarten Domhof 542910 04  |Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen
zuz. 600 €, Ersatz- und Ergénzungsbeschaffungen von Biichern, Zeitschriften
. . N N - sowie von medizinisch pflegerischem Sachbedarf (Zahnpasta, Pflaster,
365010 (Kindergarten Domhof 543100 04 Gfe;cl:::z;::v;:::::dg:r:)(Bucher Spcieithuienibeizizc Sonnenschutz-Creme). Zusétzlich zum bisherigen Etat (900,00 €) sind hieraus
S nunmehr auch die monaltlichen Gebiihren fiir die Gruppendiensthandys zu
bezahlen. 12 x 50,00 € = 600,00 €, insgesamt somit 1.500,00 €.
365010 |Kindergarten Domhof 543109 04  |Fernmeldegebiihren
365010 |Kindergarten Domhof 543110 04 |Rundfunkbeitrage 18,36 €x4=73,44€




Nach dem KiTaG ist die Inanspruchnahme einer kontinuierlichen padagogischen

365010 |Kindergarten Domhof 543120 04  |padagogische Fachberatung Fachberatung gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung fir den Erhalt einer
SQKM- Férderung.
Kindergarten il t
365020 ”_1_ CIEEIED 1) @EE 458211 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Pensionsriickstellungen
Tragerschaft
Kindergarten i t
365020 |r.|. CICEIMEEN (10 ST 458212 04  |Ertrage aus der Auflésung oder Herabsetzung der Beihilfertickstellungen
Tréagerschaft
365020 Klrldergarten in externer 505100 04 Zufuhru.ng zur Pensionsriickstellungen nach den beamtenrechtlichen
Tragerschaft Vorschriften
Kindergarten i t
365020 |r.|. CICEIMEEN (10 ST 506100 04 |Zufuhrung zur Beihilfertickstellungen fiir Beschaftigte
Tréagerschaft
366010 |Ratzeburger Jugendzentren 523100 | 04 |Mietkosten Stellwerk Mieterhéhung ab 01.03.2025 (+65 € mtl. auf 1.585 €)
366010 |Ratzeburger Jugendzentren 527100 04 |Unterhaltung u. Ergénzung des Inventars
Vertrag ab 1.1.24 mit der Diakonie. Stadt ibernimmt die Personalkosten in
Ganze und 50.000 € Sachkosten inkl. Preisanpassung.Die Ist-Kosten fiir 2024
366010 (Ratzeb J dzent 531700 04 |Zusch Projekt Gleis 21
SLZEOLTBEIRUBENCZENtrEn USCUUSSIICISKELIELS lagen bei 238.000, zuziiglich 3% =, also +18.000 fiir 2025, Jahre 2026-2028
wurden entsprechend angepasst
GeméR neuer Konzeption wird seit 2023 die Ehrung eines Sportlers/einer
- Sportlerin/einer Mannschaft im Rahmen des Neujahrsempfangs durchgefiihrt.
421010 527100 04
Gllesheineliorceilneliesnotts SPotershitne Die Bepreisung beinhaltet ein Geldgeschenk im Wert von 300,00 €, evtl. eine
Beigabe wie BlumenstrauR, Handtuch, Urkunde o. &.
zusatzl. 4.000,-€: Aufgrund der aktuell eingegangenen Rechnung vom 01.09.25
fur den Triblinenaufbau der Ruderregatta, muss das Budget 2025 (iber einen NT
421010 |Allgemeine Férderung des Sports | 529110 04  |Kosten fiir Leistungen Bauhof angepasst werden. Die ab 2026 ff Haushaltsansatze orientieren sich an der
aktuellen Abrechnung 2025 i.H.v. rd. 13.400,00 € zzg|. tblicher
Preissteigerungen
B fu 1. Prei: leih im Rah licher Ve I i
421010 |Allgemeine Forderung des Sports | 531800 | 04 |Beihilfen fiir Ehrenpreise MR Uil A e [ Rt i e Vs A, e
z. B. Ruderregatta, Segelregatta, Triathlon
GemaR Beschluss des ASJS v. 7.11.2024 gewihrt die Stadt RZ anstelle des
. " " Zuschusses f. nebenamtl. Ubungsleiter fiir jedes in einem in RZ ansassigen
421010 |All F 531810 04 |z fi b
gllesheinelordeiupstesootts NS eI R (i AR eingetragenen Sportverein und der DLRG gefiihrte Mitglied bis zum vollendeten
18. Lj einen jahrlichen freiwilligen Zuschuss in Gesamthéhe von 33.000,00 €.
421010 |Allgemeine Férderung des Sports | 531820 04  |Zuschuss Burger- und Schitzenfest
424000 |Sportstitte am Fuchswald 441100 04  |Mieten und Pachten 600 € Offener Kanal, 6.206 € € Miete Fr. Hoffmann
424000 |Sportstatte am Fuchswald 441110 04  |Ersétze Betriebskosten BK Offener kanal: 240 €, BK Fr. Hoffmann: 1.860 €
424000 |Sportstétte am Fuchswald 448300 | 04 |Kc il Schulverband Sportplatznutzung s. beigefiigte Kalkulation
424000 |Sportstatte am Fuchswald 448700 04 |Kc il Dritter Sportplatznutzung
424000 |Sportstatte am Fuchswald 527100 04 |Unterh. und Ergénz. d. Gerdte/Ausriistung FB6
FALSCHER BUDGETEINTRAG!!! BITTE ANDERN IN Budget 06, Vertraglich
424000 |Sportstitte am Fuchswald 529110 04 |Kosten fur Leistungen Bauhof M EEElE

vereinbarte Summe wurde bereits angewiesen




vestitionstibersicjll Stadt Ra g
2025 bgR029 Colell wr 13 Linnenkohl Gutzeit _ Grimm Lau
Produkt Produktname Budget |Bezeichnung Ansatz2024  |Ansatz2025 [Ansatz2026 |Ansatz2027  |Ansatz2028 |Ansatz 2029 Begriindung
217010 |Lauenburgische 0028 | 681100 | o4 |DigiPakt Schule 20192024/ 277.20000€|  4.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 250.395,17 €, in H. v. 4.700,- € erfolgt noch
217010 |‘euenburgische 0026 | 7ss100 | s |DIPOKtSchle2019-2026/ab1000R00ME | s700000€ 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€ MN worde zum 31.12.2024 abgeschiossen
st.
Die Anlage ist noch von Kreiszeiten und war da schon "antiquarisch’, um die_Beheizung vom Gebaude ab
Lavenburgische 2026 weiterhin d nunmehr sein. Die
217,010 o020 | 785300 | 04 e Heizzentrale Sportplatzgebsud 000¢€ 000€| 3500000€ 000¢€ 000¢€
Gelehrtenschule e Variante Olheizung (we. k. Gasanschluss vorh. | Oltanks im Keller und i. 0.1 usw.) wird vom Schornsteinfeger
genehmis.
217010 |‘euenburgische 0030 | se1io0 | s [Semierung sportpia uchwale/ 750.000,00 € 000€ 000€ 000¢€ 000¢€
v.Lan
217010 |2uenburgische 0030 | 785300 | 04 |Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumafinall 1418.100,00 €| 50.000,00 €| 900.000,00 € 000€ 000€
Die mittlerweile 15 Jahre alte Kichentechnik, muss sukzessive erneuert werden, da es auch keine Ersatateile
17010 |Luenburgische e Rt I T " W— G 00 I aG oo0€ mehr gib, vorrangig muss der Kaffeevollautomat fir 12.000,-€ neu angeschafft werden und ein
Gelehrtenschule GroBkihischrank angeschafft werden. Sodass die Kosten von insgesamt 20.000;- veranschlagt werden
miissen.
217,010 |‘2uenburgische 0060 | 785300 | 04 |carport LG Sportplatz 000¢€ 000¢ 000¢€ 000¢€ 000¢€
17010 |Lauenburgische 1000 | 6s1100 | oa |Zuweisung des Landes (Partnerschule so0000€|  s00000€|  5.00000€ L0000¢ L0000¢ Gemf Zuwendungsbescheid des Landes. Fir 2025 sind 5000 beantragt und bewillgt. (Schreiben von
Gelehrtenschule Leistungssport) 03/2025). Zuweisung fiir 2026 erfolgt noch. Kann erst zu einem spateren Zeitpunkt beantragt werden.
pagemn [[EERiELe 1000 | 783100 | 04 |Erverd vonbewelichen sachen ob 1000 Euro 380000€| 200000€| 200000€[  200000€  2.00000€ Die Schule benstigt hier keine Mittel.
ofne st
enburgische Uy, Die von der Schule bendtigten Mittel beziehen sich auf Sachen > 250 €: Ersatz-PC's fur Klassenraume,
217010 |2uenburihe to00 | 7ss200 | o4 |E 2 3020000€| 30.00000€| 30.00000€| 30.00000€| 30.00000€ Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgerite, SQLServer, bewegliche Monitore fir den
’ Soortolatz. Handoans Startone. Machook. Ersatz l-Padkoffer
320,000 € 1. Digitale Tafeln werden erst in 2026 aufgrund von Ausschreibungsverzogerung falg. Hinzu
217010 |2uenburgische 1000 | 783101 | o4 |Erwerb/Enweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro 17.000,00 €| 391.000,00 €| 391.000,00€|  20000,00€|  20.000,00 € Kommen neue Lizenzgebiihren (Biicherei), Kosten fiir Win 11-Umstellung Schulverwaltung und Klassen
Gelehrtenschule ofne USt)
(72,000 € ) und Erneverun Schulserver (7.000 €)
17010 |Lauenburgische 1000 | 783201 | oa | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro 1300000€|  1200000¢| 2200000€¢|  1000000€|  1000000€ +7000 € fir Schiler Ipads-Erweiterung , ca. 500 € pro Stick und vermehrter Ersatz von tberalterten
Gelehrtenschule ofne Ust) Geraten
pagem [[EEmEmETe 1000 | 783210 | 04 ;”:::‘i"“"g faneicbie S P areeriie/ ecCarite 500000€|  10000€[  10000€ 100,00 € 100,00 € Ausgaben fir bewillgte langlebige Sportgeréte durch das Land. Vel. PSK 217010.681100
Die Beleuchtung in der 3-Feld-Hale ist abgangig, die Rohrenleuchten fallen immer wieder aus. Strabil i laut
17010 |Louenburgische e o] T RS ———— o00€| 10000000€ oo0e oo0€ oo0e Vertrag nicht f eine Sanierung zustindig und wird bis zum Vertragsende nur *Flickschusterrei” beteiben,
Gelehrtenschule was fir eine Partnerschule des Leistungssports inakzeptablel ist. Vorschlag: Uber ASIS Empfehiung
lassen
Die sind abganglg, die Decken und die Beleuchtung. Strabil st laut
517010 |L2uenburgische o || mmm|| @ | anoc| [ oG oG oG Vertrag nicht fr eine Sanierung zustandig und wird bis zum Vertragsende nur "Flickschusterrei" beteiben,
Gelehrtenschule wasfir eine Partnerschule des Leistungssports inakzeptable it. Vorschlag: Uber ASIS Empfehlung
Iassen
252020 |Emst8arachMuseum | 0070 | 785300 | 04 [PanunG und Ausihrung Neubau Aufeug E-Sarlech 000€| 45.000,00€| 300.00000 € 000€ 000€
useum
31010 |Forderung von Tragemder| oo o T T Neubau Ratzeburger Tafel (Birgerstiftung o€ oo0e o€ o€ o€
Ratzebure)
beamn [[OWEIBENE 0087 | 785100 | 04 |Brandmeldeaniage 12.000,00 € 000¢ 000¢€ 000¢€ 000¢€
Tragerschaft)
musste we, nochmal angepasst werden. Bereitsin der
Kita-Beiratssitzung v. 27.02.2023 wurde u. 2. ber Akustikprobleme berichtet, woriiber vom Trager auch
bereits in den Vorwegen die UK-Nord in Kenntnis gesetzt wurde. Die Stadt wurde gebeten, sich zeitnah um
KiTa Zipfelmiitze die Sache zu kimmern. Daraufhin wurde zur objektiven Betrachtung ein Ingenieurbiiro mit raumakustischen
361020 |(Kirchengemeinde st 0072 | 785100 | 04 |Akustikmanahme 000€| 75.00000€ 000€ 000€ 000€ Messungen beauftragt. Das konkrete Ergebnis steht noch aus. Nach der ersten Inaugenscheinnahme durch
Georgsberg) das Biro, kann bereits nach erster fachiicher Einschtzung ausgesagt werden, dass die Raumakustik
unzureichend ist. Sodass dann rd. 400 m2 (Wand u. Deckenbereiche) raumakustisch ertiichtigt werden
miissen. Kostenschatzung hierfir 75.000 € incl. Nebenkosten, die dann im HH-Plan 2024 veranschlagt
werden miissen.
KiTa Zipfelmiitze
3.6.1.020 |(Kirchengemeinde St. 0097 | 785100 | 04 |Sonnenschutzmanahmen 0,00€ 0,00€| 25000,00€|  25.000,00€ 0,00€ 1553 T SO T I L R T VT 7, S Gl . e s U7
2wei Jahre verteilt installiert werden muss.
Georgsherg)
KiTa Zipfelmiitze Die mitteweile iber 20 Jahre Kiiche in der KiTa it atersbedingt abgangig. Sie muss daher zwingend gegen
Neu e NEU Verteil-/Einbaukiiche 000€ 000€| 35.00000€ 000€ 000€ eine Neue ersetzt werden, die den heutigen Standarts geniigt (incl. Industriegeschirspiler,
Georgsberg) Warmhaltevorrichtungen etc.). Daher miissen die Kosten in Hohe von 35.000 € veranschlagt werden
362010 |Kinder- und Jugendarbeit | 0071 | 783100 | 04 |Erwerb von beweglichen Sachen (lugendbanke) 000€| 15.00000€ 000¢€ 000¢€ 000€
362010 |Kinder-und Jugendarbeit | 0071 | 681100 | 04 |Erwerbvon beweglichen Sachen (lugendbéinke) o00€|  10000€ 000€ 000¢ 000¢
362010 |Kinder- und Jugendarbeit | 1000 | 783200 | 04 E’SWT“’ enbeneelthentatheniab Z2uErecne 30000€ 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
)
b 2024. Die drei im stadtischen Kindergarten
el P —— e e R e iva——— oo0€ o€ oo0€ oo0e oo0e Domhof sind mittlerweile ca. 40 Jahre alt und zum Teil abgangig. Sie werden groBtenteils den aktuellen
gem3t der nicht mehr gerecht. Demzufolge miissen diese
saniert werden
Bereits in den letzten Ki itzung wurde u. a. Gber berichtet. Die
- G e stimatnanme G ol G G siniinden eweligen Riumen und Halle 2 hoch. Sodass dan rd. 350 m2 (Wand u. Deckenbereiche)
raumakustisch ertichtigt werden missen. Kostenschatzung hierfir 200 € brutto/m? 70.000 € incl.
Nebenkosten, die dann im HH-Plan 2026 veranschlagt werden miissen.
365010 |Kindergarten Domhof o036 | ssion | g [SPBETtWichtelpieban ] 10.100,00 € 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
v.Lan
365.010 | Kindergarten Domhof 0036 | 785100 | o4 [SPieleerdt Wichtelspielplatz / Ausz. aus 000€ 000¢€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1,000 Eu
3.65.010 |Kindergarten Domhof 1000 | 783100 04 D;::'USV‘”)” S FE SR ro 000€ 0,00€ 000€ 000€ 000€ Im Jahr 2026 werden voraussichtlich keine beweglichen Sachen ab 1.000,00 € bentigt.
Ry ——— Fiir die Jahre 2026 ff werden die Mittel fir die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstinden bendtigt.
365010 | Kindergarten Domhof 1000 | 783200 | o [ o 200000€|  200000€| 200000€[  200000€|  2.00000€ (Erzicherstihle (489,00 €/Stck), Spieiteppich (500,00 - 600,00 €), Kinderfahrzeuge (350,00-600,00 €),
Regalschrinke und Sidebords (300,00 -600,00 €) usw.)
) Die ca. 40 . alten WC-Anlagen im Kellergeschoss sind abgangig. Mehrere Rohrbriiche/ Wasserschaden
Ratzeb Gaststatten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim,
366010 |Ratzedureer 0079 | 785100 | o4 |G3ststdtten WCAniagen (lugend- u. Sportheim 000¢€ 000€ 000¢€ 000¢€ 000€ filhrten zur Einschrankung der Nutzbarkeit cinzelner Teilbereiche. Daher wird empfohlen, diese Bereiche zu
Jugendzentren Kellergeschoss)
sanieren
66010 |Raeburger e ) D e pp— o00¢| 2000000¢ o00€ o o €5 gab mehrfache Beschwerden zur ngeordneten Aufstellung der Mulltonnen auf dem Vorplatz, daher soll
auf Wunsch politischer Gremien ein werden,
ur der erden die Mittel benotigt (2. laufende Equipment-
2 en i 1,000 &
366010 |Ratzebureer w || wem || @ e SR DR S00000€| 5000006 5.00000€(  5.00000€  500000€ Pflege sowie Neuanschaffungen von beweglichen Sachen). Fortlaufende Neuanschaffungen zur
lugendzentren ofne Ust)
einer attraktiven Jugendbeirat sind zu
366010 |Ratzeburger 1000 | 783200 04 E’:T'b cplensslihenszchaptab 20U Gne 5.00000€|  5.00000€[ 500000€ 5.000,00€|  5.000,00€ FB6
4.2.4.000 {Sportstatte am Fuchswald | 1000 | 783100 | 04 E;We'::}” e B (D AU 18.000,00 € 000¢€ 000¢€ 000¢€ 000¢€
ofne Ust.)
Jugend- und Sportheim
573,010 0120 | 785100 | 04 |Hausalarmierung (technische Anlage) 000€| 3000000€ 000¢€ 000¢ 000€ Forderung der Bauaufsicht wegen iberwiegender schulischer Nutzung durch die OGS (Schulbaurichtline)




	Sitzungsdokumente
	Tagesordnung
	Sitzungsunterlagen

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 25.09.2025
	Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BerVoSr/741/2025

	TOP Ö  5 Bericht der Verwaltung
	Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BerVoSr/744/2025

	TOP Ö  7 Angelegenheiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule
	Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BerVoSr/745/2025

	TOP Ö  8 Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg; hier: 1. Sachbericht
	Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BerVoSr/737/2025
	Aktionsplan Inklusion - Bericht 2025  SR/BerVoSr/737/2025
	Aktionsplan Inklusion der Stadt Ratzeburg  SR/BerVoSr/737/2025
	Aktionsplan - Vereinfachter Text  SR/BerVoSr/737/2025

	TOP Ö  9 Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg
	Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BeVoSr/180/2025
	Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg  SR/BeVoSr/180/2025
	Planungsstand zur Fortentwicklung der Engagementstrategie des Landes Schleswig-Holstein  SR/BeVoSr/180/2025

	TOP Ö  10 Seniorenbeirat; hier: Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg
	Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BeVoSr/197/2025
	Auszug Seniorenwegweiser  SR/BeVoSr/197/2025

	TOP Ö  11 Kindertagesstätten; hier: Finanzierungsvereinbarungen
	Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BeVoSr/198/2025
	Entwurf Abtretung des Förderanspruches gemäß § 15 KiTaG  SR/BeVoSr/198/2025
	Entwurf Finanzierungsvereinbarung 2025 - Fehlbedarf  SR/BeVoSr/198/2025

	TOP Ö  12 Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2026 zur Förderung der Wohlfahrtshilfe
	Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BeVoSr/182/2025
	Anlage Anträge der Wohlfahrtsverbände auf Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2026  SR/BeVoSr/182/2025

	TOP Ö  13 Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2026
	Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg  SR/BeVoSr/184/2025
	Ergebnisplan 2026 - FB4  SR/BeVoSr/184/2025
	Ergebnisplan mit Erläuterung  SR/BeVoSr/184/2025
	Investitionsübersicht 2026  SR/BeVoSr/184/2025



